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^ünf lind zwanzig Friedensjahre waren jenen heftigen Stür¬

men gefolgt, welche die inneren und äußeren Verhältnisse Eu-

ropa's erschüttert hatten, unserem Gcdächtniß schien die Erin¬

nerung daran fast entschwunden zu sein, so hatte uns die

süße Ruhe des Friedens eingewiegt. Frankreich hat uns im

vorigen Zahrc aus diesen Träumen geweckt; Frankreich scheint

berufen, die Geißel von Deutschland und Europa zu sein,

und zugleich ihre Wohlthätcrin,

Die Ruhmbegierde und die leichte Erregbarkeit dieses un¬

ruhigen Volkes, welches von nichts als von der tZIoire")

träumt, dem der äußere Schein Alles gilt, welches in seinem

Dünkel sich über alle Völker Europas erhebt, und sich in sei¬

nem eigenen Hause so schlecht gebettet hat, mit diesem Volke

und seiner willenlosen Regierung giebt es keinen Frieden,

nur einen Waffenstillstand; hieran hat Frankreich uns in den

letzten zwölf Monaten erinnert, dadurch ist es unsere Wohlthä-

*) Schon Voltaire sagt von ihnen in der Nno-lis i >es rmis 50m Pleins

a'Nonneur, »insi qu'au dsl !Is vont Ions !>nx dütsllles.
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kenn geworden,und Gott gebe, das; Deutschlandvon der ihm
ertheiltcn Warnung Nutzen ziehe.

Mit Frankreich,welches schon so oft DeutschlandsFluren

mit Feuer und Schwert überzogen, früher so manche Pro¬
vinzen von Deutschland abgerissen hat, ist nur auf Frieden zu

rechnen, wenn wir stets auf den Kampf gerüstet sind. Allein

mit dem jetzigen Frankreich giebt es überhaupt keine Bürg¬

schaft für ein dauerndes friedliches und freundschaftliches Ver-

hältniß, weil das Land selbst ein Ball der Parteien gewor¬
den ist.

Frankreich, dies von Natur so reich ausgestattete Land,

ist durch die Thorheit des Volkes, welches es bewohnt, in

Verhältnisse gcrathen, die unmöglich dauernd sein können.

Zhm fehlen alle Garanticen für seine eigenen inneren Verhält¬

nisse, während es von nichts als von Garantiecn fabelt.

Das Glück und die Wohlfabrt der europäischen Völker

und ihre Macht nach außen, ihr Ruhm im Innern wird

zuerst bedingt durch eine starke Regierung; diese fehlt Frank¬

reich ganz; von Parteien zerrissen, herrscht in Frankreichder

Egoismus. Im Wohlbefinden aller Glieder des Staats, in

der innigen Vereinigung der Interessen aller Klassen der

Nation beruht das Glück und die Macht eines Volkes. In

Frankreichgiebt es zwei Gewalten, in deren Hand sich die Re¬
gierung befindet, die selbst keine Macht hat: die der Vermö¬

genden, welche das sogenannte souvcraincVolk rcpräscntiren,

und die der freien Presse, welche die öffentliche Meinung um



so mehr beherrscht, als es III Frankreich nichts Stabiles mehr

gicbt. Ihnen gegenüber sieht eine schwache Regierung, die

ihre knnnnervollc Existenz nur der Geschicklichkeit verdankt, mit

der König Philipp diese beiden Mächte zu behandeln ver¬

steht. Ihm allein verdankt Europa die Erhaltung des Frie¬

dens, und Frankreich die Suspension der Anarchie, lieber drei¬

ßig Millionen Franzosen leben in Frankreich ausgeschlossen von

jedem Antheil an der Verfassung, von Steuern erdrückt, ent¬

behren sie selbst diejenige Freiheit, welche dem Uutcrthan der

absolutesten Monarchie zu Thcil tvird, und der Zustand der

Dinge ist ein solcher geworden, daß, wenn das souverainc

Volk irgendwo seine Stimme erhebt, ibm nur mit Kartätsch-

Schüssen geantwortet werden kann, weil dies die einzige ihm

verständliche Sprache ist.

Ein solcher Zustand kann nicht dauernd sein. Es liegt

m der Unmöglichkeit, daß sich ans den jetzigen Verhält¬

nissen ein Geordnetes nach und nach entwickeln sollte, denn es

fehlt jeder Anknüpfungspunkt; und es ist mit Bestimmtheit vor¬

auszusehen, daß nur durch eine gewaltsame Umwälzung ein

geordneter Zustand daselbst herbeigeführt werden kann, und diese

wird suchen müssen, sich wieder Luft nach außen zu machen.

Wann eine solche Katastrophe eintreten wird, ist mit

Wahrscheinlichkeit vorauszusehen. Der Todestag des Königs

der Franzosen wird allem Anscheine nach der letzte Fric-

denstag sein, denn schwerlich wird sei» Nachfolger das Talent

und die Lust haben, das Schaukel-System seines Vaters nach-



zumachen, er wird daher sich a» das kriegslustige Volk wen¬
den, um durch die Militair-Ecwalt zur Herrschaft zu kommen,
und selbst wenn er es nicht wollte, so werden ihn die Um¬
stände dazu zwingen.

Diese so nahe liegenden Betrachtungen mögen sür Deutsch¬
land eine Aufforderung sein, sich stets auf einen Kampf ge¬
faßt zu halten, der über kurz oder lang nicht ausbleiben kann
und wird, ja es scheint keinem Zweifel unterworfen,daß
König Philipp und seine Erben schon Pläne für die Zukunft
entworfen haben und vorbereiten; die Befestigung von Paris,
und der Eifer, mit welchem selbige vom Hofe betrieben wird,
deuten auf tiefere Absichten.

Wenn Deutschland Ein Reich bildete, so würde Frank¬
reich es nie ungestraft wagen dürfen, den Löwen in seiner
Höhle anzugreifen. Allein Frankreich weiß es, daß Deutsch¬
land durch seine Zerstückelung schwach ist, es hat zu oft er¬
fahre», daß theils die Uneinigkeit Deutschlands, theils die
Schwächung, die in dieser Zerstückelung selbst liegt, ihm die
Thore Deutschlandsgeöffnet haben. So herrlich es sich nun
in Deutschland lebt, weil sich die Deutschen, jeder in seinem
Lande und unter seinem Fürsten, glücklich fühlen, so gewiß
ist es, daß Deutschland morgen eine Beute Frankreichs
werden würde, wenn nicht die beiden Schützmächte,Oester¬
reich und Preußen, ihm seine Selbstständigkeit, seine Freiheit
sicherten.

Inzwischen ist nicht zu verkennen, daß Oesterreich, so bc-



theiligt cs auch bei der Unverletzbarkeit Deutschlands ist, keine

reine deutsche Macht bildet, sondern noch andere wichtige In¬

teressen sich bei ihm geltend machen durch seine ungarische»,

gallicischen und italienischen Besitzungen, auch hindert die

Lage Oesterreichs cs, Deutschlands Grenze zu schützen,

Preußen dagegen ist eine rein deutsche Macht, seine

Wohlfahrt, vielleicht seine Existenz, ist mit der des übrigen

Deutschlands auf das Innigste verbunden; aber auch Deutsch¬

land kann cs sich nicht verhehlen, daß seine Selbstständigkeit,

seine Freiheit, sein materieller Wohlstand wiederum mehr oder

weniger von Preußen abhängig sind. Seicht wie Oesterreich be¬

sitzt cs Länder, die cs in irgend einen Eonflict bringen könn¬

ten, welcher Deutschland nicht berührte.

Das eigentliche alte Ostpreußen hat seine Bevölkerung

aus deutschem Stamm, ist durch Sprache, Bildung und In¬

teresse ein deutsches Land, kann nnr durch die deutsche Macht

Preußens gegen Nußland geschützt werden. Westpreußcn hat

sich zu einer deutschen Provinz umgeformt. Posen ist eine

Provinz von geringer Bedeutung mit etwa zwei Drittel pol¬

nischer, einem Drittel deutscher Bevölkerung; cs wird das Schick¬

sal aller eroberten Länder thcilcn, seine Bevölkerung wird sich mit

der der Eroberer verschmelzen. Das antideutsche Element liegt

jetzt hauptsächlich nur noch in dem dort stark begüterten polni¬

schen Adel, dessen Einfluß von verschiedenen Seiten her eine

Schwächung erleidet, der er auf die Länge nicht widerste¬

hen wird: denn cs erwächst jetzt dort eine deutsche Bevöl-



kerung, eS entwickeln sich ein Mittelstand und freie Bauern.
Tauschen wir uns nicht, so werden die Reminiscenzen des
polnischen Adels sehr bald denen gleichen, welche bei uns
noch hin und wieder Einzelne für das Mittelalter empfinde»
mögen °).

Was Preußens politische Stellung zu Deutschlandbetrifft,
so ist sie folgende.

Es bildet den Schirm gegen den Riesen des Ostens, es
ist der Vorfcchter Deutschlandsgegen die Angriffe des Westens,
es ergänzt die deutsche Schwäche, welche die Zerstückelung her¬
vorruft, durch seine Kraft und deren Concentrirung. Dies
alles sind Wahrheiten, welche in Europa anerkannt werden,
und ganz Deutschlandmuß sich sagen, daß seine Existenz da¬
von abhängt, daß Preußen im Stande ist, die ihm gewordene
große Aufgabe ganz und immer zu erfüllen. Wenn wir nun
auf die Ursachen näher eingehen, wodurch Preußen sich seine
Stellung gemacht hat und selbige erhält, so finden wir, daß
sie zuerst und vor allem in dem Talent, den Tugenden und
dem Much seiner Beherrscher, und in der innigen Vereinigung
des Königs mit seinem Volke beruhen.

Inzwischen der Wille allein sichert »och nicht den Er-

Merkwürdig aber ist es, daß die wahre Lage der Dinge und die
Wichtigkeit der Verschmelzung des Großherzogthums Posen mit deutscher
Sitte und deutscherVerfassung in Deutschland, dem eigenen Interesseent¬
gegen, verkannt, und hieraus öfter der Grund zur Anfeindung gegen
Preußen genommen wird.



folg, es bedarf zu selbigem der Wahl der rechten Mittel, und
diese suchte und fand der vorige König, der Begründer einer
neuen Zeit für Preußen, in einer dem Bedürfnis; entsprechen¬
den Gesetzgebung, in Institutionen, welche dem Volke Selbst¬
ständigkeit gaben und seine materiellen Interessen beförderten,
in der militairischcnAusbildung der ganzen Nation, in der
Vereinigung der Kräfte und in der geistigen Entwickclungdes
Preußischen Volks durch alle Stufenleitern hindurch, welche
dasselbe bilden.

Wir haben vorhin die Meinung hingeworfen, daß Preu¬

ßens Existenz gewissermaßen mit der von Deutschland identisch
sei. Wir halten uns verpflichtet, diesen wichtigen Punkt
noch weiter auszuführen.

Preußen hat ein eigenes, und in seiner Art einziges Blatt
in der neuen europäischen Staaten-Geschichte.Es hat sich in
einem nicht langen Zeiträume, den übrigen Großmächten Europa's
gegenüber, und im beständigen Kampfe mit ihnen, aus einem
Stern vierter Größe zu einer Macht ersten Ranges erhoben,
und zwar durch sich selbst.

Die geographische Lage Preußens ist in mancher Bezie¬
hung sehr ungünstig, es gränzt mit den drei Haupt-Contincntal-
Mäcktcn Europa's, und seine lang gedehnte Grenze ist jedem
Angriffe geöffnet. Seine Bevölkerung von fast 15 Millionen
Einwohnern steht der aller übrigen großen Reiche weit nach,
und es hat mehr wie alle anderen Mächte ein sehr nahes In¬
teresse, eifersüchtig darauf zu wachen, daß der jetzt bestehende
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Besitz nicht verändert werde; ans diesen Gründen ist Preußen

der natürliche Verbündete aller bedrohten Lander, und der

eifrigste Verfechter der deutschen Unabhängigkeit, so wie der na¬

türliche und trcucste Alliirte Oesterreichs, so lange dessen Po¬

litik nicht Vergrößerung in Deutschland beabsichtigt.

Preußen selbst war bisher seiner Existenz wegen ge¬

zwungen, sich zu vergrößern. Jetzt hat es eine Macht, die mit

jedem Tage in seinem Innern wächst, und in Verbindung mit

Deutschland bedarf es keiner weiteren Ausdehnung seiner Gren¬

zen, insofern das übrige Deutschland es begreift, was Preußen

ihm ist und sich vcrtranungsvoll und mit so viel Thatkraft

Preußen anschließt, als die gemeinschaftliche Wohlfahrt es for¬

dert. Geschieht dies nicht, und es entsteht ein neuer Kampf,

so ist Preußen, u>n seiner eigenen Erhaltung willen, gezwungen,

sein Gebiet zu erweitern, bis es stark genug ist, seine Selbst,

ständigkcit zu bewahren. So wenig Preußen jetzt eine Ver¬

größerung der Monarchie wünscht, so ist doch der feste Wille

in der Brust jedes Preußen eingegraben, seine Selbstständig¬

keit um jeden Preis zu erhalten, und gezwungen, — wird es

jedes Mittel zum Ziele ergreifen.

Die Geschichte der Preußischen Monarchie hat schon zwei¬

mal Europa bewiesen, daß eine große Uebermacht Preußen er¬

obern, aber nie zu unterjochen vermag, seine Felsen, hinter

welchen es sich verschanzt, liegen im festen Willen Aller. Das

Volk, welches eine solche Geschichte hat, ist unüberwindlich,

und selbst die Theile Deutschlands, welche erst seit einem Vicr-
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teljahrhundcrt mit Preußen verbunden, aber als Glieder des
Staats, Erben des Ruhmes Preußens geworden sind, werden

in solchen hochherzige» Ansichten ihren älteren Brüdern nicht
nachstehen. Za waS noch mehr ist, wir haben die feste Ucbcr-
zeugung, daß ganz Deutschland eben so denkt wie Preußen,
und, daß wenn, was Gott verhüten wolle, die Zerstückelung
Deutschlands und die daraus entspringende Schwäche das ge¬
liebte deutsche Vaterland ernstlich der Gefahr aussetzten, unter
verhaßte Fremdherrschaft zu gerathen, sich alle deutschen Volks¬
stämme in ein einziges deutsches Volk verwandeln würden.
Deutschland ist berufen, den ersten Platz in dem europäi¬
schen Staaten-Verband einzunehmen, und zu cdes ist das
deutsche Blut, um knechtische Fesseln zu tragen.

Deutschland ist selbst in seiner setzigen zerrissenen Lage
noch stark genug, um fremde Zwangshcrrschaft abzuweisen,
wenn es seine Interessen erkennt und die richtigen Mittel
zum Ziele wählt. Inzwischen ist es, wir wollen nicht sagen
eine unmögliche, aber jedenfalls eine sehr schwere Aufgabe, aus
einem Bundesstaateine einzige feste und so compacte Masse
zu bilden, als die Verhältnisse es fordern könnten. Nur der
Wille aller Deutschen, unter jeder Bedingung ihre Selbststän¬
digkeit als deutsches Volk zu bewahren, und wie Brüder für
die Freiheit des gemeinsamen Vaterlandes Gut und Blut zu
opfern, kann zum Heile führen.

Doch den jungfräulichen Schleier der Zukunft hat noch
keine sterbliche Hand gelüftet, und wir wollen uns nicht



in das wcitc Feld dcr Vcrmuthungen verlieren, sondern uns

an das halten, was jedenfalls an dcr Zeit ist, nämlich daß

Deutschland nnd Preußen sich nicht nur in militairischcr Be¬

ziehung auf das Innigste zur Vertheidigung des gcnicinsanicn

Vaterlandes verbinden, sondern auch die gemeinsamen geistigen

und materiellen Interesse» ganz besonders ins Auge fassen müs¬

sen. Nicht in den Schwertern allein liegt dcr Schutz, son¬

der» auch in den Mitteln, den Krieg zu fuhren, und in dem

Geiste, mit welchem er geführt wird.

Ehe wir uns über das, was nützlich erscheint, wei¬

ter aussprechen, haben wir noch eine andere schwierige Auf¬

gabe zu lösen. Wir muthen dem übrigen Deutschland zu und

zeigen ihm die Nolhwcndigkcit, sich an die größte rein deut¬

sche Mackt, an Preußen fest anzuschließen. Indem wir dies

thun, halten wir uns vor Allem verpflichtet, Deutschland mit

de» Verhältnissen in Preußen genau bekannt zu machen, und

es ihm in seiner wirklich wahren Gestalt, nicht durch eine ro-

scnfarbigc, nicht durch eine schwarze Brille, sondern durch eine

von ganz farblosem klarem Glase zu zeigen.

Preußen und seine Zustände sind in ihrem ganzen Zu¬

sammenhange nicht genug gekannt; es bestehen bei uns neben

den trefflichsten und freisinnigsten Institutionen noch bedeu¬

tende Mängel und Unvollkommcnhcitcn, und hieraus entstehen

Widersprüche, die kaum der Inländer, viel weniger dcr Nicht-

Preuße zu erfassen vermag, und die zu so vielen schiefen

Urthcilcn führen. Indem wir nun dies zu enthüllen uns
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bemühe», wollen wir zugleich untcrsnchcn, was dem großartigen

VerfassungS- »nd Verwaltungsgebäude in Preußen noch fehlt,

inn die ihm von dem höheren Leiter der irdischen Geschicke ge¬

stellte Aufgabe zu lösen, welche unzweifelhaft dahin geht, der

Welt zu zeigen, wie ohne Verletzung des Wesens der Mo¬

narchie, dem Bedürfnis? der Zeit gemäß, dem Volke große Frei¬

heiten eingeräumt werden können.

Unser Zeitalter befindet sich in einem von den großen

Zeitabschnitten, von welchen die Weltgeschichte nur wenig auf¬

zuweisen hat.

Die rohe Gewalt ist es, die vom Geiste, der sich mäch¬

tig entwickelt, bekämpft, der höheren Macht das Feld räumen

muß, selbst wenn ihre Zuckungen auch noch stärker werden soll¬

ten; das Irdische, aus dem jene entspringt, vermag nicht ge¬

gen den höheren, gottvcrwandtcn Geist und dessen Allmacht

anzukämpfen, wo dieser einmal sich zu entwickeln begonnen hat.

Den ersten und — wesentlichsten Anstoß, gleichsam die

Einleitung zur jetzigen geistigen Entwickclung, verdanken wir

der Reformation der katholischen Kirche durch Luther und

seine Zeitgenossen; sie hat dem Menschen die Freiheit des

Denkens wiedergegeben, und ohne hier untersuchen zu wollen,

ob und zu welchen Abschweifungen diese plötzliche Freiheit in

religiöser und anderer Beziehung geführt hat, so ist so viel

gewiß, daß der Welt ein Licht angezündet ist, dem die Fin¬

sternis? weichen muß.

Wir wollen uns hier rein an die geistige Richtung



halten, die sich in Hinsicht des politischen Lebens der Völker

und ihres materielle» Wohlstandes so mächtig ausgebildet hat.

Daß eine solche Ausbildung wirklich besteht, brauchen wir

wohl nicht zu beweisen, so wenig, als daß die zum Bewußt¬

sein gekommenen Völker nicht mehr durch Gewalt und Des¬

potismus, nicht mehr durch Polizei und Bajonette, sondern

nur durch den Geist und durch die richtige Würdigung ihrer

Interessen und deren Befriedigung zu beherrschen sind.

Z» vielen Reichen ist das Vorhandensein dieser Zustände

verkannt, und hat in Frankreich und dem ganzen Westen von

Europa Revolutionen herbeigeführt, die, wenn man zur rech¬

ten Zeit gerechten Anforderungen klüglich Gehör geschenkt,

und gleichzeitig die Zügel in fester Hand gehalten hätte, nicht

ausgebrochen sein würden.

Nur ein Herrscher unter den großen Regicrcrn der Schick¬

sale der Menschen auf Erden hat die Zeit begriffen, lind von

der Roth, dieser größten und einzigen Lehrmeistern, der Men¬

schen, getrieben, unter seiner Acgide das große Werk des

Ncbergangcs aus einer Zeit in die andere begonnen und zum

Theil vollführt; dies war Friedrich Wilhelm III. von

Preußen. Dem jetzigen erhabenen Könige ist die große

Aufgabe geworden, das Werk seines Vaters zu vollende».

Alle Ilmstände machen dies zu einer der wichtigsten Forde¬

rungen der Zeit.

Nicht nur die Festigkeit des preußischen Thrones, nicht

nur das Glück des preußischen Volkes hängt davon ab, daß
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der erhabene preußische Herrscher, von der Natur durch Geist

und Herz dazu ausgestattet, den Bau vollende und dadurch

gegen Sturme verwahre, sondern mehr oder weniger das

Schicksal von Deutschland und selbst der übrigen großen Mo¬

narchien des Ostens, Rußlands und Oesterreichs.
Nicht die Eitelkeit des Preuße» führt hier unsere Feder,

sondern eine auf scharfe Beobachtung und gute Gründe ge¬
stützte Ueberzeugung.

Wenn wir einen Blick auf Europa werfen, so finden

wir Frankreich, Spanien, Portugal und Belgien, diese so¬

genannten constitutionellcn Staaten, unter dem Aushängeschild

der Mcinungs - Verschiedenheitin einem heftigen Parteien-

Kampf begriffen. Die wahren Interessen des Volkes sind dort

bis jetzt großen Theils unberücksichtigt geblieben, die gerechten

Anforderungen der Nation an eine feste gesicherte innere Ruhe

bestehen fort, und schwache auf die Parteien selbst gestützte

Regierungen vermögen schwerlich die Ordnung zu erhalten,

bis sich ein fester Zustand nach lind nach entwickelt ha¬
ben wird.

England befindet sich gleichfalls in einer sehr aufgeregten

und bedenklichen Lage, in einer Krisis, die mehr als eine

augenblickliche ist, und ein ganz seltenes Talent wird erfor¬

derlich sein, um diese Krise, die zugleich eine merkantilische, eine

politische und eine finanzielle ist, zu beseitigen.

Preußen trennt den in Gährnng sich befindenden Westen

und den Osten von Europa, welcher erst so wenige Schritte



zum allmähligen llcbergange aus der alten Zeit in die neue

gemacht hat; Preußen bildet nicht allein in geographischer

Beziehung zwischen diesen beiden schroffen Gegensätzen, in

welche sich Europa theilt, sondern noch weit mehr in mora¬

lischer und geistiger Beziehung die Scheidewand. Soll Preu¬

ßen seine eigene Existenz gesichert halten, so muß es sich nach

allen Seiten hin eine möglichst vollkommene Organisation ge¬

ben, es muß nichts Stückwerk bleiben. Die Kraft der Mo¬

narchie muß so unerschütterlich dastehen, als jede gerechte An¬

forderung des Volkes erhört werden muß. Nur in gei¬

stiger Entwickelung kann Preußen die Kraft finden, deren es

bedarf, um die großen Aufgaben zu lösen, zu welchen es

berufen scheint. Wenn der eben hingeworfene Gedanke zur

That wird, wenn der begonnene Bau der preußischen Zu¬

stände seine Vollendung erhält, ohne das Wesen und die Kraft

der Monarchie zu erschüttern, so wird Preußen der Felsen,

an welchem sich die rcvolutinaircn Wellen brechen; — wenn

Preußen aber seinem Dome nicht einen festen Schlußstein

giebt, unbekümmert wegen der Zukunft sich einwiegt, wenn die

preußische Regierung sich nicht an der Spitze der geistigen

Entwickelung erhält, wenn sich die preußische Verwaltung in's

Schlepptau der Nation geben sollte, dann weiß Gott, ob

es stark genug sein wird, den rcvolutionaircn Wirren, den

falschen Theorien der Propaganda, und dem wilden Angriffe

eines aller Fesseln entbundenen Pöbels zu widerstehen; und

würde es, wofür Gott es bewahren wolle, mit in den Stru-
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del fortgezogcn und die Volksbewegungbis zur russischen und
österreichischenGrenze ausgedehnt, so liegt es außer aller Be¬
rechnung, wohin ein Strudel, der ganz Europa erfaßte, füh¬
ren könnte und führen würde.

Doch wir brechen diese allgemeinen Betrachtungen ab,
um uns mit den spcciellen zu beschäftigen, nachdem wir vor¬
her noch einen Blick auf die Entstehung und Entwickclung
der preußischen Monarchie und deren Zustände werden geworfen
haben, welches uns unerläßlich scheint, um ganz und von
allen Lesern verstanden zu werden.

Zn der neueren Geschichte der europäischenStaaten
finden wir kein Beispiel, daß sich mitten im europäischen Con-
tinent und im beständigen Kampfe mit den ihn umgebenden
Großmächten ein kleines Land so schnell zu einer so bedeuten¬
den Macht erhoben hat, wie es Preußen gcthan. Nur ganz
besondere Gunst des Schicksals konnte dies bewirken.

Vor allem finden wir selbige in der Reihe großer Re¬
genten, welche in so kurzer Zeit das Land beherrschten. Zn
dieser Beziehung überragt das Haus Hohenzollernalle Für-
fiengeschlcchtcrder alten und neuern Zeit.

Den ersten bedeutungsvollenAbschnitt in der Geschichte
unseres Landes bildet die Regierung des großen Kurfürsten.
Er zog sein kleines Reich aus der Unbedeutendheit hervor, in
welcher es sich bis dahin den übrigen Staaten gegenüber be¬
fand, gründete die Landeshoheit, beschränkte die Macht der

2
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Stände, weil er einsah, daß nur eine conccntrirte Macht

dem Lande mehr Gewicht im deutschen Reich geben könne.

Er bildete ein tapferes Heer, er fährte eine geordnete Ver¬

waltung, einen geregelten Haushalt ein, er gab sich eine po¬

litische Stellung, seine Truppen fochten unter seiner Anführung

gegen die Franzosen, und er flog, als während dessen die Schwe¬

den in seine Provinzen eingefallen waren, mit seinen Trup¬

pen in solcher Eile vom Rhein nach der Mark, daß er dem

Gerücht davon zuvorkam, die Schweden schlug und aus dem

Lande vertrieb.

Nie hat ein Fürst mit mehr Umsicht das Funda¬

ment zu einem Staate hohen Ranges gelegt, als der große

Kurfürst. Sein Sohn Friedrich I. verfolgte den ihm

vorgezeichneten Weg, indem er Preußen zu einem König¬

reich erhob.

Den zweiten großen Hauptabschnitt in der Geschichte die¬

ses entstehenden Reiches bildete Friedrich der Große. —

Gleich nach dem Antritt seiner Regierung benutzte er die Ver¬

legenheit der Maria Theresia, und eroberte Schlesien.

Hierdurch erweckte er die Eifersucht der großen Mächte,

und bald fand er sich verwickelt in einen Kampf auf Leben

und Tod, zugleich gegen Oesterreich, Frankreich, Schweden,

Rußland und das deutsche Reich, aus dem er, nach siebenjäh¬

riger Dauer, siegreich hervorging. Hierdurch gab er sich eine

Stellung, gleich den Monarchen ersten Ranges.
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Sein Genie allein verschaffte Preußen diese Stellung. Er

war Alles, König, der größte Feldherr seiner Zeit, Minister,

Schatzmeister und der gewandteste Diplomat. Das ganze preu¬

ßische Volk concentrirte sich gleichsam in ihm, und das ganze

Vermögen des Landes in seinem Schatz. Der gewaltige Drang

der Umstände hatte ihn gezwungen, so groß zu werden. Seine

und des Landes Existenz nöthigtcn ihn, die einmal angenom¬

mene Stellung zu behaupten.

Sein Genie, die mit Gewalt geworbenen Soldaten und

das den Untcrthancn durch Regie und Monopole abgepreßte

Geld waren die drei Faktoren, auf welchen Preußens künst¬

liche Stellung gebaut war.

Er hinterließ seinem Nachfolger einen großen baaren

Schatz; einen weniger vergänglichen in den vielen Kanälen

und den großen Landes-Distrikten, die er urbar gemacht und

bevölkert hatte, und vor Allem in dem kriegerischen Geist, den

er im preußischen Adel und Volke erweckte, und in einem Ver¬

trauen auf eigene Kraft, die fortan kein Unglück zu beugen

vermag. Allein dieser Hinterlassenschaft ungeachtet lag es in

der Natur der Sache, daß mit dem Hinscheiden seines Geistes

die von selbigem hervorgerufene Schöpfung nur ein Schatten

blieb, einer Ncbclwolke gleich, die der erste Sturm zerstreut.

Friedrich Wilhelm III. war es vorbehalten, Preußen

zu einer wirklichen Macht ersten Ranges zu erheben, gegrün¬

det auf die Charakterstärke, Gerechtigkeit und Weisheit des Kö-

2" '
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nigs, auf ein preußisches Volk und auf die geistige und indu¬

strielle Entwickelung der Nation.

Die Aufgabe, die ihm geworden, war groß, lind groß ist

der Erfolg, er ist der größte Wohlthäter des Volks geworden.

Zm ersten Decennio seiner Regierung wurde die preußi¬

sche Monarchie von dem talentvollsten Manne seines Jahrhun¬

derts, an der Spitze eines unermeßlichen Heeres, fast zertrüm¬

mert. Der Friede gab dem Könige den Kern der alten Pro¬

vinzen zurück, erschöpft durch den Krieg, ganz schwach durch

die bestehende Staatscinrichtung.

Der damalige Zustand des Landes, im Vergleich zu den

Verhältnissen der übrigen Reiche, war der kritischeste von

der Welt.

Der gemeine Mann auf dem Lande war Unterthan ohne

Interesse und ohne Liebe für das Wohl des Vaterlandes, der

Adel, bei allen seinen Prärogativen, verarmt, schwach, der

größte Theil des Mittelstandes mißvergnügt, ultralibcral ge¬

sinnt, unzufrieden, erbittert gegen den Adel und die Verfassung,

während die Verwaltung des Landes höchst mangelhaft, fiska¬

lisch, lästig war. Eine Unzahl schädlicher Monopole, die Sperre

im Innern, die Sperre nach Außen hinderten die Entwicke¬

lung des Wohlstandes. Dazu kam, daß, als Vcrmächtniß

Friedrichs des Großen, Preußen eine Finanz-Verwaltung

nach dem Muster der Französischen unter Ludwig dem

XIV. besaß, eine Verwaltung, die in Frankreich so viel zum
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Ausbruch der Revolutionen beigetragen hat, deren Ende
noch nicht abzusehen ist.

Dies war in großen Zügen der Zustand des Landes nach
dem Frieden von Tilsit lind eine gänzliche Umwälzung war
unvermeidlich. Friedrich Wilhelm erkannte die Größe der
ihm gewordenen Aufgabe, und entschloß sich, unter seiner Ae-
gide eine gänzliche Umwandlung aller Verhältnisse vorzuneh¬
men, und, unterstützt von zwei großen Staatsmännern, von
Stein und Hardenberg, die er nach einander an^die
Spitze der Verwaltung berief, und deren Andenken jedem wah¬
ren Preußen thcuer bleiben wird, führte er seine» Plan mit
eben so vieler klaren Einsicht als Willensstärke aus, und ver¬
dient dadurch wahrhaft den Namen eines großen Königs;
denn kein Herrscher außer ihm hat in kurzer Zeit den lieber«
gang aus einer Zeit in eine fast ganz entgegengesetzte mit so
viel Sicherheit und Erfolg durchgeführt.

Er war es, der, nachdem er die Fesseln gebrochen, die
die Nation so schwer niederdrückten,nun sein von ihm ge¬
bildetes preußisches Volk aufrief, auch die äußeren
Ketten zu sprengen, die der kühnste aller Eroberer Preußen
und fast ganz Europa auferlegt hatte.

Der König an der Spitze seines tapferen Volks crfochr
große Siege und bewies der Welt, was für Thaten sich aus¬
führen lassen, wenn König und Volk Eins sind.

Keine schönere Aufgabe ist je dem Sohne und Nachsol-



gcr eines großen Königs geworden, als die, welche dein jetzi¬
gen Monarchen auferlegt ist, das Bauwerk zu vollenden, die
Macht des Staats, das Gluck der Untcrthanen zu befestigen,
und sich dadurch groß, seinen KöniglichenVater noch größer
zu machen, als er jetzt schon erscheint, denn nur die Vollen¬
dung krönt das Werk.

Diese unsere hier in den letzten Zeilen ausgesprochene An¬
ficht, — wir wissen es — wird nicht allgemein getheilt, im
Gegcntheil giebt eS Personen, welche meinen, die Aufgabe der
Regierung sei nicht, wie sie es nennen, noch weiter zu gehen
auf der Bahn, die der vorige König zum Heil der Monarchie
und seines Volkes eingeschlagen habe, sondern sich vielmehr bis
auf einen gewissen Punkt, der nie hätte überschrittenwerden
sollen, zurückzuziehen.Obgleich diese Ansicht wohl nur von
sehr wenigen und sehr befangenenMännern getheilt wird, so
halten wir uns doch um so mehr verpflichtet, selbige einer nä¬
heren Prüfung zu unterziehen,um die unsrige zu rechtfertigen.
Wirklich sind während der letzten Regicrungs-Zahre des vori¬
gen Königs Rückschritte,wenn auch nicht in den Principien,
doch in deren Anwendung sichtbar geworden.

Die großen Veränderungen, welche der hochseelige König
in den preußischen Zuständen vorzunehmengezwungen war,
wenn er das Land retten wollte, machten Eingriffe in die
Rechtsverhältnisse nothwendig. Deutlich gesprochen, — es blieb
nicht bei einer Reformation, sondern das, was geschah, war



eine wahre Revolution, die sich nur dadurch von allen übri¬

ge» unterschied, daß sie unter der Aegidc des Herrschers selbst,

ohne Störung der Ordnung ausgeführt wurde, und unter so

gebieterischen Verhältnissen, daß dadurch alles was geschah,

wenn es auch den Rcchtszustand störte, durch die Nothwcndig-

kcit gerechtfertigt erschien.

Ob nicht der Zweck mit mehr Schonung des Bestehenden

hätte erreicht werden können, ist eine andere Frage, die hier

nicht her gehört, allein gewiß ist es, daß der Frcihcits-Krieg

in den Jahren von 1843 bis 18l5 dazwischen trat, und mit

dem Verschwinden der drohenden Verhältnisse auch die Anfor¬

derungen von vielen Seiten her dringender wurden, begleitet

von den Bitten um Schonung der Verhältnisse und des Besitzes.

Zn dieser Zeit war es nun, daß sich die Ansicht des Kö¬

nigs von der Hardenbergs trennte. Das sogenannte Gens-

darmerie-Gesetz mrd besonders der Entwurf zu einer Commu-

nal-Ordnung, den der Minister dem Monarchen vorlegte, ga¬

ben die erste Veranlassung zu einer deutlich ausgesprochenen

Trennung des Weges. Hardenberg wollte Rcichsständc mit

einer mehr als bcrathendcn Stimme, wollte dem platten Lande

eine ähnliche Verfassung gegeben wissen, wie unter Stein die

Städte erhalten hatten. Er wollte alle aristokratischen Ele¬

mente verwischen, und war überzeugt, daß die Erhaltung der

Monarchie und die Größe Preußens von der Einführung ei¬

ner Verfassung abhängig sei nach dem Modell der Französischen.



Der Monarch wollte dies nicht; sein richtiger feiner Takt
fühlte, daß die monarchische Verfassung in voller Kraft erhal¬
ten werden mußte und sein Wille war in dieser Beziehung
unerschütterlich. Von diesem Augenblick an wurde die bis da¬
hin verfolgte Bahn verlassen. Hardenberg hatte Alles zu
einer constitutionellenMonarchie vorbereitet. Er hatte den
König das Versprechen von Neichsständen bedingungsweise ge¬
legentlich geben lassen, er hatte das Krön-Fideikommiß zu er¬
richten gerathen, ohne alle Frage, um den König dessen zu ent¬
heben, sich seine Civil-Listc von den Ständen Votiren zu lassen.
Er halte durch das Spielwerk — die Grundsteuer auf die
Domaincn einzuführen — die Königlichen Domainen den
Staatsabgabenunterworfen und so weiter.

Der König, nachdem er den Entwurf zu einer Commu-
nal-Ordnnng zu unterzeichnen sich geweigert, entschloß sich, das
von ihm begonnene Werk der Reformation in einem andern
System auszuführen. Die frühere ständische Verfassung war
gänzlich ausgehoben;es war sein Wille, daß selbige von neuem
ins Leben gerufen würde.

Mit diesem wichtigen Geschäft beauftragte er den Kron¬
p rinzen, jetzigen König, und unter ihm den Minister Voß, der
bei dieser Gelegenheit in den Staatsdienstzurücktrat. Die For¬
mation der Landständc erfolgte; — inzwischen war der Kreis
ihres Wirkens höchst engherzig zugeschnitten. Hardenberg
und wenige Monate nach ihm Voß, wurden durch den Tod

-
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dem Könige und dem Lande entrissen, von diesem Zeitpunkt
ab trat eine völlige Unterbrechung in dem bis dahin verfolgten
System ein. Keiner der Minister erfreute sich des Vertrauens
des Monarchen in dem Maaße, daß selbiger ihn zum ersten
Minister erhoben hätte. Dies wirkte nachtheilig auf die Ein¬
heit in der Verwaltung, und gleichzeitig wurde manche Bemü¬
hung sichtbar, das bisherige System zu untergraben.

Der König, zu fest durchdrungen von dem wohlthätigen
Einfluß der von ihm zum Heil Preußens errichteten Institu¬
tion, erlaubte keinen direkten Eingriff in das Wesen derselben;
dennoch wurden von mehreren Seiten her Rückschritte be¬
gonnen, die die Widersprüche vermehrten, welche ohnehin
schon aus der NichtVollendungder Reform hervorgegangen
waren.

Unter diesen Umständen beschloß der hochseelige König,
wie es scheint, dem Beispiel manches großen Baumeisters zu
folgen, von der Arbeit auszuruhen^ und seinem Nachfolger die
Vollendung des großartigen Baues zu überlassen, welchen er
zur Befestigung seines Throns und des Glücks seines Volks
unternommen hatte.

Es hat uns nöthig geschienen, in dem Vorstehenden die
Ursachen anzugeben, weshalb in der preußischen Verfassung und
Verwaltungso manche Widersprüche bestehe». Mit den frei¬
sinnigsten Institutionen finden wir engherzige Ansichten ver¬
flochten. Dies schadet Preußen in der Meinung des übrigen
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Deutschlandsund erregt Besorgnisse in der Nation, welche jc-
dock paralyst'rt werden durch das feste Vertrauen zur Weisheit
und dem Wohlwollen des Herrschers. Vor Allem scheint cS
unerläßlich, dasjenige zu entfernen und auszugleichen,was so
leicht zu Angriffen und Mißverständnissenführen kann. Soll
die Monarchie die Festigkeit erhalten, deren sie unter allen Um¬
ständen bedarf, so muß ein durchgreifendes System angenom¬
men und verfolgt werden. Zu wie weit wir dieses nicht be¬
sitzen, und wodurch wir es erlangen, werden wir in den fol¬
genden Abschnitten speciell zu erweisen suchen.







^iirch das Wort Verfassung wird das Bestehen eines geord¬

neten Rechts-Verhältnisses ausgedrückt, welches in einem Lande

zwischen Fürst und Volk und dessen einzelnen Klassen besteht.

Wie dies entstanden ist, ob durch alte Gewohnheiten, ob ,

durch Verträge, ob gegeben oder erzwungen, ist in Hinsicht

der Wirkung ganz gleich, indem es nur auf den faktischen

Zustand ankommt.

Zm Gegensatz der Länder, wo eine mehr oder minder

freie Verfassung vorhanden ist, stehen die ganz absoluten Re¬

gierungen, wo der jedesmalige Wille des Herrschers und — was

noch schlimmer ist — der seiner Beamten, durch Nichts ge-
X

bunden wird, wo mithin die Willkühr das Gesetz ersetzt.

Fast alle europäischen Reiche haben eine Verfassung; selbst

in Rußland und der Türkei, die man als Ausnahme anführt,

besteht ein Etwas, das dem ähnlich ist.

Sehr verschieden sind aber die Verfassungen in den Län¬

dern Europa's unter sich.

Es würde uns ganz von unserm Zwecke ableiten,

wenn wir alle diese Abweichungen aufzählen wollten; für jetzt



genügt es, uns auf die Beleuchtung des Wesens und Werths
derjenigen Verfassungen zu beschränken, die seit 5t> Jahren die
Gcmüther beschäftigen, und zu so großen Aufregungen und Er¬
schütterungen Veranlassung gegeben haben.

Es scheint mehr als früher die Zeit gekommen zu sein
zu einer ruhigen und gründlichen Beleuchtung der Frage

„welche Verfassung bedarf ein Land, um in seinen
Verhältnissenam glücklichstenzu sein? oder mit an¬
deren Worten, welche Verfassung befriedigt die wah¬
ren Interessen des Volks am vollkommensten und si¬
chert seine Unabhängigkeit nach außen und seine
Wohlfahrt im Innern am besten?"

Wir verhehlen es uns nicht, daß die Ansichten über
diesen Gegenstand zu verschieden sind, als daß eine völlige
Vereinigung zu hoffen wäre. Dies ist um so weniger mög¬
lich, als die Interessen so gethcilt sind.

Da inzwischen die Verschiedenheit der Ansichten zum gro¬
ßen Theil in einer Unklarheit der Begriffe und in dem Nicht-
vcrstehen der eigentlichen Bedeutung von gewissen Redensar¬
ten und Licblingswortcn, die ganz etwas anderes ausdrücken,
als dabei gedacht wird, ihren Grund hat, so kann es vielleicht
von glücklichem Erfolge sein, wenn man versucht, die Begriffe
klar hinzustellen.

Der größte Feind des gemeinschaftlichen Lebens der Völ¬
ker ist der Egoismus und wird es ewig bleiben, er wird stets
die Ruhe der Völker da bedrohen, wo sich bedeutende Mängel
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finden, oder wo sich noch kein fester Zustand ausgebildet hat,
gegen welchen es dem Ehrgeiz schwer wird anzukämpfen.

Die Vereinigung vieler Einzelnen zu einer großen Gesell¬
schaft setzt voraus, daß jeder dem höheren allgemeinen Zwecke,
welcher aus der Vereinigung zu einem Ganzen entspringt, ge¬
wisse Opfer bringe, und zwar namentlich:

die Verzichtleistung auf die dem Wohl der Gesammt-
heit entgegenstehenden egoistischenBestrebungen.

So wie nun das richtige und wohlverstandene Interesse
aller Glieder eines jeden Reiches in der innigen Verbindung
zum Ganzen beruht, und dies, wenn selbige glücklich erreicht
ist, die allgemeine Wohlfahrt, vor Allem aber die Stabilität
sichert, so tritt der Egoismus der Einzelnen, die nicht mit ih¬
rem Antheil zufrieden sind, dieser Stabilität entgegen, weil sie
sich ihren ehrgeizigen und eigennützigen Plänen widersetzt. In
der Selbstsucht und den vielen schlechten Leidenschaften, die sie
erweckt, liegt der wahre Grund zu den beständigen Kämpfen,
welche seit einem halben Jahrhundert Europa und seine Be¬
völkerung bewegen, und die so lange dauern werden, bis
ganz geregelte Verhältnisse, welche die gerechten Ansprüche der
großen Masse der Nation befriedigen, einen völlig geordneten
Zustand herausgebildethaben.

Diesen herbeizuführen liegt eben so sehr im wohlver¬
standenen Interesse der Fürsten als der Völker, und es frägt
sich nur:

aus welche Weise selbiger erreicht werden kann?



Jeder, der mit einiger Aufmerksamkeit und etwas Unbe¬
fangenheit dem Gange der Begebenheiten in den letzten 6l)
Jahren gefolgt ist, wird sich überzeugt haben,

daß wir uns in einer Ucbcrgangs-Periode aus einer
Zeit in die andere befinden.

Die geistige und materielle EntWickelung, welche eingetre¬
ten ist, hat eine so große Veränderung hervorgebracht, den Zu¬
stand der Gesellschaft so umgeschaffen, daß manche aus frühe¬
rer Zeit zu uns übergegangenenVerhältnisse ihre ehemalige
Bedeutung ganz verloren haben.

Was bei seinem Entstehen zeitgemäß war, ist es nicht
mehr, das, was damals als recht und nothwendig erschien, kann
durch die neue Gestaltung der Dinge als unerträglicheFessel
erscheinen, die, wenn sie nicht nach und nach gelöst wird,
zu gewaltsamenUmwälzungenalles Bestehenden führt.

Frankreich und viele anderen Reiche des Westens haben
dies erfahren.

Mit dem Veralteten ist oft alles Bestehende über den
Haufen geworfen, und noch haben wir keine Erfahrung darüber,
wohin dies als letztes Ziel führt, ob zur Freiheit oder zur
Knechtschaft in anderer Gestalt.

Doch wir wollen den interessanten und reichhaltigen Stoff,
der sich uns hier zur Erörterungdarbietet, anderen und ge¬
schickteren Federn überlassen, und uns auf die Untersuchung der
Frage beschränken:



„werden durch eine Repräsentativ - Verfassung oder
durch eine ständische die Interessen der Nation am
besten gefördert und gesichert?"

Um die Frage beantworten zu können, ist es nöthig,
sich erst über den Begriff und das Wesen dieser Verfassun¬
gen zu vereinigen. Der charakteristische Unterschied zwischen bei¬
de» liegt darin, daß in der einen die Personen, in der ande¬
ren die Interessen vertreten werden. Alles übrige ist nichts,
was dem Wesen nach zu dieser oder jener Gattung aus¬
schließlich gehört. In England bildet der Stand der erblichen
Lords, die zur Pairic gehören, eine der drei Staatsgewalten,
während in Frankreich die Mitglieder der ersten Kammer, vom
Volks-Königeernannt, größtentheils aus den Notabilitäten der
Staatsdicner und Gelehrten bestehend, dieselbe Function üben;
und in Preußen, wo die ständische Verfassung in ihrer ganzen
Eonseguenz eingeführt ist, würde das ständische Wesen keines-
wcges verletzt werden, wenn es dem Könige beliebte, zu be¬
stimmen, daß aus den Provinzialständen allgemeine Landstände
hervorgehen sollten, und daß alsdann aus diesen die mit Vi¬
ril-Stimmen begabten Personen eine besondere Berathungs-
Kammer bilden sollten.

Eben so wenig verändert es die Natur des ständischen
Wesens, ob die Repräsentanten nur eine berathcnde oder eine
entscheidende Stimme haben, wie wir davon in Mecklenburg,
dem einzigen deutschen Lande, in welchem sich die frühere Ver¬
fassung in allen Stürmen der Zeit rein erhalten hat, das Vei-

3
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spiel finden. Dort steht den Landständendas Recht der jähr¬
lichen Stcuerbewilligungzu, desgleichen die Genehmigungder
Gesetze. Dies alles ist etwas von dem Wesen beider Re¬
präsentationsarten ganz getrenntes, denn jenes besteht einzig
und allein darin, daß, wo eine Repräsentativ - Verfassung
eingeführt ist, ein durch den Wahlcensus bestimmter, oft sehr
kleiner Thcil der Nation die Repräsentanten wählt, während
bei einer ständischen Vertretung die verschiedenen, durch ihren
Besitz oder durch ihr Geschäft gleichartig verbundenenKlas¬
sen der Nation aus ihrer Mitte Jemand wählen, der ihre In¬
teressen, die allgemeinen und die besonderen,vertritt.

Dasselbe gilt wie von der Stcuerbewilligung, so von der
Gleichheit vor dem Gesetz und von der Verantwortlichkeitder
Minister u. s. w. Alle diese Dinge verändern weder die Natur der
Kopf-, noch der Interessen-Repräsentation durch ihr Vorhan¬
densein; welche nun von beiden am befähigtsten ist, die wah¬
ren Interessen der Nation wahrzunehmen,wird sich erst dann
entscheiden lassen, wenn wir uns eine nähere Uebcrsicht der
ganzen Verhältnisse verschafft haben.

Zeder einzelne Bürger eines Staats wünscht Freiheit und
Sicherheit für seine Person und sein Eigcnthum zu erlangen, zu¬
gleich Schutz nach außen und Beförderung seiner materiellen In¬
teressen, und zwar durch die Vereinigung mit andern zu diesem ge¬
meinschaftlichen Zwecke. Allein es ist die Bedingung des gesell¬
schaftlichen Lebens eines Volks, daß der Einzelne einen Theil
seiner Freiheit lind seines Eigenthums den gemeinschaftlichen
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Zwecken opfern muß. Eine fernere Bedingung ist, daß feste

Normen (Gesetze) bestehen, denen sich alle Einzelnen unterord¬

nen, in dieser Beziehung also ihre ungcmesscne Freiheit auf¬

geben, wogegen ihnen die freie Bewegung innerhalb der ge¬

setzlichen Grenzen vorbehalten bleibt.

Wenn aber der Einzelne einen Theil seiner Freiheit den

großen Vorthcilen opfern soll, welche aus der Verbindung zu

einem Staat entspringen, so kann er nach natürlichem Rechte

auch verlangen, daß er gefragt werde, wie weit er die Beschrän¬

kung seiner Freiheit gestatten will, denn es liegt in seinem In¬

teresse und in seinem Recht, daß keine größeren Opfer von

ihm verlangt werden, als sein Interesse und das des Ganzen

es fordern.

Dasselbe findet Anwendung auf den Theil seines Eigen-

thums, welcher von ihm zur Bestreitung der gemeinsamen Kosten

verlangt wird.

Auch hier liegt es im natürlichen Rechte, daß, wenn er

Geld geben, Abgaben zahlen soll, er selbige bewilligen muß

und sich von der Zweckmäßigkeit und von der wirklichen Ver¬

wendung zu überzeugen befugt ist. In wie fern nun sein na¬

türliches Recht und seine Interessen übereinkommen, und in

wie weit das Eine dem Andern geopfert werden muß, wird

weiterhin untersucht werden. Unzweifelhaft ist es dagegen, daß

es im Interesse der Völker liegt, feste Normen zu haben, nach

welchen Zeder sich zu richten hat und gerichtet wird, ferner

daß seine Freiheit, sein Eigenthum gesichert bleibe und nur in

3°



soweit Beschränkungenerleide, als, wir wiederholen es noch
einmal, sein Interesse und das des Ganzen es erheischen.

Eine Hauptfrage ist und bleibt es immer:
wer bestimmt das Maaß der Opfer, die der Einzelne
in jeder Beziehung zu bringen hat, um als Mitglied
des Staats die allgemeinen Interessen zu erhalten
und zu fördern?

Der dies bestimmt, ist der Souverain. Hierin liegt nach un¬
serer Ansicht das sogenannte Souvcrainitäts-Recht,von wel¬
chem so viel gesprochen wird, und welches, beiläufig gesagt,
mit Ausnahme der unumschränktenMonarchie,größtcnthcils
nur in einem Fantom besteht, und selbst in diesem leider noch
häufiger durch pro curu als selbst geübt wird. Doch wir
wollen nicht vorgreifen, sondern prüfen: „liegt es im Interesse
des Volks, daß der Herrscher oder daß das Volk befugt sei,
die nothwendigen Bestimmungen zu erthcilcn und die Gesetze zu
geben," oder „in wieweit kann dies gemeinschaftlich geschehen?"

Der Beantwortungdieser Fragen müssen wir noch eine
andere vorausscndcn:

„wer ist in politischer Beziehung das Volk?"
Wörtlich genommen alle Bewohner eines Reichs, also die
Summe der Köpfe. Anzunehmen, daß alle diese Köpfe von
Männern, Frauen und Kindern in Rücksicht des Antheils an
der Gesetzgebung des Landes eine Stimme haben sollten, würde
lächerlich sein; es muß also in dieser Beziehung die Defini¬
tion von „Volk" anders lauten.
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In Deutschland sind aus den ältesten Zeiten her die Be¬
sitzer des Grundes und Bodens als das eigentliche stimmfähige
Volk betrachtet worden. Die, denen das Land und die
Städte, also die materiellen Bcstandthcilc des Reichs gehö¬
ren, bilden auch ohne alle Frage den Stamm der Nation, —
sie sind die eigentlichen beständigen, durch ihren Grundbesitz gefes¬
selten Bürger des Staats, sie haben das größte Interesse an des¬
sen Wohlfahrt, ihnen kommt daher auch vorzugsweise die Befug-
niß zu, gemeinschaftlich mit ihrem Herrscher die großen Angelegen¬
heiten des Landes zu ordnen. Die übrigen Glieder der Nation,
— so wichtig auch sonst ihre Persönlichkeit und ihr Wirken sein
mögen — bilden immer nur die wechselnden und geduldeten
Elemente der Bevölkerung, denen zwar in Hinsicht ihrer Per¬
son und ihres Eigcnthums dieselben Rechte wie den Grund¬
besitzern zukommen, die jedoch auf eine Theilnahmc an der
Landes-Vertretung keine begründeten Ansprüche habe». Aber
nicht allein in Deutschland, sondern fast in allen europäischen
Neichen waren ehemals*) die Besitzer des Grundes und Bo¬
dens die eigentlichen Repräsentanten des ganzen Landes, und
übten als solche gemeinschaftlich nebst dem Fürsten, mit Aus¬
schluß der übrigen Volksklasscn, mehr oder weniger die Souve-
rainitäts-Rechte,volirten die Gesetze, die Steuern u. s. w.

Grund und Boden war jedoch damals in ganz anderen

*) .Hätten die Fürsten in manche» Reichen die legitimen Rechte der
Stände geachtet, .so würden sie sich noch im Besitz der ihrigen befinden



Hände», der Adel und die Geistlichkeit besaßen das flache Land,
crstcrer rcpräsentirtc sich selbst, letztere ihre Körperschaften, die
Patrizier und die Burger besaßen die Städte.

Durch die großen Veränderungen, welche mehr oder we¬
niger fast in allen Ländern Europa's mit der Zeit eintraten,
war die frühere Verfassung ganz unhaltbar geworden, theils
waren die Verhältnisse der Fürsten seit Einführung von ste¬
henden Heeren, wodurch sich das frühere Lehnssystcmän¬
derte, nicht mehr dieselben geblieben, theils gewannen die Städte
mehr Bedeutung durch die Ausbreitung des Handels und der
Fabriken, theils schied die Geistlichkeit, welche früher das Cor-
porationS-Vermögcn rcpräsentirt hatte, gänzlich aus, weil selbige
nach der Reformation den größten Thcil ihres Grundvermö¬
gens, namentlich in den meisten protestantischen Staaten, ver¬
lor; dagegen bildete sich in Deutschland ein neuer Stand
von Grundbesitzern in den kleinen Wirthcn, die auch, und mit
Recht, Anspruch auf die Vertretung ihrer Interessen machen
konnten. Doch mehr als alles dies führte ein anderes, neu
entstandenes Verhältnis; die Nothwendigkeiteiner Veränderung
in der früheren Verfassung herbei; dies entsprang aus der
Entwickelung eines sogenannten Mittelstandes, der wegen der
geistigen Ausbildung, welche er sich gab, und wegen des
Vermögens, das er sich erwarb, nicht mehr wie früher unbe¬
rücksichtigt bleiben konnte, und noch dadurch an Einfluß ge¬
wann, daß sich die Fürsten dieser neuen Macht bedienten, um
den ihnen lästig gewordenen Einfluß des Adels zu schwächen.
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Dies war die Lage der Dinge, als durch die Unabhän-
gigkcits-Erklärung von Amerika und die Einführung einer de¬
mokratischen Rcgicrungsform daselbst das erste Signal gegeben
ward, die bisherigen Formen der Verfassung anzugreifen; der fran¬
zösischen Revolution war es vorbehalten, das, was durch das Bei¬
spiel von Amerika angeregt war, schnell zum Ausbruch zu fördern.

Von jetzt an wurde ein doppelter Angriff allgemein, so¬
wohl gegen die Macht der Fürsten, als gegen die des Adels,
wie überhaupt gegen alles Bestehende, ohne Rücksicht darauf,
in wie weit es noch das allgemeineBeste förderte oder der
fortschreitenden EntWickelung geistig und materiell entgegentrat.

Von diesem Zeitraum ab bildete sich die Zdee einer
Volks-Souverainitätund Volks-Repräsentation aus. Durch
die allcrsonderbarstcn Anomalien wurde die alleraristocratischstc
Verfassung (die von England) von der Democraticzum Muster
genommen. Durch Kammern und Volks-Repräsentanten, von
der Nation gewählt, sollte die Volks-Souverainitätausgeübt
werden, und dem Fürsten nur ein Antheil an der Gewalt und
die Leitung der Geschäfte der eigentlichen Verwaltung über¬
tragen bleiben.

Inwiefern der Erfolg den gehegten Erwartungen da, wo
diese Ansichten von Verfassung bisher zur Ausführung gekom¬
men sind, entsprachen, werden wir vor Allem zu untersuchen
haben. Für jetzt war uns nur daran gelegen, anzudeuten, wo¬
durch die frühere ständische Rcpräscntion(die der Interes¬
sen) ihre Bedeutung verlor, und wie sich ihr ein neues Sy-



stein, das der Kopf-Repräsentation, entgegenstellte; diese ist

jedoch als solche in der Wirklichkeit nicht zur Ausführung

gekommen, sondern ist in eine Repräsentation des Geldes oder

des Vermögens übergegangen.

Vor allem kommt es auf die Entscheidung der Frage

an: wer soll der Souverän! sein, — der Herrscher oder das

Volk, oder sollen beide sich die Gewalten theilen? Eine Ver¬

tretung des Volks, welche durch die von ihm gewählten Re¬

präsentanten die Souvcrainität ausübt, scheint nur da in der

Wahrheit zu bestehen, wo eine Republik seine rein democrati-

sche Verfassung) vorhanden ist. Wir glauben daher behaupten

zu können, daß, abstrahirt von ganz absoluten Monarchiccn,

es eigentlich nur zwei Gattungen von Verfassungen gicbt, die

wirklich consequent sind:

die rein democratische und

die monarchische, gestützt auf Landstände ohne Antheil

an der Gewalt.

Welchen Einfluß eine rein democratische Verfassung ans

den Zustand des Volks eines großen Reiches im Laufe der

Zeit übt, darüber haben wir noch keine Erfahrung.

Wir haben in der neuen Geschichte nur ein Beispiel die¬

ser Art — Nord-Amerika gewährt es uns — wir finden kein

ähnliches in der Weltgeschichte. Allein die nordamerikanischc

Verfassung hat sich auch unter Verhältnissen gebildet, die eine

solche Verfassung — wie uns scheint — allein möglich mach¬

ten, die nur in jenem Weltthcile bestehen kann.



Der nordamerikanische Freistaat, ursprünglich aus einer
englischen Colonie hervorgegangen, stammt von einem Volke
ab, welches in so mancher Beziehung das frcicste in Europa
war. Durch die Lage Amcrika's in einem von der alten Welt
gesonderten Erdtheil befindet es sich ganz getrennt von den
übrigen civilisirten Völker». Das Land hat keine Geschichte,
keine alten aristocratischcn Familien, keine Erinnerungen, seine
Bewohner fanden dort eine tabula rasa, ans welcher sie ohne
allen Widerstand ein Verfassungs-Gebäude aufstellen konnten,
welches ihnen beliebte; dazu kommt, daß der Grund und Bo¬
den, welcher den Urbewohnernabgenommen ward, nur in klei¬
nen Parcellcn besessen wird, ein aristocratischer Einfluß großer
Landbesitzer dort nicht hervortreten kann, weil jeder nur selbst
oder mit einigen freien Arbeitern sein Land bebaut; dazu kommt
ferner, daß Amerika keine Nachbarcn, als einzelne Zndianerhau-
fen hat, es daher nicht der Conccntrirung seiner Kräfte bedarf,
es geräth in keine Kämpfe, welche so oft einzelne Persön¬
lichkeiten über die Masse erheben, dadurch in den Besitz von
Macht gelangen; es hat sich daher die democratische Ten¬
denz dort so aller Köpfe bcmcistcrt, daß gegen selbige für
jetzt nichts aufzukommenvermag. Die Democratie ist hier
ganz vorherrschend, und ihre Wurzel liegt zugleich in den
bestehenden Verhältnissen und in den Gesinnungen der Na¬
tion *). Alle diese Verhältnisse sind ganz anders in Europa.

*) Die einzige Aristokratie, die wir in Amerika finden, ist die des Gel-
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Dort will die große Masse der Nation nirgends eine Repu¬

blik, höchstens ein Thcil der überspannten Jugend oder einige

ehrgeizige Personen. Europa hat eine Geschichte, hat fast in

allen Ländern aristokratische Einrichtungen. Die verschiedenen

großen Staaten von Europa, denn von diesen kann hier nur

die Rede sein, bedürfen einer starken Regierung, wenn sie

nicht die Beute der Nachbarcn werden und sich im Gleichge¬

wichte mit anderen Staaten erhalten wollen. Vor Allem aber

ist der Zustand der Entwickclung in Europa zu vorgeschritten,

um eine Republik zu wollen. Der Europäer ist durch die fei¬

neren Genüsse des Lebens, durch den Geschmack an Künsten

und Wissenschaften zu sehr gefesselt, um Lust zu bezeigen, sich

in eine beständige nutzlose Aufregung zu versetzen, oder das

wilde, rohe, äußere Leben des Republikaners mit seinen fei¬

neren Sitten und einem gcmüthlichen Dahinbrüten zu ver¬

tauschen.

Hierin liegt denn auch der Grund, daß man zwar von

Volks-Souverainetät und National-Nepräscntation in Europa

fabelt, sich aber nur an den Namen, nicht an die That hält,

und nichts weniger als eine Republik will, wo jene ihre

Heimath finden.

Frankreich ist das Land, welches in dieser Hinsicht am

weitesten gegangen ist. Es hat durch wiederholte Rcvolulio-

des. Inzwischenübt fic ihre Macht mehr aus das bürgerliche Leben. Das Geld
und das Vermögen ist viel zn mobil, um dort eine der Dcmocratic gefährliche
Kaste bilden zu können, und zersplittert sich gleich wieder durch Erbthcilung.
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neu und durch ungeheuere Opfer sich dem vorgesetzten Ziele

dennoch um nichts genähert. Es hat seine ganze Geschichte

vernichtet, es hat unter Strömen von Blut seine Bastille zer¬

stört, und sieht, wie das souvcrainc Volk mit Abgaben be¬

lastet wird, um ein Dutzend Bastillc an Stelle der Einen zu

bauen; es hat einen König auf das Schaffet geführt, einen

andern mit seinen Nachkommen verjagt, es hat den Adel des

Landes, die alte Aristokratie, alle poetischen Reminiscenzen

vernichtet, alle alten Monopole aufgehoben, Freiheit, Gleich¬

heit und Volks - Souverainität proclamirt, und was hat es

dadurch gewonnen?

Es hat noch einen Bourbon zum Könige und kann

Gott nur dafür danken, es hat noch eine engvcrbundene

Partei des alten Adels, welche sich geschlossen zurückgezogen

hat, um bei erster günstiger Gelegenheit wieder aufzutreten,

wenn es den Parteien gelingen sollte, das Bestehende zu er¬

schüttern. Es hat eine neue Aristokratie, die der Vermögen¬

den (eine Geld - Aristokratie — die schlechteste aller aristokra¬

tischen Fraktionen), es hat nächst England und Rußland die

meisten Monopole bei sich eingeführt. Partcisucht und losgebunde¬

ner Egoismus legen dem Ackerbau, dem Handel und Wandel

Ketten an. Es hat keine Volks-Repräsentation, sondern nur

eine kleine Kaste rcpräscntirt und beschwatzt das Volk.

Das eigentlich, spottwcise möchte man sagen, sogenannte

souvcraine Volk entbehrt aller Freiheit, wird von Abgaben

erdrückt, seine Industrie auf mannigfache Weise gefesselt, und



cs selbst schlecht behandelt; ja ihm ist nicht einmal erlaubt,
seine eigenen Communal-Angelegenheitenzn verwalten, und
wenn.es seine souvcraineStimme erhebt, so wird ihm durch
Kugeln geantwortet.

Die einzigen Franzosen, diejenigen, die verlangen, daß
die Charte, durch welche die Volks-Souverainität — Volks-
Verwaltung — proclamirt worden ist, in Erfüllung gehe,
sind die Republikaner, die Männer der äußersten Linken;
diese befinden sich wenigstens in Consequenz. Ihnen steht jedoch,
wie es scheint, die Meinung des bei weitem größeren Theils
der Nation entgegen — und warum? — weil dieser weiß
und fühlt, daß bei dem Zustande der Verhältnisse in Frank¬
reich und den Gesinnungen der untern Volks-Klasse die Ein¬
führung einer Republik das Signal zu einem Zustande der
höchsten Anarchie sein würde, mit einem Wort, daß durch die
Einführung einer democratischcn Verfassung, einer wirklichen
Volks - Repräsentation Frankreich das unglücklichsteLand der
Welt im Innern und ein völlig bedeutungsloses nach Außen
werden würde. Wir glauben, daß Niemand uns mit Grund
wird vorwerfen können, daß wir die Lage der Sache entstellt
oder übertrieben vorgetragen haben. Niemand wird behaupten
wollen, daß in Frankreich das Volk wirklich rcpräsentirt
werde, souverain, auch frei und glücklich sei.

Der Grund hiervon liegt ganz nahe, wir müssen cs nochmals
wiederholen, er liegt darin, daß man Grundsätze aufgestellt hat,
ohne sie anzuwenden und anwenden zu können, und wir glatt-



ben daraus den Schluß ziehen zu müssen, daß die Grundsätze

chimairisch sind, daß, wer Volks - Souverainitat und Volks-

Repräsentation verlangt, auch nur eine Republik, eine reine

Demokratie fordern kann, wenn er nicht in Widerspruch gc-

rathen will.

Zwar wird man dagegen England und mehrere kleine,

namentlich deutsche Staaten anführen. Was die letzteren be¬

trifft, so ist nicht zu übersehen, daß dort noch der alte ger¬

manische Geist, der der Achtung vor dem Gesetz besteht, und

dieser vor Excntricität schützt, daß die Masse des Volks sich

passiv verhält, endlich daß diese kleinen Staaten Mitglieder

des deutschen Bundes sind, und dadurch jeder Uebergriff in

gewisse Schranken zurückgeführt wird. Uebrigens ist diese

Nachahmung der englischen und französischen Verfassung, welche

in mehreren Thcilen von Deutschland besteht, zu beklagen;

in den zwei Kammern erblicken wir einen ganz unnöthigen

Luxus; die Repräsentanten von Hannover *), Würtemberg,

Baiern, Sachsen u. s. w- würden unstreitig in einer Stube **)

Platz haben.

*) O Hannover, wie ruhig würde es bei dir zugehen, wenn du nur
Eine Kammer hättest.

Die alte englische Geschichte lehrt uns, daß in den frühesten Zeiten
beide Kammern in einer vereint waren. Die Lords, die sich selbst rcpräsen-
tirten, und die Deputirtender Städte und Grafschaften kamen zusammen,
um die Abgaben zu votircn. Wenn dies geschehe», gingen die Deputirten
in der Regel nach Hause, weil es ihnen zu kostbar wurde, und sie ihre
Geschäfte zu Hause sonst versäumten. Die Aristokratie blieb versammeltund



Mit der Umsicht und mit der richtigen Würdigung, die

den Charakter der Deutschen bezeichnet, scheint es unverträg¬

lich, daß man in manchen Theilcn eine zwitterhafte Landcs-

Vertrctung, eine halb ständische, halb repräsentative, gewählt,

daß man eine Thcilung der Staatsgewalten vorgenommen,

die nur eine nominelle sein kann, da alle diese kleineu Länder

unter dem Einfluß des deutschen Bundes und anderer Groß¬

mächte stehen, die Staatsgewalt aber nur dann eine wirkliche

ist, wenn sie sich Gültigkeit zu schaffen vermag. Was dagegen

England betrifft, so hat selbiges, genau betrachtet, eine rein

aristokratische Verfassung mit einem Anfluge von repräsenta¬

tiven Verhältnissen.

Zn England bildet die Aristocratie die eine der großen

Staatsgewalten; in England sind jedoch auch die Verhältnisse

ganz andere als in jedem andern Reiche der Erde. Dort

giebt es wenigstens zwei durch Jahrhunderte ausgebildete ein¬

ander gegenüberstehende Parteien, die in den beständigen

Kämpfen mit einander sich stets durch die Nolks-Partei und

durch die öffentliche Meinung zu stärken suchen, wovon erstere

Vortheil hat und wodurch eine Art von Ausgleichung ent¬

steht, weil bald die eine bald die andere sich an die öffentliche

berathete die Gesetze. Nach und nach steigerte sich jedoch das Interesse
und auch die Deputirten blieben. Nun wurde der Raum zu enge und
dadurch ward die Trennungder beiden Häuser veranlaßt. Wir verweise»
den Leser auf eine höchst interessante, kleine, ganz vergessene Schrift über
den Ursprung und Fortgang der englischen Verfassung vom Grafen Boß.



Meinung wendet, — diese also — oft den Ausschlag gicbt.

Allein wie wenig dennoch das Interesse der Nation dort ge¬

hörig gewürdigt wird, beweist der Druck, unter welchem die

unteren Volks-Klassen seufzen, die Monopole, die zum Vor-

theilc der beiden herrschenden Aristokratien auf der Nation

lasten, und die nothwendig zu einer gänzlichen Umgestaltung

führen müssen.

Die Erfahrung hat es bis setzt kcincswegcs bestätigt,

daß die wahren Interessen eines Volks durch jene so ge¬

rühmten Palladien des Volks-Glücks, Kopf-Repräsentation

und Volks - Souverainität, Votirung des Budjcts u. f. w.

befördert werden, und es folgt daraus, daß diese nicht zur

Befriedigung der wahren und dauernden Interessen eines

Volks führen. Eben so gewiß ist es, daß die früheren stän¬

dischen Repräsentationen, so wie sie uns aus dem Mittelal¬

ter überkommen waren, in ihrer damaligen Gestaltung nicht

mehr den billigen Anforderungen genügen; deshalb ist der

Grundsatz noch nicht verwerflich, sondern die Form dagegen

muß eine andere, der Antheil ein ausgedehnterer werden, als

es bisher der Fall war.

Die Vertretung des unbeweglichen und des beweglichen

Vermögens der Nation ist eine Primair-Bedingung einer

guten Verfassung. Erstcre erfolge zunächst durch die großen

und durch die kleinen Grundbesitzer, letztere durch die Städte

und ganz besonders durch, die- großen, in welchen Gewerbe,

Fabriken und Handel vorzüglich betrieben werden.



Hiergegen wird gewöhnlicheingewendet, daß durch eine
solche Repräsentation die Interessen des Handels und der Ge¬
werbe nicht gehörig und zureichend vertreten würden.

Dies ist dadurch zu beseitigen, daß man den Städten
nach ihrer Wichtigkeit einen größeren Anthcil bewilligt, als es
bisher der Fall war.

Vor Allem aber liegt hierbei ein Zrrthum zum Grunde,
Die Interessen des Ackerbaues, des Handels und der Ma¬
nufakturen sind keine getrennten, sondern immer nur ein
und dieselben. Daß man dies zum Thcil nicht erkennen
will, liegt in einem Vorurthcil, welches sich aus einer
Zeit hcrschreibt, wo die Aristokratie des alten Adels durch
seine Stellung einen nachthciligcn und drückenden Einfluß auf
die freie Entwicklung der übrigen Stände zu äußern ver¬
mochte- Dies hat jetzt aufgehört, die früheren Verhältnisse
sind allenthalben verschwunden, die neueren Veränderungen
in der Verfassung der meisten Länder, und ganz besonders die
allgemeine Meinung, welche der Adel selbst, der großen Mehr¬
zahl nach, thcilt, haben das Kastenwesen der Geschichte ab¬
getreten z daher besteht jetzt nicht mehr ein getrenntes Interesse,
sondern nur ein ganz gleiches und gemeinsames, und außer¬
dem schützt jedenfalls eine itio in partes die einzelnen Stände
gegen eine mögliche Ucberflügelung *).

*) Bon vielen Seiten her wird verlangt, daß der gelehrte Stand
. auch vertreten werde» müsse, allein die Gelehrsamkeit und das Wissen ist

nicht mehr an die Lehrstühle gebunden,nicht mehr ein ausschließliches



Während bei einer Volks - Repräsentation da, wo keine
Republik besteht, immer nur der vermögende Theil der Na¬
tion allein das Volk selbst vertritt, so nehmen bei einer
ständischen Repräsentation auch die Bürger und Bauern an
selbiger Theil, also Männer, die der Klasse wirklich angehören,
deren Interesse sie vertreten; in der Repräsentativ-Verfassung
dagegen schließt sie der Wahlccnsus aus, wenn sie auch sehr
brave und verständige Leute sind, weil sie nicht eine gewisse
Höhe von Abgaben zahlen.

Hierin liegt ein großer Vorzug, der auf eine andere
Weise schwer zu ersetzen sein möchte. Man hört oft sagen,
daß die Interessen dieser Volks-Klassen viel besser repräsentirt
werden würden, wenn statt jener, Männer von höherer Bil¬
dung, mit den Gesetzen und der Verfassung des Landes ge¬
nauer bekannt, selbige verträten. Diese Behauptung beruht
auf einer Täuschung,die durch die Eitelkeit und.durch den

Ehrgeiz Einzelner hervorgerufen ist; denn abgesehen davon,
daß die Bauern und Bürger schon so gebildet sind, daß sie
ihre wahren Interessen sehr gut kennen, und wo es nicht ist,
durch die Gewohnheit, selbige geltend zu machen, sich bald
jeder Vormundschaft entheben würden, so macht ihre Stimme

einen weit größeren Eindruck auf jede Versammlung, als die
eines ihrem Stande nicht ungehörigen Rechtsverständigcn,der,
wie die Erfahrung in vielen Ländern nur zu oft beweist,

Eigenthumweniger einzelnen Personen, sondern hat sich so durch alle
Klassen der Nation verbreitet, daß er dadurch schon gcnligend vertreten wird.

t



seine Stellung mehr als eine Brücke betrachtet, zu Einfluß und
hohen Aemtern zu gelangen, als seinen Committcten nütz¬
lich zu sein.

Aus dem Gesagten luechtet unverkennbar ein, daß eine
ständische Repräsentationdie Interessen der Nation, weil
sie mehr aus selbiger hervorgeht als jede andere, am besten
wahren wird, und es fragt sich nur, wird eine solche

einmal: Einfluß genug haben, um die Verfassung auf¬
recht zu erhalten, und

zum andern: welche Befugnisse sollen ihr zustehen?
Wo ständische Repräsentation in einem großen Reiche

stattfindet, muß selbige zuvörderst und vor Allem auf Pro-
vinzialstände basirt sein, dadurch nur erhält das Gebäude ein
Fundament; ganz besonders ist dies aber in solchen Reichen
nöthig, wo nicht aus alter Zeit her alle Verhältnisse sich schon
gleich gestaltet haben. Die Trennung hat aber offenbar auch
ihre Schattenseitc, denn hierdurch wird eine gewisse Schwer¬
fälligkeit hervorgebracht, und vor Allem tritt der Uebelstand
ein, daß die Ansichten der verschiedenen Theile eines solchen
Reichs, wenn es sich um allgemeine Gegenständehandelt, oft
sehr verschieden ausfallen werden, und ohne eine gemeinschaft¬
liche Berathung, durch welche die Meinungen sich mehr aus¬
gleichen, es ganz von der Verwaltung abhängt, diejenigen der
verschiedenen Ansichten, die wegen nicht gehöriger allgemeiner
Abwägung unklar geblieben sind, auszuwählen und als die



richtigen zu bcvorwortcn, weil sie mit ihren Wünschen über¬
einstimmen.

Endlich wird behauptet, daß der Einfluß der Stände ein¬
zelner Provinzen der Bureaucratic gegenüber zu schwach sei.

Es scheint nöthig, diese Besorgniß zu beseitigen. Viele
meinen, dies könne nur durch Reichsstände geschehen. Wir
wollen jedoch, ehe wir die Zweckmäßigkeit irgend einer allge¬
meinen ständischen Bcrathung empfehlen, näher prüfen,

„ welche Befugnisse den Ständen im höheren Interesse,
in dem der Wohlfahrt des Ganzen, zukommen?"

Die Forderungen, welche in dieser Beziehung oft gemacht
werden, sind:

4) daß ohne Zustimmung der Stände die bestehende Ver¬
fassung nicht geändert werden dürfe, sondern strenge
beobachtet werden müsse;

2) daß kein Gesetz ohne ihre Zustimmung gegeben wer¬
den dürfe;

3) daß sie das Recht haben, die jährlichen Abgaben zu
votiren;

4) daß Landesschuldcn nur mit ihrer Genehmigung gül¬
tig contrahirt werden können;

5) daß keine, die Gewerbe und den Verkehr belastende
Maaßregeln, keine Monopole und dergleichen einge¬
führt werden können, ohne ihre Zustimmung;

6) daß die Minister der Nation für ihre Handlungen
verantwortlich bleiben;



7) daß die Presse frei sei.
Was den ersten Punkt betrifft, so unterliegt es wohl kei¬

nem Zweifel, daß ein wechselseitiger Vertrag nicht einseitig
aufgehoben oder verletzt werden darf. Es gicbt keinen Gegem
stand, der für die Ruhe der Völker und für die Sicherheit
der Krone wichtiger wäre, als erstens, daß die wechselseitigen
Rechte und Pflichten zwischen König und Volk durch die Verfas¬
sung scharf bezeichnet sind. Zweitens, daß in diesem Verhältnisse
nichts bestehe, wodurch die wahre Stellung des Herrschers
bedroht oder die unzweifelhaften Interessen der Völker gefähr¬
det werden, denn beides führt über kurz oder lang zu gewalt¬

samen Umwälzungen, mithin zur Gefährdungder Existenz.
Drittens, daß die Verfassung treu gehalten werde. Ein ein¬
seitiger Vertrag ist keiner, und findet nur zwischen dem Herrn
und seinem Knechte Statt. Zwischen den Fürsten und den
Völkern bestehen natur- und sachgemäß wechselseitigePflichten
und Rechte, und je höher die Rechte eines Monarchen stehen,
je größer ist sein Interesse, weder sich selbst, noch der Verwal¬
tung Uebergriffe in die Freiheiten des Volkes zu gestatten,
denn wer die Rechte der andern nicht ehrt, greift die eigenen
an. Zeder Bruch eines Vertrages löset selbigen und gestattet
eine Appellation an die Gewalt.

In Hinsicht des zweiten Punktes, so liegt es im In¬
teresse des Herrschers wie des Volkes,

daß die Stände jedenfalls vor der Erlassung eines
Gesetzes gehört werden müssen, damit sich die Mei-
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mingcn des Landes über das für und dawider gehö¬
rig aussprechen können; ob aber die Regierung die
Befugniß haben soll, selbige gegen die Ansicht der
Stände zu erlassen, dies möchte nicht so leicht zu
entscheiden sein.

Es giebt manche Gesetze, die mehr administrativerNatur
sind, die dennoch aber von großem Interesse für die Nation
oder einzelne Klassen derselben sein können. So nöthig es
nun erscheint, daß vor ihrer Erlassung das Land gehört
werde, so würde es doch wieder den Gang der Geschäfte und
die Kraft der Regierung zu sehr beschränken, wenn bei einer
verschiedenen Ansicht der Stände diese erst ausgeglichen werden
sollte, und daher dürfen wohl in dieser Beziehung der Regie¬
rung nicht zu enge Grenzen gezogen werden.

Die Verwaltung wird sich von selbst schon hüten gegen
begründete Ansichten der Stände selbige dennoch zu bcvorwortcn,
schon aus dem Grunde, um den beständigenReklamationen
zu entgehen, welchen sie sich dadurch nothwendig aussetzt. Da¬
hingegen würden da, wo ständische Verfassungen bestehen, solche
Gesetze und Veränderungen, welche einen Einfluß auf das Ver¬
mögen oder die Freiheit der Nation haben, nicht ohne Zu¬
stimmung der Stände erlassen werden können, weil die einmal
bestehenden Gesetze mehr oder weniger einen Thcil der Ver¬
fassung ausmachen.

WaS nun den dritten Punkt, die Steuer-Bewilli¬
gung betrifft, so ist dies eine sehr wichtige Frage, welche die



genaueste Erwägung verdient. Nach dem natürlichen Recht
ist eS klar, daß Niemand befugt ist, über mein Privatvermö-
gen oder mein Geld zu gebieten, und soll ich daher selbiges
zu allgemeinenZwecken hergeben, so muß ich es bewilligen.

Allein von dem Augenblicke an, wo wir uns zu einer
Gesellschaft gebildet haben, müssen unsere natürlichen Rechte
Beschränkungenerleiden, und zwar solche, ohne welche das
allgemeine Wohl nicht bestehen kann. Nun ist aber das Gcld-
zahlen eine der ersten Bedingungen der Vereinigung zu einem
Staate; dies kann Niemand mit Grund leugnen; daher ist die
Steucrpflichtigkeit einer der Hauptpunkte der socialen Verhältnisse.

Dies wird auch allgemein zugegeben, aber man verlangt,
daß die Repräsentanten der Nation oder die Stände das Recht
haben, jährlich die Abgaben vorher zu bewilligen, und man
bildet sich ein, hierdurch stets ein Mittel in den Händen zu
haben, die Regierung, wenn selbige vielleicht die Verfassung
verletzen wollte, durch die Steuer-Verweigerung zur Rücknahme
solcher Maßregeln zwingen zu können.

Diese Ansicht ist eine ganz irrthümlichc, eine unprak¬
tische und übcrdem höchst gefährliche. Die erste und daher die
Hauptbedingung für die Erhaltung der Ordnung der Dinge
liegt darin, daß die nöthigcn Fonds vorhanden sind. Wenn
daher die Repräsentanten die Steuern verweigern, so führt
dies zu nichts weniger, als zu einer förmlichen Auflösung der
Verwaltung, und bewirkt mithin eine Revolution. Es wird
also hierdurch das Aeußerstc herbeigeführt, das größte Ucbel,



— 35 —

was einem Reiche begegnen kann. Weil dies aber die Fol¬
gen sind, so geschieht es nie, oder wird nur da geschehen, wo
die Leidenschaft oder die Partei - Interessen die Oberhand ge¬
wonnen haben und in dem Verderben des Ganzen ihren Vor¬
theil suchen. Die Richtigkeit dieser Behauptung beweist die
tägliche Erfahrung in den Ländern, wo das Budget jährlich
votirt wird. Dies ist mithin eine Berechtigung, von der doch,
ohne das Land in das größte Unglück zu stürzen, kein Ge¬
brauch gemacht werden kann, die also unnütz, und selbst ge¬
fährlich ist; denn:

einmal, kann sie, wie schon angedeutet, durch eine ehr¬
geizige Partei, die eine Umwälzung verlangt, gemiß¬
braucht werden;

zum andern, können die Beschuldigungen, die man der
Regierung macht, unbegründet sein;

drittens, kann es, da nur in der Dcmocratie das
ganze Volk wirklich repräsentirtwird, sehr leicht kom¬
men, daß um Interessen,die nur der für den Au¬
genblick herrschenden Partei, und nicht dem Volke
angehören, zu einer Auflösung des Ganzen geschrit¬
ten wird.

In dem Rechte der Steuer-Verweigerung liegt daher
keine Bürgschaft für die Unvcrletzlichkeit der Verfassung, diese
müssen wir auf andere Weise suchen*).

*) Wir haben schon vorher gesagt, daß wir immer nur die großen
Reiche ins Auge fassen. Die kleine», namentlich deutschen Staaten über-



Wenn wir nun ferner prüfen,

ob die Steuer-Bewilligung die Nation dagegen schütze,

daß von ihr nicht mehr Opfer verlangt werden,

als zu den Staatsbedürfnisscn erforderlich sind, so

lehrt uns die Erfahrung, daß dies keincswcges der Fall

sei, sondern im Gegentheil zu der allerausschweisendsten Be¬

schatzung der Völker und Verschuldung des Landes führt.

Frankreich, England, Holland beweisen es.

Kein Minister eines absoluten Königs kann es wagen,

dem Herrscher zu rathcn, so mit den» Vermögen der Untertha-

nen zu spielen, wie die Repräsentanten in den constitutioncllen

Staaten es sich erlauben.

Man vergleiche nur die Abgaben, die Frankreich unter

Ludwig XVI. hatte, und die Schulden, die damals das

Land belasteten, und die zu der Revolution führten, mit den

Abgaben, die es jetzt zahlt, und den Schulden, die es

jetzt trägt.

Wenn jetzt das Budget in der französischen Dcputirten-

Kammer votirt wird, welches ganz Frankreich, und namentlich

seine Grundbesitzer, ins Elend stürzt, so hat der Präsident oft

Mühe, nur so viele Deputirten zu sammeln, um die zum Be¬

gehen wir ganz, da selbige keine Selbstständigkeit besitzen. In Hannover
wurden vor drei Jahren die Steuern verweigert, und dennoch erhoben, und
Alles lief ohne Revolutionab, weil dem Lande die Macht fehlte. Im
vorigen Jahre hat sich ein ähnliches Schauspiel dort wiederholt, und ist
auch ein Schauspiel geblieben.



schlusse nöthige Zahl vollzählig zu haben, und viele hundert

Millionen werden in einer Stunde votirt, oft, ohne daß die

Kammer dem Vortrage auch nur die geringste Aufmerksam¬

keit schenkt.

Zwar stellt sich dies bei einer ständischen Repräsentation

etwas anders, weil diese aus Gliedern der Nation besteht,

die mit ihrem Vermögen und liegenden Gründen mit dem

Staate verwachsen sind, und die alle Nachthcile zunächst tref¬

fen; allein es bleibt ausgemacht, daß jede Repräsentation, sie

sei zusammengesetzt wie sie wolle, wenn ihr das Steuer-Bewil¬

ligungsrecht zusteht, immer mehr bewilligt als die Minister

wagen dürfen, dem Lande aufzubürden, weil alle Klagen über

zu hohe Lasten sie und ihre Verwaltung treffen, während im

andern Falle sie blos die Antragssteller zu sein scheinen, und

das Land selbst die Summen durch seine Repräsentanten bewil¬

ligt. Allein dies ist nicht der einzige Nachtheil des Steuer-

Bewilligungs-Nechts. Wo dies den Repräsentanten zusteht,

müssen die Minister Alles anwenden, um sich die Mehrheit

der Stimmen zu verschaffen, und wie wir sehen, ist ihnen dazu

jedes Mittel gleich, — dem einen geben sie Aemter, dem an¬

dern bewilligen sie dem Volke lästige Monopole, vielleicht auch

Geld. Der Erfolg für das Volk ist, daß es noch die Be¬

stechungen bezahlt, um sich ungeheure Schulden und Abgaben

aufbürden zu lassen. Doch wir glauben uns alle weitere Aus¬

führung sparen zu können, und bitten den, der unsere Mei¬

nung nicht theilen sollte, die Verhandlungen der französischen



Kammern, des englischen Parliaments und der holländischen

Generalstaaten zu lesen.

Aus dem vorher Gesagten geht so viel hervor, daß das

Recht, die Steuern jährlich zu bewillige», keinesweges den

Zweck erfüllt, den man erwartet, sondern oft geradezu das

Gegenthcil herbeiführt.

Es fragt sich daher weiter:

„wie ist denn selbiger zu erreichen?"

Dies scheint uns am besten dadurch möglich, daß der

Herrscher und die Landstände sich über folgende Punkte ein

für allemal verständigen.

Erstens, welchen Aufwand fordert der regelmäßige Staats-

Haushalt, und durch welche Abgaben soll er gedeckt

werden, oder mit andern Worten, es müssen Nor¬

mal-Etats entworfen werden.

Zweitens, welches sind die Gegenstände, die einer Be¬

steuerung unterliegen, und nach welchen Grundsätzen

ist dieselbe zu vertheilen und zu erheben.

Stehen diese beiden Punkte fest, so bedarf es keiner wei¬

tem Bewilligung.

Hierdurch ist das regelmäßige Bcdürfniß des Staats ge¬

deckt, die Verwaltung hat die Mittel, die sie für die Civil-

und Militair-Vcrwaltung bedarf, und der Gang der Geschäfte

kann daher von dieser Seite nicht unterbrochen werden. An¬

ders stellt es sich mit den außerordentlichen Ausgaben. Diese

müssen wohl von der Bewilligung der Stände abhängig blci-



den; hier vereinigt sich das Interesse des Herrschers und das
des Volks auf das Innigste.

Die materiellen Interessen der Nation fordern es beson¬
ders in jetziger Zeit, daß oft große Summen zur Beförderung
derselben verwendet werden. Wollte man diese aus den
regelmäßigenAbgaben bestreiten, so würden dieselben oft nicht
ausreichen, und wenn es wirklich der Fall wäre, so entstehen
daraus leicht große Verletzungen für einzelne Theile. Die
Verwaltung legt selbige, wenn ihr unumschränkt die Befugniß
zusteht, und aus ihrem Gesichtspunkte vielleicht nicht mit
Unrecht, da an, wo sie den größten Nutzen bringen. Dies
kann für die armen Gegenden sehr drückend sein"), und daher
gebührt diesen ein Veto für solche Fälle.

Endlich ist es wohl keinem Zweifel unterworfen, daß jede
Regierung gerne den Ständen die Staats-Einnahmen und
Ausgaben zur Prüfung vorlegen lassen wird, theils um dem
Lande die Ucbcrzeugung zu verschaffen, daß die Gelder gut
verwendet sind, theils den Ständen die Gelegenheit zu geben,
die Regierung auf diejenigen Mängel aufmerksamzu machen,
die dabei vorkommen können, und welche abzuändern eben so

sehr in ihrem Interesse, als in dem der Nation liegt.
Auch in diesem Punkte hat daher der Monarch und die

») Wen» eine Eisenbahn auf Staats-Kosten von Breslau über Ber¬

lin nach Coln gebaut werden sollte, und Preußen und Litthauen das

Geld dazu aufbringen mußten, so würde dies als eine Ungerechtigkeit er¬

scheine».



Nation nur ein Interesse. Erstcrem ist es unmöglich, die Ver¬

waltung in dieser Beziehung so zu controllircn, als es das all¬

gemeine Wohl fordert.

Der Herrscher kann dies ohne die Mitwirkung der Re¬

präsentanten nur durch die Verwaltung bewirken, und eine

solche Controlle gewährt keine Bürgschaft. Zeder väterlich ge¬

sinnte Fürst, der, weil in seine Hände die Macht gelegt ist,

nur Gott und seinem Gewissen Rechenschaft von seinem Thun

und Lassen zu legen hat, wird um so weniger Bedenken tra¬

gen, diese Bcfugniß seinen Ständen einzuräumen, wenn er

erwägt, wie schwer es oft den Einzelnen wird, im Schweiße

ihres Angesichts sich und ihre Familie zu ernähren und die

Abgaben zu zahlen; wenn er es sich denkt, daß bei Unord¬

nung oft Millionen verloren gehen, welche gespart werden

konnten, hätte es nicht an jeder Controlle gefehlt; endlich

wenn er ermißt, daß wenn solche Fälle eintreten sollten, er

sich um so mehr Vorwürfe machen müßte, da ihm ein so leich¬

tes Mittel zur Verwahrung seines Gewissens zu Gebote stand,

nämlich die Controlle der Nation selbst.

Es ist merkwürdig, wie die Ansicht, daß es ein vermuthetes

Budget geben könne, und daß dasselbe votirt werden müsse, —

sich wie ein Echo über ganz Europa fortgepflanzt hat, obgleich

Jedermann einsehen muß, daß die Budgets für das kommende

Zahr in der Regel fingirte sind, Fabeln, womit man dem

Neuling Sand in die Augen streut. Statt dessen sollte man

daher verlangen, daß nicht die Soll-Einnahme, sondern die
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wirkliche Einnahme, und nicht die vermuthlichcn Ausgaben,

sond-rn die wirklich erfolgten Ausgaben den Ständen vorge¬

legt werden.

Wo das Geld blieb, welches das Land zahlte, und wie

es verwendet worden, dies zu erfahren hat es ein eben so un¬

leugbares Recht, als, wie wir eben gezeigt haben, es für die

Fürsten der Erde eine große Beruhigung eine wahre Ge¬

wissens-Sache ist, dem Volke darüber Rechnung zu legen. Eine

solche Rechnungs-Lcgung würde von unendlichem Nutzen sein,

wir meinen nicht dadurch, daß die Repräsentanten nun die

Oberrechnungs-Kammer machen, sondern:

erstens: und vor allem dadurch, daß die Verwaltung

gezwungen würde, sich zu besinnen, ehe sie handelt,

und daß nicht eine leichtsinnige verschwenderische

Wirthschaft, wie es in so manchen Ländern der Fall

ist, fortgctrieben werde, wobei man ohne Grundsatz

die Steuern ausschreibt, und das Geld ohne Nutzen

verwendet;

zweitens: dadurch, daß der Regierer und die Regierten

wüßten, wie es mit den Finanzen des Landes aus¬

sieht, während jetzt beide es oft nicht zu übersehen

vermögen, — vielleicht die Verwaltung selbst nicht —

und daß die Nation dadurch in die Lage kommt,

den Monarchen auf die Fehler und Zrrthümcr bei

Zeiten aufmerksam zu machen und dergleichen mehr.

Was nun den vierten Punkt betrifft, daß die Regierung
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keine Landcsschuldcn ohne Zustimmung der Stände machen
könne, so wie fünftens dem Handel und Wandel keine Ser¬
vituten ohne Zustimmung des Landes aufzulegen befugt sei,
so liegt dies so im wechselseitigen nahen Interesse, daß dar¬
über wohl keine verschiedenen Ansichten stattfinden können.

Was dagegen sechstcns die Verantwortlichkeitder Mini¬
ster betrifft, so ist es thörigt zu verlangen, daß diese der
Nation verantwortlich sein sollen. Selbst in den Ländern,
wo die Souverainität auf das Volk übergegangen ist, und
wo diese Verantwortlichkeitbesteht, zeigt sie sich ohne allen
Nutzen für das Land.

Die Verwaltung des Herrn Thiers hat uns in neuerer
Zeit noch wieder den Beweis geliefert, daß die Verantwort¬
lichkeit der Minister gegen das Volk eine leere Phrase ist,
und daß man sich nach besserer Bürgschaft umzusehen hat.
Dagegen scheint uns siebentes in dem Rechte, sich freimüthig
besprechen zu dürfen, eine entschiedene und nothwcndigeBürg¬
schaft zu liegen.

Dieser Punkt ist zu wichtig, um beiläufig behandelt zu
werden. In der Rede- und Schreib - Freiheit liegt nicht nur
ei» heilsames Schutz- und Vertheidigungs - Mittel, sondern

auch eine sehr gefährliche Angriffs-Waffe. Wir werden Ge¬
legenheit haben, bei dem Abschnitt über das Ministerium des
Innern, unsere Ansichten darüber ausführlicherdarzulegen.

In dem Vorhergehenden haben wir uns bemüht, in
kurzen Grundzügen zu zeigen, worin die wahren Interessen
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der Völker liegen, wie selbige auf das Innigste mit denen
des Herrschers verbunden sind, welchen Tänschungenman sich
bisher hingegeben hat,' und auf welchem besseren Wege das
Ziel zu erreichen sein möchte, als wir ihn in so vielen Län¬
dern eingeschlagen finden, und gehen jetzt zur Verfassung Preu¬
ßens über.

Wir werden zeigen, welche Rechte und Freiheiten jetzt
das preußische Volk besitzt, welche Verhältnisse mit Bezug
aus die Verfassung bestehen, und was noch im Bedürfniß zu
liegen scheint, wenn unsere ständische Repräsentation eine
solche Ausbildung erhalten soll, daß sie die Basis eines
dauernden Zustandes werde, welche den doppelten Zweck hat,
die Monarchie in ihrer Reinheit und Kraft zu erhalten, und
dem Volke diejenigen Freiheiten und Rechte zu sichern, auf
die es durch seine Liebe und Treue zur Dynastie einen dop¬
pelten Anspruch hat.

Die frühere Verfassung der alten Provinzen der Monarchie

gewährte den Ständen große Vorrechte, welche von dem gro¬
ßen Kurfürsten zum Theil genommen wurden.

Sein Nachfolger und selbst Friedrich der Große be¬
rührten nicht direct die verbliebenen Vorrechte der Stände,
insbesondere des Adels, jedoch wurden selbige auf mehrfache
Weise untergraben.

Friedrich Wilhelm III. durch gebieterische Verhältnisse
gezwungen, hob die frühere Verfassunggrößtentheils auf und
führte eine neue zeitgemäßereein. Wenn wir alle Länder



Deutschlands in's Auge fassen, wenn wir unfern Blick auf

England, Frankreich, Belgien und so weiter richten, so finden

wir in keinem derselben der Nation in Hinsicht ihrer Kom¬

munal-Verhältnisse so große Rechte eingeräumt wie in Preu¬

ßen. Zn keinem besteht in der wichtigsten Beziehung eine

solche Gleichheit der Rechte wie hier, nirgend ist wie in Preu¬

ßen den Regierten so viel Theil selbst an manchen Zweigen

der Verwaltung eingeräumt.

Durch unsere Militair-Verfassung ist jeder Preuße Sol¬

dat und zur Verteidigung des Vaterlandes verpflichtet. Der

Sohn des Fürsten, des Ministers und des Tagelöhners haben

gleiche Pflichten.

Eine Stellvertretung — wie in Frankreich

und in andern Ländern Deutschlands, findet hier

nicht statt.

Eben so wenig giebt es eine Bevorrechtung des Adels

mehr. Die Rechte der Rittergutsbesitzer sind an den Besitz,

nicht an den Stand gebunden. — Es ist gleich viel, ob ein

Edelmann oder ein Bürgerlicher der Besitzer ist.

Unsere Städte sind wörtlich genommen kleine Republiken.

Zeder Bürger hat in selbiger eine Stimme, sie verwalten ihre

Kommunal-Angelegenheiten ganz selbstständig, wählen ihren

Bürgermeister und ihre Stadtverordneten, verwalten die Po¬

lizei und stellen einen Dcputirten zur Versammlung der Krcis-

stände.

Die Kreisstände bestehen aus den Mitgliedern des ersten



— 65 —

Standes (Rittergutsbesitzer), aus den Deputirten der Städte

und des Bauernstandes (Landgemeinden). Zn Hinsicht der

Wahl der Deputirten zu den Kreis- und sonstigen ständischen

Versammlungen wird verfassungsmäßig ans folgende Weise

verfahren:

Auf den Kreistagen erscheinen die Rittergutsbesitzer in

Person. Zu den Kommunal- und Provinzial - Landtagen

wählen sie einen Abgeordneten aus ihrer Mitte. Eben so wäh¬

len die Bürger jeder Stadt zu den Kreis-Versammlungen einen

Abgeordneten. Behufs der Wahl zu Deputirten zu den Kom¬

munal- und Provinzial-Landtagen treten die Deputirten meh¬

rerer kleinen Städte zusammen, um aus ihrer Mitte den Ab¬

geordneten zu den Landtagen zu wählen. Die großen Städte

haben eine Viril-Stimme.

Die kleinen Grundbesitzer wählen in ihren Dörfern einen

Deputirten, welcher mit den Deputirten anderer Dörfer zusam¬

men einen Repräsentanten zu den Kreistagen ernennen, diese

Repräsentanten vereinigen sich nun wieder mit denen anderer

Kreise, um einen Landtags - Abgeordneten zu bestellen. Der

Landrath des Kreises, in dessen Händen die ganze Verwal¬

tung des Kreises ruht, wird von den Besitzern der Ritter¬

güter nach alter Verfassung gewählt und vom Könige bestä¬

tigt. Er präsidirt in der Kreis-Versammlung.

Zn allen Kommunal - Angelegenheiten des Kreises haben

die drei Stände Beschlußfähigkeit, jedoch ist zum Schutz der

einzelnen Stände, wenn das Interesse gctheilt sein sollte,

5



eine itio in partes zulässig, wo dann die Landes - Regierung

entscheidet, wie ihr überhaupt die Staats-Oberaussicht zusteht.

(Solche Fälle kommen selten vor, um nicht die Behörden

zum Richter zu machen.)

Alle Zahre wird ein Kommunal - Landtag gehalten, zu

welchem die drei Stände aller Kreise, Depntirte zur Haupt¬

stadt der Provinz senden. Auf diesem werden alle Kom¬

munal-Angelegenheiten der Provinz berathcn und Rechnungen

über den Kommunal-Fonds abgenommen. Die Versammlung ist

beschlußfähig. Zu ihrem Ressort gehören die Wegebauten, die

Armen- und Irren-Anstalten, Hospitäler und Feuer-Ncrsichc-

rungs - Socictätcn u. s. w. Ein Ausschuß von dem Kom¬

munal - Landtage — aus seiner Mitte gewählt — leitet die

Geschäfte in der Zwischenzeit.

Die Regierung übt die Kontrole über alle Beschlüsse der

Kreisständc und des Kommunal - Landtages und bestätigt sel¬

bige, wenn sie sich innerhalb der gesetzlichen Schranken befin¬

den, — wo nicht — weist sie selbige an die Behörde zurück,

von welcher sie ausgegangen sind.

Wenn wir uns nun zu den spccicllcn Verhältnissen des

platten Landes wenden, so bestehen selbige in Folgendem:

Die Dörfer haben als Vorsteher einen aus ihrer Mitte

gewählten Schulzen und zwei Gerichtsmänncr. Wo sie zu

einer Königlichen Domaine, oder einem Rittergut, oder einer

Kämmerei gehören, erfolgt die Ernennung des Schulzen-Ge¬

richts von diesen.
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Der Schulze verwaltet die Orts-Polizei, erhebt die Ab¬

gaben an den Staat, führt die Listen der Militairpflichtigen,

ist in jeder Beziehung derjenige, der die Befehle der vorge¬

setzten Behörde ausführt, und in Gemeinschaft mit den Ge¬

richtsmännern bildet er die Dorfgerichtc. Er und die Ge¬

richtsmänner vertreten in unterster Znstanz die Interessen der

Gemeinde gegen etwaniges Unrecht, das der Gemeinde von

irgend einer Seite her geschieht.

Die Rittergüter, welche — wie gesagt — ohne Unter¬

schied des Standes besessen werden, haben in ihren Besitzun¬

gen die Verwaltung der Polizei, sie sind die Gerichtshcrren,

Schul- und Kirchen-Patrone, und alles dies aus eigenem

Recht. Die Standschast ist die Bedingung des Besitzes die¬

ser Rechte/

Hier befinden wir uns nun bei einem Punkt, der so

vielen Mißdeutungen und Angriffen bisher ausgesetzt gewesen

ist, und wir müssen ihn daher näher aufklären.

Zn Preußen wird des allgemeinen Besten wegen sehr auf

gute polizeiliche Einrichtungen gehalten, und sie werden mit

Sorgfalt durchgeführt; — gleichzeitig ist fast keine Polizei

sichtbar, und weil so wenig Personen zu deren Ausübung an¬

gestellt sind, so kostet selbige dem Lande auch wenig. Daß

dies möglich ist, davon liegt der Grund zum Theil in dieser

Einrichtung und der Stellung des Landraths, der in der Re¬

gel ein begüterter Mann im Kreise ist, ein Staatsdiencr, mit

6»



den persönlichen und örtlichen Verhältnissen seines Kreises

vertraut.

Man scheint zu glauben, diese Polizei-Verwaltung der

Rittergutsbesitzer könne zu Uebergriffen führen. — Dafür hat

das Gesetz gesorgt. Die polizeilichen Entscheidungen der Guts¬

besitzer müssen jedesmal, wenn sie irgend eine Straf-Verfügung

enthalten, oder die Interessen eines Dritten berühren, schriftlich

verfaßt werden, mit einer Recursfrist an den Landrath oder

die Königliche Regierung. Auch müssen über alle Verhandlun¬

gen Akten angelegt werden, so daß der Landrath oder die Re¬

gierung sich genau von den Verhältnissen informiren kann.

Durch diese Einrichtung wird die Polizei von gebildeten Män¬

nern, die für jeden Fehlgriff verantwortlich sind, und an

Ort und Stelle verwaltet, zur großen Sicherheit und Bequem¬

lichkeit der Einwohner. Die Lasten und Kosten treffen nur

den Gutsherrn.

Noch mehr ist die Patrimonial-Gerichtsbarkeit öfter dem

Tadel und leidenschaftlichen Angriffen ausgcsetzf gewesen in

Folge einer vorgefaßten Meinung — aus den Zeiten entsprun¬

gen, wo die übrigen Vorrechte des Adels, die Mittel-Klasse

ihm gegenüberstellten. Die Sucht, Alles was aus einer frühe¬

ren Zeit herrührte, zu vernichten, und die Unbekanntschast mit

der Sache selbst und was sie bezweckt, haben zum Theil die

Angriffe geleitet, und wir glauben wohl, daß die Zeit gekom¬

men ist, wo eine ruhige unparteiische Beleuchtung des Gegen-
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standes weniger befangene Hörer finden wird, die Unverbesser¬
lichen abgerechnet.

Wenn wir fragen, „worin die Patrimonial-Gerichtsbar¬
keit der Rittergutsbesitzer bestehe, und welche Vortheile sie bringe,
— welche Nachtheile sie besorgen lasse," so ergiebt sich, daß
der Gutsbesitzer, gleichviel, ob adlicher oder bürgerlicher,
unter denen vom Staat eingesetzten Richtern einen zu seinem
Patrimonial-Nichter auf Lebenszeit zu wählen habe, (dessen
Wahl so wie der darüber geschlossene Vertrag jedoch der Be¬
stätigung der oberen Landes-Gerichte unterliegt), und daß das
Urtheil erster Znstanz, welches der Richter fällt, im Namen des
Patrimonial-Gcrichts des Gutsherrn gesprochenwird. Für diese
doppelte Ehre besoldet er den Zustiziarius,trägt alle Kosten
des Gerichts, namentlich für die Criminal-Untcrsuchung,für die
Gefängnisse und was dergleichen mehr ist, und haftet für die Pu-
pillengcldcr, die das Gericht unter Händen hat, welche Verhaf¬
tung bei Königlichen Gerichten nicht stattfindet. Bei Criminal-
Fällen leitet der Patrimonial-Richter nur die Untersuchung, der
Spruch erfolgt von den Landesgcrichtcn, und in allen Fällen, wo
der Gutsherr Verklagter ist, geht die Klage mit Uebergehung
seines Gerichts an die Landes-Collegien. Man behauptet, dies
könne zu großem Mißbrauch führen, der Zustiziarius stehe dem
Gcrichtshcrrn näher als den Gcrichtscinsasscn, und dieser werde
daher leicht auf den Richterspruch Einfluß üben können. Hier¬
auf müssen wir erwidern: der Richter steht vom Gutsherrn
ganz unabhängig da, dieser hat in Hinsicht seines Richteramts



weder direct noch indirect einen Einfluß, und wenn mithin ein
schlechter Gerichtshcrr und ein schlechter Richter zusammenkom¬
men sollten, so müßte der eine den andern geradehin bestechen,
und wenn man bei uns so etwas für möglich halten wollte,
so würde es dem Gutsherrn nicht einmal etwas helfen, weil
nicht das erste Erkenntniß, sondern die folgenden bei den Kö¬
niglichen Gerichten definitiv entscheiden.

Hierzu kommt noch, daß bei unfern oberen Gerichtshö¬
fen theilwcise die Patrimonial - Gerichte gewissermaßenals
eine Beengung ihres Geschäftskrciscs betrachtet werden, und
daher eine ganz besondere Aufmerksamkeit auf selbige gerichtet,
und eine sehr strenge und zugleich nützliche Controlle über sie
geführt wird. Selbst von denen, die dies zugeben, wird doch
eine gewisse Einseitigkeit als die Folge, daß immer nur eine
Person das Urtheil fällt, getadelt. Wir wollen annehmen, dies
sei begründet, so ist es doch immer nur die erste Znstanz, in
der erkannt wird, und ist der Spruch einseitig gewesen, so wird
ja das aus so' vielen Personen bestehende Gericht sein Urtheil
resormiren. Es entspringt aber gerade aus dem, was hier zum
Vorwurf dienen soll, ein anderer höchst wichtiger Vorthcil, daß
der Richter die Verhältnisse,über die er zu entscheiden hat, ge¬
nau kennt, daß er sich mitten im Leben befindet, während die
großen Gerichtshöfe oft nur das Gesetz kennen und den grü¬
nen Tisch, an welchem sie sitzen.

Der Gerichtsherr hat für die vorhin bezeichnete sehr ge¬
ringe Ehre bedeutende Kosten zu tragen und viele Wcitläuftig-



kciten zu erdulden, daher sehr häufig die Regierung von vielen

Gutsbesitzern gebeten worden ist, ihnen diese Last abzunehmen;

es ist dies jedoch stets abgelehnt aus Rücksichten der Nützlich¬

keit dieser Znstitute für die Gcrichtseinsassen, und — um ähn¬

lichen Reklamationen vorzubeugen — ist selbige zur Bedingung

der Standesschast gemacht.")

Die Vorthcile, welche hieraus für die Regierung und die

Gcrichtseinsassen hervorgehen, sind aber besonders für letztere

sehr wesentlich. Der Staat spart die bedeutenden Kosten,

welche so viele Gerichtshöfe ihm veranlassen würden. Noch

größeren Vorthcil hat diese Einrichtung für die Bewohner des

Landes, denn erstens finden sie den Gcrichtssitz an Ort und

Stelle, wo sie wohnen, sie brauchen daher keine weite Rei¬

sen zu machen; das Urtheil erfolgt in kleinen Sachen gleich

oder doch bald, alle Vormundschafts-, Hypotheken-, Erbschasts-

sachcn und so weiter werden an Ort und Stelle abgemacht, sie

dürfen daher sich nicht viele Tage von Hause entfernen, ihre

Wirthschaft verlassen, und da bei den Patrimonial - Gerichten

die Sportel-Taxc weit geringer ist, so sind es auch die Kosten.

Ein nicht minder großer Nutzen entspringt für sie daraus, daß

°) Welchen Grund konnte die preußische Regierungwohl haben, die
Patriwonial-Gcrichtc zu erhalten, wenn es nicht der des allgemeinenBesten
wäre. Glaubt man vielleicht aus Rucksicht für die Gutsherren? Die Re¬
gierung, welche keine Bedenken getragen hat, durch alle alten Gerechtsame
eine» Strich zu ziehen, um das allgemeineBeste zu fördern; — sie sollte
hier stehen gebliebensein, wo man ihr entgegen kam?



die Vergleiche so viel häufiger werden, — ja es geschieht sehr
oft, daß wenn die Gerichtstage im Hause des Gerichtsherrn
gehalten werden, dieser den Friedensrichtermacht.

Da durch die neue Gesetzgebungdie Verhältnisse der Guts¬
herren und ihrer frühem Unterfassen vollkommen geordnet sind,
so daß zwischen ihnen keine Streitfragen mehr bestehen, und
da selbige in Polizeisachen bei den Zwistigkciten der Dorfscin-
wohncr unter sich, und bei Schulsachcn so viele Gelegenheit
haben, den Dorfbewohnern Gutes zu thun, so entspringt dar¬
aus ein Verhältniß der Liebe und des Vertrauens, welches
sehr wohlthätig auf den allgemeinen Geist wirkt.

Man spricht so oft, es liege im Interesse der zu Eigen-
thümcrn gewordenen Bauern, daß die Patrimonial - Gerichte
aufgehoben würden. Man frage sie selbst, so werden sie es
stets von sich weisen; daß dies begründet ist, beweist schon der
Umstand, daß von dem Bauernstand, so viel uns bekannt, noch
nie dergleichen Anträge gemacht sind.

Außer der großen Selbstständigkeit, welche in Preußen
der Nation eingeräumt ist, erfreut sich selbige auch noch so
mancher höchst liberaler Einrichtungen, von welchen wir nur
einige namhaft machen wollen.

Erstens: Bei der Aushebung zum Militairdienst ist außer
dem Krcis-Landrath auch noch eine sogenannte Kreis-
Ersatz-Commission gegenwärtig— von dem Kreise er¬
wählt — die das Recht und die Pflicht hat, darüber
zu wachen, daß weder dem Kreise noch den Einzelnen



Unrecht geschieht. Sie ist das gesetzliche Organ zu

Reklamationen.

Zweitens: Bei der Bestimmung der Gewerbesteuer-Bei¬

träge find zuvörderst nach gewissen Proportionen die

Kreise oder Distrikte quotisirt. Die Repartition auf

jeden Einzelnen erfolgt durch die Betheiligten selbst

unter sich.

Drittens: Bei der hohen Wichtigkeit, welche es für die

Einzelnen hat, daß bei der Separation von Grund¬

stücken, bei Ablösungen vou Servituten und so wei¬

ter die Bonitirung der Grundstücke richtig erfolge, und

nicht den dazu bestellten Boniteurs die alleinige Ent¬

scheidung bleibe, so ist in jedem Kreise von den Ein¬

sassen eine Commission aus ihrer Mitte gewählt, die,

wenn gegen die Richtigkeit der Bonitirung sich Wi¬

derspruch erhebt, selbige rcvidirt, und in letzter Zn stanz

entscheidet.

Zn den vorstehenden Blättern haben wir uns bemüht,

ein Bild von den Zuständen in Preußen, von den Rech¬

ten der einzelnen Klassen der Gesellschaft, und von den Frei¬

heiten des ganzen Volkes zu entwerfen. Aus ihm geht her¬

vor, daß, nachdem die früheren Verhältnisse, unter welchen ein¬

zelne Theile der Nation Rechte genossen, die hemmend auf die

geistige und materielle EntWickelung einwirkten, beseitigt wa¬

ren, durch eine Reihe von Gesetzen ein ganz neuer Zustand



der Dinge gebildet wurde, dessen Richtung dahin ging, »ach
allen Seiten eine freiere Entwicklung zu gestatten.

Durch selbige sind denn auch die Communal - Angelegen¬
heiten ganz in die Hände der Communcn selbst gelangt, und
ihnen in vielen Fällen die Wahl der unteren Grade der Ver¬
waltungsbehördenzugcthcilt, mit einem Wort, es sind durch
selbige eine Menge trefflicher Einrichtungen gegründet, die den
Rechtszustand sicher», die geistige Entwicklung befördern, den
Ackerbau, die Gewerbe und den Handel von hemmendenFes¬
seln befreien.

Zn allem diesem finden wir nun das Fundament einer
tüchtigen und dauerhaften Verfassung, und wollen jetzt zu der
Untersuchung übergehen, in wie fern eine Vertretung der hö¬
heren Interessen der Nation besteht, in wie weit diese genügt,
und welche Garantien, für die Dauer zu wünschen sind.

Es scheint keinem Zweifel zu unterliegen, daß der hoch-
scelige König und seine ausgezeichneten Rathgcbcr, Stein und
vor allem Hardenberg, darüber einig waren, daß man das
preußische Verfassungsgebäudesolide aufführen und ihm ein

Frankreich hat bei sich eine Volks - Souverainctät proclamirt und
wirft Preuße» seine von ihm sogenannte absolute Regierung vor. -— Wenn
nun dem französischen Volke die Rechte und Freiheiten gewährt würden, die
wir habe», wenn unsere Stände-Verfassung u. s. w. dort eingeführt würde,
welches wäre, — fragen wir — der augenblickliche Erfolg? Eine Revo¬
lution und die größte Anarchie! — Wo das Volk wirklich frei sein will,
da muß die Regierung stark sein. Das sollte über jedem Volkskatcchis-
mus mit großen Buchstaben stehen.



tüchtiges Fundament geben müsse, nicht aber dem verderblichen

Beispiele der modernen Verfassungen folgen dürfe, von oben

herab zu bauen. Jenes ist geschehen; allein wegen des weiteren

Ausbaues und wegen der Vollendung thcilte der König die

Ansicht seiner Minister nicht, sondern entschloß sich, seinem

Volke eine Vertretung durch Landständc nach Interessen, aber

nur mit berathcndcr Stimme zu geben.

Unter dem 1. Juni 1823 und 27. März 1824 erschie¬

nen die Gesetze über die Bildung von Provinzialständen. Diese

Gesetze engten jedoch die Wirksamkeit der Stände so ein, daß

es weder die Bedürfnisse des Volks zu' befriedigen vermochte,

noch dem Monarchen eine Uebersicht von dem zu verschaffen

im Stande war, was seinem Volke noch thut, oder von sel¬

bigem gewünscht wird.

Das ganze Gesetz trägt sichtbar den Charakter des Miß¬

trauens, der ängstlichen Vesorgniß. Wahrscheinlich hatte der

Hinblick auf die neu hinzugekommenen Provinzen diese Zurück¬

haltung hervorgebracht. Die früheren Stände hatten einerseits

dem Monarchen einen so ausgezeichneten Beweis von Vertrauen

gegeben, indem sie bei Aufhebung ihrer sämmtlichen Rechte

und Freiheiten, und der ganzen Verfassung, nicht mal einen

Protest eingelegt hatten, weil sie überzeugt waren, ihr König

werde ihnen in seiner Weisheit und Liebe in zeitgemäßerer

Form wiedergeben, was ihnen genommen war, und Vertrauen

findet stets Vertrauen; und zum andern hatte die Nation erst

so eben so ausgezeichnete Beweise von ihrer Treue, Liebe und



großeil Hingebung gegen ihren König abgelegt, daß unmöglich
auch nur ein Funke von Mißtrauen gegen sein Volk in den
alten Provinzen in der Brust eines so hochherzigen Königs
Eingang gefunden haben konnte. Daher ward, wenigstens in
den alten Provinzen, der Grund des Mißtrauens nicht auf
sie gedeutet, aber um so tiefer empfunden, daß die geringe
Gabe noch bei der Anwendung ganz verkümmert wurde; eine
Empfindung, die durch den Umstand eine Steigerung erhielt,
daß die langen Listen der abschlägigen Landtags - Abschiede
durch die Zeitung den Augen des ^Auslandes Preis gegeben
wurden. Die Hauptaufstellungengegen das so eben allegirte
Gesetz lassen sich in Folgendem zusammenfassen:

1) daß die Benlsung zum Landtage von dem jedesmaligen
Willen des Monarchen abhing, und wenigstens nicht
die Zusicherung eines periodischen Zusammentritts er-
thcilt war;

2) daß mit dem Schluß des Landtages jede Spur von
provinzialständischer Verfassung einem Schatten gleich
verschwand;

3) daß selbst diejenigen Gegenstände der Bcrathungen,
welche das ganze Land betrafen, in einzelnen isolir-
ten Versammlungen erfolgten, und daher nicht die
Reife erhalten konnten, welche nur durch den Um¬
tausch der Ideen in einer allgemeinen Versammlung
unter dem Einfluß entgegenstehender Interessen mög¬
lich wird, und dak. da die Gutachten der stände



nun natürlich sehr verschieden ausfallen mußten, die

Verwaltung diejenigen herausnehmen konnte, die ihr

wohlgeficlen, und sie doch dem Monarchen als eine

Ansicht der Stände zu bezeichnen vermochte;

4) daß den Ständen nicht wenigstens der Nachweis über

die Verwendung der Staats-Einnahmen vorgelegt und

ihre Erklärung darüber gefordert wurde. (Ohne die

Controlle der Staats-Einnahmen und Ausgaben ist

eine jede ständische Verfassung fast bedeutungslos und

verliert allen ständischen Charakter.)

5) daß in der Stiftungs-Urkunde den Ständen das Pe¬

titionsrecht eingeräumt wurde, aber nicht eine ein¬

fache Mehrheit, sondern zwei Drittel der Stimmen

erforderlich waren, um die Wünsche der Unterthanen

und die Beschwerden über zugefügtes Unrecht bis zum

Thron des Monarchen zu bringen;

6) daß nicht nur jede Ocffentlichkeit der Verhandlungen

verboten blieb, sondern die Abgeordneten das Ver¬

sprechen geben mußten, sich jeder mündlichen Mitthei¬

lung, selbst an ihre Committenten, zu enthalten.

Daß eine so beengte Verfassung einen Thcil der Nation

unbefriedigt lassen mußte, lag in der Natur der Sache, und

daher wendeten sich die Augen Vieler auf die früher gemachte

Hoffnung wegen Bildung reichsständischer Verfassung. Man

glaubte hierin das einzige Mittel zu finden, das Ohr des Kö¬

nigs zu erreichen, und den übergroßen Einfluß der Büreau-



cratie zu schwächen, welche sich zwischen den König und sein
Volk eingedrängt zu haben schien. Alle Anforderungen die«
scr Art wies jedoch der hochscelige König damals zurück, und
seiner Festigkeit und seinem richtigen Gefühle ist das Land
deshalb großen Dank schuldig. Seinem Scharfsinn entging
eS nicht, daß die derzeitigen Verhältnissekcineswcges geeignet
waren, große Aufregungen zu veranlassenund die Kraft der
Monarchie weder in der That noch in der Meinung zu
schwächen.

Hätte es dem Könige in den Zahrcn 1823 und 1825
gefallen, eine rcichsständischc Verfassung nach dem Plane Har¬
denbergs, mit mehr als bcrathcnder Stimme einzuführen,so
hätte dies für die Wohlfahrt Preußens, vielleicht für ganz
Deutschland sehr gefahrbringendwerden können.

Wenn im Zahre 1824, wo die Provinzialstände ins Le¬
ben gerufen wurden, oder in den nächstfolgenden Jahren dem
Lande Rcichsstände und eine Constitution gegeben wären,
so hätte man dazu den allcrungünstigsten Zeitpunkt gewählt.
Es war damals nicht mehr die frühere preußische Monarchie,
die alten Provinzen, welche mit ihrem Herrscherstamm durch
Liebe verwachsen, eben aus einem Kriege auf Tod und Leben
siegreich zurückgekehrtwaren, — nein das Reich hatte sich zu¬
gleich durch Eroberungen vergrößert; die Rheinprovinz,ein
Thcil von Wcstphalen, von Polen, von Sachsen, von Schwe-
disch-Pommernu. f w. waren hinzugekommen. Alle diese wa¬
ren ja eben erst Glieder der preußischen Monarchie geworden, —
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völlig unbekannt mit den guten und schwachen Seiten unserer
Zustände. Ihnen allen mußte das neue ungewohnteVerhält-
niß wenigstens unbequem sein. Diese hätte man nun durch
Bildung von Rcichsständcn zu Ordnern der Verfassung der
preußischen Monarchie berufen wollen? — Das wäre wirklich
voreilig gewesen!

Von Mißtrauen gegen das preußische Wesen erfüllt, wür¬
den alle diese Thcile gleich in die schroffste Opposition getreten
sein, und entweder die Beibehaltung ihrer bisherigen Verhält¬
nisse verlangt, oder die bekannten moderneu Theorieen ausge¬
kramt haben. Wenn daher der König in der damaligen Zeit
Reichsstände berufen hätte, zu welcher Aufregung würde das
geführt haben? wie würden sich nicht nur die Provinzen un¬
ter sich bei ihren so verschiedenartigen Verhältnissen entzweiet
haben, sondern vielleicht auch die Stände selbst. Die Rhein-
provinzcn würden für sich eine besondere Berücksichtigung in
Anspruch genommen und mit einigen der alten Provinzen zu¬
gleich einen Krieg wegen der Grundsteuer begonnen haben.
Westphalen hätte seinen Ultramontanismus und seine ultra-
aristocratischen Gesinnungen geltend zu machen gesucht; jede
Provinz hätte ihr Steckenpferdzur Schau gebracht und das
abgetretene Polen dem wiedergeborenen polnischen Reichstag
die Krone ausgesetzt. Die hieraus nothwendig entsprungene
Verwirrungwürde wahrlich zu keinem erfreulichenResultat
geführt, sondern nur einen sehr nachtheiligcn Einfluß auf
die Stellung und Macht Preußens geübt haben, und mehr



wäre nicht nöthig gewesen, ganz Europa in Verwirrung

zu stürzen.

Wir überlassen es dem Urthcil aller ruhigen und beson¬

nenen Personen, — was würde nach den glorreichen Zulitagen

des Zahres 1830 das Schicksal Preußens und Deutschlands

gewesen sein, wenn in Preußens Innern die Einigkeit gestört

gewesen wäre?

Die feste Stellung Preußens, unterstützt durch Oesterreich,

und der feste Wille seines Königs erhielten nur mit Mühe

den kriegslustigen Osten in seinen Grenzen, nur die Achtung

vor Preußens innerer Stärke hielt Frankreich in Schranken

und flößte den unruhigen Köpfen in Deutschland, die sich auf

mehreren Punkten erhoben, Furcht ein. Doch wir befinden

uns hier nicht bei der Politik, sondern bei der vom vorigen

Könige begonnenen Bildung der Provinzialstände, deren Un-

vollkommenheit wir angedeutet, so wie, daß sich an eini¬

gen Orten der Wunsch nach Reichsständen ausgesprochen hatte,

welche das Gesetz vom Jahre 1816 in Aussicht stellt und de¬

nen in dem Gesetz vom 17. Januar 1820 bei Consolidirung

der Staatsschulden schon ein Wirkungskreis angewiesen war.

Es giebt in diesem Augenblick keinen Gegenstand von

größerem Interesse für das Land und selbst für Deutschland,

als die Entwickclung der preußischen Verfassungs-Angelegenheit.

Es handelt sich hier um zwei wichtige Fragen und deren prak¬

tische Anwendung:

1) Wie ist das Problem zu lösen, die großen Vortheile
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der monarchischen Regicrungsform mit der Freiheit
zu vereinigen, die die Völker bedürfen und verlan¬
gen können?

2) Welche Bürgschaft gicbt cS gegen mögliche Uebergriffe
in die Rechte der Krone und des Volks?

Was die Beantwortung der ersten Frage betrifft, so ha¬
ben wir zu beweisen gesucht, daß die Interessen der Nation
und ihres Herrschers keine getrennten, sondern innig verbunden
sind, und daß, wie es in der allgemeinen Wohlfahrt der Völ¬
ker liege, daß die Gewalt in einer Hand ruhe, weil dadurch
die Sicherheit nach Außen und im Innern gewinne, so liege
es im Interesse des Monarchen,der Nation alle diejenigen
Freiheiten und Rechte einzuräumen, welche ihr ohne Gefähr¬
dung der Einheit und Kraft des monarchischen Princips in
einem deutschen christlichen Staate zukommen und gebühren.
Die Vereinigung dieser Zwecke ist nur in einer Verfassung
möglich, wo dem Volke die Verwaltung seiner speciellen An¬
gelegenheiten ganz überlassen bleibt, so wie, wo die Gewalt
ganz und ungctheilt in den Händen des Monarchen ruht, denn
nur da, wo die Regierung ganz stark ist, können dem Volke
große Freiheiten gewährt werden, ohne dadurch die Ordnung
in Gefahr zu bringen. Allein die Richtigkeit dieser Sätze an¬
genommen, so ist eine Verbindung um so nöthiger, da ein in
seinen speciellen Angelegenheiten mündig gewordenes Volk nicht
außer Verbindung bleiben darf mit der obersten Gewalt. Diese
muß nun durch Stände, durch Personen erfolgen, die die Zn-

6
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tcresscn der Nation repräsentiren, denen das Ohr des Monar¬

chen geöffnet sein muß, denen aber nur eine berathcnde

Stimme zusteht und die daher in keinen Confiict mit dem

Monarchen kommen, dessen Attribute in der letzten alleinigen

Entscheidung bestehen, weil er die Souvcrainität übt.

Die zweite Frage steht schon in einer engen Verbindung

mir der ersten.

Wo die Interessen durch die Verfassung einander gegen¬

über gestellt sind, wo man die Staatsgewalt gethcilt hat, tun

dadurch ein Gleichgewicht zu erhalten, wo man mithin den

Krieg verfassungsmäßig organisirt hat, da gicbt es keine Ga¬

rantie, diese liegt nur in der Vereinigung der Interessen und

in der friedlichen Ordnung derselben nach der Natur der Sache

und des Bedürfnisses. Wo Zeder im Besitz dessen ist, was

ihm zukommt, da gicbt es keine gegründete Ursachen zu Ucber-

griffcn, und wo diese fehlen, wird es stets leicht, die An¬

maßung in ihre Schranken zurückzuführen. Ganz besonders ist

es aber das monarchische Princip, welches einer Sicherung ge¬

gen die Angriffe der ultraliberalen Tendenz bedarf. Die Mo¬

narchie rcpräscntirt die Stabilität, diese die Bewegung; es sind

dies mithin die beiden stets im Streit befindlichen Elemente,

und da im Angriff ein gewisser Vortheil liegt, und zwischen

beiden Extremen der Fortschritt sich befindet, so bedarf die Mo¬

narchie einerseits einer Stärkung, die sie nur in der ständischen

Verfassung finden kann, zum andern einer Vermittclung, daß

aus der Stabilität keine Krnstallisation oder eine Alles auf-



— 83 —

lösende Bewegung werde, sondern daß mit Erhaltung der Sta¬

bilität der in der göttlichen Ordnung der Dinge beruhende

Fortschritt erfolge; auch dazu bedarf der Monarch die lleber-

eiiistininiung mit den Negierten und die Kcnntniß ihrer Mei¬

nung, die er durch die ruhige Bcrathnng consultativer Stände

am besten erfahren kann.

Welcher Entwickclnng die landständische Verfassung be¬

darf, um die Interessen der Nation gehörig vertreten, und

das monarchische Princip stärken zu können, wollen wir nun

weiter prüfen.

Die bis zum März 1841 bestandene provinzialständische

Verfassung war nichts weniger und nichts mehr, als eine Ein¬

leitung, als eine Anweisung für die Zukunft.

Durch das im vorigen Jahr gesprochene Wort des preußi¬

schen Monarchen hat die Entwickclnng der ständischen Verfas¬

sung einen wesentlichen Fortschritt gemacht, indem mehrere

Mängel entfernt sind, welche zunächst am meisten von dem

Lande empfunden wurden. Durch die Eröffnungsrede an die

Stände wird nämlich

4) bestimmt, daß alle zwei Jahre Landtage gehalten wer¬

den sollen");

*1 Es hat Aufmerksamkeiterregt, daß in den Landtags-Abschieden an
einige Provinzen diese bestimmteZusicherung modificirt ist, indem gesagt
wird, daß alle zwei Jahre die Provinzialstandc zusammenberufen werden
sollten, wenn anders eine Veranlassung dazu sei. Obgleich man nicht er¬
warten kann, daß Preußens Monarch bei Eröffnung des Landtages seineu
getreuen Ständen eine bestimmte, ihnen so werthe Zusicherung gegeben habe,

6"
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2) daß ein Ausschuß des Landtages verbleibt, der die

Bcrathungcn vorbereitet und die unerledigten Sachen

beendet, mithin eine Verbindung zwischen dem Kö¬

nige und seinem Volke fortbesteht;

3) daß es den Ständen erlaubt wird, der Nation öf¬

fentlich gleichsam Rechenschaft von ihrem Thun und

Lassen zu geben;

4) daß der Monarch aus eigenem Antriebe und mithin

aus eigener Ueberzcugung und richtiger Würdigung

der Verhältnisse daraus hindeutet, die Ausschüsse er¬

forderlichen Falls zu einer gemeinschaftlichen Bera-

thung zusammen berufen zu wollen.

Durch die eben bezeichneten Zugeständnisse, die das ganze

Land mit der größten Dankbarkeit erfüllt, und die freudigsten

Hoffnungen erweckt haben, ist ein bedeutender Schritt zur end¬

lichen Entwicklung der Verfassungs-Angelegenheit geschehen,

und es bleiben nur noch wenige Punkte, um selbiger diejenige

Consistcnz zu geben, deren sie bedarf, die Macht der Krone

und die Interessen der Nation für immer zu sichern.

um selbige am Schluß des Landtages durch ein „Wenn" wieder zurückzuneh¬
men, so wird diese Fassung doch als ein Zeichen angesehen,daß man in der
Administration sich gern eine Gelegenheit vorbehalten möchte, das Königliche
Wort zu deuten und gelegentlich unbeachtet zu lassen. Es scheint zwar, als
wen» nur dann die Zusammenberufung langer verschoben bleiben sollte, wen»
keine zureichende Veranlassung vorhanden sei, den Rath der Stande einzu¬
holen, allein es ist dabei übersehen, daß de» Standen auch das Petitions-
recht zusteht, und daß ihnen dies dadurch beschränkt wird.
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Es sind zwei Punkte, auf welche es vor Allem ankommt,
wenn die ständische Verfassung eine gewisse Vollendung erhal¬
ten und ihren ganzen wohlthätigenEinfluß nach oben und nach
unten üben soll.

4) Die Bestimmung eines periodischen Zusammentritts
sämmtlicher Ausschüsse aller Provinzen der Monarchie
Behufs allgemeiner Bcrathung.

2) Die Ucbertragung der Eontrollc der Staats-Einnah¬
men und Ausgaben an diesen Ausschuß.

Alle übrigen Punkte, die etwa noch zur Vervollständigung
»öthig scheinen, sind untergeordneterNatur und ergeben sich
von selbst.

Was den ersten Punkt betrifft, so haben wir schon Ge¬
legenheit gehabt anzudeuten, wie es im höchsten Grade wichtig
sei, daß die Provinzialständc ihre Ansicht über allgemeine Ge¬
genstände wechselseitig auszutauschen Gelegenheit haben, weil
einerseits der Monarch nur eine begründete Entscheidung zu
geben vermag, wenn eine vielseitige Beleuchtung vorangegan¬
gen ist, und ihm mithin die Wünsche und Ansichten der Ma¬
jorität bekannt werden, und andererseits, weil Verhältnisse ein¬
treten können, wo gebieterische Umstände eine Zusammenberu¬
fung der allgemeinen Stände fordern, z. B. wenn die Ga¬
rantie der Stände zu neuen großen Staats-Anleihen im Fall
eines Krieges nöthig werden sollten.

Wenn nun eine solche allgemeine Berathung dem Lande
nicht durch die Gnade des Königs als Gnadengeschenk gewährt
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werden sollte, obgleich das Bcdürfniß dazu sich dringend aus¬
spricht, und die Regierung demnächst durch die Verhältnisse dazu
gleichsam gezwungen wurde, die allgemeinen Stände einzuberu¬
fen, so würde dies mindestens ein sehr ungünstiger Zeitpunkt
sein, um solche inneren Vcrfassungs-Angelegcnhcitcnzu ordnen,
und es könnte dann leicht der Fall eintreten, daß die Anfor¬
derungen weiter gingen, als es im Interesse der Monarchie,
des Landes und in dem des Augenblicks zu wünschen wäre.
Es ist daher auch in dieser Rücksicht von der größten Wich¬
tigkeit, daß diese UnVollständigkeit in der Verfassungbald und
völlig beseitigt werde.

Von der Einsicht und Hochherzigkeit des Preußischen Mo¬
narchen läßt sich dies nm so mehr erwarten, da von ihm selbst
schon der erste einleitende Schritt dazu geschehen ist, und auf
einem glücklich gewählten Wege. — Ohne alle Frage ist eine zu
große ständische Versammlung mit Ucbclständen verbunden; denn
wenn diese aus mehreren hundert Personen besteht, so ist es
schwer zu berechnen, wohin die Debatten möglicherweise führen
können. Zn den konstitutionellen Staaten stellt es sich ganz
anders als in den Versammlungenvon Ständen. Zn jenen
gicbt es Partei-Ehcfs, die die Führer machen, und es kann in
der Versammlung gesagt werden, was da will, die Stimmen
sind und bleiben fest. Zn den ständischen Berathungcn besteht
ein solches Verhältniß nicht, hier stimmt die Masse, die oft
nicht weiß, was sie will, die sehr leicht durch gut gestellte
Worte hinzureißen ist, und nicht die Uebung besitzt, schnell den



Sinn einer verfänglichen Frage zu durchschaue» oder die, hin¬
ter ganz schön liegenden Sätzen versteckte Absicht zu ergrün¬
den; daher ist es in zahlreicher Versammlung oft nicht zu be¬
rechnen, zu welchen Entscheidungen sich selbige verfuhren läßt.

Nun hat der Monarch bei Gelegenheit der Bestimmung
der Formation von Ausschüssen angedeutet, daß er, wenn es
die Umstände erheischen sollten, diese zu einer allgemeinen Ver¬
sammlung zusammcnberufcn wolle.

Durch diesen Gedanken wird nun die Versammlung nicht
nur viel kleiner, mithin dadurch dem vorhin erwähnten Ucbel-
stande vorgebeugt, sondern da die Ausschüsse von den Provin-
zialständcn gewählt werden, also präsumtiv die wirkliche Ge¬
sinnung ihrer Committentcn rcpräsentiren und in der Regel
auch die zu größeren Bcrathungcn geeigneten Personen aus¬
machen, so ist von ihnen nicht nur eine eben so treue, dem
König mit Gut und Blut ergebene Gesinnung zu erwarten,
von welcher jene beseelt sind, sondern auch eine ruhige gründ¬
liche Beleuchtungder Verhältnisse vorauf setzen. Am wenig¬
sten lassen sich von einer solchen Versammlungerccntrische Rich¬
tungen besorgen, die in National-Versammlungen, wo die Ehr¬
geizigen sclbstständig auftreten können, so häufig ist und zu
großen Aufregungen oft geführt hat. Daher scheint uns der
Weg, den der Monarch angedeutet, in jeder Beziehung der
rechte zum Ziele zu sein. Freilich wird Alles davon abhän¬
gen, welcher speciclle Wirkungskreis jenen allgemeinen Aus¬
schüssen zugebilligt werden soll, um zugleich das monarchische
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Prinzip zu stärken und die Interessen des Volks zu fördern.
Daß ihnen keine der Staatsgewalteneingeräumt werden könne
und dürfe, ist vorhin schon entwickelt und, mit Gründen un¬
terstützt, nachgewiesen.

Sie sollen die Interessen der Nation bei dem Mo¬
narchen vertreten und ihre Rechte befürworten, sollen so
weit, aber auch keinen Schritt weiter gehen als nöthig ist,
diese Interessen wahrzunehmen. Daher kömmt diesen Stän¬
den zuförderst eine berathende Stimme zu; so wie es das
Recht des Monarchen ist, allein zu entscheiden, so ist es das
Recht des Volkes, vorher gehört zu werden.

Allein wenn den Ständen auch im Allgemeinen nur eine
berathende Stimme zusteht, so giebt es auch Fälle, wo ihnen
das Zustimmungsrccht gebührt, und zwar

a) bei allen Veränderungen in der bestehendenVer¬
fassung.

So wie durch dieselbe dem Herrscher die Ausübung
der sogenannten drei Gewalten zusteht und das Volk
dem Gesetze Gehorsam schuldig ist, eben so liegt dem
Herrscher die Verpflichtungob, die Rechte und Frei¬
heiten des Volks zu achten; diese einseitig abändern
zu können, würde die monarchischeRegierung in eine
Herrschaft der Willkür verwandeln.

b) Bei denjenigenAbänderungen in der bestehenden Ge¬
setzgebung oder in den Verwaltungs-Normcn,durch
welche die religiösen oder persönlichen Freiheiten und
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Rechte oder das Eigenthum betheikigt sind, ihre Zu¬

stimmung crtheilen zu müssen, wenn sie Gültigkeit

erhalten sollen.

Zn der Monarchie sollen die Gesetze regieren, und

dem Monarchen steht die Gesetzgebungzu; wenn aber

diese einmal gegeben sind, so erwachsen daraus Rechte

und Pflichten, die zu verändern nicht der Willkür

überlassen werden kann.

Es ist wahr, daß, so allgemein dieser Satz hier

hingestellt ist, die Grenze sich zu verwischen scheint,

wo die Befugnisse der Stände, die Gesetze durch ihre

Zustimmung zu fanctioniren aufhört, und wo ihnen

nur eine berathende Stimme zukommt, der Monarch

mithin allein die Entscheidung hat. —

Allein diese Grenze wird sich sehr leicht bestim¬

men lassen; da es aber zu weit führen würde, sie

hier aufzusuchen, so wollen wir nur Beispiele an¬

führen, welche, wenn auch unter der preußischen

Regierung nicht denkbar, aber doch möglich sind und

daher die Sache klar machen werden.

Jetzt ist in Preußen Zedem Religionsfreiheit zu¬

gesichert; wenn nun die Regierung diese durch ein

Gesetz ganz aufheben oder durch Strafverfügungen

beschränken wollte, so läge dies außer den Grenzen

ihrer obersten richterlichen Gewalt. Ein anderer Fall

würde sein, wenn die Regierung die bestehenden Ge



setze, welche besagen, daß selbst der Monarch kein

rechtskräftiges Erkcnntniß abzuändern befugt ist, auf¬

heben und dagegen bestimmen wollte, daß dies jeder

Zeit von der Willkur des Monarchen abhängig sein

sollte. Daß diese und derartige Gesetze zu geben,

die Befugnisse des Herrschers überschreitet, ist eben

so gewiß, als daß durch die Befugniß der Stände,

der Erlassung derselben ihre Zustimmung zu crthei-

lcn, keine Rechte des Monarchen verletzt werden;

daß dagegen, wenn von einer Revision des Land¬

rechts u. s. w. die Rede ist, die Stände nur gehört

zu werden brauchen und der Monarch allein ent¬

scheidet, folgt hieraus von selbst,

c) Daß bei Erhöhung der bestehenden durch einen Nor¬

mal-Etat bestimmten Abgaben, und bei großen, das

Land dauernd belastenden Staats-Abgaben, den Stän¬

den das Bewilligungsrecht zustehe.

Mit Ausnahme dieser eben erwähnten drei Punkte, kommt

den Ständen nur eine berathende Stimme zu und das Recht

jederzeit ihre Wünsche ihrem Herrscher vortragen zu können °).

°) Dieses Recht ist nicht an gewisse Punkte geknüpft, sondern dehnt
sich über das ganze weite Feld, in welchem die Interesse»des Volks sich
befinden. Es folgt hieraus, daß es den Bitten gegenüber keine sogenannten
Prärogative der Krone giebt.

Auf dem letzten Landtage haben die Stände von Pommern, Preußen
und de» Rhein-Provinzen, den Monarchen darauf aufmerksam gemacht,
daß es im dringenden Bedürfnisse zu licgcii scheine, dem Ackerbau, dem



Ganz besonders wichtig ist es aber, daß ihnen gestattet wird,
von diesem Rechte in Beziehung auf die Abgaben und deren
Verwendung Gebrauch zu machen.

Um aber dies auf eine vernünftige Weise zu können,
müssen ihnen die Rechnungen über den Staats-Haushalt vor¬
gelegt werden. Abgesehen von der Verpflichtung dazu, liegt
dies übcrdem so ganz im Interesse des Monarchen selbst, wie
wir dies in dem Abschnitteüber die Verwaltung der Finan¬
zen durch Thatsachenklar beweisen werden, und wir verweisen
daher, um Wiederholungen zu vermeiden, den Leser dorthin,
und wollen diese Untersuchung nur noch mit einer kurzen Be¬
trachtung schließen, weshalb die Verfassungs - Angelegenheit
einer möglichst baldigen Beendigung bedarf.

In dem Vorhergehenden haben wir dem Leser gezeigt, wie
die preußische Verfassung ein Gebäude sei, welches von unten
herauf gewachsen ist, und auf einem vortrefflichen Fundament
ruht. Bisher gab eS jedoch noch einzelne Punkte der Mo¬
narchie, wo dieser Fundamental - Bau fehlte. Diese waren

Handel und dem Gewerbe eine besondere Vertretung zu bewilligen. In den
Bescheide» scheint die Ansicht enthalten, als wenn dergleichen Gegenstände
als direct zu den Prärogativen der Krone gehörig, sich außer dem Gebiete
der Petition befinden. Hierin liegt, wenn dies wirklich die Veranlassung
gewesen sein sollte, offenbar eine Verkcnnung des richtigen Verhältnisses.
Nur da, wo eine Theilung der Gewalt besteht und wo jeder Eifersüchtige
seinen Antheil daran überwacht, kann von einem Eingriff in die Prärogative
der Krone die Rede sein, weil die Verwaltung einen Theil derselben bildet.
Wo dagegen die Gewalt sich allein in der Hand des Monarchen befindet, ist
alles Prärogative der Krone, und eine Bitte ist nie ein Angriff auf selbige.
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Westphalen und die Rheinprovinzen.Zn ersterer Provinz ist
durch die Gnade des Königs jetzt auch die Städte-Ordnung
eingeführt und dem Lande eine, seine Selbstständigkeit begrün¬
dende Kommunal-Verfassungcrtheilt; nur die Rheinprovinzen
entbehren sie noch, und es scheint sehr dringend, daß auch hier
durch eine Städte-Ordnungdas Bürgerthum zu einer größern
Selbstständigkeit ausgebildet, so wie den Landgemeinden eine
freie Kommunal-Verfassung ertheilt werde, und zwar aus ei¬
genem landesväterlichemAntriebe des Herrschers, der bisher
stets den Bedürfnissen der Nation entgegen gekommen ist,
ohne die Aufforderungdazu zu erwarten. Ist dies erfolgt,
so ist alles vorbereitet, um die letzte Hand an die Verfassung
zu legen, und da nichts mehr fehlt, als der letzte Schlußstein
des Gebäudes, so scheint es höchst dringend, nicht mit der
Einsetzung zu zaudern.

Was jetzt ist, wissen wir, was die Zukunft enthält, ist
unserm Auge verborgen, und es ist eine goldene Regel, nicht
den günstigen Augenblick zu verschieben.

Nichts ist konservativer, als wirklichen Bedürfnissenab¬
zuhelfen, und wenn dies geschehen ist, eine feste Grenzlinie zu
ziehen. Nichts ist bedenklicher, als in Verfassungs-Angelegen-?
heiten irgend etwas in Frage zu lassen; durch nichts wird
dem Radicalismus mehr Nahrung gegeben, als durch Ge¬
währung wirklicher, oder auch nur scheinbarer Angriffspunkte.

Gäbe es eine Garantie für einen zehnjährigen Frieden,
so wäre eS weniger dringend, den Schluß herbeizuführen,



allein welche Chancen liegen dazwischen, wenn ein neuer
Kampf mit einem nur von Eroberungen träumenden Volke
und mit der revolutionairen Propaganda, dessen Mutterland
DeutschlandsGrenz-Nachbar ist, entstehen sollte?

Zetzt bleibt uns noch übrig, wenige Wörter über den
Adel und den jetzigen Stand der Rittergutsbesitzer in den
östlichen Provinzen der Monarchie zu sagen.

Die persönlichen Vorrechte, die der Adel ehemals hatte,
sind sämmtlich ohne Ausnahme erloschen.Verfassungsmäßig
sind ihm keine verblieben; er besitzt keine anderen, als die
ihm noch die Erinnerung zollt, und die, die er sich durch sei¬
nen persönlichen Werth erwirbt. Dennoch ist der preußische
Adel nicht ohne besonderen Einfluß auf die Verhältnisse des
Landes, theils durch den bedeutenden Grundbesitz, der sich noch
in seinen Händen befindet, theils durch seine besondere Fä¬
higkeit und Neigung zum Kriegs - Dienste, die ihm als der
Ueberrest seines ehemaligen ausschließlichen Rechts auf densel¬
ben unleugbar übrig geblieben sind. Die großen Verdienste,
welche sich der Adel hierdurch um die Macht und Größe

Preußens erworben hat und fast fort und fort erwirbt, wird
kein Unparteiischerleugnen. Ohne alle persönlichen Vorrechte
hat der zahlreiche Adel in Preußen immer noch einen indirek¬
ten Einfluß auf das Ganze, und wird ihn um so mehr be¬
halten, da er nicht mehr durch eine privilegirte Stellung ge¬
rechten Anfeindungen ausgesetzt ist, und er gezwungen wird,
durch seine Ausbildung sich eine Stellung zu machen.



Es scheint, als wenn, wie jetzt die Sachen stehen, sein

Verhältniß zum übrigen Ganzen nur wohlthätig einwirken

kann; wenn aber in der Folge der Zeit der große Grundbesitz

und zugleich die diesem anklebenden verfassungsmäßigen Vor¬

rechte größtentheils aus seinen Händen in die des Vürger-

standcs übergehen sollten, so scheint es außer Berechnung zu

liegen, welche Folgen dies haben kann, und dieser Umstand

verdient wohl die Beachtung einer voraussichtigen Regierung.

Wir haben vorher bemerkt, daß der erste Stand aus den

Rittergutsbesitzern ohne Rücksicht, ob sie adlig wären oder

nicht, bestehe, und daß dieser Stand mit großen Vorrechten

begabt sei, so wohl durch die Ehrenrechte, die ihm beiwohnen

als — was wir noch hinzufügen müssen — dadurch, daß auf

den Landtagen stets ungefähr die Hälfte der Deputirten aus

dem ersten Stande besteht, und der zweite und dritte Stand

nur die zweite Hälfte bilden.

Es ist nun aber leicht zu berechnen, daß, wie die Sachen

jetzt liegen, die bei weitem größere Mehrzahl der Güter in

die Hände des Bürgerstandes kommen wird. Der Adel be¬

faßt sich für jetzt in sehr wenigen Fällen mit bürgerlichen

Gewerben, sondern widmet sich ausschließlich dem Militair-

und Eivildienste. Der Adel erwirbt daher in der Regel we¬

nig, und sein Vermögen zersplittert sich immer mehr und mehr

durch die gleiche Erbtheilung, während der Stand der Bürger¬

lichen sich im Besitz aller der Quellen befindet, die zum Wohl¬

stande und zum Rcichthumc führen. Die Annehmlichkeit und



die ehrenvolle Stellung, die sich an den Ankauf der Ritter¬

güter knüpfen, sind Anreizungcn zum Kauf. Nun ist zu be¬

denken, wohin es führen werde, wenn der Adel mit seinen

Erinnerungen und seinen, gleichviel, ob vermeintlichen oder

wirklichen Ansprüchen, nicht mehr durch Grundbesitz mit der

Monarchie verwachsen ist, und sich nur durch den Staatsdienst

ein Auskommen suchen kann, oder wenn dies, wie beinahe

vorauszusehen, nicht mehr möglich ist, sich denen anschließt,

welche immer so gern an einer Untergrabung des Bestehen¬

den arbeiten.

Auf der andern Seite ist es nicht zu leugnen, daß etwas

Ungehöriges darin liegt, wenn Personen, die bisher der unter¬

sten und ungebildetsten Klasse der Nation angehörten, nun

durch Ankauf von Rittergütern auf einmal den ersten Stand

bilden, Gcrichtsherrcn sind, Kirchen- und Schul-Patronc wer¬

den, die Polizei üben, zur Wahl des Landraths und der stän¬

dischen Acmter ihre Stimmen abgeben, und endlich an der

Spitze der Landes-Repräsentation stehen.

Ich spreche hier nicht von gebildeten Personen aus der

Mittel-Klasse; — ich spreche davon, was alle Tage der Fall

ist, daß gewöhnliche Wirthschafts-Inspektoren, Schulzen, Mül¬

ler, Schuhmacher, Schornsteinfeger, Scharfrichter u. s. w. Rit¬

tergutsbesitzer werden. Jetzt, wo noch nicht viele Fälle dieser

Art vorhanden sind, liegt hierin zwar schon etwas Unschickliches,

und es wird auch besonders von denen sehr unangenehm em¬

pfunden, welche plötzlich Jemand als ihren unmittelbaren Obern



anerkennen müssen, der eben noch Ihresgleichen war, und den
es besonders kitzelt, sie dies empfinden zu lassen.

Aber wenn aus der Ausnahme die Regel werden sollte,
dann würden Verhältnisse sich bilden, welche die Regierung
nicht gleichgültig lassen könnten, und jede Veränderung, die
dann vorgenommen würde, erschütterte auf einmal die Basis
der ganzen Verfassung.

Wie solchen Uebelständen gründlich vorzubeugen sei, lassen
wir ganz dahin gestellt, aber bei einer weiteren Ausbildung
der ständischen Verhältnisse darf der Gesetzgeber diesen Punkt
nicht aus den Augen verlieren.

Eine Beschränkung in dem freien Ankauf der Güter kann
die Negierung nicht eintreten lassen. So wie allen Ständen
die freie Concurrenz zu den höchsten Aemtern freistehen muß,
so darf auch keine Scheidewand für diejenigen gezogen wer¬
den, die sich zu der Reihe des ersten Standes erheben wollen.
Allein in einer Monarchie giebt es gewisse Formen und Ver¬
hältnisse, die Beachtung verdienen. Es muß daher wegen
Ausübung der Ehrenrechte irgend eine Grenzlinie gezogen wer¬
den, mindestens in der ersten Generation. Wenn heute Je¬
mand Schornsteinfeger ist, morgen Rittergutsbesitzer,und über¬
morgen den Pfarrer ernennt, so ist dies nicht passend.

Auch kann die Regierung es nicht gleichgültig anse¬
hen, daß, nachdem sie so bedeutende Vorrechte den Ritter¬
gutsbesitzern eingeräumt hat, der Güterwcchselso überhand
nehme.
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Verbieten läßt sich dieser Wechsel nicht mehr, ohne un¬

gebührliche Eingriffe in die Privat-Rechte; aber die Regierung

hat Mittel und Wege genug, indircct eine größere Stabilität

herbeizuführen.

Wenn eine gewisse Consegucnz in dem System festgehal¬

ten werden soll, da die Monarchie sich auf landständische Re¬

präsentation und auf eine verfassungsmäßige Gliederung der

drei Stände stützt, so müßte überhaupt der Adel mit dem Besitz

von Grund und Boden verwachsen bleiben, und umgekehrt, der

Besitz von Grund und Boden und die Rechte des ersten Stan¬

des müßten wiederum den Besitzer adeln, so lange dieser und

seine Nachkommen sich im Besitz der Güter erhalten. Hier¬

durch würden nicht nur die höheren Rechte der Rittergutsbe¬

sitzer mehr gerechtfertigt erscheinen, sondern außer der Konse¬

quenz würde dadurch auch mehr Stabilität gewonnen und der

zu häufige Wechsel der Güter vermindert werden.

7









A^as Wort „Verwaltung" hat eine große und vielseitige Be¬

deutung in dem Leben der Völker. Von ihr hängt oft das

Schicksal ganzer Staaten und ihrer Herrscher ab (Ludwig XVI.

und Karl X. haben es empfunden), von ihr nur zu oft das

Glück der Völker und vieler Einzelnen aus selbigen. Zn ihr

liegt eine große Kraft, auf ihr haftet eine große moralische

Verantwortung.

Die Verwaltung und ihr Einfluß ist viel mehr, als es,

oberflächlich angeschen, Manchem erscheinen mag.

Eine intelligente, thätigc, gerechte, väterlich redliche und

kräftige Verwaltung ist ein wahrer Segen des Himmels. Eine

hochmüthige, eitle, fiskalische, beschränkte, gegen das Wohl der

Regierten gleichgültige und arbeitsscheue Verwaltung ist die

Geißel eines Landes. Den Fürsten der Erde ist keine schwie¬

rigere Ausgabe geworden als die Organisation der Verwaltung

und die Wahl der Beamten. Ein nur zu oft sich wiederho¬

lender Fehler besteht darin, daß man so hohe Ansprüche an

die Personen macht und von diesen zu viel verlangt, während

man es unterläßt, durch einen guten Staatsorganismus und
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durch eine einfache, geregelte, auf feste Normen beruhende Ge¬
schäfts-Ordnung die Uebersicht und die Leitung zu erleichtern
und zu sichern.

So großen Werth die Persönlichkeitder Menschen hat,
so viel eine glückliche, das heißt, eine mit Geist und Gemüth
und mit Kraft begabte, in jedem Bcrhältniß zu leisten ver¬
mag, so hat es doch Gott nicht gefallen, mit Austheilung hö¬
herer Gaben zu verschwenderischzu sein. Wo keine feste Nor¬
men bestehen, wo der Ansicht und der Willkühr der Beamten,
die an der Spitze der Geschäfte stehen, ein zu großer Spiel¬
raum gelassen wird, da ist es sehr schwer, Männer zu finden,
die das Talent und den Willen haben, in jedem einzelnen
Falle die richtige Formel des Handelns zu erfinden, gleichsam
zu improvisiren,ohne sich in ein Labyrinth von Widersprüchen
zu verirren, aus welchem demnächst nicht heraus zu finden ist.

In der Unterlassung der Annahme eines festen Systems
und eines richtigen zweckmäßigen Formen-Wesen liegt oft der
Grund, wenn man keine Männer zu finden weiß, die fähig sind,
en höheren Stellen vorzustehen. Wo die Klage erschallt, wir

finden keine Männer, wie wir sie brauchen, da liegt der Grund
fast immer in einer mangelhaftenOrganisation.

Die erste Sorge einer jeden Regierung sollte daher sein,
nach Bcrhältniß des Umfanges und der besonderen Zustände
des Reichs die Verwaltung so zu organisiren, daß selbige auf
die einfachste Weise die Geschäfte zu leiten und zu übersehen
im Stande ist, daß durch sie die Regierung stets den Ueber-
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blick des Ganzen behält und die Macht hat, schnell und nach
allen Seiten hin einwirken zu können.

So sehr die ganze Nation hierbei bctheiligt ist, um so
viel mehr noch die Herrscher, nicht nur, weil in ihnen sich das
höchste Interesse an der Macht des Staats und an dem Wohl
des Volkes vereiniget, sondern vor Allem, weil sie nur durch
die Verwaltung ihre Macht ausüben, ihrem Willen
Gültigkeit verschaffen können, und weil bei einer man¬
gelhaften Organisation der Verwaltung der wohlwollende,um
das Glück des Volkes besorgte Fürst die Herrschaft gleichsam
verliert, ihm die Uebersicht und ein begründetes Urtheil un¬
möglich wird und er sich daher ganz den Beamten überlassen
muß, oder gezwungen ist, einseitig in das Räderwerkeinzugrei¬
fen, welches den Gang unterbrichtund dadurch noch verderbli¬
cher wirkt.

Die Fürsten, welche die Zügel der Regierung selbst füh¬
ren wollen, müssen daher durch Anwendung eines festen Sy¬
stems sich dies möglich machen. In neueren Zeiten hat man
sich überzeugt, daß das Ccntralisations-System das beste sei.
Den Radien eines Zirkels gleich, die vom Mittelpunkte aus
nach allen Richtungen in gerader Linie, der Peripherie zu¬
laufen, und umgekehrt von dieser im Mittelpunkt sich treffen,
muß der Verwaltungs-Organismus eingerichtet sein, wenn vom
Mittelpunkt aus das Ganze geleitet und übersehen werden soll,
und wenn man die Macht haben will, schnell und kräftig nach
allen Seiten hin einwirken zu können.



Zeder Zweig muß in der oberen leitenden Verwaltung,
möglichst von den übrigen getrennt, einen besondern Verwal-
tungs-Chcf haben. DieS fördert die Ucbersicht und erleichtert
zugleich die Leitung und schnelle Ausführung.

Ein Haupt-Principin dem Verwaltungs-System muß es
sein, daß die leitenden Behörden nicht administriren, und die
eigentlichen Administrations-Behörden nicht regieren. Damit
dies nicht eintreten kann, ist es unerläßlich, daß eine Ge¬
schäfts-Ordnungdie Verhältnisse scharf bestimme, und nicht nur
gegeben, sondern auch strenge beobachtet werde.

Es scheint, wenn wir der Erfahrung Glauben schenken
können, als wenn es im Menschen liege, immer das am lieb¬
sten thun zu wollen, was nicht seines Amtes ist, dadurch er¬
klären wir es, daß diejenigen, die zum Leiten berufen sind,
immer die größte Neigung zum Administriren, und die, deren
Amt das Verwalten ist, zum Regieren haben. Eine der ersten
Sorge der Herrscher sollte dahin gerichtet sein, daß solche
Erbsünden nicht zum Nachtheil des Dienstes überhand nehmen
könnten. Von großer Wichtigkeit ist es, die administrative
Gesetzgebung auf festen Grundsätzen beruhen zu lassen und
scharf zu bezeichnen. Wenn dies nicht der Fall ist, wenn sich
allenthalben Lücken befinden, wenn die Worte zweideutig sind,
wenn wegen der UnVollkommenheiten der Gesetze die Deklara¬
tionen und die Ausnahmen sich jagen, dann wird auf der
einen Seite der Willkür Thür und Thor geöffnet, auf der
andern eine solche Menge von Reklamationen hervorgerufen,
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daß eine Neberhäusuug der Geschäfte entstehen muß, unter

welcher der regelmäßige Dienst leidet, und weshalb dann wie¬

der zu einer Vermehrung der Beamten geschritten werden muß,

und so lavinenmäßig sort.

Wo ein solches Verhältniß sich bildet, da erzeugt sich

Mißmuth und gerechte Unzufriedenheit, da hört man das Ge¬

schrei nach Constitution, ohne vielleicht zu ahnen, daß man

aus dem Regen in die Traufe versetzt zu werden verlangt.

Ein großer Vorzug der monarchischen Verfassung beruht

darin, daß in selbiger eine gute Verwaltung viel eher zu er¬

warten ist, als in einem konstitutionellen Staate, wo der

Wechsel der Beamten und mit ihnen die Verwaltungs-Grund¬

sätze so häufig sind, da dieser von dem Siege der verschiedenen

sich bekämpfenden Parteien abhängig ist. Dagegen hat sich

die Meinung verbreitet, daß in den monarchischen Staaten

die Verwaltung gewöhnlich zu zahlreich sei, dadurch große Un¬

kosten verursache, und das Land belästige. Dies kann oft der

Fall sciu; allein, wenn gleichzeitig behauptet wird, daß die

Verwaltung größtentheils entbehrlich sei, so ist dieses eine ganz

irrige Ansicht. Die Vertheidiger solcher Behauptungen glauben

gewöhnlich statt aller Gründe nur das Beispiel von England

anführen zu dürfen, wo es fast gar keine eigentliche Verwal¬

tung giebt. Abgesehen davon, daß in England Verhältnisse

bestehen, die sich Jahrhunderte hindurch aus der Nation und

Verfassung herausgebildet und einen so eigenthümlichen Cha¬

rakter haben, daß selbige in keinem andern Reiche möglich
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sind, so liegt auch eben in diesem Mangel jeder Berwaltling
die SchattenseiteEnglands; denn so groß das englische Volk
als Nation dasteht, so hoch es in politischer, gewerblicher und
merkantilischerBeziehung hervorragt, so bewundernswürdig Eng¬
lands Vcrwaltungs-Organismusnach außen ist, der fast die
ganze Welt umfaßt, so kläglich ist es im Innern Englands.
Es fehlen so manche nützliche Znstitute, deren sich andere Län¬
der erfreuen; seine inneren Zustände sind bedauernswürdig,die
große untere Masse des englischen Volkes ist sehr unglücklich,
in der sittlichen und geistigen Entwickclungweit zurück, und
bedarf sehr einer sie beschützendeninneren Verwaltung, ja es
ist jetzt bis dahin gekommen,daß Hungersnoth wüthet, und
daß nichts übrig bleiben wird, als große Massen dieser Elen¬
den nach fremden Welttheilcn zu versetzen. Eine regelmäßige
Verwaltung, gehandhabt durch ein intelligentes und redliches
Beamten-Personal,gewährt noch viele andere Vortheilc, als
die erwähnten, und die Summen, welche sie dem Lande ko¬
sten, sind nicht blos zur Erhaltung der Ordnung, zur Ver¬
waltung der Finanzen u. s. w. nöthig, sondern es ist auch die
Arbeit, die sie verrichten, viel wohlfeiler und viel besser, als
wenn die Bürger selbige übernehmen sollten, wie in England.
Doch wir wenden uns jetzt zu Preußen und dessen Vcrwal¬
tungs-Organismus. Es gicbt vielleicht kein Land, in wel¬
chem die Verwaltung einen so großen Wirkungskreis hat, und
ein so großes Personal ausweisen kann, wie Preußen.

Durch den Hochseeligen König ist eine Central-Verwal-
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tung eingeführt, und wenige Regierungen haben mit mehr

Umsicht und LoyalUüe, und im Allgemeinen nach richtigeren

Grundsätzen die Administration eines Reichs organisirt, als

die unsrige es in ihrer Grundidee ist.

Der Nutzen, den die Nation seiner Verwaltung in so

vielen Beziehungen dankt, ist bedeutend; dies wollen wir der

Wahrheit gemäß anerkennen; allein es ist nicht zu leugnen,

daß auch schon bei der ersten Ausführung Fehler gemacht sind,

die im Verlauf der Zeit mehr hervortreten. Den ersten fin¬

den wir in der zu ausgedehnten Anlage des Ganzen und in

dem zu weiten Boden, den die Administration einnimmt.

Man hat durch die vielen Behörden, durch eine zu ängst¬

liche, gründliche und weitschweifige Behandlung die Geschäfte

unnütz vermehrt, man hat immer eine Controlle über die an¬

dere gesetzt, man hat gewissermaßen den Keim gelegt, daß die

Geschäfte immer größer werden müssen.

Ein zweiter Fehler besteht in der zu weiten Ausdehnung

des Wirkungskreises der Verwaltung in der Bevormundung,

welche man in manchen Punkten hat bestehen lassen, während

sie in andern aufgehoben ist.

Diese Fehler der ersten Organisation, welche bei den gro¬

ßen Vorzügen, die sie sonst gewährte, anfänglich weniger

bemerkt wurden, haben sich um so fühlbarer gemacht, weil

man sich immer mehr und mehr von dem Grundplane ent¬

fernt, und dadurch den Nutzen, welchen dieser brachte, vermin¬

dert hat.
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So heilsam eine gute Verwaltung jedem Reiche wird, so
bedarf doch Preußen derselben ganz b-sond-es, nicht, weil die
Nation unruhig und schwer zu regieren ist (sie zeigt sich sehr
geduldig), sondern weil Preußen eine Stellung in Europa
eingenommen hat und erhalten muß, die es nur durch die
Concentrnrungaller seiner Kräfte zu behaupten im Stande ist.

Die preußische Nation hat einen bedeutenden Grad der
geistigen A llsbildung, und wollen die Beamten die ihnen ge¬
wordene Aufgabe lösen, so müssen sie fähig sein, sich an die
Spitze der Intelligenz zu stellen und zu erhalten. Preußens
Wohlstand beruht weniger aus der Fruchtbarkeit seines Bodens,
als auf der Industrie seiner Bewohner, die Verwaltung muß
selbige fördern, sollen die Fortschritte bedeutend sein. Preußen
bedarf großer Geldmittel, um seine Stellung zu behaupten.
Preußen muß eine Geldmacht sein, will es eine Macht blei¬
ben, daher muß Preußen eine weise Oeconomie in allen Zwei¬
gen seiner Ausgaben einführen, und eine Verwaltung besitzen,
die versteht die Hülfsquellen zu benutzen und sich stets neue
zu verschaffen.

Preußen dankt seine äußere Stellung Min Theil dem mi-
litairischen Geiste und der militärischenAusbildung der Nation.
Zeder Preuße ist Soldat, versteht die Waffen zu führen, dies
sichert ihm seine Freiheit nach Außen; aber ein bewaffnetes Volk
muß auch ein seinen Verhältnissen gemäß gebildetes Volk
sein, es muß ohne Ueberbildungso ausgebildet werden, daß
es im Stande ist, sein Interesse richtig zu erkennen. Es muß



sich wohl befinden, und muß sein Interesse selbst vertreten
können, wozu ihm die Verfassung die Befugniß ertheilt. Wo
solche Verhältnisse bestehen, muß die Verwaltung eine kräf¬
tige sein.

Aus den eben angeführtenVerhältnissengeht nun unver¬
kennbar hervor, wie ganz besonders wichtig eS für das Schick¬
sal Preußens ist, eine Verwaltung zu besitzen, die im Stande
ist, so großen Anforderungenzu entsprechen.

Wenn man nun ehrlich srägt, haben wir eine solche, so
würde die Antwort leider sein — nein! und ja! Ja, weil
wir alles Material haben, eine solche zu constrniren, und noch
einmal Ja! weil nicht nur die untern, sondern auch manche
hohe Verwaltungszweige sehr gut organisirt sind und eben so
gut gehandhabt werden. Nein, weil wir uns dieses Materials
nicht so bedienen, wie es sein könnte, und weil eine große
Lücke entstanden ist, die den Zusammenhang stört, und eine
Verwirrung veranlaßt, die sehr nachtheilig auf den Gang der
Geschäfte einwirkt. Unter Hardenbergs Verwaltung waren
diejenigen organischen Gesetze gegeben, welche ohne alle Frage
einen so bedeutenden und wohlthätigen Einfluß auf den Zu¬
stand Preußens gehabt haben. Mit seinem Abtreten ist nicht
nur ein Stillstand eingetreten, sondern ein Rückschritt. Die¬
jenigen, die Hardenberg, und was während seiner Verwal¬
tung geschehen ist, am heftigsten getadelt haben, sind es, welche,
als sie an's Ruder kamen, durch den Klcinigkeitsgeist, den sie
entwickelten, und durch die Verwirrung,welche sie in die Ge-



110

schäfte gebracht haben, das Andenken an Hardenberg") in

der Nation frisch erhalten, sie sind es, die dasjenige, was

man früher au Hardenberg getadelt hatte, der Nation ganz

vergessen gemacht haben, und es giebt nur einen Ruf, der

lautet Reorganisation!

Um nun beurtheilcn zu können, ob die Meinung richtig

sei, daß sich bedeutende Mängel in der Verwaltung finden,

und welches die Ursache, welches die Mittel zur Abhülfe der¬

selben sind, wird die Untersuchung vorangehen müssen, worin

bestehen diese?

Oben an steht die Abweichung von dem System. Nichts

wirkt verderblicher als der Mangel an Einheit. Wenn, um

uns unseres vorigen Beispiels zu bedienen, die Radien eines

Zirkels statt von der Peripherie zum Mittelpunkt zu führen,

aus krummen Linien bestehen, die beim Mittelpunkt vorbei lau¬

fen, so fehlt dem, der in diesen sich befindet, um das Ganze

zu übersehen und zu leiten, die Verbindung mit den einzelnen

Theilcn, und zugleich die Einwirkung auf diese und auf das

Ganze. Daß der Zustand unserer Verwaltung ein ähnliches

Bild gewährt, davon liegt die Ursache in der Vermischung ganz

fremdartiger Partieeu in dem Organismus der obersten Ver-

") Es wird gewiß die allgemeinste Freude bewirken, zu hören, daß dem
Bernehmen nach der Monarch beschlossen hat, das Andenken an Harden¬
berg und Stein durch ihnen in der Hauptstadt zu errichtendeDenkmäler
zu verewigen.



ivaltungs - Behörden, welches zur Folge hat, daß die Räder,
welche den ganzen Mechanismus bewegen, nicht in einander
passen; im Finanz-Ministerium, bei welchem eine Centralisation
besonders nöthig ist, fehlt diese ganz.

Mit welchen Nachtheilen diese Trennung verbunden ist,
daraus werden wir bei der Abtheilung, die vom Finanz-Mini¬
sterium handelt, zurückkommen.Dagegen sind mit dem Mini¬
sterium, welches jetzt das Finanz-Ministerium heißt, aber nur
die Steuer-Partie verwaltet, der Handel und die Fabriken, ja selbst
der Wegebau verbunden; auch ist ihm der Bergbau bei Abtre¬
tung der Domaincn und Forsten verblieben.Daß dies eine
ganz zwecklose Versplitterung der Geschäfts-Krcise ist, brauchen
wir wohl nicht zu erweisen, es liegt zu klar vor Augen und
es herrscht darüber nur eine Stimme. Ebenso ist dem Ministe-
rio des Innern der Ackerbau überwiesen, dagegen entbehrt eS
die ganz zu seinem Ressort gehörige Medicinal - Abtheilung,
welche dem Ministcrio des Cultus zugewiesen ist, und die Post¬
Verwaltung, welche nothwendig mit dem Gewerbe-Ministerium
verbunden sein sollte, ist einem besonderen Ministcrio übertra¬
gen worden.

In allen diesem ist kein Plan enthalten, es erklärt sich
nur dadurch, daß man nicht für die Geschäfte Personen, die
solche zu führen im Stande waren, sucht, sondern für die Per¬
sonen, die angestellt werden sollten, Verwaltungszweigc schuf.
Nichts ist dringender als in dieser Beziehung eine Aenderung
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zu treffen. Nur mit dem größten Nachthcil ist es verbunden,

daß der Ackerbau, der Handel und die Gewerbe von einander

getrennt sind; es ist nicht nur unzweckmäßig, diese drei, die ih¬

rer Natur nach so innig verwebt sind, von einander zu tren¬

nen, sondern in vieler Beziehung nachtheilig, wenn anders auf

die Wohlfahrt des Landes Rücksicht genommen werden soll.

Diese drei Gewerbe müssen nothwendig vereint unter einer be¬

sonder» Verwaltung stehen. Wenn man erwägt, daß der Ak-

kerbau, der Handel und die Gewerbe die ganze Produktion der

Nation umfassen, daß der Wohlstand des Landes, die Macht

des Staats allein von ihrem Flor abhängig sind, so scheint es

unerklärlich, daß man sie getrennt und bei der großen Wich¬

tigkeit, welche jetzt die materiellen Interessen haben, nur bei¬

läufig von zwei Ministerien verwalten läßt. Daß die Nicht-

vereinigung dieser Interessen ein Mangel ist, den das ganze

Land empfindet, beweist der allgemeine Wunsch der sich von

Preußen bis zum Rhein ausspricht,") und gegen ein wirkliches

°) Die Provinzialständc von Preußen, Pommern und den Rhein-Pro¬
vinzen haben als Petition die allcrunterthänigsteBitte vorgetragen, diese wich¬
tigen Gegenständeeiner besonderenVertretung anzuvertrauen. Aus der ab¬
schläglichen Antwort scheint hervorzugehen, daß die Verwaltung noch ferner
getrennt bleiben soll.

Die Theorie und die Erfahrung erheben sich beide und zwar verge¬
bens gegen eine Einrichtung, die so nachtheilige Folgen für das Land her¬
beifuhrt.

Kein Staatswirth kann es gut heißen, daß eine solche Trennung in
der Verwaltung bestehe, und die Provinzial-Stände, die Grundbesitzerkla¬
gen über die Folgen, weil sie selbige empfinden.
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Bedürfnis;, dem nur einzelne persönliche Rücksichten entgegen¬
stehen, ist ein dauernder Kampf unmöglich.

Ein andrer großer Uebelstand liegt in der Neigung man¬
cher Ministerien, ihren ohnehin schon großen, und wie eben ge¬
zeigt ist, bunten Gcschästskreis noch mehr und mehr zu erwei¬
tern. Die Ministerien sollen nach der Zdce der Central-Ver¬
waltung und der Bestimmung der früheren Geschäfts-Ordnung
und der Natur der Sache den Vereinigungs-Punkt bilden, von
welchem die ganze Leitung ausgeht. Sic sollen auf die Aus¬
führung der Gesetze und Anordnungen wachen, sie sollen sich
in der Uebersicht des Ganzen erhalten und über die Reklama¬
tionen der Regierten, wenn diese sich durch die Vcrwaltungs-
Behörden für verletzt halten, entscheiden; sie sollen aber nie
selbst verwalten.

Jetzt ist es zum Theil anders. Die Ministerien dehnen
immer mehr ihren Verwaltungskreis aus und bewirken dadurch
eine Störung in dem regelmäßigenGang der Geschäfte, ver¬
lieren sich in der Masse der Arbeiten, woraus oft Verzögerun¬
gen entstehen müssen; den administrirenden Behörden wird hier¬
durch die zu ihrer Wirksamkeitso nöthige Selbstständigkeit mehr
oder weniger entzogen.

Die Regierungen sind die eigentlichen Verwaltungs. Be¬
hörden, und müssen es immer allein bleiben, sie sind dazu be¬
stimmt, sie sind dazu am geeignetsten, da sie sich mitten unter
den Administrirtcn befinden, und sich am leichtesten eine Ueber¬
sicht von der Lage der Dinge verschaffen können.

8
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Die Störung, welche die eben angeführten Verhältnisse
veranlasse», machen daß eine gewisse Unsicherheit in den Maß¬
regeln der Regierung eintritt, und vermehren ihren Geschäsls-
krcis oft so sehr, daß sie die wichtigen Sachen darüber zurück¬
setzen müssen, weil sie durch Berichte über Berichte dem Mi-
nisterio Auskunft über Dinge geben müssen, über welche diese
dircct entscheiden wollen, ohne daß sie zur eigentlichen höheren
Leitung gehören.")

Wenn die Regierungenin dem Kreise ihres Wirkens
freiere Hand hätten, wie es in der Absicht des Königs lag,
so würden sie sich viel vollständiger ausbilden, weil sie dann
sich nur an die gesetzlichen Normen zu halten hätten, und für
ihre Handlungen selbst verantwortlichwären, jetzt wissen sie oft
weder was sie thun sollen noch wollen.

Nicht minder nachtheilig wirkt es auf die würdige Stel¬
lung der Regierungen, daß die Besetzung der untern Stellen
in ihren RegierungS-Bezirken nicht mehr, wie es sonst war, von
ihnen, sondern in der Regel von Berlin erfolgt. Dicß scha-

°) Es giebt Fälle, wo sich wiederum das Berhältnißumkehrt. Da oft
über ein und dasselbe Nessort bei der Abweichung der Einheit in der Ver¬
waltung mehrere Ministerien zu bestimme»haben, so trifft es sich, daß den
Regierungen ganz widersprechende Verfügungen ertheilt werden. Die Vor¬
stellung der Negierungen,die Ministerienmöchten sich zuvörderst um das
Princip einigen, bleiben häufig unberücksichtigt. Hieraus folgt, da die Re¬
gierung doch nur einer Ansicht Folge geben kann, so wählt sie die, welche
sie für die richtige hält und wird dadurch Richterin der zwischen den Mini¬
sterien schwebenden Streitfragen.
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dct offenbar dem Anschn der Regierungen. Jetzt läuft Alles
nach Berlin, weil man glaubt, dort sei die einzige Quelle, wo
Hülfe zu finden sei, und veranlaßt in den Provinzen die Mei¬
nung, daß es nur darauf ankomme, sich dort eine Bcvorwor-
tung zu sichern.

Vorhin ist aufmerksamdarauf gemacht worden, wie wich¬
tig es sei, daß die Verwaltung stark sei; dicß kann sie nur
sein, wenn sie die Macht hat und geachtet ist.

Wenn nun aber das Volk wahrnimmt, wie gering der
Einfluß der Regierungen ist, wie oft die Behörden selbst in
Eonflicte gerathen, so fällt der Nimbus fort, mit welchem die
Verwaltung umgeben sein sollte, und dies muß vermieden
werden.

Doch wir bekennen offen, daß manche Regierungen nur
zu oft dem ihnen von Oben gegebenen Beispiel nachzuahmen
die Lust zeigen. Besonders ist es die geistliche Abtheilung, die
unaufhörlich bemüht ist, den Kreis ihres gesetzlichen Wirkens
über diese Grenze hinaus zu erweitern. Da, wo sie nur die
obere Staats-Aufsicht führen soll, will sie auch noch admini-
striren, was zu Weitläustigkeiten und Reklamationen führt,
die zwar von der hohen Behörde in der Regel gewürdiget
werden, aber immer viel Zeit fortnehmen und Unmuth ver¬
anlassen.

Ein dritter wichtiger Punkt, der nicht übersehen werden
darf, und zum Theil aus den eben gerügten Fehlern entspringt,
ist der bedenkliche Anwachs der Geschäfte, der aber noch

8"
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mehrere Wurzeln hat als die bereits angeführten, wie gezeigt

werden soll.

Wer näher mit den Verhältnissen bekannt ist, dem wird

es nicht entgangen sein, daß vielen unserer Gesetze und Ver¬

ordnungen eine gewisse Schärfe fehlt, und daß sie dadurch ei¬

ner verschiedenen Auslegung unterliegen. Hieraus entstehen nun

manche Streitpunkte, die, weil sie auS einer undeutlichen Fas¬

simg entspringen, zu immer erneuerten Reklamationen Anlaß

geben, die in vielen Fällen bis in die höchsten Instanzen ver¬

folgt werden.

Diese Ucbelstände sind nun noch dadurch vermehrt, daß

die jetzige Verwaltung andere Ansichten über manche Dinge

hat, als sie dem Gesetzgeber ursprünglich vorschwebten, wodurch

sich die Widersprüche häufen.

ES sei uns gestattet nur einen Punkt herauszuheben — er

betrifft die Gewerbcfreihcitz welche Untergrabung hat diese nicht

schon erfahren, welche Beschränkungen sind nicht eingetreten,

die der Art sind, daß sie nothwendig zu neuen Abänderungen

führen müssen u. s. w. Eine eben so starke Vermehrung der

Geschäfte entspringt aus den zu weit getriebenen Controllen,

und durch die Breite in der Ausführung, mit der Geschäfte

behandelt werden z wenn man aus zehn vollgeschriebenen Bogen

einen Extrakt lieferte, der eine Seite füllte, so würde man we¬

nigstens erfahren, was durch selbige gesagt werden soll. In

den vielen Worten wird der Gedanke nur zu oft begraben.
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Von allen Gütern der Erde gicbt es eins, welches einmal

verloren, nicht wieder zu ersetzen ist — die Zeit —. Dem Er-

sindungsgeiste der Menschen ist es jetzt geglückt, ein unendli¬

ches Papier zu fertigen, unendliche Federn sind längst im Ge¬

brauch; nun ist nur nöthig, sich unendliche Zeit zu verschaffen.

Etwas dieser Art ist schon vorhanden, denn denen, deren Wohl

und Wehe oft von der Beendigung einer Sache abhängt, er¬

scheint die Zeit des Wartens unendlich. Die Nachtheilc, die

ans der weitschweifigen Führung und dem Ucbcrmaße der Ge¬

schäfte entstehen, sind sehr bedeutend und ganz allgemein.

Unleugbar erfreut sich Preußen eines durch Fleiß und In¬

telligenz ausgezeichneten Beamten-Personals; allein da ihre

Hauptbeschäftigung im Lesen dicker Aktenstöße besteht, da sich

unter hundert Gegenständen der nichtssagendsten Art kaum ei¬

ner findet, der mit Geist behandelt zu werden braucht, so ge¬

hen die tüchtigsten Beamten in den Geschäften unter, verlieren

ihre Gesundheit, verzehren ihre Gcistcsgaben und beides ohne

Nutzen für den Dienst.

Noch ein anderer Nachthcil beruht darin, daß die höchsten

Nerwaltungsspitzcn so von den currcntcn Geschäften erdrückt

werden, daß keine Zeit zur Beobachtung zum Fortschreiten in

der Zeit übrig bleibt; daher kömmt es, daß an keine Verbcsse¬

rungen gedacht wird und werden kann, wenn sie auch noch so

dringend im Bedürfniß liegen.

Nur hierin liegt der Grund, daß so Manches nicht gc-



schicht was geschehen müßte, und was längst beabsichtigt ist, es
fehlt zu Allem an Zeit.

Wir glauben nun hieraus den Schluß ziehen zu müssen, daß
nichts wichtiger sei, als solche Einrichtungen zu treffen, durch
welche die Verwaltung wieder Herr über ihre Zeit werde, und in
die Lage komme, sie fruchtbringender zu verwenden, als es ihr
jetzt oft möglich ist. Vielleicht tritt in naher Zukunft in dieser
Beziehung eine Krisis ein. Sind wir gut unterrichtet, so steht
auf mehreren bedeutenden Punkten ein Geschäftsstill¬
stand nahe bevor, und mit Freuden wird man eine Unmög-
lichkeits- Erklärung vernehmen, weil in selbiger eine Bürg¬
schaft der Reform liegt.

Zn dem Vorhergehenden glauben wir die Mängel richtig
geschildert zu haben, welche jetzt allgemein empfunden werden,
nur fragt es sich, wie ist hier abzuhelfen.

Einige scheinen daran zu denken, ob nicht vielleicht der
Grund in dem Ccntralisations - System liege; ihnen schwebt
hierbei so etwas vor, was ihnen nicht gefällt, sie glauben, daß
dadurch zu sehr auf eine Generalisirung eingewirkt werde, auf
eine allgemeine Nivellirung und so weiter.

Allein hierauf ist nur zu erwiedern, daß die Ursachen der
Mängel, welche eben gerügt sind, nicht im System, sondern in
der Entfernung von selbigem liegen.

Es ist nicht zu leugnen, daß die Einführung eines allge¬
meinen Ecntralisations-Systcms in einem Reiche, wo es nicht
schon bestand, und in welchem zwischen den einzelnen Provinzen
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und ihren Bewohnern eine große Verschiedenheit herrschte, mit
wesentlichen Uebelständen verbunden war, aber einmal sind diese
bereits überstanden und zum andern so mancherlei Rücksichten

genommen, welche die Nachthcile fast gänzlich entfernt haben.
Eine Rückkehr zu Provinzial - Verwaltungen würde jetzt

mit den größten Schwierigkeiten für den Augenblick verbunden

sein und mit unendlich großen für die Zukunft. Jetzt ist der
schleppende Gang in den Geschäften nur ein momentaner, dann
wird es ein systematischer,der zugleich eben so nachthcilig auf die
Zustände der Nation als auf die Macht und Kraft des Staats
einwirken würde; doch wir werden auf diesen Gegenstand in
dem nächsten Abschnitt über das Ministerium des Innern zu¬
rückkommen und dort Gelegenheithaben zu zeigen, wie in den
früheren Organisations-Plänen Alles das bedacht war, wodurch
die Nachtheile der Central-Vcrwaltung zu vermeiden sind, ohne
die großen Vortheile zu verlieren, die sie gewährt.

Wir wenden uns von diesen allgemeinen Betrachtungen
zu den einzelnen Ministerien und zwar zum

Ministerium des Innern und der Polizei.

Zuvörderst sei es uns gestattet, eine kurze Uebersicht deS
Vcrwaltungs-Organismus vorauszuscnden, aus welcher der nicht
mit selbigem bekannten Leser dieser Schrift ersehen wird, welche
große Kraft er einem Lande giebt.

Die untersten Verwaltungsbehörden sind in den Städten
die Magisträte, auf dem Lande die Rittergutsbesitzerund die
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Königlichen Domainen-Beamten und in den Dörfern die Schul¬

zen;") — sie verwalten die Polizei-, die Kirchen- und Schul-

sachcn und so weiter aus eigenem Recht oder als Deligirtc

unentgeltlich, und alle außerordentlichen Ausgaben treffen sie.

An der SpiHc eines jeden Kreises, in welche das ganze

Land gethcilt ist, steht der Kreis-Landrath. Dieser von den

Rittergutsbesitzern in der Regel aus ihrer Mitte gewählte, und

von der Regierung bestätigte Staatsbeamte, besorgt die ganze

Verwaltung im Kreise, gleichviel, ob es die Polizei, die

Steuern, die Militair - Verhältnisse, die Kirchen- und Schul-

Sachen, die Kommunal- und ständischen Verhältnisse betrifft;

zugleich beaufsichtigt er den Wirkungs - Kreis der untersten

Vcrwaltungs - Behörden, und bildet die erste Rccurs - Instanz.

Der Landrath muß als ein beständiger EommissariuS der Re¬

gierung betrachtet werden. Durch diese Einrichtung wird nun

die eigentliche Verwaltung bürcaumäßig, und gewinnt dadurch

an Kraft und Schnelligkeit der Ausführung.

Diese Organisation der untersten Behörden, durch welche

die ganze Verwaltung aus der Mitte der Administrirten hervor¬

geht, und aus praktischen, mit den Verhältnissen ganz ver¬

trauten Personen besteht, verbindet mit großen Annehmlichkeiten

für die Regierten auch den doppelten Vortheil, daß selbige

wenig kostbar ist und der Verwaltung Stärke giebt.

") Es wurde den Leser ermüden, wenn wir die mancherlei kleine» Ab¬

weichungen von der allgemeinen Regel hier mit aufführen wollten; sie sind

zu unbedeutend, um eine Erwähnung zu verdienen.
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Zn den früheren Kriege» hat sich dies merkwürdig be¬

wiesen.

Es hat sich in Pommern ereignet, daß während des

Krieges zu Zeiten alle hohen Behörden fehlten, selbst die Ge¬

richtshöfe, und dennoch ging alles seinen ruhigen Gang wie

im tiefsten Frieden.

Nur durch Hülfe dieser ebenbezeichneten Organisation ist

es möglich, daß Preußen in acht Tagen ein schlagfertiges

Heer von 240,WO Mann ausrüsten und in acht Tagen 50

bis 60,000 brauchbare Kavallerie, Artillerie- und Train-Pferde

stellen kann.

Was nun die weitere Organisation betrifft, so bildet

eine Anzahl Kreise ein Regicrungs - Departement, an dessen

Spitze eine Regierung steht, die in drei Abteilungen zerfällt,

in die der Polizei und Gewerbe, der geistlichen und Schul-

Angelcgenheiten und der Domainen und Forsten. Die in¬

direkten Steuern bilden noch eine besondere Verwaltung, mit

einem Provinzialsteucr - Direktor an der Spitze.

Zn den Negierungen werden nun alle Gegenstände colle-

gialisch behandelt; die von spccicllcn Interessen von der Ab¬

teilung, die wichtigen, besonders alle Principien - Sachen,

im Pleno der ganzen Regierung.

Die Regierungen bilden eine Rccurs-Znstanz, von wel¬

cher der sich bcthciligt Glaubende wieder an das Ministerium

zu gehen befugt ist. — An der Spitze der sämmtlichcn Re¬

gierungen einer Provinz steht der Ober-Präsident, der zugleich



Chef-Präsident der Regierung ist, wo er seinen Wohnsitz hat.

— In diesen Regierungen, als Districs - Verwaltungs - Be¬

hörden, findet sich nun eine wesentliche Abweichung von einer

Central-Verwaltung, welche statt dessen nur einen Präfectcn

oder Ober- Landrath, in ihrem System gestatten würde, allein

ganz besonders war es die Stellung des Ober - Präsidenten,

durch welchen der Gesetzgeber sich eine Bürgschaft schaffen

wollte, daß die Verwaltung eine väterliche bleibe. Die Stel¬

lung der Ober-Präsidenten scheint aber nicht diejenige gewor¬

den zu sein, welche der Gesetzgeber in der Instruction vom

23. September 1817 beabsichtigte, sondern fast möchte man

behaupten, nur eine wenig nützende Mittel-Instanz.

Die unverkennbare Absicht des Gesetzgebers war, daß

sie ganz besonders die Vertreter der Interessen der Provinz,

die ihrer Sorge anvertraut war, werden sollten und zugleich

gewissermaßen die Vermittler zwischen der höheren rein leiten¬

den und den rein verwaltenden Behörden. — Durch die höhere

Stellung, welche man ihnen einräumte, wollte man das Ge¬

wicht ihrer Ansichten den Minister» gegenüber verstärken.

Diese Zwecke sind jedoch dadurch, wie es scheint, verfehlt, daß

man ihnen bloß einen hohen Titel und nicht eine etwas

höhere Wirksamkeit gegeben hat. Wenn die Ober-Präsidenten

Mitglieder des Staats - Ministeriums mit einer Stimme in

wichtigen Angelegenheiten der Provinz geworden wären, und

wenn der Instruction vom 31. Dcccmbcr 1825 vielleicht noch

die Bestimmung enthielte:



„Es wird de» Ober-Präsidenten zur Pflicht gen,acht,
wenn sie sich nicht über gewisse Gegenstände oder
Grundsätze mit den Ministerien vereinigen können,
den streitigen Gegenstand zur Allerhöchsten Entschei¬
dung zu bringen;"

so würde der Zweck des Gesetzgebers vielleicht schon mehr er¬
reicht worden sein. Zwar steht es jetzt den Ober-Präsidenten
frei, sich unmittelbar an den Monarchen zu wenden. Indem
sie dies thun, wird es aber eine Beschwerde gegen die vorgesetz¬
ten Behörden, und führt oft zu einem gespannten Bcrhältniß
zwischen den Ministem und dem Chef der Provinz, worunter
die Provinzen leiden müssen.

Es gicbt viele Fälle, wo den Provinzen durch Versitzung
von Wünschen, die sie haben, große Nachtheile entstehe», ohne
daß es Gründe giebt, sich wegen der Zurückweisunghöheren
Orts zu beschweren. Diese Rücksicht ist es, welche dle Ober-
Präsidenten so häufig bestimmt, jede Verstimmung zu ver¬
meiden.

Ist es den Ober-Präsidentenzur Pflicht gemacht, solche
Gegenstände,wo sie anderer Meinung sind, zur höchsten Ent¬
scheidung zu bringen, so dürfen sie nicht schweigen, und da es
den Ministern sehr unangenehm sein würde, wenn häufig Ge¬
genstände zur höchsten Entscheidung kämen, so würden sie solche
Fälle, die im Drange der Geschäfte jetzt oft übersehen wer¬
den, entweder selbst, oder wenigstens durch ihre Räthe einer
reiflichen Prüfung unterziehen.
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Ucbcr den Regierungen stehen nun die verschiedenenSach-
Ministerien, welche bei der ersten Organisation weit zweck¬
mäßiger bestanden, als es jetzt der Fall ist. Ihnen steht die
höhere und allgemeine Leitung der Geschäfte zu. In jedem
Ministeriumbefinden sich wiederum so viele Abtheilungcn,
als es besondere Geschäfts-Particengiebt. Die Räthc der
Ministerien haben bei den Sitzungen keine Stimme, sondern
die Entscheidung hat allein der Minister.

Sämmtliche Minister bilden zusammen das Staats-Mi¬
nisterium, in welchem jedoch, in Folge der Bestimmung des
Königs, der nächste Thronfolger Sitz und Stimme hat. Die
Ministerien bilden zugleich, wie bereits erwähnt, die Recurs-
Znstanz bei Beschwerden über die Regierungen, und von diesen
geht es weiter an das Kabinet des Königs. Auch hiermit
ist der Instanzen-Zugnoch nicht beendigt, denn nun bleibt es
noch den angeblich Beteiligten frei, sich die Bevorwortung
ihres Rechts von den Provinzial - Ständen zu erbitten, die
überhaupt nur dann erst gewährt wird, wenn der, welcher sie
wünscht, alle Instanzen-Züge durchgemacht hat.

Aus dem Vorhergehendengeht hervor, mit welcher Liebe
und väterlichen Sorgfalt der Monarch, von welchem diese
Organisation der Behörden ausging, theils für eine kräf¬
tige Leitung in den höheren Regionen sorgte, theils es so
einzurichten wußte, daß die Verwaltung durch ein bcrathen-

dcs Collcgium, welches zwischen dem Landralh und den Mi¬
nisterien stand, nicht zu willkürlich wurde; ganz besonders



spricht sich der Gerechtigkeitssinn des Monarchen in der Bil¬

dung so vieler Recurs-Znstanzen aus, auf welchen die Untcr-

thanen ihr Recht bis zu ihm selbst verfolgen konnten. Nur eins

scheint dabei ubersehen zu sein, daß er selbst sich nicht in die

Lage versetzt hatte, in vielen Fällen einen begründeten letzten

Spruch thun zu können. Wenn irgend eine Beschwerde im

Kabinct eingeht, so bleibt dem Monarchen bei der jetzigen

Lage der Dinge doch nichts übrig, als von derselben Be¬

hörde Bericht zu verlangen, gegen welche die Beschwerde ein¬

gereicht ist.

Diese nun hat in der Regel nicht Unrecht thun wollen,

sondern wenn sie Unrecht gethan hat, so ist Zrrthum oder

häufiger eine einmal vorgefaßte Meinung der Grund davon.

Ganz natürlich ist es nun, daß dem Monarchen in dem

Bericht dieselben Schcingründc vorgetragen werden, durch welche

die frühere Abweisung motivirt ist; denn die Behörde wird

nicht sagen wollen: „wir sind im Unrecht." Es liegt aber

in der Unmöglichkeit, daß der Monarch selbst und sein Kabinct

so specielle Einsicht von allen innern Verhältnissen haben können,

die tausend und abermals tausend Sachen dieser Art selbst zu

erforschen. Der Bittsteller wird daher oft abgewiesen werden

müssen, weil der Entscheidungs-Grund fehlt. Das wirksamste

Mittel zur Abhülfe würde darin liegen, wenn der Monarch,

wie derselbe in den großen Staatsangelegenheiten ein Gutachten

des StaatSraths fordert, bicr irgend eine Kommission von ver¬

trauenswürdigen, nickt direct dabei beteiligten Personen wählte,
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welcher Derselbe, wenn es Ihm nöthig erschiene, solche Be¬

schwerden zur Untersuchung und zur Berichterstattung zuwiese.

Hieraus würde ein dreifacher Nutzen cntsprcn: einmal,

daß der Monarch den letzten Spruch mit voller Ilcberzen-

gung sprechen könnte; zum andern, daß die Behörden scbr

viel vorsichtiger werden würden als jetzt; drittens, daß die

Zahl der Reklamationen sich sehr bald um wenigstens Fünf¬

sechstel verminderte, und der Monarch selbst dadurch für die

großen Geschäfte die Zeit gewönne, die er jetzt mit Prüfung

von Bcschwerdcsachcn verliert.

Was nun das Ministerium des Innern und der Polizei

betrifft, so ist es ohnstrcitig eines der wichtigsten Ministerien.

Bei der jetzt bestehenden Organisation liegt demselben die Ver¬

waltung aller inneren Verhältnisse ob, namentlich die innere

Sicherheit und Ordnung. Zu seinem Ressort gehören die Ge¬

werbe-Polizei, die Communal-Angelegenheiten, die ständischen

Verhältnisse, der Ackerbau, die General-Commission und die

landschaftlichen Credit-Znstitute. Wir müssen hier darauf auf¬

merksam machen, daß bei dieser Eintheilung ein bedeutender

Ucbelstand stattfinde, nämlich daß der Ackerbau vom Handel

und von der Fabrikation, mit welcher er so innig verbunden

ist, getrennt diesem Ministerium zugeordnet worden sei. Der

Punkt ist so wichtig, und verdient daher genau beleuchtet zu

werden. Eine allgemeine und gewiß sehr begründete Ansicht

ist es von denen, die dem höheren Staatslcbcn ihre Aufmerk¬

samkeit schenken, daß es ein festes Prinzip bleiben müsse, das
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Gleichartige zu verbinden, das Ungleiche zu trennen. Die Re¬
gel von der Thcilung der Arbeit, die das Grundprinzip des
gewerblichen Lebens ist, muß auch hier als Grund-Norm an¬
genommen werden, denn jede Abweichung bestraft sich unfehlbar,
da jene in der Natur ihre Begründung findet.

Der Ackerbau ist die Hauptquellc der Macht und des
Rcichthums jedes Staats, und vor Allem des unsrigen. Die
Würdigung, welche ihm gebührt, kann ihm aber nicht werden,
wenn er gleichsam in einer fremden Pension, von seinen Ge¬
schwistern getrennt gehalten wird. Diese seine rechten Geschwi¬
ster sind der Handel und die Gewerbe; sie repräscntiren die
Fabrikation und den Umtausch, die beide wieder von der Pro¬
duktion abhängig sind.

Diese drei Factoren bilden zusammen die Achse, um die
sich der gesammtc Erwerb dreht; sie spielen gegenwärtig eine
zu große Rolle in dem Leben der Völker, um nicht die ganze
Aufmerksamkeit und die volle Sorge der Regierung zu verdienen.

Zu der preußischen Administration erblicken wir zwölf Mi¬
nister, aber keinen für den Ackerbau und dessen Verwandtschaft,
die doch gemeinschaftlich dem Staate und allen seinen Gliedern
die Mittel zu ihrer Existenz liefern müssen. Mit einem solchen
Ackerbau-Ministeriumwürde, wenn es gebildet werden sollte,
die Post-Verwaltung zu verbinden sein, da der Hauptzweck die¬
ser Partie, die jetzt vereinzelt dasteht, nur sein kann, den Ver¬
kehr zu beleben. Alle Mängel, die jene Verwaltung bei sonst
so vorzüglichen Leistungen zeigt, entspringen einzig und allein
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daraus, daß dieser Hauptzweck nicht berücksichtigt wird, wie

dies weiterhin gezeigt werden soll. Man könnte hiergegen

höchstens einwenden, daß die Einheit auch dadurch hergestellt

werden würde, wenn man diese Zweige dem Ministerium des

Innern zulegte.

Theoretisch wollen wir zugeben, daß man den Umfang

des Wirkungskreises des Ministeriums des Innern so weit aus¬

dehnen könnte, daß der Ackerbau, der Handel, die Gewerbe,

die Post und die Kunststraßen noch diesem Ministerio zugeord¬

net würden, allein praktisch ist und bleibt es unausführbar.

Welcher Minister würde es wagen, sich die verschiedenartigen

Kenntnisse und Eigenschaften zuzutrauen, um außer seinen übri¬

gen wichtigen Geschäften eine Verwaltung zu leiten, die in so

dirccter Beziehung das Wohl und Wehe des ganzen Landes

umfaßt. Schon jetzt ist der Umfang der Geschäfte des Mini¬

sters des Innern so groß, daß derselbe und seine Räche da¬

von erdrückt werden, ohne dennoch die Sachen so fördern zu

können, als es gewiß ihr eigener Wunsch ist und das In¬

teresse des Landes es fordert. Was würde und müßte ent¬

stehen, wenn nun noch so bedeutende Partiecn diesem Mini¬

sterio zugelegt werden sollten.

Selbst wenn man annehmen wollte, daß durch eine Ver¬

einfachung der Geschäfte mehr Zeit gewonnen würde, so bedarf

das Ministerium schon jetzt dieser Vereinfachung, um sich sei¬

nem eigenen Beruf vollkommen widmen zu können.

Auf die Ansicht, daß der Minister doch nicht im Stande
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sei, Alles selbst zu thun, sondern durch tüchtige Direktoren zu
ersetzen sei, ist irrig, denn dann ist der Direktor der Minister,
dann besteht ein zweites Ministerium in dem ersten; da wäre
es doch besser, den Direktor gleich zum Minister zu machen.
Wenn der Direktor Alles sein soll, und der Minister nur Fi-
gurant, wie soll letzterer die Ansichten seines Direktors im
Staats-Ministeriumund vor dem Monarchen geltend machen,
wenn er weder die Kenntnisse noch die Fähigkeiten hat, die
Leitung zu übernehmen, sich im Besitz der Uebersicht zu erhalten?

Nun sind aber diese Partiecn des Ackerbaues, der Ge¬
werbe und des Handels solche, die nicht still stehen, sondern
stets vorschrcitcn, denn in ihnen ist das Leben. Der Chef
dieser Vcrwaltungszweige muß daher viel beobachten, dem
Gange der Dinge im Innern des Staats und außer demsel¬
ben folgen, um sie mit Nutzen zu verwalten. Preußen bildet
keinen isolirtcn Handelsstaat, sondern Preußen befindet sich
mitten in der Welt, und muß Alles anwenden, um in dem
Wettstreit der materiellen Interessen und deren Entwickclung
mit den übrigen Staaten den Kampf bestehen zu können.
Dies kann nicht so gelegentlich nebenher betrieben werden,
sondern es gehört dazu eine ganz geeignete Persönlichkeit
und große Thätigkeit; dabei darf endlich nicht übersehen wer¬
den, daß zwischen den Interessen des Ackerbaues, des Handels
und der Gewerbe und dem der Gewerbe-Polizei öfter sehr
wichtige Controvcrsfragcn entstehen können, welche das StaatS-

Ministcrium zu begutachten hat, und nur der Monarch selbst
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entscheiden kann; dicsc würden, wenn jene Verwaltungszwcige

unter dem Minister des Innern sieben sollten, nie zur Sprache

kommen, weil der Minister schon bei den Vorträgen in den

Abthcilungen sie nach seiner Ansicht beseitigen würden. Das

streitet gegen die Sorge, welche man so wichtigen Zweigen der

Verwaltung schuldig ist, gegen die Woblfabrt des ganzen Lan¬

des und gegen alle Admiuistrations-Grundsätze.

Schon das jetzt bestehende Vcrbältniß beweist, wie stief¬

mütterlich der Ackerbau behandelt worden ist. Zur Belebung

der Gewerbe und des Handels werden jährlich wenigstens eine

halbe Million Thlr. verwendet. Zur Unterstützung des Ackerbaues

sind, so viel uns bekannt ist, für die ganze Monarchie, von über

5000 iUMcilcn, 5000 Thalcr ausgesetzt, das macht auf die

i^lMeilc Einen Thalcr. Eine Million und viermal hund-

dert tausend Thalcr stehen dagegen im Budget für den Han¬

del und die Gewerbe. Große Summen werden für den Unter¬

richt verwendet, und dies ist höchst lobcnswcrth; für den Acker¬

bau geschieht aber in dieser Beziehung fast nichts. Ja nur

zwei Anstalten im preußischen Staate giebt es (Eldena und

Möglin), die zur Ausbildung von Landwirthen aus den rei¬

chen Klassen bestimmt sind, allein mit höchst unbedeutende»

Zuschüssen aus Staatsfonds; für den Unterricht und die Aus¬

bildung von Ackcrwirlhcn aus den mittleren und unteren Stän¬

den besteht in der ganzen preußischen Monarchie keine ein¬

zige Anstalt. So stiefmütterlich wird der Ackerbau behandelt,

dessen Produclion, genau berechnet, auf sechs bis acht hundert



Millionen des Jahres angeschlagen werden kann, während die
ganze Fabrikation vielleicht kaum den zwanzigsten Theil da¬
von ausmacht. Wenn wir nach der Ursache forschen, so liegt
der Grund gewiß allein darin, daß man die Bedürfnisse nicht
kennt. Wer hat denn je daran gedacht, daß durch Verbesse¬
rung eines Acker-Instruments (Sämaschine) hunderte von
Millionen Capital für die Monarchie gewonnen werden kön¬
nen. Wo ist es je zur Sprache gebracht, wie wichtig es sei,
die Vich-Naccn im Lande zu verbessern?Diejenigen Pri¬
vatleute, die es thun, müssen noch einen bedeutenden Einfuhr-
Zoll (eine Pön) bezahlen, statt daß ihnen eine Prämie ge¬
bührte. — Was ist der Grund? weil selbigen die gehörige
Vertretung fehlt.

Die Vereinigung der Abthcilung für Handel und Ge¬
werbe mit der Steuer-Partie, so unzweckmäßig sie an und
für sich ist, hat den Nutzen gewährt, daß diese Partie doch
in Hinsicht des Geldes nicht vergessen ist, und daß bei den
Verhandlungenmit den Zollverein-Staatenund mit den aus¬
wärtigen Mächten wenigstens die gewerblichen und Handcls-
Znteressen berücksichtiget worden sind; — die des Ackerbaues sind
es nie. Es scheint, man habe nicht daran gedacht, daß es der¬
gleichen Interessen gebe. Wo liegt die Ursache davon? darin,
daß Gegenstände, welche auf den Flor des Ackerbaues von
dem größten Einflüsse sind, an einem dritten Orte geordnet
werden, ohne daß der Minister der Polizei vielleicht einmal
davon in Kenntniß gesetzt ist.

9*
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Die Exportationen der Erzeugnisse des Landes betragen

83 Procent von der ganzen Brutto-Einnahme desselben.Wie
viel mehr könnten sie betragen, wenn nicht die Einfuhr so

mancher Produkte des Grundes und Bodens in den meisten
dcrn Ländern verboten wäre.

Welche Eoncessioncn könnte Preußen England ohne Nach¬

theil für die Fabrikation anbieten, wenn es unseren thierischen

Produkten, unserem Spiritus, unserem Holze u. s. w. den
Eingang gestattete. Wer soll diese Fragen entscheiden,wenn

jene Zwecke nicht unter Einer Verwaltung stehen.

Ist es der Regierung bekannt, daß allein in Pommern

noch über 1W ^Meilen Grund und Boden vorhanden sind,

die ganz wüste liegen, daß diese culturfähig sind, und zum

Theil aus Brüchen bestehen, die einen hohen Ertrag liefern

würden, daß auf diesen kW s^Mcilen 15V,VW Pommern

sich ernähren könnten? Ist seit Friedrich II., der selbst Mi¬

nister des Ackerbaues war, je wieder von der Cultur des

Leba-Bruchs die Rede gewesen? welche schon dieser große

König beabsichtigte.

Wir könnten hier noch eine lange Reihe von Fragen von

gleich wichtigem Interesse folgen lassen; inzwischen wird dies

genügen, und wir wollen nur noch hinzufügen, daß es doch

wohl sehr natürlich ist, daß, wo der Ackerbau so unberücksich¬

tigt blieb, die Stände sich dem Könige mit der Bitte um

Berücksichtigung desselben nahen.

In dem Vorstehenden haben wir nun gezeigt, wie uner-
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läßlich es ist, daß der Ackerbau, der Handel und die Gewerbe

jedenfalls wieder vereinigt werden; die Interessen des Staats

und die des ganzen Volkes fordern es, und gewiß wird

durch die Berücksichtigung dieses dringenden Bedürfnisses der

Monarch sich die ganze Nation zu dem allergrößten Danke

verpflichten.

Wenn wir in dem Vorhergehendendie nachtheilige Stel¬

lung geschildert haben, in welcher der Ackerbau bisher ver¬

setzt gewesen ist, so haben wir kcincswegcsdadurch die Ver¬

waltung dieser Partie tadeln wollen; die Ursache liegt hier

nicht in der Person, sondern in den Sachen. Eine solche Zer¬

stückelung der Partiecn lähmt alle Fortschritte, und wir müs¬

sen, um gerecht zu sein, darauf aufmerksam machen, welche

erfreulichenResultate die Arbeiten der, diesem Ministerium un¬

tergeordnetenGeneral-Connnission gehabt haben. Hier war

ein bestimmter Zweck vorgczeichnct,hier alle Mittel gewährt,

um die Leitung vollständig eintreten zu lassen und für eine

ordnungsmäßigetüchtige Ausführung zu sorgen. Was aber

vor allem für die Ansicht spricht, daß das Ministerium des

Innern ganz außer Stande sich befunden habe, auf den Acker¬

bau und dessen höheren Flor kräftig einzuwirken, geht auch

schon daraus hervor, daß man diesem nicht nur alle Geldmit¬

tel zur Beförderung der Agricultur-Zweckeentzogen hat, son¬

dern auch das Organ, wodurch es in den Stand gekommen wäre,

sich eine llcbcrsicht zu verschaffe». Schon vor dreißig Jahren

sollte die Landes-Oeconomic-Commissiongebildet werden, um
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den Minister des Ackerbaues theils mit den übrigen Ministe¬

rien in dieser Beziehung bei collidirendcn Fällen in direkte

Verbindung zu bringen, theils um es ihm möglich zu machen,

de» Zustand des Ackerbaues kennen zu lernen und auf selbi¬

gen einwirken zu können, endlich um von einer technischen

Deputation sich Gutachten geben zu lassen, wenn die Verhält¬

nisse es fordern sollten.

Bis jetzt sind diese Landes-Occonomic-Collegien nicht ins

Leben gerufen, wodurch sich zum Theil die Zurücksetzung der

Ackerbau-Interessen erklärt, und erst jetzt werden selbige durch

die Huld des Königes gebildet, welches die den Ständen ge¬

machten Mitthcilungcn erweisen.

Wie es nun höchst wünschcnswcrth sein würde, die Ver¬

waltung des Ackerbaues mit der des Handels und der Ge¬

werbe zu verbinden, so nothwendig ist es, mit der Gewerbe-

Polizei die Medizinal-Abtheilung zu vereinigen, welche jetzt

dem Ministerium des Eullus zugeordnet ist. Alles dies Durch¬

einanderwerfen der verschiedenen Vcrwaltungszwcigc kann nicht

länger bestehen, wenn eine Einheit und eine zweckmäßige Be¬

handlung eintreten soll.

Von allen den verschiedenen, zum Nessort dieses Ministe¬

riums gehörenden Wirkungskreisen sind unstreitig die Ccnsur

und die höhere Sicherhcits-Polizei die unerfreulichsten.

Der Minister des Innern muß, vor allen andern, die

öffentliche Meinung für sich haben; soll er wirken, so muß er

beliebt sein. Der Chef dieser beiden oben genannten Partieen



kommt aber, besonders wenn die Preßgcsetze strenge sind, in

so viele unangenehme Conflictc, daß ihn dies einer ganz schie¬

fen Bcurtheilung bloß stellt und dem Lande verfeindet; denn

es liegt außer der Bcurtheilung des Publikums, ob höhere

Vorschriften oder seine eigenen Ansichten seine Handlungen lei¬

ten. Was die geheime Polizei betrifft, so ist sie ihm vielleicht

nicht ganz zu entrücken, allein es würde besser sein, sie einem

besondern Chef dircct zu übertragen, der nur dem Minister im

Allgemeinen Rechenschaft zu geben hat, und seinen oberen An¬

sichten Folge zu leisten verpflichtet ist. Die unangcnchme spe¬

ciale Leitung aus dem Ministerium selbst müßte nicht stattfin¬

den, und da bei uns die geheime Polizei noch mehr ei» Lu.rus-

artikel, als ein dringendes Bcdürfuiß ist, so möchte sie am

besten mit dem Polizei-Präsidium von Berlin zu verbinde»

sein, da sich ihr Wirkungskreis doch wohl nur hauptsächlich

auf die Residenz beschränkt.

Was dagegen die Ccnsur betrifft, so sollte sie, so lange

sie überhaupt noch besteht, jedenfalls von diesem Ministerium

getrennt bleiben. Außer den oben angeführten Gründen giebt

es deren noch viele andere, vorzüglich aber ist zu berücksichti¬

gen, daß wenn eine Censur bestehen soll, diese in letzter Zn¬

stanz einem unabhängigen, gleichsam Spruch-Collegio, übertra¬

gen werden muß, nicht aber einem einzelnen Rath im Mini¬

sterium; denn daß der Minister sich selbst damit beschästigen

sollte, ist wohl bei seinen überhäuften Geschäften völlig un¬

möglich.
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Das literarische Eigenthum ist ein eben so beachtcnswcr-

thes als jedes andere, und kann daher unmöglich von der Will-

kuhr einer einzelnen Person abhängig gemacht werden; auch

spielt die Presse eine viel zu bedeutende Rolle, um nicht eine

fortgesetzte Aufmerksamkeit zu verdienen. Durch den Monar¬

chen sind die in letzter Zeit so übermäßigen Beschränkungen der

Presse aufgehoben und die im Zahre 1819 gegebenen Gesetze

wieder in Kraft getreten. Das damals bestehende Ober-Cen-

sur-Collegium stand in allgemeiner Achtung, so lange seine

Selbstständigkeit ihm gelassen wurde. Was nun die Ccnsur

selbst betrifft, so ist cS sehr zweckmäßig, sie nach und nach freier

werden zu lassen, denn jeder allmälige Ucbcrgang ist einem zu

plötzlichen vorzuziehen; allein eine freie Presse ist ein dringen¬

des Bedürfniß, und keine Regierung, die es wohl meint, darf

ihr engere Fesseln anlegen, als nöthig ist, zu verhindern, daß

sie nicht in Zügellosigkcit ausarte.

Ganz besonders fühlbar zeigen sich die Folgen der zu gro¬

ßen Beschränkungen der Presse an dem bcklagenswcrthen Zu¬

stande, in welchem sich unsere politischen Zeitschriften befinden.

Er verdient gewiß die ganze Aufmerksamkeit einer Regierung,

der die allgemeine Meinung nicht gleichgültig sein kann. Jetzt

ist man gezwungen, will man etwas näher von den Weltbc-

gcbenhciten erfahren, sich die auswärtigen Zeitungen zu halten.

Was in Preußen selbst vorgeht, erfährt der Preuße nur vol¬

lends erst durch diese. Da sie oft nicht unparteiisch sind,

da ihnen die Kcnntniß der Verfassung und der Verhältnisse



— 137 —

abgeht, so werden die Thatsachen in der Regel entstellt vorge¬

tragen und von schiefen Raisonnemcnts begleitet.

Der Mangel an guten freimüthigen Tagesblättern hat

Preußen sehr in der Meinung des Auslandes geschadet, und

auch dies ist nicht gleichgültig. Die Meinung spielt jetzt eine

zu große Rolle, um unbeachtet zu bleiben; daher müssen die

Regierungen, und vor Allen die preußische, in jeder Beziehung

einer öffentlichen Besprechung keine Fesseln anlegen wollen, son¬

dern sich der Macht, die darin liegt das erste Wort selbst zu

führest, zu ihren Zwecken bedienen, und zu diesem Ende eine

halboffizicllc Zeitung errichten und deren Redaktion einer ge¬

schickten Hand anvertrauen; so kann sie ruhig jeden öffentlichen

Angriff erwarten.

Werden Mängel oder Mißgriffe in irgend einer Schrift

gerügt und sind sie wahr, so kann die Regierung nichts Bes¬

seres thun, als darauf Rücksicht zu nehmen; sie gewinnt

dadurch unendlich in der öffentlichen Meinung, denn es wird

ihr viel höher angerechnet, als wenn sie selbst aus eigener Ver¬

anlassung die Mängel beseitigt hätte. Sind die der Regie¬

rung gemachten Beschuldigungen unwahr, so läßt sie dieselben

widerlegen, und gewinnt dadurch wiederum in der öffentlichen

Meinung. Jedenfalls ist es wichtig, in Preußen selbst eine

Zeitung erscheinen zu sehen, die so gut rcdigirt ist, daß sie

verdient auch auswärts gelesen zu werden, und durch welche es

möglich wird, sowohl politische als auch andere Gesichtspunkte



dem übrige» Europa aus dem preußische» Gesichtspunkte zu
zeige».

Der größte Vorthcil, der überhaupt aus einer freien Presse
hervorgeht, liegt darin, daß durch ihre Erörterungen die fal»
schen Ansichten, die immer den meisten Schaden bringen, her¬
vortreten und dann widerlegt werden können. Die confuse»
Köpfe, welche eine ziemlich bedeutende Corporation bilden, und
die unklaren Begriffe sind es, die beim Abstimmen gewöhnlich
den Ausschlag geben, die aber, wenn sie vor dem Richterstuhl
der Ocffentlichkcit gezogen werden, i» der Regel ihre Stimme
verlieren.

Die preußische Regierung kann nur wünschen, daß eine
klare richtige Einsicht sich allgemein verbreite, — wir sage»
vor Allem die preußische. — Wer so viel für das Volk, für
geistige Entwickclung, für das Wohl des Ganzen gethan hat,
kann sich auch sicher in der Welt der Oeffentlichkcit aussetzen,
und braucht nicht empfindlich zu werden, wenn man ihm Män¬
gel vorhält. Daß wir selbst von dieser Ucbcrzeugung ausge¬
hen, werden wir im nächsten Kapitel beweisen.

Zn der Anlage ist das Verzcichniß aller der Institute
enthalten, welche vom Ressort dieses Ministeriums abhängen.



Ministerium der Finanzen.

Der Zustand der Finanzen eines Staats steht in so in¬

niger Berührung mit dem Reichthum des Landes, dem Wohl¬

stande seiner Bewohner und mit der Sicherheit des Reichs

nach außen und nach innen, daß selbiger die größte Für¬

sorge verdient, daher halten wir uns verpflichtet, diesem Ge¬

genstand eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Es ist nicht zu verkennen, daß die Finanzen der preußi¬

schen Regierung weit günstiger sich zeigen als die anderer euro¬

päischer Mächte. Deshalb brauchen wir noch nicht stolz zu

werden, denn dies will wenig sagen, da selbige sich zum Theil

in einem bcklagcnswerthen Zustand befinden, auch bedarf Preu¬

ßen ganz besonders geordneter Geldverhältnisse, um seine poli¬

tische Stellung zu behaupten, und der geistigen und materiellen

Entwickelung diejenigen Unterstützungen zu gewähren, welche

selbige braucht, wenn Preußen den Weg verfolgen will, auf

welchem allein es groß bleiben kann.

Nicht weniger ist es anzuerkennen, daß die Finanz-Ver¬

waltung mit Umsicht geführt wird, daß große Ordnung vor¬

herrscht, daß sich das Vcrwaltungs - Personal in mehr als ei¬

ner Beziehung auszeichnet, daß ein großer Theil der Steuern

nach richtigen staatsoccouomischen Grundsätzen auferlegt ist, al¬

lein es ist zu erwiesen, daß viele und wesentliche Mängel be¬

stehen, daß es uns an einem durchgreifenden Finanz-System,

an einer zweckmäßigen Organisation der obersten Verwaltung



fehlt, daß wir uns über den wirklichen Zustand unserer Fi¬

nanzen in einer Täuschung befinden, daß mit den großen Mit¬

teln, die durch die Abgaben der Regierung zu Gebote stehen,

bei weitem nicht das bewirkt wird, was bewirkt werden könnte,

und daß es durchaus nöthig scheint, die bedeutende»bestehen¬

den Mängel zu reformircn, wenn der National-Rcichthum und

die Macht des Staats nicht darunter leiden, und der Monarch

seine hochherzigen väterlichen Absichten verwirklichen soll. Daß

bei uns ein eigentliches Finanz-System vorhanden sei, wird

niemand behaupten wollen, und eben so wenig, daß es unnütz

sei, sich ein solches zu schaffen.

Ein Finanz-System besteht nicht darin, daß der Staats-

Haushalt geordnet sei, daß die Staats-Einnahme und Staats-

Ausgabe sich ausgleiche oder einen llcbcrschuß gewähre, sondern

diese Worte haben eine viel allgemeinere und tiefere Bedeu¬

tung, welche wir näher bezeichnen zu müssen glauben, da dies

in der finanziellen Praxis der meisten Staaten ganz fremde

Worte geworden zu sein scheinen.

Die Worte Finanz-System umfassen, im weitem Sinne

genommen, die ganzen Geldvcrhältnisseeines Landes. Wenn

die Finanzen der Untcrthancn blühen, so ist dies ein unver¬

siegbarer Quell für die Bedürfnisse der Regierung, daher um

den National-Rcichthum zu fördern, und um den Eingang der

Steuern zu sichern, muß die Verwaltung sich bemühen, nach

einem festen Plane den Wohlstand des Landes in stetem Fort¬

schritte zu erhalten, sowohl durch Belebung des Erwerbs als



durch Entfernung dessen, was diesen stören und hemmen kann.

Um ersteres zu können, muß sie für das Vorhandensein der dem

Verkehr so unentbehrlichen Circulations-Mittel sorgen, und um

letzteres abzuwenden, ist es nöthig, daß die Abgaben, möglichst

gleichmäßig vertheilt, niemals solche Gegenstände treffen, die

den Verkehr schwächen, im Gegentheil — daß durch selbige der

Verkehr erweckt und befördert werde, welches in vielen Fällen

ausführbar ist; ferner muß sie nicht blos einnehmen, sondern

da ausgeben, wo eS Früchte trägt. Sie muß vom Lande so

viel Steuern fordern, als der regelmäßige Dienst erheischt, al¬

lein sie muß alle unfruchtbaren Ausgaben beschränken, und vor

allem sich so bedeutende Hülfs-Quellen offen zu erhalten wis¬

sen, als zu Noch- und Kriegsfällen erfordert werden möchten,

— sie muß auf alle Ereignisse vorbereitet sein.

Wenn nun das Finanz-Ministerium, sich aller dieser Auf¬

gaben bewußt, sie in einen allgemeinen Plan vereinigt, und

diesen zu einer festen Unterlage seines finanziellen Wirkens er¬

hebt, so wird dies das System der Finanzen genannt, welches

wieder in zwei Haupt - Abcheilungen zerfällt, in die höhere

Leitung der finanziellen Zustände des Landes nach diesem

System, und in die Administration der Staats-Einnchmen und

Ausgaben.

So viel besser eS ist, wenn man in allen Dingen, und

besonders in solchen die verwickelt sind, sich eine klare Ueber-

ficht des Znstandcs verschafft, wohl überlegt, was gut und

nützlich sei, was vermieden werden müsse oder nicht, und nun



eine feste Ansicht darüber faßt, mit welchen Mitteln man das

Ziel am sichersten erreiche, so ganz besonders ist es die Pflicht

der Regierung und ihr eigenes Interesse, in so hochwichtigen

Dingen sich feste Normen zu bilden *).

Daß wir nun kein Finanz-System haben, steht fest;

allein es liegt bis jetzt auch in der Unmöglichkeit, ein System

zu bilden, da wir keine Finanz-Verwaltung besitzen, die sich

in der Uebersicht des Ganzen befindet, und diese doch erst vor¬

handen sein muß, bevor sie sich ein Finanz-System schaffen

kann. Unser sogenanntes Finanz-Ministerium ist nichts weiter,

als die Steuer-Verwaltung. Die so wichtige Partie der Geld-

Institute — die der Staatsschulden, des Staatsschatzes und

der Domaincn, sind von selbigem getrennt.

Diese müssen mit dem Finanz-Ministerium nvthwcndig

") Ganz von Preußen abstrahirt ist es merkwürdig, wie wenige Re¬

gierungen auch nur etwas, einem Finanz-Evstem Aehnliches habe», — es

liegt yierin ein Beweis der Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit unserer Zeit.

Die National-Occonomie hat in neuester Zeit sich immer mehr und

mehr von früheren Zrrtbümcrn und von Einseitigkeit gereinigt.

Das Geld spielt mit jedem Tage eine größere Rolle in der Welt, —

es ist eine Macht geworden, die alles Irdische beherrscht, und dennoch ver¬

säumt man es, sich dieser Macht zu bcmcistcrn, und sich darüber zu beleh¬

ren, wie dies geschehen kann. Merkwürdig scheint es ferner, aber wohl

erklärlich, daß die Große» der Erde, und selbst die Geistreichsten unter ihnen,

sich keinen Begriff vom Gelbe und der Rolle machen könne», welche es in

der Welt spielt. Erklärlich ist diese Erscheinung durch ihre Stellung; alle

Anderen müssen das ihnen fehlende Geld selbst verdienen. Bei den Großen

ist es umgckebrt.
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vereinigt sein, bevor ein System geschaffen werden kann,

ohne welches unsere Finanzen nicht blühen werden").

Aber wirft man uns vor, wozu ist es denn nöthig, daß

bedeutende Reformen in der Finanz-Verwaltung vorgenom¬

men werden, da seit dem Zahre 1829, wo die Schulden-Til¬

gung durch das Gesetz vom 17. Januar desselben Jahres fest¬

gesetzt ist, 92,777,912 Thlr. Staatsschulden abgetragen sind, —

da seit dieser Zeit die Staats - Einnahme so bedeutend zuge¬

nommen hat, und da Preußen sich einen bedeutenden Vaar-

Schatz gesammelt, und außerdem noch in dem kurzen Zeiträume

von neun Jahren 61 Millionen zu nothwendig gewordenen

außerordentlichen Zwecken verwandt hat, wie dies den Pro-

vinzial-Ständen mitgethcilt ist.

Diese Angaben sind zum Theil richtig, zum Theil un¬

richtig. Die Verminderung der Staatsschulden im 62,777,912

beruht offenbar auf einem Zrrthum. Preußens Activa haben

sich seit dem Zahre 1829 nicht vermehrt, sondern durch den

Verkauf der Domainen bedeutend verschlechtert. Die Staats-

Eiimahmen haben sehr zugenommen, und betragen jetzt viele

Millionen mehr, als 1829 angegeben worden sind, welche

Angabe auch schon eine ungenaue war, und die jetzige Staats-

Einnahme, welche im Budget von 1841 zu 55,867,999 Thlr.

°) Wer über diesen Gegenstand und über die Mittel zur Verbesserung
der finanziellenZustände Greußens sich näher zu unterrichten wünscht, den
verweisen wir auf Bülow - eiiinmerew über die Finanzen Preußens.
Berlin 1841, bei Besser.



angegeben wird, belauft sich mindestens auf 7l) bis 76 Mil¬

lionen Thaler Brutto. Wenn nun bei einer so großen Zu¬

nahme der Staats - Einnahmen — die Folge eines langen

Friedens, günstiger Conjunctioncn und der so rasch zunehmen¬

den Bevölkerung, doch so wenig erfreuende Resultate herbei¬

geführt sind, so ist es wichtig, die Ursachen und den eigent¬

lichen Zusammenhang näher zu kennen. Diese Ansicht und

die Ueberzeugung, daß nichts gefährlicher sei, als sich Täu¬

schungen zu überlassen, und daß dem Herrscher und Volke

kein größerer Dienst geleistet werden kann, als ihnen die Dinge

in ihrer wahren Gestalt zu zeigen, bestimmt uns, zuvörderst

diese unsere Angaben zu erweisen, und dadurch die uns ent¬

gegengestellte Behauptung zu berichtigen, nämlich, daß wir

kein Finanz-System bedürften, und eben so wenig eine andere

Organisation der Finanz-Behörden, da die Resultate

schon so günstig wären. Erst nachdem dies geschehen

und die Leser den jetzigen wirklichen Stand der Gcldverhält-

nissc kennen werden, wollen wir die Betrachtungen über die

Nützlichkeit eines Finanz-Systems und einer Central-Finanz-

Verwaltung fortsetzen.

Die Aufgabe, die wir hier übernehmen, ist keine ganz

leichte; wir wollen die Resultate öffentlicher Bekanntmachungen

berichtigen, und da wir unsere Anführungen glaubhaft belegen

müssen, so haben wir dazu keine andere Beweise, als die, welche

wir in jenen Ducumcntcn selbst sinken. Zwar könnten wir

aus eigener Wissenschaft vielleicht noch manches zur Erläute-
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rung hinzufügen, allein theils würden wir es nicht erweisen
können und wollen, theils wird das, was wir zur Unterstützung
unserer Behauptung anführen, zu dem uns vorgesetztenZwecke
hinreichen.

Zn Folge der Bestimmung des Königs, daß eine Nach-
wcisung der Einnahmen und Ausgaben des Staats der Na¬
tion vorgelegt werden sollte, sind mehrere Budgets bekannt
gemacht; — auch ein Bericht der Staatsschulden-Verwaltung
an Seine Majestät den König vom 1. Zum 1833. Diese
Piecen, so wie die neuesten Mitthcilungenan die Stände
und andere öffentliche Bekanntmachungen sind die Quellen,
aus welchen wir das Material zu einer näheren Beleuchtung
der Frage schöpfen, ob sich wirklich die Schulden-Masseum
62 Millionen vermindert, mithin das Staatsvermögcnum
diese Summe verbessert habe. Den 17. Zanuar 1820 erschien
ein Gesetz, in welchem die Höhe der Staatsschulden angegeben
und für geschlossen erklärt wurde, und der Monarch sich selbst
die Verpflichtungauflegte, keine neuen Schulden zu eontrahircn.

Das Gesetz vom 26. Novbr. 1822 und die Berichte der
Haupt-Verwaltung der Staatsschulden vom Zahre 1833 und
1841 ergänzen die in jenen enthaltenen Angaben.

Nach dem eben angeführten Gesetz vom Zahre 1820
war die Staatsschuld mit Einschluß von 11,242,347Thlr.
unverzinslicher Schulden auf die Höhe von 191,334,067 Thlr.
festgesetzt, und durch das Gesetz vom 26. Novbr.

10



Transport 491,334,067 Thlr.

4822 sind die ständischen Staatsschulden

hinzugekommen mit 25,944,694 -

Nach dem Bericht der Staatsschulden-

Verwaltung vom 1. Januar 4833 ist durch

Ausgleichung der höheren Valuta selbige um 596,796 -

erhöht, und laut Bericht vom 48. Februar

4841 aus gleichem Grunde ferner um. . 429,969 -

so daß die Summe der Staatsschuld . 247,975,517 Thlr.

beträgt. Auf diese Summe sind in Folge

der den Ständen auf dem letzten Provinzial-

Landtage gemachten Mittheilung abbezahlt 62,777,942 -

bleibt 155,197,605 Thlr.

Ob nun durch diese Abzahlung das Activ-Vermögen des

Staats sich um eben so viel verbessert habe, oder um wie viel

weniger, wollen wir näher erörtern.

Laut Bericht der Staatschulden - Verwaltung sind in

dem Zeiträume vom 4. Januar 4820 bis 31.December 4832

abbezahlt 42,976,728 Thlr.

und laut Mittheilung derselben Behörde an

die Provinzial-Stände vom 4. Januar 4833

bis 34.Deccmber 4840 49,801,184 -

und die darüber sprechenden Documente

eingelöst. Zusammen 62,777,942Thlr.

Die Fonds zu diesen Abzahlungen sind

genommen:
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Transport 62,777,912 Thlr.

a) aus dem Verkauf der Domamen von

1820 bis 1833 23,818,475 Thlr.

Ii) aus dem Verkauf

dcrDomainenvon

1833 bis 1840 11,860,478 —

Da die für verkaufte Domaincn ein- -

gelösten Staatsschulden nur die Ausglei¬

chung zwischen Activ- und Passiv-Vermögen

bilden, so hat sich das Activ - Vermögen

dadurch nicht verbessert, sondern, wie wir

zeigen werden, sehr verschlechtert, und diese

Summe muß daher, wenn von einer wirk¬

lichen Verbesserung der Schulden-Verhält¬

nisse des Staats die Rede ist, von der

Sbigcn Summe abgezogen werden. Es bleibt

daher 27,098,050 Thlr.

Aus den Staats-Einnahmen sind dazu ver¬

wendet:

vom Zahre 1820 bis zum

Jahre 1833 . . . . 4,973,307 Thlr.

vom Januar 1833 bis ult.

1840 7,940,706 -

in Summa 12,914,013Thlr.

An Zinsen von den durch

den Verkauf der Domainen

10'



— 148 —

Transport 12,914,013 Thlr.

erworbenen und nicht gleich

abgezahlten Kapitalien, so

wie der Reste vom Zahre

1818 und 1819 u. s. w. 9,268,903 -

(siehe den Bericht der Staats¬

schulden - Verwaltung vom

1. Zum 1833 und das

Gesetz vom 17. Zanuar

1820).

Nicht abgeforderte Zinsen 15,901 -

Alls verschiedenen Titeln 1,131,122 -

An Geschenken . . . 2,335 -

23,331,374 Thlr.

Der Rest, welcher zur Ausgleichung jener Summe er¬

forderlich, ist durch den niedrigen Cours der Staatspapiere bei

Einlösung derselben gewonnen.

Um diese Summe von 27,098,959 Thalern ist nun die

Staatsschuld vermindert; allein es sind dagegen wieder neue

Schulden hinzugekommen, und namentlich:

1) Die Prämien-Anleihe"), ursprünglich

*) Die Zinse» von dieser Anleihe und die Amortisation derselben er¬

folgt nicht aus dem Amortisations - Fonds, sondern ihre Deckung ist in

den 3,000,000 Thalern enthalten, welche Tit. 12 des Budgets aufgeführt

stehen.
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von 12,609,VW Thlr,, jetzt noch mit
einem Reste von 10,749,902 Thlr.°)

2) Durch die Einziehung sännntlichcr
Fonds der Wittwcn-Kassen,durch
die Annahme der Eaution der Staats-
dicncr, der Domaincn-Pächtcru. s. w.
Wie groß diese Schuld ist, geht aus
der zur Deckung der Zinsen derselben
im Budget von 1841 Tit. 15 an¬
gesetzten Summe von 684,000 Thlr.
hervor, welche ü 4 Proc. capitalisirt
ein Kapital gicbt von.... 17,100,000 -

Die neu gemachten Schulden be¬
laufen sich somit auf .... 27,849,902 Thlr.

Die abbezahlten betragen . . 27,098,959 -
so daß, statt 02,777,912 Thlr. gc^
tilgt zu haben, noch hinzugekommen
sind 750,943 Thlr.

Aus dem Vorhergehenden geht nun hervor, daß keine
wirkliche Verminderung der Staatsschuldauf dieser Seite er¬
folgt ist, sondern vielmehr eine Erhöhung von 750,943 Thalcrn.

Ob durch den Verkauf der Domaincn eine Vermehrung

Wir haben diese Summe so aufgenommen, wie die Scehandlung
selbige selbst angiebt. Nach unserer Berechnung ist die Schuld noch be¬
deutend hoher, inzwischen könnten über die Grundlage der Rechnung ver¬
schiedene Ansichten herrschen, und daher ziehen wir es vor, uns an die hö¬
here Autorität zu .halten.



oder Verminderung des Activ-Vcrmögens bewirkt ist, wollen wir

genau prüfen, jedoch die Untersuchung voransendcn, welche Sum¬

men nach der Bestimmung in dem Gesetz vom 17. Januar 1829

denn nun wirklich zur Tilgung der Schulden aus den Staats-

Einnahmcn verwendet sind, und ob in dieser Beziehung der so

bestimmt ausgesprochene Wille des Königs zur Ausführung ge¬

kommen sei oder nicht.

Durch jenes Gesetz ist festgestellt, daß bei den auswärtigen

Anleihen die Tilgung nach dem in der Schuldverschreibung

enthaltenen Versprechen erfolgen sollte, bei andern sind 2 Proc.

vom Ncnnwcrthe, und bei den übrigen 1 Proc. als Minimum

bestimmt. Die Schuld war auf 217,845,568 Thlr. festgesetzt,

und da die ersten beiden Categorieen eine höhere Amortisation

als 1 Proc. bestimmten, so wollen wir rund die aus den Staats-

Einnahmcn zu leistende Tilgung auf 1,299,099 Thalcr anneh¬

men, mithin einschließlich der Domainen auf 2,299,999 Thalcr,

wobei wir unter der wirklichen Höhe uns halten, denn im

Budget von 1841 war selbige aus 2,799,999 Thalcr von der

Behörde selbst berechnet, ohne die Tilgung der Prämien-Anleihe

hierin zu begreifen, die ans dem Zuschuß der 3 Millionen zu

den Chaussee-Ausgaben erfolgt. (Siehe das Budget von 1841.)

Vom 1. Januar 1829 bis 31. Deccmbcr 1839 sind

29 Zahre; es hätten daher, wenn das Gesetz erfüllt werden

sollte, 24,999,999 Thaler*) aus den Staats-Einnahmen zur

°) Nach der Angabe der Behörde 36,000,000.



Tilgung verwendet werden müssen. Dies ist aber nicht gesche¬
hen, denn es sind dazu, wie aus der obigen Berechnungher¬
vorgeht, nur 12,914,013 Thlr.
verwendet worden. Die übrigen Posten wa¬
ren durch Zinsen von den für die Domai-
nen eingenommenen Capitalicn, die nicht gleich
zur Tilgung verwendet wurden, und aus an¬
dern Titeln genommen, welche nach den Be¬
stimmungen des Gesetzes vom 17. Januar 1820
nicht auf die regelmäßige Tilgung in Anrech¬
nung gebracht werden durften, sondern eine
außerordentliche bewirken sollten. Allein auch
zu vorstehenderSumme von 12,914,013 Thlr.
brauchte nur ein sehr geringer Theil von den
dazu speziell verschriebenen Staats - Revenuen
verwendet zu werden, da durch geschickte Ope¬
rationen der Schulden-Verwaltung,welche
die auswärtige Anleihe von 6 auf 4 Proc.
heruntersetzte, jährlich (laut Bericht vom Zuni
1833) 058,771 Thalcr an Zinsen gespart
wurden, mithin in einem Zeiträume von 8Zah-
ren die Summe von eireu 5,270,168 Thlr.
die nun, da in dem Gesetz
von 1820 die Einnahmen
aus dem Salz-Monopol und
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Iran8port 6,270,168 Thlr. 12,914,013 Thlr.
den Domaincn speziell zur
Verzinsung und Tilgung
verschrieben waren, zur
Amortisation verwendet wer¬
den konnten.

Ein ähnlicher Fall trat
ein, indem durch eine neue
Ausgabe von 6 Millio¬
nen Kassenscheinen jährlich
240,000 Thlr. an Zinsen
gewonnen wurden, da für
selbige eine gleiche Summe
Staatsschuldschcinc eingelöst
ward. Die Zinsen von die¬
sen Staatsschuldscheinenbe¬
tragen m 14 Jahren . 3,360,000 -

in Summa 8,630,168 °
Mithin bedurfte es aus der Staats-Einnahme
nur eines Zuschusses von 4,283,846 Thlr.
und auch dieses nicht einmal, denn es wurden durch ander¬
weitige Ausgaben von Kassenscheinen, und durch die Herunter¬
setzung der Kurmärkischen Obligationen aus 3^ Proccnt neue,
nicht unbedeutende Ersparungen an den Zinsen gemacht. So¬
viel geht wenigstens jedenfalls hervor, daß die in dem Gesetz
vom 17. Zanuar 1820 bestimmte Amortisation aus den Re-

I



vcnücn der Domainen und Forsten und des Salz-Regals,

welche zugleich für die Zinsen und Amortisation verpfändet

waren, eben so wenig erfüllt ist, als die vorgeschriebene Amor¬

tisation von nur 1 Million aus dem Domainen-Vcrkauf und

eben so wenig die zugesicherte Controlle der Stände; da¬

gegen sind die den Staatsgläubigcrn gemachten Versprechungen

pünktlich gehalten worden und in dieser Beziehung das Wort

erfüllt; auch steht es unzweifelhaft fest, daß in Gegenwart der

glaubwürdigsten Behörden die eingelösten Schuld-Dokumente

verbrannt sind, welches jedoch in Hinsicht des Effekts ziemlich

gleichgültig ist, da man wieder neue Schulden gemacht hat.

Wenn wir nun unfern Blick auf die Domainen zurück¬

wenden, in wiefern das Activ-Vermögen des Staats durch den

Verkauf derselben eine Veränderung erfahren hat, so treffen

wir auf einen höchst unerfreulichen Gegenstand. Vis zum Zahre

1820 sind für 20 Millionen Domainen verkauft. Diese ha¬

ben jetzt durch den Vogen wenigstens einen zweimal höheren

Werth, wie es sich nöthigenfalls leicht erweisen lassen würde.

Seit dem Jahre 1820 sind für 35,678,953 Thlr. verkauft,

welche, obgleich unter diesen ansehnliche Summen für Ablö¬

sungen vorkommen, doch im Durchschnitt jetzt mehr als noch

einmal so viel wcrth sein mögen. Wenn nun beide Summen

zusammengeworfen werden, so hat die Regierung im Ganzen

für 55 Millionen Domaincn verkauft, und dabei nach dem

niedrigsten Anschlag durch den Verlust ihres Besitzes gegen fast

50 bis 70 Millionen an dem Staats-Vermögen verloren.
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Durch viele Beispiele läßt sich diese Angabe bestätigen. Das

Publikum kennt selbige und die Verwaltung auch. Es gicbt

Fälle, besonders aus früheren Zeiten, wo Domainen mit ge¬

wissen Servitut-Rechten verkauft sind. Später erschien das

Gesetz wegen Ablösungen der Servituten, und da hat häufig

der Fiskus eine höhere Summe für diese Ablösung

derselben den Domainen-Käufern zurückzahlen müs¬

sen, als diese für die Domainen mit Einschluß der

Servituten bezahlt hatten. Die RegierungS-Acten

von Potsdam, Stettin w. werden diesem nicht wi¬

dersprechen.

Wenn wir nun bei der Annahme stehen bleiben, daß

durch den Domainen-Berkauf die Regierung, oberflächlich über

schlagen, ein so ungeheueres Capital verloren hat, und nun

untersuchen: „war dieser Verlust ein nothwendiger — mußte

dies Opfer gebracht werden oder nicht?" so finden wir auch

keinen einzigen Grund dazu; denn abgesehen davon, daß, wenn

die Regierung eine bedeutende Schuldentilgung für nothwendig

erachtete, die Fonds dazu durch Ersparung so mancher ganz

unnützer und unfruchtbarer Ausgaben gewonnen werden konn¬

ten; so fragt es sich ferner, war cS denn überhaupt im In¬

teresse des Königs und des Landes, durch den Verkauf der

Domainen ") die Abzahlung der Staatsschuld zu übereilen, oder

*) Ob es überhaupt gerathen sei, die Staats-Domainen zu verkaufen
oder nicht, darüber sind die Meinungensehr getheilt, und wir wollen die
Nichtigkeit der deshalb aufgestellten Theoriecn nnuntersucht lassen, so viel ist



war cs nicht vortheilhaftcr, diese nur in dem Maße eintreten

zu lassen, wie durch die weitere Entwickclung des Wohlstan¬

des sich die Mittel dazu in den vermehrten Staats-Einnah¬

men vorfanden? Das Erstcre muß entschieden verneint, das

Letztere entschieden bejahet werden.

Durch die Abtragung der Staatsschuld in Folge der Do-

mainen-Veräußerung und durch den Ankauf der Staatsschuld-

Verschrcibungcii auf der Börse, wurde wenigstens viel dazu

beigetragen, den CourS dieser Staats - Papiere in dem kurzen

Zeiträume von wenigen Zahren von 66 Prozent auf pari zu

bringen, und hierdurch die Staatsschuld der That nach um

34 Prozent zum Nachtheil der Regierung vermehrt.

Wenn durch den wachsenden Reichthum und durch die

geschickte Leitung der Geldverhältnisse der Monarchie nach und

nach ein Steigen der Staats-Papiere hervorgebracht worden

aber gewiß, daß die Regierung ihre schönen Doinaincn in einer Zeit verkauft
hat, wo der Erund und Boden fast werthlos geworden war, und daß dies
jedenfalls keinen Beifall verdient, und zweitens, daß in dieser Beziehung die
Verhältnisse in Preußen ganz von denen anderer Länder verschiedensind.
Bekanntlich hat unsere Dynastie, als ihr die Mark Brandenburg verliehen
wurde, dem vorige» Markgrafen seine Domainen abgekauft und aus ihrem
Privat-Vermögcn bezahlt. > Aus diesen Gründen ist ein Theil der Domainen
für Familicngut erklärt und bildet das Kron-Fidei-Commis. Diese sind je¬
denfalls unveräußerlich und die Staatsforsten müssen es auch bleibe». Eine
Domainen-Verwaltung wird daher fortbestehen müssen, und die Kosten blei¬
ben ziemlich dieselben, ob der Umfang der Verwaltungetwas größer oder
kleiner ist. Dazu kommt, daß eine Monarchie, wie die Preußische, wenn
selbige im Kriege Darlehne mache» muß, in den Domainenein sicheres
Pfand besitzt, auf welches cs sich Credit zü verschaffen im Stande ist.
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wäre, so war es den Staatsgläubigern zu gönnen, daß mit

der Zunahme des allgemeinen Wohlstandes auch ihr Kapital

anwuchs; allein die Operation war jedenfalls keine gute zu

nennen, durch einen übereilten Domaincn-Verkauf den Cours

der Staats-Papiere um 34 Prozent zu steigern, um so viel

mehr bei der Einlösung zahlen zu müssen.

So nachthcilig nun dem Staate diese Operationen zu

stehen gekommen sind, so nützliche Schlußsolgen lassen sich aus

selbigen ziehen.

Niemand wird bezweifeln, daß der Preußische Monarch

gewiß so nachtheilige Operationen nicht geduldet haben würde,

wenn er sich in der Lage befunden hätte, die Folgen, die sie

haben mußten, zu übersehen. Wäre das Wort des Königs in

Erfüllung gegangen, daß die Kontrolle darüber von den Stän¬

den geführt werden solle, wie dies in dem Gesetz vom 17. Za-

nuar 1820 bestimmt ausgesprochen ist"), so hätten diese un¬

streitig das Nachteilige einer solchen Operation dem Monar^

chen klar zu machen gewußt, und ohne alle Frage wäre der¬

selbe noch im Besitze eines großen Theiles der späterhin

veräußerten Domaincn, oder er hätte sie wenigstens nicht so

') Zu jenem Gesetze steht zwar „Rcichsstände", da inzwischen an
deren Sielte Provinziell-Standeins Lebe» gerufen stnd, so wird dies wohl
ili Beziehung der Mit-Controlleals gleichbedeutendangesehenwerden mus.
se», den» der Sinn des Monarchen war doch immer uuzweifelhaft, daß
den Ständen eine solche Controlle zustehen sollte.



verschleudern lassen dürfen, wie es der Fall gewesen ist").

Zn dem vorliegenden Falle spricht es sich nun wieder aus,

wie sehr es im Interesse des Monarchen selbst liegt, seine

Stände zu hören, und es nicht von der Ansicht und den

Theoriccn der Verwaltung allein abhängig zu machen, wie

mit dem Vermögen des Landes geschaltet werden soll. Die

Hauptopposition, den Ständen eine Einsicht in den innern

Staatshaushalt zn gestatten, und ihre Rathschläge zu hören,

findet sich häufig in der höheren Verwaltung. Nur zu oft

wird diese dadurch gezwungen, ihre Thcoriecn zu erweisen, und

mit dem Dinge klar hervorzutreten, welches leicht zu Rekla¬

mationen führen kann, die ihr jedenfalls Mühe verursachen

und sie dem Tadel aussetzen.

Der Verwaltung ist daher eine solche Zuziehung der Stände

sehr lästig, da sie dies aber nicht aussprechen kann, so wird

gewöhnlich eine Thcilnahme der Stände an der Controllc als

ein Eingriff in die Rechte des Monarchen geschildert, während

durch selbige der Monarch nur in den Stand gesetzt wird, sich

von der übermäßigen ihm und dem Lande gleich nachteiligen

Diktatur der Beamten frei zu machen'"').

Wir haben bekanntlich vor mehr denn zwanzig Jahren gegen den
nnzeitigcn Verkauf der Domainen in mehreren Druckschristen geeifert,
aber vergebens.

") Es ist hier das Wort „Dictatur" wohlbcdächtiggewählt und dem
,,Verwalten" entgegengestellt. Welche wichtige Rolle die Verwaltung in
dem Leben der Völker spielt, welche Kraft ste der Monarchie giebt, welchen
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Allein aus den vorhergcschildertcn Nachthcilcn, welche aus

dem Verkauf der Domainen und einer künstlichen Steigerung

des Eourses der Staats-Papiere hervorgegangen sind, lassen

sich noch mehrere sehr nützliche Schlußfolgert ziehen.

1) daß es höchst wichtig sei, die Verwaltung der Finan¬

zen in eine Hand zu legen, weil dadurch nur die

Uebcrsicht des Ganzen gewonnen werden kann, die

es allein möglich macht, einen richtigen Operations¬

plan zu entwerfen und auszuführen.

Wenn eine Behörde die Staats-Einnahmen und

Ausgaben verwaltet, eine zweite die Staatsschulden

und eine andere die Geldopcrationen besorgt, und

eine wieder die Schätze sammelt, so denkt jede dieser

verschiedenen Behörden nur daran, die ihr anvertraute

Partie zu heben, und so löblich dies ist, so entstehen

hieraus wiederum oft die nachtheiligsten Folgen für

andere Particcn, weil aller Zusammenhang fehlt und

deren verderblichen Folgen erst, wie es bei den Do¬

mainen der Fall war, sichtbar werden, wenn die Ab¬

hülfe nicht mehr möglich ist, und ungeheuere Sum¬

men verloren gegangen sind");

Ilntheil sie an de» socialen Verhältnissen hat, ist schon vorhin erwähnt,
allein die Völker bedürfen es, und wollen es, daß die Verwaltung eine Ver¬
waltung sei und bleibe, und nicht eine dictatorischeGewalt bilde.

*) Wir tragen kein Bedenken es offen auszusprechen, daß es unver¬
antwortlich sein würde, wenn nicht endlich auf so wichtige Gründe Nack-



2) daß mir ein festes Finanz-System vor Mißgriffen der
Art zu schützen im Stande ist, weil bei selbigem nicht
die zufällige Ansicht, sondern Grundsätze und Nor¬
men entscheiden, die vorher wohl erwogen und mit
Rücksicht auf alle dabei concurrirendcn Interessen ge¬
faßt, einen sichern Weg vorschreiben.

In dem Vorhergehendenhaben wir nun einen allgemei¬
nen Blick auf den durch den Domainen-Verkauf vcranlaßten
Kapitals-Verlust gerichtet; jetzt wollen wir untersuchen, wie
viel an Revcnücn dadurch verloren gegangen ist. Ucber den
vor dem Jahre 1820 erfolgten Verkauf gehen wir fort. Das
Gesetz vom 17. Januar jenes Jahres bestimmt eine jährliche
Veräußerungvon Domainen zum Belauf von 1 Million Tha-
lcr zur rascheren Tilgung der Staatsschuld. Es sind aber in
den ersten zwölf Jahren für .... 23,818,475 Thlr.
und in den folgenden acht Jahren für . 11,800,478 -
verkauft, mithin in Summa .... 35,078,953 Thlr.
Es sollten veräußert werden für . . . 20,000,000 -

mithin mehr . . 15,078,953 Thlr.
Um diese Summe ist nun der gesetzlich bestimmte

Verkauf überschritten. Durch diese Abweichung von der

ficht genommen werden sollte, und eine Bereinigung der Finanz - Verwal¬
tung erfolgte. Geschieht dies nicht, so beweiset es nur, daß diejenigen, die
darauf hinwirken könne», die Wichtigkeit nicht einsehen, oder mit andern
Worten keinen Begriff von den Wirkungskreisen einer Finanz - Verwal¬
tung habe».
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Vorschrift des Jahres 4820 verliert nicht die Verwaltung,
welche selbige für gut befunden hat, sondern das Land, wel¬
ches die Bedürfnisse des Staats zu decken hat, und daher alle
Ausfälle trägt. Ucbrigens scheint es gewiß, daß selbst vom
Zahre 4820 ab die Domaincnweit unter dem Reinerträge,
den sie brachten, verkauft sind, wie sich dies aus der Wcrglci-
chung des Budgets vom Zahre 4824 mit dem von 4844 er-
giebt, denn nach Letzterem ist die Staats-Einnahme aus den
Domaincn und Forsten um 4,584,000 Thlr. geringer als
im Zahre 4824.

Wenn nun berechnet wird, wie viel der Staat an Zinsen
durch die von den Domaincngeldern erfolgte Einlösung der
Staatspapicrcspart, so würde dies von 35,678,953 Thlr. zu
4 Prozent gerechnet, eine Summe von 4,427,458 Thlr. erge¬
ben. Dieser eben angegebene Verlust an der Einnahme der
Domaincn des Zahrcs 4844 mit dem von 4824 verglichen,
würde eine Verminderung von 456,842 Thlrn. nachweisen").
Wenn ferner erwogen wird, daß gleichzeitig die ganze Mehr¬
einnahme der Domaincn und Forsten, der dem Staate ver¬
bliebenen Grundstücke in dieser Berechnung mit verschlungen
ist, so zeigt sich ein ungeheurer Verlust. Zeder Landwirth in
den Provinzen der Monarchie, wo der Staat seine Domaincn

*) Da die Sacularisations-Güter nicht zu den Domaincn geschlagen

sind, und die im Budget von 1841 aufgeführte Summe für Colnpctenziii

u. f. w. 1,308,000 Thlr. betragt, so müßte diese Summe wenigstens zum

größten Thcil obigen Verlust noch thcilwcisc hinzugerechnet werden.



besitzt, wird es gewiß bezeugen müssen, daß seit 182V die Ein¬
nahme aus Grund und Boden sich mindestens um ^ erhöht
hat, thcils durch den höheren Werth der Produkte, theils durch
die Zunahme des Geldes u. s. w. Wenn wir nun diesen
Satz, daß die Grundstücke jetzt oder was gleich ist, 33^
Prozent mehr tragen als 1820, als richtig annehmen kön¬
nen, und nach diesem Maßstabe eine Berechnung anlegen, um
den Verlust, der wirklich erfolgt ist, in Zahlen auszudrücken,
so wird man aus der nachfolgendenBerechnung die Höhe
desselben erkennen.

Die Domainen und Forsten trugen im
Zahre 1811 1,020,000 Thkr.
Sie trugen laut Budget im Zahre 1821 mehr 1,581,000 -
also überhaupt im Zahre 1821 .... 5,601,000 Thlr.
Diese Domainen würden 1811 höchst wahr¬
scheinlich ^ mehr einbringen, weil dies als
Minimum der stattgefundenen Steigerung
betrachtet werden kann 1,868,000 -

in Summa 7,172,000 Thlr.
Nun sind mittelst Domainen-Verkäufe an
Staatsschulden getilgt 35,678,953 Thlr., wo¬
durch mau an Zinsen, a 1 Prozent, erspart
hat 1,127,158 Thlr.
Der Ertrag der Domainen
belauft sich 181k . . . 1,020,000 —

- 5^4^58 -

11



Diese von der obigen Summe abgezogen, lim

den fehlenden Ertrag zu ermitteln, bleibt . 2,024,842 Thlr.

Diese Summe, u 4 Prozent, zu Kapital gemacht, crgicbt

einen Verlust von 50,621,050 Thlrn.

Gegen diese Berechnung und den Verlust, den sie nach¬

weiset, läßt sich noch mit Grund einwenden, daß zum Nvr-

theil des Domaincn-Conto noch die Grundsteuer, welche die

Domainen-Käufer zu zahlen haben, in Rechnung gestellt wer¬

den mußte, allein die dadurch aufkommenden Summen sind

nur geringe, und treten ganz in den Hintergrund, wenn man

dagegen die bedeutenden Summen ins Auge faßt, die, um

den Kapitals-Verlust zu berechnen, bisher noch nicht aufge¬

führt sind. So z.B. befinden sich unter den Domainen auch

die sämmtlichen säcularisirten Güter, deren Werth nicht ange¬

geben ist; wie bedeutend dieser aber sein muß, ergiebt sich aus

dem Budget von 1841, in welchem für lebenslängliche Pen¬

sionen und Compctenzen für die aufgehobenen geistlichen Corpora-

tioncn und noch einig eunbedcutende Gegenstände allein 1,308,000

Thlr. in Ausgabe gestellt sind. Doch wir wenden uns von

diesem Gegenstände ab, der, je tiefer man den Blick in selbi¬

gen wirft, je betrübender wird.

Wenn wir nun die Resultate der Staatsschulden-Til¬

gung zusammenfassen, so ergiebt sich aus selbigen:

daß die verbriefte Staatsschuld sich zwar gegen 1820

und 1822, verglichen mit 1841, um 34,928,010 Thlr.

vermindert, dagegen aber das Actio-Vermögen nicht



nur den vorhin nachgewiesenen großen Verlust an

den Domainen erlitten hat, sondern noch um 750,943

höher belastet ist, und daß jedenfalls aus den Staats-

Einnahmen nicht die Summen zur Tilgung verwen¬

det sind, welche das Gesetz vom 17. Januar 1820

vorschreibt,

und es bleibt uns nur noch übrig zu prüfen, wie bedeutend

die Staats-Einnahmen in dieser Zeit zugenommen haben, ohne

daß man im Stande gewesen wäre, eine so große Verzehrung

des Actio-Vermögens des Staats zu hindern.

Eine genaue Vorlegung der Höhe der Einnahmen und

Ausgaben des Staats zu liefern, ist uns eben so wenig mög¬

lich, als eine völlig klare Uebcrsicht der Staatsschuld-Verhält¬

nisse zu geben. Inzwischen wird der Leser bei Beleuchtung

der Staats-Einnahmen und Ausgaben doch, wie bei der Un¬

tersuchung des Actio- und Passiv-Zustandcs der preußischen

Finanzen, über manchen Punkt sich eine feste Ansicht verschaf¬

fen können, es wird manches hervortreten, was zu heilsamen

Resultaten führen kann, wenn man es benutzen will.

Aus Befehl des hochseligcn Königs sollte dem Lande die

llcbersicht der Staats-Einnahmen und Ausgaben vorgelegt

werden, auch ist durch die Verfügung vom Jahre 1829 dem

Finanz-Minister befohlen, Erläuterungen darüber zu geben.

Allein die Budgets und Erläuterungen haben bisher zusam¬

men kaum den allcroberslächlichsten Nachweis geführt, und nur

die Ueberzeugung hervorgerufen, daß das Budget nichts weni-

11"
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gcr als den wahren Stand der Einnahmen und Ausga¬
ben zeigte.

Zuerst müssen wir anführen, daß diese sogenannten Bud¬
gets weder die Brutto-, noch die Netto-Einnahme nachwei¬
sen, daß manche Einnahmen nicht aufgeführt stehen, daß
die einzelnen Positionen nicht richtig sein können, daß die
Summe der Einnahme weit größer sein muß, als sie ange¬
geben ist, und daß diejenigen Einnahme-Rubriken, bei wel¬
chen das Land ein Interesse hat, sie näher zu kennen, sich
mit so vielen andern zusammengeworfenbefinden, daß im¬
mer das versteckt bleibt, was man aufgedeckt zu sehen wün¬
schen muß.

Das Budget vom Zahre 1821 giebt die Einnahme zu
50,000,000 Thlr.? an, das vom 21. Febr. 1829 zu 50,796,000
Thlr.?, das von 1832 weiset den Eingang von 51,287,000
Thlr.?, das von 1835 — 51,740,000 Thlr.?, das von
1838 — 52,681,000 Thlr.? und endlich das von 1841 —
55,867,000 Thlr.? nach. Es geht hieraus hervor, daß im
Zahre 1841 sich bie angeblicheEinnahme gegen das Zahr
1821 um 5,867,000 Thlr. verbessert hat, und wenn wir den
Ausfall an der Domaincn - Einnahme hinzurechnen, welcher
1,584,000 Thlr. beträgt, so belaufen sich die Abgaben, die
das Land direkt nach diesen Budgets mehr trägt auf 7,451,000
Thlr. Diese Vermehrung ist aber weit größer, oder vielmehr
die Staats-Einnahme muß bedeutend höher sein, als das
Budget von 1841 eS behauptet, wie wir zeigen werden.
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Der Hauptgrund der so großen Vermehrung der Reve¬

nuen liegt entschieden in dem zunehmenden Verkehr, dem dar¬

aus entspringenden Wohlstande und dem in dessen Folge stärkern

Verbrauch; inzwischen ist es auch nicht zu leugnen, daß Preu¬

ßen bisher statt eine Verringerung der Steuern, eine Vermeh¬

rung erfahren hat, die theils aus der Deutung der Steuerge¬

setze und der scharfen Anwendung derselben entsprungen ist,

theils aus der direkten Erhöhung der Steuern selbst, wie es bei

der Branntweinsteuer und der im Zahrc 1824 erfolgten Stei¬

gerung des Briesporto's der Fall ist. Durch letztere allein hat

sich die Einnahme des Staats um 600,V00 Thlr. vermehrt,

obgleich von dieser Vcrwaltungs-Partie sehr große Summen

zu allgemeinen Zwecken verwendet werden.

Die Behauptung, daß das Budget weder die Brutto-,

noch die Netto-Einnahme nachweise, auch in selbiger manche

Einnahmengär nicht berechnet sind, rechtfertigtsich schon da¬

durch, daß keine ersten Erhebungs-Kostenbei der Ausgabe auf¬

geführt sind, also nothwcndig abgezogen sein müssen, und sie

betragen wahrscheinlich zwischen 1l) und 20 Prozent. Inzwischen

können wir diesen indirekten Beweis mit einem direkten ver¬

stärken. Aus den Mittheilungen an die Stände über die Ein¬

nahme aus dem Salz-Regal geht hervor, daß in dem Budget

von 1841 nur die reine Einnahme aufgeführt ist, und daß

theils durch den Einkauf eines Theilcs des Salzes, theils durch

die Transport- und Erhebungskoflcnund durch die Ausgabe



für Salz-Faktoreien die Brutto-Einnahme ungefähr 2,899,999

Thlr. mehr beträgt, als das Budget besagt.

Ein Budget, welches, wie das unsrige, nur Fragmente

liefert, sollte in einer Monarchie, wie die Preußische, nie die

Censur Yassiren, denn es verdächtigt dadurch eine Verwaltung,

die unstreitig nur in der Meinung gewinnen kann, wenn man

ihre Schritte zu verfolgen in den Stand gesetzt wird.

Was den Punkt betrifft, daß ganze Einnahmen fortge¬

lassen sind, so bedarf es nur einer Hinweisung auf die Ge-

richtssportcln. Diese bilden offenbar eine indirekte Steuer, und

eine sehr bedeutende, wie weiterhin gezeigt werden wird. Ihr

Ertrag ist bestimmt die Kosten der Rechtspflege, also eines

der wichtigsten Verwaltungszweigc theilwcisc zu decken, welcher

nach dem Budget von 1841 aus den Staats-Kassen einen

Zuschuß von 2,219,999 Thlrn. erhielt. In dem Theil der

Monarchie, wo das preußische Landrecht eingeführt ist, belau¬

fen sich die jährlichen Sportcln gegenwärtig wahrscheinlich auf

mehr als 4,999,999 Thlr., mithin würde, dies vorausgesetzt,

die Verwaltung der Rechtspflege allein in den östlichen Pro¬

vinzen, wo das Landrecht gilt, eiron 9,219,999 Thlr. be¬

tragen, dazu kommen die Kosten der sämmtlichcn Privatgcrichte,

unter deren Jurisdiction sich drei Millionen Einwohner befin¬

den, ferner die Mandatarien-Gebühren, welche sich sehr wohl

auf drittehalb Millionen Thaler belaufen können, die Gebüh¬

ren der Exccntorcn, Scquestratorcn u. s. w. n. f. w. Dieser

ungeheure Kosten-Aufwand, welcher lawinenmäßig fortzuwach-



sei, droht, fordert unstreitig die größte Aufmerksamkeit der Re¬

gierung ")>
Da hier durch die Gerichte vom Lande eine Summe er¬

hoben wird, deren Höhe die Gerichtshöfeerst nach ihrem Er¬

messen festsetzen, so haben diese offenbar eine Funktion, die

dem Finanz-Ministerium zukommt, und bilden sie mithin die

fünfte Abthcilung dieses Ministeriums.

Es liegt uns jetzt vor Allem ob, das Budget von 1841

näher zu betrachten,um daraus die Richtigkeit oder Unrichtig¬

keit unserer weiteren Behauptung zu ermitteln. Zn selbigem

sind folgende Punkte zusammengeworfen,die eine Einnahme

von 22,543,000 Thlrn. gewährt haben. Diese sind nun:

1) die Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben;

2) die Verzehrungssteuervon inländischenErzeugnissen;

3) die Wege-Gelder;

4) die Abgaben von der Schifffahrt bei Benutzung der

Häfen, Kanäle, Schleusen, serner die Brücken- und

andern Communications-Abgaben;

5) die Stempel-Steuer.

') Ganz besonders erhält dieser Punkt eine Wichtigkeit durch die Mit«
«Heilungen, welche de» Stände» zur Beurthcilnngder Frage wegen des
Steuer-Erlasses gegeben sind, und in welchen gesagt wird, eine Hcrunter-
setzung sei schon erfolgt (???) und eine weitere könne erst nach erfolgter
Revision (?) der Gesetzgebungfür die östlichen Provinzen eintreten. Es
ist richlig, in einzelnenPunkten ist eine Heruntersetzungerfolgt, in vielen
andern eine Erhöhung im Großen, oder ist das Hinzutreten der Werth- und
Geschäfts-Stempel zu dem Maximum der Sportcl-Taxe, welches gewöhn¬
lich angewandt wird, für eine Heruntcrsctzungzu achten?



Diese verschiedenen Einnahmen sind zusammengeworfen,
und gewähren mithin auch nicht die allerentfernteste Einsicht,
was die einzelnen Steuern gebracht haben.

Allein wir bestreiten vor allem die Richtigkeit der Haupt¬
summe, weil selbige mit anderen offiziellen Mittheilungen nicht
übereinstimmt, welche durch die Legalität des Monarchen den
Ständen zugekommen find.

Die zu 1 ist bekannt; alle Zollverband-Staaten und auch
Preußen, haben eine Einnahme von 1 Thaler pro Kopf aus
diesen Titeln bezogen,

а) mithin Preußen circa . . . 14,900,(100Thlr.
si) Was die Ausgangs- und

Durchgangsabgaben betrifft, da
diese uns unbekannt sind, so
können wir selbige hier nicht
in Rechnung bringen, und die
Stellen bleiben unansgefüllt
zu 2.

c) Für die Branntweinssteuer ist
nach offiziellen Mittheilungen
eingckommen über, (wie viel
wird nicht gesagt) .... 5,000,000 -

б) Für die Brausteucr. . . . 1,250,000 -
e) Weinsteucr 118,000 -
t) Tabaksteuer 133,000 -

I^alus 20,501,000 Thlr.
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Transport 20,501,vgl) Thlr.

Z) Mahl- und Schlacht-Accise . 2,832,966 -

6) Stempel 3,503,000 -

i) Die Elb-, Weser- u. Rhein-

Schifffahrts-Abgaben . . . 388,000 -

le) Hafen-, Canal- und Schleu¬

sengelder 541,000 -

in Summa 27,768,966 Thlr.

hiervon abgezogen, die im Budget angeführten 22,543,000 -

so ergiebt dies eine Mehreinnahme von 5,225,966 Thlr.

welcher die unbekannten Einnahmen mehrerer Rubriken zu b,

noch zukommen würden.

Da die Mittheilungen, wie schon erwähnt, eben so offi¬

ziell und noch authentischer sind, als die des Budgets von 1841,

so glauben wir unsere Rechnung für die richtige annehmen zu

können, allein die Summe muß nothwendig noch weit hö¬

her sich belaufen, da die Einnahmen aus den Aus- und Durch-

gangsgesällen, die ganze Brutto - Chaussee - °) Einnahme, die

Brückengelder und noch manche andere uns unbekannt sind, und

°) Da in dem Budget vom Jahre 1840 für Chausseen Tit. 12. allein

3,000,000 Thlr. in Ausgabe gestellt sind, und Tit. 15. zu cxtraordinairen

Chaussee-, Strom-, Hafen- und sonstige» Bauten und zu Landes-Verbesse¬

rungen (?) wiederum 2,500,000 Thlr. angesetzt stehen, so muß nothwendig

die ganze Brutto-Einnahme, die hier fehlt, sehr hoch sein. Man hat aus

das Activuni der Chausseen ein großes Darlehn gemacht und die Revenuen

derselben den Gläubigern verpfändet, ein Activuni welches jahrlich 3 Mil¬

lionen Zuschuß fordert, ist schwerlich als solches zu buchen.



daher hier nicht mitgerechnet werden konnten, wodurch jeden¬

falls die Mehrcinnahme von 5,225,966 Thlr., welche wir

schon erwiesen haben, sich noch bedeutend erhohen muß.

Doch wir beabsichtigen nicht hier eine Kritik des Budgets

zu liefern und alle einzelnen Thcile durchzugehen, daher wol¬

len wir nur noch einen Punkt berühren, zu welchem uns der

Tit. 7. der Einnahme auffordert, selbiger lautet: „An verschie¬

denen unter obigen Titeln nicht begriffenen Einnahmen

324,999 Thlr." Welche diese Einnahmen sind, wird nicht

gesagt.

Wenn man nun auf das Budget vom Jahre 1824 Tit.

8. einen Blick wirft, so findet sich, daß damals die Einnahme

aus denselben Titeln 4,536,799 Thlr. mehr betragen hat,

als im Jahre 4844. Da mit Ausnahme der Domainen

alle übrigen Einnahmen günstiger sind und sein müssen, so ist

man gespannt zu wissen, welcher Einnahme-Zweig eine solche

Abnahme erlitten haben kann, und welches die Gründe da¬

von sind?

So viel ist offenbar, daß die Einnahmen aus diesen Ti¬

teln auf sehr wechselnde Verhältnisse hindeuten, und sie dürf¬

ten daher wohl die Ueberschüsse der Königlichen Bank und

Seehandlung umfassen, die wir auch sonst nirgends im Bud¬

get aufgeführt finden und die als Geld-Institute doch je¬

denfalls einen Platz in diesem einnehmen müßten. Was diese

Ansicht besonders unterstützt, ist der Umstand, daß im Budget

von 4844 in der Ausgabe die Kosten der Staatsschulden-



Verwaltung, welche nach den Mitthcilungen an die Stände

149,381 Thlr. betragen, nicht aufgeführt find, und daher

wahrscheinlich aus den Einnahmen der Bank und Seehandlung

bestritten werden, oder gicbt es noch andere Quellen der Ein¬

nahmen, die das Land überhaupt nicht kennt? Wenn die Art,

wie Dänemark und wie Preußen der Nation Rechnung le¬

gen, verglichen wird, so weiset ersteres nach, wie viel jeder

Actcn-Austrägcr bekömmt; letzteres hat für ein ganzes Ministe¬

rium keine Rubrik in der Ausgabe.

Wenn die Schlußfolgc, daß die hier in Rede stehende

Einnahme von der Bank und Seehandlung herrühre, richtig

ist, so muß die im Zahre 1821 so ausnahmsweise stattgehabte

Mehreinnahmc von über 1^ Millionen sehr willkommen ge¬

wesen sein, denn ohne dieselbe würde das Budget von 1821

keinen dem Credit förderlicher Prospekt gezeigt haben.

Daß die Staatscinnahme in einzelnen Punkten viel hö¬

her ist, als das Budget diese angiebt, haben wir vorhin nach¬

gewiesen, indem bei einer Rubrik allein die wirkliche Einnahme

die angebliche um mindestens 6, ja vielleicht 8 Millionen über¬

schreitet. Wie viel größer jedenfalls die wirkliche Einnahme

sein muß, geht auch schon daraus hervor, daß dn Hauptre¬

serve-Fonds und der Staatsschatz höchstwahrscheinlich die baa-

ren Mittel besitzen, um die Armee in jedem Augenblick mobil

zu machen, und daß den Ständen vom Monarchen die Mit-

thciümg geworden ist, daß in einem Zeitraum von 9 Jahren

eine außerordentliche Ausgabe von 61 Millionen stattgefunden
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habe. Wenn nun der Reserve-Fonds und cher Staatsschatz

etwa 3V bis 40 Millionen wie die öffentliche Meinung glaubt,

enthalten sollten, so würde hieraus folgen, daß in 9 Jahren

ungefähr 90 bis 100 Millionen mehr eingenommen wor¬

den sind, als im Budget aufgeführt stehen, allein das kann

wiederum nicht der Fall sein; es erklärt sich aber auch ganz

einfach dadurch, daß in diesem Zeiträume und namentlich zur

Bestreitung der vom Monarchen angegebenen außerordentlichen

Ausgaben die Prämien-Anleihe, die Fonds der Wittwen-Cassc

und die Cautionen, welche zusammen ursprünglich ciroa 30")

Millionen betragen haben, aufgenommen sind. Ist diese Ver-

muthung eine richtige, so wäre es freilich sehr viel wünschens-

werther gewesen, wenn man dies dem Lande gesagt hätte,

wodurch die Regierung sich in die gewiß ihr selbst angenehme

Lage versetzt haben würde, für die Folge in Hinsicht der Fi¬

nanz-Darlegung eine offene Sprache führen zu können. Die

wahrscheinliche Höhe der Brutto-Einnahmc zu berechnen, ist unS

nicht möglich, sie kann aber wohl-auf 70 bis 74 Millionen

angeschlagen werden.

Wenn nun bei so sehr vermehrten Einnahmen der Re¬

gierung, in einem Zeiträume von 20 Jahren, keine Schulden

abgezahlt sind, das Capital - Vermögen der Monarchie so un«

geheure Verluste erlitten hat, wenn bei einem so bedeutenden

Anwuchs der Staats-Einnahmc dem Lande noch neue Abga-

') Die Ursache, daß selbige setzt nicht mehr die ursprungliche Höhe hat,

liegt darin, daß von der Prämien-Anleihe schon ein Theil zurückgezahlt ist.



ben aufgelegt sind, so wird dies gewiß die Aufmerksamkeit ei¬

ner Regierung ganz in Anspruch nehmen, die mit jugendlicher

Kraft Erbe der vielen trefflichen Einrichtungen ist, aber auch

der Mängel, die nicht ausgeblieben sind. Die Ursachen dieses

unerfreulichen Zustandes liegen, wie schon angedeutet, in dem

Gesetz vom 47. Januar 4820, wo Versprechungen gemacht

worden sind, die man theils nicht halten wollte, theils nicht

halten konnte.

Die Verlegenheit, in welche die Verwaltung dadurch ge¬

kommen ist, hat selbige gewissermaaßen gezwungen, dies Gesetz

zu umgehen, einen größeren Verkauf der Domainen anzuord¬

nen, versteckte Darlehne aufzunehmen und die wirkliche Staats-

Einnahme in ein Dunkel zu hüllen, um die neueren Ver¬

pflichtungen wieder abtragen zu können.

Wenn wir uns bewogen gefühlt haben, den wahren Zu¬

stand unserer Finanzen so klar hinzustellen, als es dem Pri-

vat-Mannc aus den vorliegenden Daten möglich ist, so ist es

nur geschehen, um die Besorgnisse zu zerstreuen, die über die¬

sen Gegenstand verbreitet sind, und zugleich zu zeigen, wie be¬

friedigend die jetzige Lage unserer Finanzen durch die Vermeh¬

rung der Einnahme geworden ist, und welche glückliche Aus¬

sichten sich für die Zukunft ergeben, wenn selbige so verwandt

werden, wie es die allgemeine Wohlfahrt wünschenswerth macht.

Wenn auf den Grund zurückgegangen wird, aus welchem

manche unerfreuliche Verhältnisse entsprungen sind, so finden

wir sie in Folgendem.



Der hochseclige Monarch, der mit schwerem Herzen seinen

Untcrthanen während des Kampfes nm die eigene Existenz

große Lasten auferlegen mußte, erließ in der wohlmeinendsten

und väterlichstenAbsicht das Gesetz vom 17. Januar 1820,

in welchem drei Hauptbcstimmungenenthalten waren.

1) Daß die Staatsschuld unwiedcrruflich als geschlos¬
sen erklärt wurde.

2) Daß eine feste Amortisation stattfinden sollte.

3) Daß den Reichsständen deren Controlle übertra¬

gen werden sollte.

Was die beiden ersten Punkte betrifft, so sind dies Zu¬

sicherungen, die, so wohlmeinendsie waren, nie gegeben wer»

den sollten, weil Verhältnisseeintreten können, die die Erfül¬

lung unmöglich machen.

Zn Hinsicht des dritten Punktes, wegen der den Rcichs-

ständcn zu ertheilendenEontrolle bei den Staats-Finanzcn, so

hatte sich ziemlich allgemein die irrthümliche Zdec verbreitet,

daß Rcichsständemit Rechten begabt werden müßten, die die

Kraft der Monarchie beschränken. Die Zdee von Reichsstän¬

den, von Constitution, von Theilung der Gewalt, hatte sich

als ein Universal-Heilmittelgegen alle vermeintlichen Ucbel in

den Köpfen Vieler eingewurzelt, und das Wort „Reichsstände"

und Theilung der Staatsgewalt, hatte sich in ihnen als gleich¬

bedeutend zu einer fixen Idee festgesetzt*). Daß der Monarch

Wir haben schon bei der Verfassungsfrage uns' darüber ausgcspr»

che», daß in dem Ausdrucke „Reichsstande" keineswcges diese Bedeutung liegt.
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solche Reichsstände nicht wollte, das war weise und ist dank¬

bar anzuerkennen. Jetzt aber, wo ein neuer Regent de» Thron

bestiegen hat, wo es unmöglich ist, das was, der Vergangen¬

heit angehört, wieder ungeschehen zu machen, würde es unrecht

sein, sich in einer Lage zu erhalten, die eine Menge Nachtheile

erzeugt und der Regierung Schaden bringt.

Es wird ganz zweifelsohne der Pietät des Monarchen

wohlthuend sein, den Grundgedanken jenes Gesetzes von 1820

in Ausführung zu bringen, die Finanzen zu verbessern,

die Schulden zu tilgen, und den Ständen die Ein¬

sicht der Einnahmen und Verwendung der Abgaben

zu gestatten und ihr Gutachten darüber zu hören.

Es ist der Würde des Preußischen Staats angemessen, die

Geldverhältnisse klar und unumwunden, und wie sie wirklich

sind, der Nation vor Augen zu legen. Dazu kömmt, daß es

auch keinen Grund giebt, dies nicht thun zu wollen.

Die Freimüthigkeit mit welcher wir unsere Ueberzeugung

über Mängel und Mißgriffe ausgesprochen haben, welche der

Vergangenheit angehören, wird uns von jedem Verdacht von

Neben-Rücksichten freisprechen, wenn wir es aussprechen, daß

nach dem, was wir auf offiziellen und sonstigen Wegen von

den Geldverhältnissen der Monarchie erfahren haben, diese günsti¬

ger stehen, wie die der großen Mehrzahl der europäischen Reiche,

und daß Preußen alle Mittel besitzt, nicht nur seine Verpflich¬

tungen zu erfüllen, und sich eine große Reserve zu schaffen,



sondern auch bedeutende Summen zur Förderung aller der
Zwecke zu verwenden, durch welche die geistige und industrielle
Entwickclung gesteigert wird, wenn die reichen Hülfsquellen,
die es besitzt, gehörig benutzt und verwendet werden, und
dies alles unter fortwährender Erleichterung des Drucks der
Abgaben.

Wir wollen versuchen, die Zahlen sprechen zu lassen.
Die jetzige Schulden-Masse, einschließlich der unverzinslichen Staats-

papicre beträgt laut obiger Berechnung 155,197,605 Thlr.
Davon ab die Kassenscheine 11,212,347 - ")
bleibt als verzinsliche Schuld .... 143,955,258 Thlr.
ferner ab die wahrscheinliche Tilgung in

den Jahren 1841 und 1842 mit . 5,472,613 -
bleibt für 1843 ... 138,482,645 Thlr.

") Bon den anderweitig ausgegebene» circa 16 Millionen Kassenschei¬

nen sind nach den Mitthcilungen an die Stände, 8,st60,000 Thlr. für Rech¬

nung der Seehandlung, der Königlichen Bank und der pommerschcn Bank

ausgegeben, ferner ist für 7,Z0V,000 Thlr. neu ausgegebene Kassenscheine

eine gleiche Summe von Staatsschuldscheincn eingelöst, und mußten die Zin¬

sen davon hier eigentlich in Anrechnung gebracht werden, da man aber da¬

gegen einwenden kann, dies sei nur eine tcmporaire Einnabme, weil selbige

möglicherweise zur Realisation der dafür ausgegebenen Kassenscheine wieder

ausgegeben werden wüßte, so wollen wir selbige hier nicht in Rechnung

stellen, müssen uns jedoch noch eine Bemerkung erlauben. In den Mitthci¬

lungen an die Stände ist gesagt, daß von den ausgegebenen Kassenschei¬

nen 8,ZM,c>lic> Thlr. für die Seehandlung :c. ausgegeben wären. Zugleich

wird die deshalb erlassene Königliche Ordre vom st. December 1836 angeführt,

allein in selbiger steht statt 8,S00M0 Thlr. st,st00,000 Thlr. Hier zeigt
sich mitbin eine Abweichung von 3,V00,UNV Thlr.
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Transport 138,482,645 Thlr,
Dazu tritt die Prämien-Anleihe zu An¬

fange des Jahres 1843 mit . . . 10,749,902 -
Die Fonds der Wittwcn-Kassen, Cautionen

der Staatsdicncr, der Dom.-Pächterso
die Regierung an sich genommen hat, mit 17,100,000 -

Folglich beträgt die Verzinsliche Schuld zu
Anfange des Jahres 1843 . . . 166,332,547Thlr.
Aus welchen verschiedenenSchuldverschreibungen diese ent¬

springt, welches der Zinsfuß ist, und in welchen jährlichen Raten
sie getilgt wird, davon gewährt das Nachstehende eine Uebcrsicht.

Verzinsliche Staatsschuld Capital
Thlr. Sg. Pf- Pf-

Tilgung.
Thlr.

Anleihen vom Aus¬
lande 20,591,32.? — 823,653 — — 377,806

L, Central-Schuldcn im
Lande.

a. Staatsschuldscheine 99,209,»SV — 3,968,362 — 1,411,013
b. Domainen - Pfand¬

briefe 824,935 — 32,997 12 — 18,619
o, Antheiland.Kriegs-

schuld
«, der Kurwark 2,364,411 — 82,754 11 7 33,357

der Ncumark 440,007 — 15,400 7 4 6,200
L. Provinztal - Staats¬

schulden . . . . 15,052,917 — 5 422,186 3 7 379,505
v. Schuld für eingezo¬

gene Kapitalien und
Dienst-Cautionen. , 17,100,000 — — 684,000 —

L. Schuld auf die Prä¬
mien-Anleihe . . . 10,749,902 — — 537,495 — — 272,509

1166,332,547 j — 5 6,566,848 2,499,009

Was nun das Budget vom Zahrc 1841 betrifft, so wollen
wir versuchen es so weit uns dies aus den vorliegenden Daten
möglich ist, in mehreren Positionen berichtiget, zu liefern.

12



Ausgabe.
Die Verzinsung der gesummten Staatsschuld 6,666,848 Thlr.
Die Tilgung 2,499,669 -

9,665,857 Thlr.
Kabinet 366,666 -
an Pensionen » 2,284,666 -
an Entschädigungen,Renten zc 327,666 -
Für das Ministerium des Cultus, und Re¬

gierungen 4,728,666 -
Ministerium des Innern 2,569,666 -

- - der Auswärtigen .... 668,666 -
Kriegs-Ministerium 23,724,666 -
Justiz- - 2,219,666 -
Für die Finanzen, einschließlich der Do-

mainen-Vcrwaltung...... 244,666 -
Für Handel und Gewerbe, einschließlich der

Land- und Wasserbauten .... 1,434,666 -
°)
Für die Landgestüte 173,666 -
Zur Ablösung kleiner Passiv-Renten . . 166,666 -
Zur Umprägung von Münzen .... 266,666 -
Zu extraordinaircnChaussee-, Strom-, Ha¬

fen- und sonstigen Bauten.... 2,566,666 -
Für die wahrscheinliche Unterhaltung der

Chausseen««) 666,666 -
in Summa 51,198,857 Thlr.

") Für die Staatsschulden-Verwaltung fehlt im Ausgabe-Budget die
Rubrik.

**) Im Budget befinden sich 3,000,000 aufgeführt zur Unterhaltung

und periodischen Neubau der Chausseen und für die Verzinsung und Tilgung

der Prämien-Anleihe. Letztere erfordert jedoch nur, wie eben gezeigt wor¬

den ist, 272,609 Thlr., und da der periodische Neubau auch zu den Un¬

terhaltungskosten gehört, so ist es klar, daß eine so ungeheuere Summe von
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Einnahme.

а) aus den Domainen und Forsten . . 4,020,000 Thlr

k) Bergwerke 917,009 -

c) Post 1,400,000 -

б) Lotterie 929,000 -

e) Grundsteuer 9,889,000 -

f) Klassensteuer 6,693,000 -

ß) Gewerbesteuer 2,180,000 -

k) Eingangsstcuer 14,000,000 -

i) Branntwein- und Braumalzsteucr . . 6,250,000 »

k) Wein- und Tabackssteuer 251,000 -

I) Stempel 3,503,000 --

m) Mahl- und Schlacht-Accise .... 2,832,966 -

n) Elb- zc. Schifffahrts-Abgaben . . . 388,000 -

o) Hafen-, Eanal- zc. Geld 544,000 -

p) Einnahme aus den Ausgangs- und

Durchgangszöllen, den Brückengeldern 1,000,000 -

cz) aus dem Salz-Regal 5,975,000 -

r) aus verschiedenen Titeln 321,000 -

in Summa 61,092,966 Thlr.

3,0W,000 Thlr. nicht zu selbiger verwandt werden kann, da auch die Chaus¬
see-Einnahmen nirgends in Einnahmegestellt stnd, und da noch an einer
andern Stelle im Budget 2,300,000, zum Theil für Chaussee-Neubauten
ausgesetzt stnd. Es ist daher gewiß, daß in dieser Summe noch andere Aus¬
gaben enthalten sein müssen, die man nicht hat namhaft machen wollen, und
wenn daher noch 660,000 Thlr. zur Unterhaltung außer den Chaussee-Ein¬
nahmen und außer den Neubauten angesetzt find, die nur sehr beschrankt
stattfinde», so wird dies die wirkliche Ausgabe gewiß vollkommenerreichen.

12»



Daß die hier berechnete Einnahme weit hinter der Wirk¬

lichkeit zurückbleibt, ist wohl außer Zweifel. Bei den Auf¬

gaben haben wir die Sätze des Budgets im Allgemeinen bei¬

behalten und uns aller Zweifel oder Bemerkung über die dabei

wünschcnswerthen Ersparungcn enthalten, da es zu jeder gründ¬

lichen Beleuchtung an einem Anhalt fehlt.

Wenn nun von der hier berechneten

Einnahme von 61,092,900 Thlr.

der Bedarf abgezogen wird, für die Verwal¬

tung, Verzinsung, Amortisation u. f. w. mit 61,198,857 -

so bleibt zur Disposition des Staats ein

Ucberschnß von 9,894,109 Thlr.

die nun verwendet können

u) zu Neubauten aller Art;

Ii) zur Landes-Verbesserung;

c) zur Ausgleichung und Verminderung solcher Steuern:

1) die ungleich und gegen das Princip sind;

2) die die niederen Volks-Klassen drücken;

3) auf die Moralitat schädlich einwirken;

ck) zur Verstärkung der Haupt-Rcserve-Fonds, oder wozu

es sonst nöthig erscheint.

Es ist schon oben bemerkt worden, daß vorstehende Be¬

rechnung nicht genau sein kann. Da selbige nur das Budget

von 1841 in einigen Punkten abändert, dennoch gewährt sie

doch die Ilcberzeugung, daß ein Land, welches die Fonds zu

so vielen Institutionen und einer so ausgebreiteten Verwal-



tiuig herzugeben vermag, wie das preußische, und noch
9,894,409 Thlr., und wahrscheinlich noch weit mehr jährlich
zur freien Disposition behält, daß ein Reich, in welchem die
Verschuldung, auf die Kopfzahl vertheilt, noch nicht volle
19 Thlr. crgiebt, wo der Monarch und dessen Familie von
den Familien - Gütern und Kapitalien ihre Ausgaben be¬
streiten, mithin keinen Zuschuß von den gewöhnlichenEin¬
nahmen fordern, daß ein solches sich in einer finanziellen
sehr guten Lage befindet. Za Preußen ist von den großen
Mächten Europa's vielleicht das einzige, welches, wenn es
wollte, durch seine Domaincn, Forsten, Bergwerke und durch
die Aufopferung seiner disponiblen Fonds, seine ganze Staats¬
schuld zu tilgen im Stande wäre. Wenn nun im Vergleich zu
einer so günstigen finanziellen Lage, die Resultate bisher nicht
diesem Zustande entsprechend gewesen sind, so liegt der Grund
allein in dem Mangel einer zweckmäßigen Organisation der
obersten Behörden, und einer das ganze umfassenden Leitung, in
dem Mangel eines festen System, auf richtigen staatsöcouomischcn
Ansichten und den besonderen Zuständen des Landes gebaut,
und in dem einer heilsamen Controlle Seitens der Stände.

Doch wir glauben in dem Vorhergehenden klar genug
erwiesen zu haben, daß die Ansicht derer, die mit den Resul¬
taten unserer seit 90Zahren bestehenden Finanz-Verwaltung
zufrieden sind, sich im Zrrthum befinden, und daß es unmög¬
lich so bleiben kann, wie es jetzt ist.

Allein die Nation kann auch mit vollen: Vertrauen eine



Aenderung hoffe» und erwarten. Die Bürgschaft liegt in der
Person, in den Gesinnungen und den erhabenen Eigenschaften
des Monarchen, der sich freimachen wird von den Hinder¬
nissen, die sich der Verwirklichung seiner landesväterlichenAb¬
sichten entgegenstellen, — Hindernisse, die nicht blos sächlich sind.

Ein Monarch, der vor Gott und seinem Volk, und vor
ganz Europa in dem feierlichsten Act seines Lebens so begei¬
sternde Worte gesprochen hat, wie Preußens König — nicht
Worte, die in einem Minister-Rathevorher discntirt und ab¬
gewogen worden sind, sondern die der reine Ausdruck der
innern Seele waren, Worte, die aus dem Herzen kamen und
in die Herzen übergingen; ein Monarch, der bewiesen hat,
wie er die große und schöne Aufgabe, die ihm Gott auferlegte,
zu würdigen weiß, der wird Sorge tragen, daß nicht durch
eine mangelhafte Behandlung der Finanzen des Staats die
Nation leide, der wird seinem Volke eine gewissenhafte Rech¬
nungslegung von der Verwendung ihres, seinen Händen über-
gcbenen Geldes nicht versagen, der wird seinen Kindern,
seinem Volke, sein Ohr nicht verschließen, der wird
die Thür, sich ihm zu nahen, ganz öffnen.

Mit vollem Vertrauen sprechen wir dies aus, und mit
einem gewissen Unwillen fügen wir hinzu, daß wir den Geist der
preußischen Nation in manchen Theilen der alten Provinzen ganz
verkennen, wo Zeichen von Ungeduld sichtbar werden, die im
Widerspruch stehen mit dem herrlichen Geist, der sie bisher
ausgezeichnet hat, und der vor Allem darin bestand:



„mit Liebe und vollem Vertrauen das Ende ab¬
zuwarten."

Zwar ist es nicht zu leugnen, daß mancherlei religiöse
Wirren wohl geeignet sind, eine augenblickliche Mißstimmung
hervorzurufen.

Das preußische Volk der alten Provinzen hat einen Punkt,
in welchem es nicht verletzt sein will, dieser betrifft seine
Glaubensfreiheit, und wenn es diesen bedroht glaubt, und
wenn es noch so sehr aus der Ferne ist, so sind die Gc-
müther erregt, und ein erregtes Gcmüth ist nicht gerecht.

Das evangelische Volk Preußens will weniger eine
äußere formelle Gottcsverchrung,mehr eine innerliche. ES
bestrebt sich, die Verkündigungseiner geheiligten Religion im
Geist und in der Wahrheit zu erfassen, und durch Gehorsam
gegen Gott und den König, und durch Liebe zu seinen Näch¬
sten zu bcthätigcn, allein es hat Erinnerungen,von welchen
es sich nicht loszumachen vermag.

Wenn wir nun ehrlich fragen, welche Veranlassung gicbt
es zu solchen Besorgnissen, so müssen wir erwidern — gewiß
nichts mehr als scheinbare.

Aller Grund zur Mißstimmungberuht auf Anstellung
einzelner Personen, welchen die öffentliche Meinung miß¬
traut, und daher höchstens auf einer Vcrkcnnung von Per¬
sönlichkeiten, die immer vorkommen werden und immer vor¬
gekommen sind, und keine Norm für die Zukunft abgeben.
Wie tritt dagegen dieser angebliche Grund zurück, wenn in
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die Wagcschale die Thatsachen gelegt werden, die so laut
sprechen.

Der Huld des Königs verdankt das Land einige sehr
wesentlicheSchritte zur endlichen EntWickelung der ständi¬
schen Verfassung, ihr die Ocffcntlichkeit der ständischen Bc-
rathungen, ihr die Zusicherung eines Steuer-Erlasses, der we¬
nigstens auf den Willen deutet, den Unterlhanen die Lasten
zu erleichtern, ihr mancherlei Mittheilungen, die einen wettern
Blick, als bisher, in die finanziellen Verhältnisse des Landes
gestatten, und die Hoffnung erwecken, die Nation werde sich
einer offnen Darlegung der finanziellen Zustände des Landes
bald erfreuen können; ihr verdanken wir den ersten Schritt
zur Rückkehr zu einer freieren Presse.

Dies alles sind Thatsachen, wenigstens als Vorboten be-
» dcutungsvoll, daher kann die Nation mit festem Vertrauen

der Zukunft entgegensehen.
Wenn wir nun zu den Mitteln und Wegen übergehen,

von welchen sehr wesentliche Verbcsserungen zu erwarten stehen,
so glauben wir, daß es vor Allem wichtig sei, eine klare Ein¬
sicht zu gewinnen; und um diese zu erhalten, scheint es wün-
schenswerth, wenn die Regierung durch eine Kommissionvon
sachverständigen Männern aus der Administration sich eine
genaue Ucbersicht zu verschaffen suchte,

1) über den jetzigen Zustand der Finanzen in allen ihren
Zweigen (welches bei der so vortrefflichen Controlle,
die bei uns geführt wird, nicht schwierig sein würde);



2) über diejenigen Steuern, die jetzt nicht nach richtigen
staatsöconomischen Grundsätzen erhoben werden, das
heißt, die ungleich vcrtheilt sind, oder den Verkehr be¬
schränken, desgleichen über die, die zu druckend für
die unteren Klassen sind, oder die auf die Moralität
nachtheilig einwirken;

3) über die Ersparungen, welche gemacht werden können,
ohne dem Staatsdienst zu schaden (die mithin nicht
auf eine Beschränkungdes Gehalts der Diener aus¬
laufen).

Diese Untersuchungen müssen jedenfalls vorausgehen, be¬
vor man sich zu einer festen Norm für die zukünftige Steuer¬
erhebung entschließt, die jedoch immer so zugeschnitten werden
muß, daß sie ohne Störung des Systems eine zeitgemäße
Entwickelungzuläßt. Es wird nur durch eine völlig klare,
alle einzelnen Theile umfassende Uebcrsicht möglich, ohne Hem¬
mung des Verkehrs einen allmähligcn planmäßigenUebcr-
gang zu machen, der besonders in Geldangelegenheiteneine
erste Bedingung ist.

Das nächste Bedürfniß liegt in der Rückkehr zur Cen¬
tral-Verwaltung, welche in keinem andern Zweige so Noch
thut, als in dem der Finanzen, der wichtigste Punkt ist und
bleibt jedoch die Controlle der Stände.

Schon bei der Vcrfassungs - Frage haben wir erwähnt,
wie es nicht zweckmäßigsei, den Ständen ein jährliches Steucr-
bcwilligungsrechteinzuräumen,da es weder die Verfassung



schützt, noch gegen hohe Abgaben bewahrt, wohl aber, ihnen

die Einsicht der Rechnung von den Einnahmen und Ausgaben

zu gestatten, um über diejenigen Punkte, wo sie das Interesse

der Nation gefährdet glauben, ihre Gravamina anbringen zu

können.

In fast allen Monarchien, und namentlich in allen deut¬

schen Staaten, haben die Stände jederzeit das Recht gehabt,

die Steuern zu bewilligen; wenn nun mit solchem Recht oft

Mißbrauch getrieben wird, und aus ihm zugleich leicht Miß-

Helligkeiten entspringen können, die eine Schwächung der Macht

herbeiführen, so darf Preußen sich am wenigsten in einen Zu¬

stand versetzen, wo dergleichen möglich wird.

Allein anders verhält es sich mit der Bewilligung außer¬

ordentlicher und neuer Steuern, mit der Garantie von Dar¬

lehen und mit der Controllc der Ausgaben. Diese den Stän¬

den vorzuenthalten, giebt es keine Gründe. In diesem Punkt

tritt das wohlverstandene Interesse des Fürsten und des Volks

in innige Berührung.

Dazu kommt, daß der hochselige König es dem Lande in

dem Gesetz vom 17. Januar 182V bestimmt verheißen hat,

und daß es in dem historischen Recht aller deutschen Volks¬

stämme liegt, und außerdem in der Natur der Sache so be¬

gründet ist, daß der Monarch, der aus eigener Machtvollkom¬

menheit die Steuern fordert, wenigstens dem Volke nachzuwei¬

sen verpflichtet ist, wie selbige zu seinem Besten verwandt sind.

Soll aber die Rechnungslegung eine gründliche sein, soll



die Nation sich überzeugen, daß die Verwendung nicht dem

Gutdünken der Beamten überlassen wird, so muß sie speziell

und belegt sein. Die Budgets, welche bis jetzt publizirt wur¬

den, beweisen weniger als nichts, wohl aber, wie wenig die

Preußische Verwaltung die Befehle des Monarchen, dem Lande

Rechnung zu legen, beachtet.

Als Muster einer Rechnungslegung müssen wir die an¬

sehen, welche der absolute König von Dänemark seinen Stän¬

den im Zahre 1841 vorgelegt hat.

Unser Budget füllt kaum ein halbes Quartblatt aus, das

des Dänischen Monarchen 550 Folio-Seiten. Es stützt sich

aus einen feststehenden Normaletat; in ihm wird nicht nur die

Einnahme, sondern auch die Ausgabe bis in das kleinste De¬

tail gewissenhaft nachgewiesen, und jede Abweichung von diesem

Normalctat genau dargelegt, ja die Großherzigkeit des Königs

geht so weit, daß derselbe, da die Ausgaben seines Hofes und

seiner Person nicht wie bei uns aus dem Familien-Vermögen

genommen, sondern von der Nation getragen werden müssen,

auch diese ganz speziell seinem Volke vor Augen legt. (Die

Reisegelder des Königs und die von ihm gemachten Geschenke

sind nicht vergessen.)

Zn der Anlage L. findet sich eine kurze Uebersicht, nach

welchem Schema die Rechnung gelegt wird.

Eine solche Rcchnungs-Legung giebt zugleich die Über¬

zeugung von der zweckmäßigen Verwendung der Staats-Ein¬

nahmen, und stärkt dadurch das Vertrauen der Nation zur Rc-



gicrung, als selbige Gelegenheit giebt, auf etwa unnütze Aus¬
gaben aufmerksam zu machen.

Am wenigsten greift sie in das monarchische Prinzip stö¬
rend ein, es sei denn, daß man eine gewissenhafte Pflichter¬
füllung auf der einen Seite und die dankbare Anerkennung
auf der andern Seite für antimonarchisch erklären wollte.

Die preußische Regierung hat außer der moralischen Ver¬
pflichtung zu einer solchen RechnungS-Lcgung auch den größ¬
ten Nutzen davon, nicht nur durch das Vertrauen, welches es
weckt, sondern weil es das sicherste Mittel ist, die Finanzen in
den blühendsten Zustand zu versetzen und zu erhalten. Wenn
dem Lande die Rechnungen vorgelegt werden, so muß dies zur
ersten Folge haben, daß die Verwaltung ihre ganze Aufmerk¬
samkeit darauf verwendet,nicht nur alle unnöthigcn Ausgaben
zu vermeiden, sondern auch die Steuern gleichmäßig zu vcrthei-
len, ganz besonders aber sie nicht auf Gegenstände zu legen, wo¬
durch die Gewerbe gedrückt werden. Sollten sich dennoch Punkte
finden, wo eine Aendcrung im allgemeinen Interesse nöthig er¬
scheint, so werden die Stände die Regierung aufmerksam machen,
und die practische Seite der Theorie entgegenstellen. Durch
diese Behandlung der Sache, wenn intelligente Männer aus
der Verwaltung,und practische Personen aus allen Ständen
in ruhiger Discussion die Einnahme und Ausgabe beleuchten,
können nur erfreuliche Resultate hervorgehen.

Da nun die Regierung kein anderes Interesse hat und
haben kann, als die Fonds zu besitzen, welche sie in den Stand



setzt, die Macht des Staats nach Außen und die Ordnung im
Innern zu erhalten, desgleichen dem Lande in allen Richtun¬
gen hin diejenigen Einrichtungenzu sichern, welche die geistige
und die materielle Entwicklung fördern, so kann keine Regie¬
rung mehr wünschen, als daß ihr diese Mittel auf eine Weise
zukommen,welche das Volk am wenigsten drückt; ja wir ge¬
hen noch weiter und behaupten,daß hierdurch dem Herrscher
erst recht eigentlich die Ausübung eines seiner wichtigsten mo¬
narchischen Attribute gesichert wird.

Das Wesen der Monarchie besteht vor Allem darin, daß
der Regent die höchste Znstanz ist, in welcher der letzte Spruch
erfolgt; wie soll nun ein gewissenhafter Herrscher von diesem
höchsten Spruchrccht Gebrauch machen, wenn nicht die ent¬
gegenstehenden Ansichten und Interessen gründlich erörtert ihm
vorliegen?

Ohne eine solche Erörterung, ohne eine Feststellung der
Controvers-Punktefehlt ihm jede Möglichkeit, die ihm zukom¬
mende höchste Entscheidung mit gewissenhafterUeberzeugung
selbst auszusprechen. Ohne sie bleibt ihm in den meisten Fäl¬
len nichts übrig, als das Siegel auf das zu drücken, was die
Verwaltung ihm vorschlägt; daher ist diese auch so oft der ei¬
gentliche Souverain, der Herrscher nur der Souvcrainitäts-
Ne Präsentant. Dies ist es, was die Völker nicht wollen,
weil dadurch das eigentliche Wesen der Monarchie verwandelt
wird, und es kann nur abgewendet werden, wenn allgemeine
Stände bestehen und in allen wichtigen Dingen gehört werden.



Erst dadurch wird der Regierer ein Monarch und Selbst¬
herrscher, im höheren Sinn des Worts, und nur ein knech¬
tischer Sinn und eine totale Verfinsterungdes Geistes gehört
dazu, die Fürsten bereden zu wollen, daß die monarchische Größe
in der isolirtcn Stellung des Herrschers und in der Abhän¬
gigkeit von seinen Dienern beruhe.

Ein König ohne Volk und außer Zusammen¬
h ang mit seinem Volke ist weiter nichts, als der
Chef der Verwaltung, da er selbst nicht ein willkürliches Re¬
giment wird führen wollen, so repräsentier er nur das Königthum.

Wenn wir uns bisher über mehrere Punkte weitläufig
verbreitet haben, so wird der Leser gewiß berücksichtigen, daß die
Wichtigkeit derselben eine gründliche Darlegung erforderte. Jetzt
wenden wir uns noch zu einem andern interessanten Punkte,
die Schuldentilgung betreffend.

So wie alles in der Welt sich innerhalb bestimmter Gren¬
zen bewegen muß, so haben auch das Schuldenmachcnund das
Schuldentilgen die ihrigen "), wenigstens wo sie aufhören vor-
theilhaft zu bleiben.

Ein Finanz-Minister, wie wir ihn uns denken, muß mehr
verstehen, als Schulden zu contrahiren und selbige wieder zu
tilgen. Zn dem Schuldenmachenliegt zugleich das Mittel, ein
Land zu Grunde zn richten und seinen Wohlstand zu heben.

°) Sollten ein Spanier oder auch einige gute andere Leute aus son¬
stigen Theilen von Europa dies lesen, so furchten wir, fie werden diesen
Satz angreifen.
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Durch das Schuldenmachen wird ein Land bedingungsweise

reich und arm.

Schuldcnmachcn kann bei geschickter Anwendung eine Ca-

pitalien-Schaffung werden, umgekehrt werden durch selbige die

Kräfte des Landes geschwächt, der Erwerb der künftigen Ge¬

schlechter verzehrt.

Wenn das Mark des Landes durch unnütze Kriege, durch

Unordnung in den Finanzen, durch einen nachtheiligen Admi¬

nistrations-Luxus oder durch ganz unpraktische Calculationen, wie

deren einige vorhin namhaft gemacht sind, verzehrt wird, und

dieses nun in Schulden gcräth, so ist dies eine große Kalamität.

Wenn Schulden gemacht werden, um wüste Ländercien

zu cultivircn, den Verkehr im Lande zu erleichtern und zu be¬

leben, die geistige Entwickelung zu fördern, durch den Mecha¬

nismus die arbeitenden Hände zu verzehnfachen, so ist dies

Schuldenmachen eine Kapitals-Erschaffung, und der Credit, auf

diese Weise gebraucht, kann aus einer Million imaginaircn

Capitals fünf Millionen wirkliches Capital hervorbringen.

Wer das Leben der gewerblichen Produktion kennt, und

die Wahrheit, die in dem eben Gesagten liegt, einsieht, der

wird sich überzeugen, daß ein Finanz-Minister mehr sein muß,

als ein ksosveur Zönsrul, oder ein Banquier, oder ein gu¬

ter braver Mann.

Allein auch wiederum der Act der Schuldentilgung hat

eine viel tiefere Bedeutung und weit größeren Einfluß, als

man gewöhnlich glaubt, da die praktische Anwendung mancher



wichtiger staatsöconomischer Ansichten noch keinen Börsen-Cours
erhalten haben.

So gewiß es ist, daß jede Regierung da, wo die Ver¬
schuldung eine gewisse Höhe erreicht hat, verpflichtet ist, selbige
zu vermindern, eben so gewiß ist es, daß eine blind fortge¬
setzte Tilgung bedeutende Nachtheile direct und indircct in der
Gegenwart und in der Zukunft hat und haben kann, welches
wir und besonders mit Bezug auf Preußen zu erweisen suchen
werden. Um uns kürzer fassen zu können, wollen wir uns
selbst die Fragen zur Beantwortung vorlegen:

Wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Tilgung ein¬
gestellt werden muß, um nicht schädlich zu werden,
und welche Nachthcile hat eine über selbigen hinaus
erfolgte Tilgung? ferner:

Befindet sich Preußen jetzt in diesem Fall, und wie soll
der Tilgungsfond anderweitig verwendet werden?

Die Staatsschulden sind Capitalien, aus der Hoffnung
gebaut, daß das Land, welches selbige contrahirt hat, die Mit¬
tel besitzt, die Zinsen (besser gesagt die Renten) jederzeit mit
Sicherheit zu bezahlen, das heißt mit andern Worten, daß die
Nation außer den übrigen Abgaben so viel mehr mit Leich¬
tigkeit aufzubringenvermöge, als diese Rente an die Staats-
gläubigcr beträgt.

Hieraus folgt, daß eine Regierung, von der man anneh¬
men kann, daß sie sich in der Uebcrsicht des Ganzen befindet,
so lange mit der Amortisation fortfahren muß, bis die Schuld



auf diesen Punkt heruntergekommen ist. Allein es giebt auch
noch andere Zeichen, die andeuten, wann die Periode ein¬
tritt, wo im Interesse des Ganzen mit der Tilgung eingehalten
werde» muß. Diese ist, wenn die durch die Tilgung aus¬
gegebenen Capitalicn nicht gut wieder untergebracht werden
können, desgleichen wenn durch die Leichtigkeit, Geld zu be¬
kommen, die Speculantenzu sehr gewagten Geschäften ange¬
regt werden, oder die frei gewordenen Capitalicn in's Aus¬
land wandern. Endlich, wenn durch eine fortgesetzte Tilgung
diejenigen, die ihr Capital nur auf gewisse gesetzlich bestimmte
Sicherheit unterbringen dürfen, oder ihrem Verhältniß nach
nur unterbringen können, nun mit der Wiederbelegung in große
Verlegenheit gerathen. Da dies alles Nachtheile sind, die einen
wesentlichen Einfluß auf den allgemeinenWohlstand und auf
die regelmäßigeBenutzung der Capitalicn haben, so muß eine
vorsorgliche Regierung sie zu entfernen suchen, und es fragt
sich nur, ist der Zeitpunkt bei uns eingetreten, wo die Ver¬
hältnisse es erlauben, ja selbst fordern, mit der Tilgung ein¬
zuhalten? Unbedenklich glauben wir dies bejahen zu können,
und fürchten nicht, durch diese Behauptung in den Verdacht
zu kommen, mit uns selbst in Widerspruchzu gerathen.

Wir selbst haben erst vor Kurzem nachgewiesen, daß seit
demZahre 1820 keine erhebliche Schuldentilgung erfolgt sei,
und daß das Activ-Vermögendes Staats sich wenigstens lim
60 Millionen durch den Verkauf der Domainen verschlech¬
tert habe, und dennoch behaupten wir, und in voller Conse-

13



quenz, daß die Periode, die Tilgung zu beschränken, schon ein¬

getreten sei.

Ob eine Schuld zu groß oder nur mäßig sei, hängt von

den Verhältnissen ab, in welchen die Mittel des Staats zu

der Hohe der jährlichen Renten, welche die Staats-Gläubiger

beziehen, stehen.

Nun ist mit Bestimmtheit anzunehmen, daß die Staats-

Einnahme seit dem Zahre 1820 um wenigstens 14 Millionen

angewachsen ist, ohngcachtet der Verminderung, welche selbige

durch den Verkauf der Domaincn erlitten hat. Aus der oben

gegebenen Ucbcrsicht der jetzigen Staatsschulden geht hervor,

daß in Folge der Abzahlungen ans dem Erlös der Domainen

und der stattgehabten Zinsreduction die im Zahre 1843 zu

zahlenden Zinsen bedeutend weniger betragen, als im Zahre

1821, daß mithin das Verhältniß der Zahlungs-Fähigkeit zu

der Zahlungs-Pflichtigkcit an den Staatsgläubigern sich unge¬

mein gunstiger gestellt hat. Auch der hohe Cours der Staats¬

papiere bestätigt dies, obgleich derselbe durch die jährliche Ver¬

losung gedrückt wird.

Die erste Bedingung scheint daher eingetreten zu sein,

aber eben so gewiß ist es, daß die jährliche Abzahlung der

Staatsschuldscheine, alle milde und andere Stiftungen, die

Vormünder, die Pupillen und diejenigen Personen, die durch

Alter oder sonstige Verhältnisse ihre Gelder nur gegen gute

Sicherheit unterbringen dürfen und wollen, und in deren

Händen sich etwa Fünfsechtel der Staatsschuld-Verschreibungen



— 195 —

befinden, jedesmal in große Verlegenheit und Verlust versetzt
werden, wenn bei der Verloosung ihr Kapital gezogen wird,
da eine anderweitigesichere Unterbringung sehr schwer fällt.

Hierzu kommt, daß diejenigen Staatsschuldscheine die Pri-
vat-Personen besitzen, wenn sie ihnen zurückgezahltwerden, Spe¬
kulationen erzeugen, die sie und andere ins Verderben führen;
dies ist um so mehr der Fall, da auch durch glückliche Han¬
dels-Conjuncturen sich viel neues Kapital bildet.

Schon jetzt finden sich Zeichen von einem Schwindel in
Acticn-Zeichnungen,in dem Güter- und Häuser-Kauf"), der in
der wcitcrn Fortsetzung zu Kapitals-Auflösungen führen kann
und wird, so bald die Zeiten sich ändern.

Da alles dies, was hier angeführt ist, auf notorische

') Wir wollen nur auf den übertriebenen Bau von Häusern in der
Residenz verweisen, wo die Speculations - Sucht den höchsten Gipfel er¬
reicht hat. Der erste Krieg, wo sich das MIlitair, die diplomatischeWelt
und die Fremden von Berlin entfernen, der Verkehr weniger lohnend wird,
der große Luxus, der jetzt herrscht, eine allgemeine Einschränkung erfährt,
wird darüber eine traurige Belehrunggeben, und wie leicht zu berechnen
ist, viele MillionenKapital vernichten. Zwar entgegnet man, daß, in
Beziehung auf Berlin wirklich ein Bedürfniß vorhanden,zu bauen, weil
die Miclhen noch viel zu hoch wären, und dieser Uebelstand nur durch eine
Vermehrung der Wohnungenausgeglichen werden könne. Die Nichtigkeit
dieser Behauptung wollen wir auf der einen Seite kcineswcges widerstrei¬
ten, allein demohngeachtetwird der berliner Häuser-Bau und Kauf, mehr
als Speculations-.Schwindel betrieben, als in dem Sinne, dem wirklichen
Bedürfniß abzuhelfen, welches sich besonders in den weniger bemittelten und
unteren Klassen zeigt. Da man aber beim Bau nur ans Miether aus den
reicheren Klassen spcculirt, so bleibt dies ohne Folgen für das eigentliche
Bedürfniß.

13"



Verhältnisse» beruht, so bleibt kein Zweifel, daß eine sortge¬
setzte Tilgung nur nachtheilig auf manche einzelnen Theile des
Ganzen einwirkt. Wir halten uns um so mehr für verpflich¬
tet, diesen Gegenstand zu erörtern, da sich die Meinung ver¬
breitet, die Regierung wolle, um sich der Fonds zu ent¬
ledigen, die sich baar angesammelt haben, im nächsten Zahre
zu einer außerordentlichenTilgung von 1t> Millionen Tha-
lcrn schreiten. Geschieht dies, so wird der größte Thcil zu
der neuen österreichischen Anleihe oder zu der in Kurzem zu
erwartenden russischen Anleihe verwandt werden, lind das Ka¬
pital wandert fort, und wenn es demnächst gebraucht werden
soll, fehlt es.

Wenn nun ferner untersucht wird, ob die Regierung
außer dem vorherbezeichneten auch ein specicllcs Interesse dabei
hat, die Tilgung einzustellen, und auf welche Weise der Til-
gungs-Fond am Zweckmäßigsten anderweitig verwendet werden
kann; so scheint es ausgemacht, daß die Regierung ein sehr
direktes Interesse hat, die Tilgung einzustellen, um im Stande
zu sein, durch die dazu bestimmten Fonds sich für den Fall
des Krieges, eine starke Reserve zu sammeln.

Die bedeutenden Summen, welche jetzt schon baar im
Schatz der allgemeinen Meinung nach angehäuft liegen sollen,
noch zu vermehren, streitet durchaus gegen alle Regeln einer
gesunden National-Occonomic, es fragt sich daher, auf welche
Weise ist eine solche Reserve am nützlichsten unterzubringen,
ohne sie zu fest hinzulegen, mithin im Stande zu bleiben,



sclbigc im Fall eines Krieges bald wieder mobil mache» zu

können. Diesen Reserve-Fonds ans dem gewöhnlichen Wege

auf Zinsen auszuleihen, würde, da jetzt Hypotheken schwer zu

haben sind, nicht möglich sein, und sich auch noch andere we¬

senliche Bedenken dagegen erheben lassen; wenn aber diese

Fonds zum Einkauf in die Grundsteuer in den alten, im Mit¬

telpunkt der Monarchie belegenen Provinzen, die nur eine ge¬

ringe Grundsteuer zahlen, verwandt werden könnten, so würde

dies ein vorzügliches Auskunftsmiltcl sein. Daß die Regie¬

rung sich deshalb mit den Ritter- und andern Grundbesitzer»

einigte, ist nicht zu bezweifeln, es müßten für diesen Fall

Grund - Nentcnbriefc ausgefertigt werden, die au porleur

lauteten.

Wenn Preußen alle seine Schulden bezahlt hätte, und

müßte im Falle eines Krieges zu bedeutenden Anleihen schrei¬

ten, so würde ohne alle Frage die Negocirung bei BanquicrS

und auf fremden Plätzen nur mit ungeheueren Opfern zu be¬

wirken sein. Bei solchen Anleihen kommt es dann wenig auf

die Sicherheit des Staats an, fauch den Unsichersten wird Geld

geborgt, wie die Erfahrung lehrt). Allein die Unsicherheit der

Zinsenzahlung ist es, die die Capitalisten, besonders die vielen

kleinen vom Beitritt zurückschreckt. Die Erfahrung lehrt, daß

die Staaten im Kriege beim besten Willen keine Zinsen zah¬

len können, und besonders der Gedanke, daß man eine Regie¬

rung nicht wie einen Privatmann zur Zahlung zwingen kann,

macht alle diejenigen besorgt, die von ihren Zinsen leben müs-



sen, und schreckt sie vom Ankauf zurück. Nur bei den großen
Kapitalisten findet sich dann die Kauflust wegen des großen
Gewinnes, der sich ihnen in Hoffnung zeigt. Dieser große
Gewinn, den die Kapitalisten machen wollen, kömmt den ohne¬
hin schon ungeheueren Kriegslasten hinzu, und dies ist, was
die Nation erdrückt, und was eine Regierung wie die Preußi¬
sche im Voraus überlegen und abzuwenden suchen sollte. Wenn
die Regierung aber, wie es eben vorgeschlagen ist, Kapitalien
mit den Vorrechten der Steuer begabt, auf die größte Sicher¬
heit, die es gicbt, auf Rittergüter eingetragen, ankauft, so würde
sie selbige jederzeit ohne allen Verlust selbst mitten im Kriege
anzubringen im Stande sein, weil der Inhaber eines solchen
Papiers außer der großen Sicherheit, sich auch noch im Falle
nicht prompter Zinsenzahlungan einen Privatmann zu halten
berechtigt wäre, gegen welchen mit Exemtion eingeschritten wer¬
den kann.°)

°) Wir habe» schon öfters auf die großen Hülfsmittcl, welche darin lie¬
gen, die Ernndsteucr in der ganzen Monarchie zn verbreite», aufmerksam
gemacht- Durch eine solche Operation bekäme die Negierung eine unter al¬
le» Verhältnissen gültige Kapitals-Repräsentalion von 250 Millionen, welche
unter Garantie und mit Verschluß der Stände niedergelegt, damit sie dem
Lande gesichert bleiben, Preußen um 20 Prozent höher in der politischen
Waagcschaale von Europa stellen würde. ZuMch läge hierin für das preu¬
ßische Volk eine Bürgschaft, daß wenn selbiges sich in Masse zur Bcrthei-
digung des Vaterlandes erhebt, nicht sein Vermögen zu Hause i» Masse zu
Grunde gerichtet würde. Ein wahrhafter Finanz-Minister im hohen Sinne
des Worts ist nicht zu bezahlen, und findet man in Preußen keinen, so
suche man ihn anders wo, und sollte man sein Gehalt verfünffachen, man
macht doch ein lucrativcs Geschäft.



Zn dem Vorhergehenden haben wir gezeigt, wie direkt

der Staat bei einer so veränderten Verwendung des Staats-

schulden-Tilgungsfonds betheiligt ist. Ihn zu einer Herunter-

sctzung der Abgaben zu verwenden, ist nicht rathsam, dazu

bleiben ihm noch anderweitige Mittel übrig und in einem

Staat wie Preußen, der seine Stärke in der Concentration

seiner Kräfte suchen muß, ist die Sicherung der Mittel zur

Führung eines Krieges wichtiger, als es je ein kleiner Erlaß

der Abgaben werden kann.

Wenn wir nun unfern Blick auf die vorhin mitgetheilte

Uebersicht der Staatsschulden werfen, so versteht es sich von

selbst, daß der bei der auswärtigen Schuld eingegangenen Ver¬

pflichtung, keine derselben entgegenstehende Veränderung gemacht

werden darf.

Nur fragt es sich, ob selbige nicht in Staatsschulden zu

verwandeln sein würden.

Mit welchen Schwierigkeiten dies verbunden ist, wissen

wir nicht, allein wir glauben, daß der Staatsmann, der an

der Spitze der Schulden-Verwaltung steht, und der bisher ver¬

standen hat, mit vielem Geschick im Großen und Kleinen die

Geldgeschäfte der Regierung zu leiten, die Umwandlung, wenn

er dazu den Auftrag erhielte, leicht und glücklich bewirken

würde. Was nun in jener Tabelle, die Staatsschuldscheinc be¬

trifft, so würde es im Interesse liegen, die Tilgung derselben

von jetzt an ganz aufhören zu lassen und für geschlossen zu

erklären.



— 200 —

Sollten die auswärtigen Anleihen eine Verwandlung in

Staatsschuldscheinc erfahren, so wurde die Summe der beiden

eben bezeichneten Gattungen 449,800,376 Thlr. betragen, die

eine jährliche Ausgabe von circa 6,000,000 Thlrn. forderte"),

eine Summe, die etwa den vierzehnten Theil der wahrscheinlichen

Brutto-Einnahme des Staats ausmacht, und daher unbedeu¬

tend ist; auch darf hierbei nicht übersehen werden, daß die

Fonds, die in Folge einer solchen Maßregel statt zur Tilgung

der Schuld, zum Ankauf von Rcntbricfen verwendet werden,

das Activ-Vermögen des Staats im gleichen Verhältnisse wie

bisher vermehren. Was dagegen die übrigen Schulden betrifft,

so konnte bei selbigen die Tilgung immer fortgesetzt werden.

Nur in Hinsicht der aufgeführten Provinzial - Staatsschuld

wäre eine Aussetzung der Tilgung wegen des geringen Zins¬

fußes (wenn die Gläubiger sich damit zufrieden erklärten) be¬

sonders rathsam, da der Staat den für diese Schulden be¬

stimmten Amortisations-Fonds noch zu höhern Zinsen unter¬

bringen würde, als er selbst dort zu zahlen hat.

Wenn wir uns nun auch kcineswcges der Hoffnung hin¬

geben, daß die hier ausgesprochene Ansicht für jetzt besondere

Folgen haben werde, so zweckmäßig es auch sein würde,

so glaubten wir wenigstens, einen so wichtigen Gegenstand

') Es ist sehr wahrscheinlich, daß wenn die Regierung erklärte,
wer mit Zx Prozent zufrieden sehn wolle, der sollte von der Aus¬
losung befreit sehn, so werde die Mehrzahl der Staats-Gläubiger darauf
antragen.



einer reiflichen Erwägung unterziehen zu müssen. Allein wie viele

Gegenstände haben wir nicht schon berührt, die eine Acnderung

dringend fordern. Obgleich dies nun von vielen einsichtsvollen

Personen erkannt ist, so möchte doch wenig Wahrscheinlichkeit

vorhanden sein, daß mehr geschehen wird, als das Tageswerk ab¬

zuarbeiten, so lange die Verwaltung noch in dem Uebcrmaße

ganz nutzloser Geschäfte begraben bleibt, die ihr alle Lust und

Zeit rauben, um an Verbcsserungen zu denken, so lange

noch die eigentlich leitende Behörde sich auch mit Verwalten

beschäftigt, so lange die jetzige unzweckmäßige Vertheilung der

obersten Verwaltungszweige besteht.

Jetzt liegt uns noch die Pflicht ob, auf die Abtheilung

für Handel und Gewerbe überzugehen, welche nebst dem Chaus¬

seebau und dem Bergwerke diesem Ministerium beigelegt sind,

um die Steuer-Verwaltung gleichsam dafür zu entschädigen,

daß ihr die wesentlichsten Zweige des Finanz-Ministeriums

genommen sind.

DaS Unpassende einer solchen Eintheilung der Geschäfte

liegt klar vor; es würde nicht weniger wunderbar erscheinen,

wenn man dem auswärtigen Departement diese Partie anhän¬

gen wollte. Wenn man aber den Handel und die Gewerbe,

wie es die Meinung sein soll, von den Finanzen trennen und

einem besonder« Minister unterordnen wollte, ohne den Acker¬

bau mit selbigem zu verbinden, so wäre dies eine ganz nutz¬

lose Veränderung, dann wäre es immer noch besser, das Ganze
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mit dem Ministerium des Znnern in Verbindung zu bringen,

obgleich wir die daraus entspringenden Nachtheile vorhin so

klar bewiesen zu haben glauben.

Die sehr kostbare Sammlung von Maschinen und Mo¬

dellen in dem Gewerbe-Institute zu Berlin nimmt die Auf¬

merksamkeit mancher hohen Personen und vieler vornehmen

Fremden, die diese Residenz besuchen, sehr in Anspruch, und sie

bekommen dadurch einen hohen Begriff von dem Grade der

Vollkommenheit, bis zu welcher man es in Preußen gebracht

haben muß, da man doch voraussetzen kann, daß dies nicht

bloß eine Sammlung zum Beschauen sein soll.

Sollten endlich die Domainen vom Finanz-Ministerium

getrennt bleiben, so müßten wenigstens die Bergwerke mit die¬

sem verbunden werden.

Die von den verschiedenen Abtheilungen dieses Ministe¬

riums ressortirenden Znstitute sind in der Anlage, ^ ent¬

halten. —



Von der Verwaltung des Cultus-Minister«.

Wir wenden uns jetzt zu einer Verwaltung, durch welche
Preußen in vielfacher Beziehung etwas Tüchtiges geleistet hat.

Kirche, Lehre, Wissenschaft und Kunst sind es, die ihrer
Sorge anvertraut sind. Wir wollen mit der crstercn beginnen.

Die preußische Verwaltung des Cultus, sagt man, habe
eine schwierige Aufgabe zu lösen. Preußen steht an der Spitze
des evangelischen Christenthums des Continents, und unter sei¬
ner Bevölkerungbefinden sich Zweifünstel Katholiken. Daraus
entspringt noch keincswegcseine so große Schwierigkeit, wie
man es behauptet; leicht könnte eine viel größere in dem Zu¬
stande der evangelischen Kirche selbst liegen. Ohne alle Frage
ist es schwer zu bestimmen, wohin die Wirren führen sollen
und werden, welche allenthalben in unserer eigenen Kirche herr¬
schen, und die noch immer zu vergrößern man auf dem Wege
zu sein scheint, weil man die tiefer liegenden Ursachen des krank¬
haften Zustandcs der evangelischen Kirche noch eben so wenig
erkannt hat, als man überhaupt darüber einig sein möchte,
welches Verhalten das zweckmäßigste für die Regierungsei.
Wenn man zurückgeht und untersucht, wie die Freiheit des
Geistes benutzt sei, welche die protestantische Christenheit durch
ihren Abfall von Rom wieder gewonnen hat? Wenn man
fragt, wie sie von dem Bekenner des Evangeliums angewandt
sei, den Geist und die riefe Bedeutung desselben im Geist und
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in der Wahrheit aufzufassen, so wird man bekennen müssen,
daß wir uns in Hinsicht des Erkenntnisses noch auf demselben
Punkte befinden, auf welchen Luther's Reformation uns ge¬
bracht hat. Glaubt man denn aber sicher zu sein, daß nichts
weiter zu reformircn war? oder hat man mit dem Ernst und
mit der Freiheit des Geistes, welcher das Wesen der evange¬
lischen Christenheitausmachen soll, geprüft, ob denn die Re¬
formation durch Luther so vollendet sei, daß wir uns dabei
beruhigen und in unscrm Gewissen es verantworten können,
statt den unfehlbaren römischen Pabst einen Wittenbergschc»
anzuerkennen? Doch wir wollen uns nicht in dogmatischeUn¬
tersuchungen verlieren, sondern an die Worte Jesu, Matth.
Cap. VII. Vers 17. 18. 19 und 2(1 halten, wo er sagt: „da¬
her sollt ihr sie an ihren Früchten erkennen."

Welche Früchte hat nun der Baum des reformirtcn Chri-
stcnthums getragen? Sehr gute Früchte und böse, sie wachsen
auf einem Stamm-

Welchen unendlichen Einfluß die Reformation durch Luther
auf die geistige Entwickelung unseres Zeitalters, auf die Hebung
eines christlichen Sinnes, auf die Anerkennung des Welches
des Menschen als solchen, auf den ganzen Zustand der Gesell¬
schaft, ja selbst auf die katholische Kirche gehabt hat, ist zu
bekannt, liegt zu klar vor, um cS leugnen zu können, allein
wenn dagegen das Auge auf den Zustand der sogenannten
evangelischen Kirche selbst als solche fällt, so finden wir, daß
diese sich immer mehr und mehr spaltet, eine die hohe Bcdcu-
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tmig des evangelischen ChristenthumsentwürdigendeRichtung
nimmt, daß Aberglaube und Unglaube wetteifern, die Rei¬
hen ihrer Bekenner immer mehr und mehr zu lichten, und daß
die Bcsorgniß nicht ohne Grund ist, daß sie sich in lauter
Privat-Religionen,möchte man es nennen, aufzulösen droht.
Daß auch dieses eine Wahrheit ist, kann Niemand widerstrei¬
ten, und es fragt sich daher, was das Ministerium der geist¬
lichen Angelegenheiten zu thun habe, um dieses Auseinander¬
gehen zu verhindern, und zu bewirken, daß die Erkenntniß des
wahren Geistes und der echte Sinn des Christenthums mehr
aus dem Chaos der verschiedenartigsten Ansichten hervortrete,
um als leuchtender Stern den Verirrten zu dienen").

Die katholische Kirche bildet eine feste geschlossene Kör¬
perschaft. Ihre Lehrsätze sind keiner Frage unterworfen; sie
glaubt, daß diese unter dem unmittelbaren Einfluß des heili¬
gen Geistes stehen und gleichsam von diesem selbst eine Weihe
der Unfehlbarkeit erhalten hat; sie nimmt an, daß durch ihn
die Mittheilungen der Evangelisten und Apostel noch vervoll¬
ständiget worden sind. Sie vereinigt in sich die höchste
Consequenz und bildet dadurch einen Felsen, gegen welchen alle
äußeren Angrisse nichts vermögen. Die einzige Gefahr, die

*) Vor Allem keine Zeitungs-Artikel zu verfassen.Uebcrhaupt möch¬
ten wir den Rath erthcilen, bei allen öffentlichen Bekanntmachungen sich den
römischen Stvl in Hinsicht der Fassung zuni Muster zu wählen, in welchem
eben so viel Charakter liegt, als es dem unsrigcn an diesem fehlt, in wel¬
chem jedes Wort abgewogen ist, während in dem unsrigcn dies leider nicht ist.
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ihr droht, kommt von Innen; dies weiß sie und daher kennt
sie keinen größcrn Feind, als den Geist der Prüfung.

So wie nun die katholische Kirche eine mehr äußerliche
ist, so ist die reformirte eine mehr innerliche. Ihre Fahne ist
die Selbsterforschung der Wahrheit; sie will mit eigenen gei¬
stigen Augen das Licht sehen, welches Jesus auf Erden ge¬
bracht, damit es leuchte; sie glaubt nicht, wie die katholische
Kirche, an die Ohnfehlbarkcit der Lehrsätze, welche die Con-
cilien aufgestellt haben, um die Zweifel, welche schon damals
die Christen beunruhigten und trennten, für immer zu vernich¬
ten, sondern sie hält sich an den Rath: „prüfet Alles und
behaltet das Beste," und an die Verheißung Jesu: „ich werde
den Vater bitten, daß er euch den heiligen Geist sende, den
Geist der Wahrheit und des Lichts, der vom Vater ausgehet,
daß er bleibe bei euch ewiglich und euch leite in al¬
ler Wahrheit."

Wenn wir nun zu den Normen des Verhaltens über¬
gehen, welche, wie es scheint, die Richtschnur für das geistliche
Ministerium sein und bleiben sollten, so würden sie der katho¬
lischen Kirche gegenüber darin bestehen, ihren Bekenner» auf
keine Weise die freie Ausübung ihrer Religion zu beschränken,
und strenge darauf zu wachen, daß keine Reibungen zwischen
den Anhängern beider Kirchen entstehen könnten, daher alle
Uebcrgriffc von der einen und alle Proselytenmachcrei von der
andern Seite zu hindern.

Der protestantischen Kirche gegenüber muß es Norm bleu



ben der Alisbildung der religiösen Ansichten ihrer Bekenner
auf keine Weise entgegenzutreten,sondern eine ganz freie Be¬
sprechung zu gestatten. Die Verwirrungen, welche sich in
unserer Kirche finden, können nur durch eine freie Forschung
entfernt und überzeugend widerlegt werden. Sollen wir den
Geist durch den Geist erkennen, so kann nur eine geistige
Entwickclung zu der richtigen Erkenntniß führen; wer dies
zu verhindern bemüht ist, der versetzt der evangelischen Chri¬
stenheit eine gefährliche Wunde.

Ist unsere Religion eine göttliche, so darf sie die For¬
schung nicht scheuen, wäre sie ein Menschenwerk,so könnte
ja nichts wünschenswcrthersein, als die Aufdeckung davon.

Die einzig wahre Anbetung Gottes ist im Geist und in
der Wahrheit, und da Gott keinen knechtischen, sondern einen
kindlichen Sinn fordert, so ist es ihm am wohlgefälligsten,
wenn der göttliche Geist im Menschen seinen Willen, sein
Gebot in der ihm gewordenen Verkündigung erfaßt, und dem¬
selben, mit Bewußsein seiner Freiheit, folgt. Die Religion
des Gemüths, wenn sie nicht durch die Erkennung der Wahr¬
heit in den rechten Schranken gehalten wird, neigt sich nur
zu leicht zum Aberglauben oder einer Art Abgötterei.

Es ist wahr, daß viele der größten Geister des vergan¬
genen Zeitalters sich mehr darin versucht haben, jede Offen¬
barung als solche anzugreifen, allein wohin hat der Luxus
von tief philosophischen Untersuchungengeführt? Die End-
Resultate haben sich in ein Dunkel verloren, welche den Be-
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weis führen, daß die Forschung des menschlichen Geistes in

seiner zeitigen Gestaltung und Verbindung eine Grenze finde,

über welche hinaus sie nicht zu schreiten vermag, und daß,

wenn etwas über diese Grenzen hinaus uns zu wissen nöthig

thut, es uns nur durch Offenbarung zukommen kann. Dies

ist ein wichtiges Resultat. Ohne alle Frage hat das philoso¬

phische Zeitalter und das Streben der Menschen, ihr eigener

Gott zu werden, durch den Ucbergang zum Panthanismus und so

fort den Culminations-Punkt erreicht, ein mehr religiöses ist we¬

nigstens im Beginnen, und die Strauße werden es nicht hindern.

Das sicherste Zeichen davon sind die Bewegungen, die

in den letzten Jahren eine gewisse Unruhe veranlaßten. Sich

in diese von oben herab einzumischen, wäre ein entschiedener

Mißgriff, vor welchem sich die obere kirchlicheBehörde vor

Allem zu hüten hat; und es ist in dieser Beziehung schon

Manches vergriffen.

Es bleibt jetzt, wenn größeres Uebel vermieden werden

soll, nichts weiter übrig, als den Kampf der verschiedenenAnsich¬

ten ruhig gehen zu lassen, und von dem Glauben tief durchdrun¬

gen zu sein, daß der große Regicrer der Welt und deren Geschicke

in seiner Weisheit Alles so geordnet habe, daß die göttliche

Wahrheit stets den Sieg davon trage, und daß jedes mensch¬

liche Einschreiten, so wohl gemeint es auch immer sei, nur

schädlich werde, denn in Gottes höherem Plan, einer fort¬

schreitenden Entwickclung, ist es keiner irdischen Hand ein¬

zugreifen erlaubt.



Eine weise Zurückhaltung der Regierung ist nie mehr an

der Zeit gewesen, als in einem Augenblick, wo Besorgnisse,

gleichviel, ob scheinbare oder wirkliche, sich der Gemüther be-

mcistcrt haben. Zn einer gewissen Passivität muß sie Stärke

zu gewinnen suchen; nur handeln, wenn ihre Pflicht es wirk¬

lich und entschieden fordert, wenn es unerläßlich ist, damit

ihr nicht zugerufen werden könne, daß im Schweigen oft die

größte Weisheit läge. So wie aber die Pflicht fordert, sich

von Seiten der Regierung jeder Einmischung in die Gewis¬

sens-Angelegenheiten der Nation zu enthalten, weil ihr dar¬

über keine Gewalt zusteht, so bedarf es wohl kaum einer

Erwähnung, daß sie in allen weltlichen Dingen keine Vor.

liebe für irgend eine Ueberzeugung, sie gehöre an, wem sie

wolle, zeigen dürfe. Hier kommt es rein auf die Fähigkeit

und auf die Handlungsweise, nicht auf die innere religiöse

Ansicht an.

Zcde Begünstigung, ja jede Vorliebe, welche von dem

Einen auf das Andere übertragen würde, schadet der Religion,

dem Dienst und verstimmt das Volk.

Der Religion, weil es die innere Zwistigkeit auf die

äußere überträgt, weil es Partciungen befördert und Heuche¬

lei erzeugt; — dem Dienst, weil es den Wahlkreis, aus wel¬

chem die Diener genommen werden, beengt; der Meinung,

weil sie daraus Gefahr für die bürgerlichen und religiösen

Verhältnisse der Nation besorgt.

Der Verwaltung stehen als solcher so bedeutende Mittel

14
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zu Gebote, innerhalb der ihr angewiesenenGrenzen auf die
Richtung einzuwirken,daß wenn diese sich als eine zeigt, die
von den wahren Geist der protestantischen Kirche sich verirrt
hat, sie jederzeit im Stande ist die nachthcilungenWirkungen
zu entfernen. Eine Hauptcinwirkunggiebt ihr die Befugnis;,
die sie hat, die Lehrer und die geistlichen Obern anzustellen.
Wenn sie bei diesen Wahlen von dem rein evangelischen
Gesichtspunktausgeht, so gehört ihr die nächste Generation,
wenn sie dagegen, selbst befangen, religiösen Fractionen das
Lehramt überträgt, so säet sie Unkraut aus und wird Un¬
kraut ernten.

Zn einem christlich-protestantischen Staat ist vor Allein
eine geistige Bildung der ganzen Nation ein Hauptcrfordcr-
nißz wo dem Geist eine Stimme zuerkannt ist, darf eine gei¬
stige Ausbildung nicht fehlen.

Zn dieser Beziehung ist in Preußen Großes geleistet.
Die Regierung hat nicht allein dem Nolks-Unterrichtihre Auf¬
merksamkeit gewidmet, sondern auch auf das Umfangreichste für
die höhere Ausbildung der mittleren und oberen Klassen der
Nation gesorgt.

Die Anlage enthält die Ucberstchtder vielen diesem
Ministerium untergeordneten Institutionen,deren sich die preu¬
ßische Regierung als Mittel zum Zweck bedient hat.

Künste und Wissenschaft, Alles hat auf gleiche Weise
ihre Sorgfalt in Anspruch genommen.

Die berühmtesten Namen in allen Fächern des Wissens



hat die Regierung sich eigen zu machen gesucht, sie und das
Land ernten die Fruchte davon.

Einer der Hauptpfeilcr der Größe Preußens beruht nicht
allein in kirchlichen, sondern auch in vielen anderen Beziehun¬
gen in der allgemeinenEntwickelung der Nation. So gewiß
es nun ist, daß diese in Preußen vorangeht, eine eben so feste
Bürgschaft liegt in ihr gegen ein wirkliches Zurückschreiten,
welches manche besorgen, — ein thörigter Wahn, ohne ir¬
gend ein Fundament.

Was die Berufs-Ausbildungder preußischen Staatsdie-
ner betrifft, so wird auf diese sehr strenge gehalten. Man
hat behauptet, daß sie mehr eine gelehrte als praktische Bil¬
dung erhielten; dies ist kein begründeter Vorwurf, wohl aber
wäre in dieser Beziehung anzuführen, daß ihre Ausbildung
zu allgemein sei, und daß es besser wäre, statt dessen sich eine
ganz besondere Tüchtigkeit für ihr eigentliches Bestimmungs¬
fach zu verschaffen.

Zn Rücksicht der Anwendung des Wissens auf die ma¬
teriellen Interessen, zeigen sich die erfreulichsten Resultate.
Die Chemie hat sich in dieser Beziehung besonders ausgezeichnet;
sie hat nicht nur das Gebiet ihres Wissens vervollkommnet und
bereichert, sondern sie hat auch durch ihre Anwendung auf den
Ackerbau und auf die Manufacturen reiche Früchte getragen.

Merkwürdig zeichnen sich die Leistungen eines National-
Oecvnomistenaus, (des Staatsraths Hoffmann), der, mit
einem ganz besonder« Scharfsinn, mit bloßen Zahlen die allcr-

14°
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sinnreichsten Ergebnisse zu liefern im Stande gewesen ist, der
die wichtigsten national-ökonomischenAufschlösse über die ge¬
werblichen und moralischen Verhältnisse der Bewohner des
Staats, der verschiedenstenCulturzweige und ihre Folgen lie¬
fert, und daraus die gehaltvollsten Folgerungen zieht.

Wenn wir hier den ganzen wohlthätigen Wirkungskreis
berühren wollten, welchen das Land dem Ministeriumdes
Cultus während der langen Verwaltung des kürzlich verstorbe¬
nen ausgezeichneten Chefs desselben (Altenstein) dankt, so
würden wir noch viel zu sagen finden; wir wollen statt dessen
einen Punkt bezeichnen, der ihm entgangen ist, und den er
seinem Nachfolger überlassen zu haben scheint.

So viel im Allgemeinen für die Ausbildung der Nation
und auch mit Rücksicht auf ihren Beruf geschehen ist, so ganz
hat man dies in Hinsicht auf den Ackerbau zu thun versäumt.

Wir haben schon vorher, in dem Abschnitt, wo vom
Ministerium des Innern gehandelt wird, bemerkt, daß in der
ganzen Monarchie nur zwei Ackerbau-Schulen von beschränk¬
tem Umfange, und nur für die reichen Klassen bestehen, und
daß für die Unterweisungen der mittleren und untern Klassen
der ackerbautreibenden Bevölkerungnichts geschehen sei. Dies
ist ein großer Mangel und verdient die ganze Aufmerksamkeit
des Ministeriums. Eine überwiegende Hauptquclle des Wohl¬
standes ist entschieden der Ackerbau, und die kleinste Verbesserung
in dessen Betriebe ist von dem allergrößten Einfluß. Ganz
besonders aber ist es wichtig, der zahlreichen Klasse, die von
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der Arbeit ihrer Hände lebt, ihre Lage zu erleichtern. Zur
Verrichtungder Arbeit gehört nicht blos physische Kraft, son¬
dern vor Allein das Geschick, dieselbe anzuwenden; diese Kraft
gut verwandt, erreicht eine doppelte Wirkung.

Da nun ein bedeutender Thcil des National-Vermögens
in der Arbeit besteht, so wird es in dem Maße vergrößert,
als diese lohnender gemacht wird; dazu kommt, daß für eine
väterliche Regierung, wie die preußische ist, wohl noch ein an¬
derer Beweggrund vorhanden wäre, so etwas zu befördern.

Die ganze Klasse der ländlichen Arbeiter und Bewohner
überhaupt, welche verhältnißmäßig bedeutende Abgaben zahlt,
(Kopfgeld, Salz- und Verbrauchssteueru. s. w.), welche
zur Vertheidigung des Vaterlandes wie jede andere verpflichtet
ist, — welcher besonderen Begünstigung erfreut sie sich da¬
gegen? Des Schul-Untcrrichts? — den bezahlt sie selbst.
Der Fürsorge des Geistlichen? — dafür zahlt sie, und Hilst auch
die Kirchen und Schulen unentgeltlich bauen. Der Rechts¬
pflege? — auch die bezahlt sie, wenn sie so unglücklich ist,
sie in Anspruch nehmen zu müssen. Was geschieht denn also
für sie? — wir wissen es nicht!

Daher scheint es wohl billig, daß diese Klasse nicht al¬
lein vergessen bleibe, sondern endlich auch für ihre Bcrufs-
Ausbildung etwas geschehe, und namentlich mit den Land¬
schulen eine solche Berufs - Ausbildung in Verbindung ge¬
bracht werde.

Wenn wir uns endlich zu den schönen Künsten wen-
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den, so hat die plastische Kunst allein keine Fortschritte gemacht,
sondern ist vielleicht eben so sehr zurückgegangen, als die Tanz-
Kunst und die Pantomime sich ausgebildet haben. Wenn wir
dagegen aus die Fortschritte der Malerei und Bildhauerkunst
sehen, so finden wir, daß in dem letzten Vicrteljahrhundcrt
die allercrfreulichstenFortschritte gemacht sind, und daß wir,
besonders in letzterer Beziehung,die früheren Jahrhunderte
bald hinter uns erblicken werden.

») Ministerium der auswärtigen Angelegen¬
heiten;

I») der Justiz;
e) der Staatsschulden- und Geld-Institute;
ck) des Staatsschatzes;

der Domainen;
k) das General-Post-Amt, mit einem Minister

an der Spitze.
Da wir keine Veranlassung haben, uns über die vor¬

bezeichneten Ministerien umständlich auszusprechen,so wollen
wir selbige zusammenfassen.

Das Ministerium der auswärtigenAngelegenheitenund
dessen Verwaltung liegt in politischer Beziehung außerhalb
den Grenzen der Erörterungen,die den Gegenstand dieser
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Schrift ausmachen; nur in einer Beziehung finden wir eine
Veranlassung, die Aufmerksamkeit auf selbiges zu richten. Bis¬
her hat man, wie es scheint, bei Anstellung der Gesandten
für den Fricdenszustand,zu wenig darauf Rücksicht genommen,
daß noch andere wichtige Interessen Beachtung verdienen, als
die rein politischen.

Eine Regierung, wie die preußische, sollte eS nicht un¬
terlassen, durch ihre Gesandtschaften an den verschiedenen Hö¬
fen die genauesten Erforschungen über die inneren Verhältnisse
dieser Länder, ihre organischen Einrichtungen, ihren Gewcrb-
fleiß und ihre Handels-Verbindungen anzustellen. Nur Män¬
ner, die zu solchen Erforschungen die nöthige Ausbildung
haben, und mit den innern Verhältnissen Preußens ganz ver¬
traut sind, müßten dazu gewählt werden. Preußen hat im
Vcrhältniß zu andern Staaten noch eine stärkere Aufforderung
dazu, in der Entwickclung seiner geistigen und materiellen
Interessen nicht zurückzubleiben, denn sein Streben soll stets
dahin gehen, seine Kräfte zu vermehren, und durch eine zweck¬
mäßige Verwendung derselben, sie in ihrer Wirkung zu ver¬
doppeln.

Viele Provinzen der Monarchie besitzen schon ein reges
Fabrik-Leben, andere sind noch fast ganz auf die Production
beschränkt. Erstere bedürfen für ihre Fabrikate auswärtige
Märkte zum Absatz derselben, so wie letztere den Uebcrschuß
ihrer rohen Produkte nur im Auslande versilbern können; es
ist mithin von der größten Wichtigkeit, nicht nur in diesen
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Beziehungen die Verhältnisse anderer Länder zu kennen, son¬
dern auch die Umstände zu benutzen, um durch Handels-Ver¬
bindungen aus selbigen Vorthcil zu ziehen. Besonders wichtig
für uns ist es, auf England, Nord-Amerika, die Niederlande
und Frankreich unsere ganze Aufmerksamkeitzu richten, um
genau mit allen dortigen Verhältnissen bekannt zu sein und
zu bleiben. Es ist nicht zu leugnen, daß es schwer werden
wird, Gesandte zu finden, die mit der Kenntniß der inncrn

preußischen Verhältnisse die übrigen Eigenschafteneines preu¬
ßischen Diplomaten verbinden, wie dies bei unserm letzten Ge¬
sandten in London der Fall war. Inzwischen würde sich doch
ein Auskunfts-Mittelfinden lassen, wenn man der Gesandt¬
schaft Personen zutheilte, die den Gesandten in dieser Bezie¬
hung zu unterstützen vermögten. Eine dadurch veranlaßte
Vermehrung der Kosten wird wohl nicht in Betracht gezogen
werden können, denn eine fruchtbringende Ausgabe ist keine.
Inzwischen würde auch diese nicht sehr bedeutend sein, wenn die
Regierung selbige vermeiden zu müssen glaubte, ja es ließe sich
an die Erfüllung des Wunsches, — auch die geistigen und mate¬
riellen Verhältnisse der übrigen Staaten beobachten zu lassen
noch eine andere Maßregel knüpfen, die im Interesse der Regie¬
rung die allgemeine Meinung für sich hat. Letztere vereinigt sich
dahin, daß, so nützlich es auch sei, wenn die preußische Re¬
gierung ohne Rücksicht auf Stand und auf Vaterland Männer
von Geist und Talent in ihren Dienst berufe, doch in Hinsicht
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der äußeren Vertretung, die Wahl nur auf Männer fallen
sollte, die durch Geburt und Gesinnung ganz preußisch sind,
und den alten Geschlechtern des Vaterlandes angehören. Die
öffentliche Meinung zeigt in viele» Fällen einen sehr richtigen
Takt; der preußische Gesandte, an welchem Hofe der Welt es
sei, soll sich durch Charakter,durch ein gerades offenes
Wesen, verbunden mit den feinen freien Sitten der hö¬
heren Gesellschaft, allenfalls auch durch ein militairisches
Aeußere auszeichnen.

Die wahre preußische Politik hat eine einfache Grund¬
linie, — sie ist, das Rechte zu wollen, es offen und ehrlich
zu sagen, Wort zu halten und sein Wort geltend zu machen.

Um dies durchführen zu können, braucht der Repräsen¬
tant Preußens weder ein außerordentlichesGenie, noch ein
Gelehrter zu sein, sondern ein Mann von Kopf und Herz,
seinem Herrn und dem Lande treu ergeben, der Vertrauen ein¬
flößt und Achtung verdient, dabei ist es unerläßlich,daß er,
was man bei uns so nennt, einen guten Ruf habe.

Im Innern des eignen Hauses entscheidet allein die
Tüchtigkeit; wenn man bei Hofe geht, muß man geschmückt sein.

Wenn Fürst Metternich und Fürst Hardenberg mit
einander verhandelten, so sprachen Gleichgestellte zusammen,
wenn crstcrcm, den Fall möglich gedacht, ein llomo novus
gegenübergestellt worden wäre, so hätte sich Preußen von Hause
aus im Nachthcil gegen Oesterreich befunden.
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Wie nun Preußen im Auslände vertreten werde sollte,
darüber giebt es wenig verschiedene Ansichten, schwieriger
scheint es, Personen mit den nöthigen Eigenschaften begabt zu
finden. Eine Erweiterung des bisherigen Wahlkreises möchte
zum Zweck führen.

Preußen hat dazu die Gelegenheit, in seinem Heere und
unter den inactiven Militairs. Eine bedeutende Zahl von hohen

Offizieren vereinigt in sich die Eigenschaften und nöthigen
Kenntnisse, die zu solchen Missionen erforderlich sind. Diese
können im Frieden, wie es scheint, sehr wohl vom Excrcir-
platz und den großen Paraden entbehrt werden. Manche
unter ihnen möchten bei vorgerücktem Alter im Kriege dem
Staat nicht mehr dienen können; durch einen Gcsandschafts-
postcn dagegen hätten sie Gelegenheit, auf eine ihnen selbst
willkommene ehrenvolle Weise noch weiter Dienste zu leisten.

Doch man wähle die Gesandten, — gleichviel, aus dem
diplomatischen-Corpsoder auf obige Weise; — jedenfalls ist
es an den meisten Höfen nöthig, ihnen junge Beamte bei¬
zuordnen, die vorher in der Administration angestellt gewesen
sind, und daher Preußens innere Zustände kennen; doch täu¬
schen wir uns nicht, so ist diese Ansicht nicht neu, sondern
eine von denen, die man längst gewollt hat, die aber bis jetzt
nur thcilwcise zur Ausführung gekommen ist.

Ministerium der Justiz.
Daß die verschiedenen Theile der preußischen Monarchie

ein verschiedenes Gesetzbuch und eine ganz verschiedene Ge-
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richts-Verfassung haben, daß in den alten Provinzen an einer
Revision der Gesetzgebung schon längst gearbeitet wird, ist
bekannt, und eine gründliche Bcurthcilung dieses VerwaltungS-
zwcigcs würde wenigstens ein ganzes Buch ausmachen, außer¬
dem fehlen uns die Kenntnisse, etwas Befriedigendes darüber
sagen zu können, wir beschränken uns daher auf einige kurze
und allgemeine Bemerkungen über Gegenstände, welche mehr
das Leben berühren.

Unser Landrecht und die Gerichts - Verfassung in den
alten Provinzen bedürfen großer Reformen, das wird allge¬
mein gefühlt.

Die Unzahl der Gesetze und die Controversen,die daraus
entstehen, lassen oft das, was eigentlich Rechtens ist, nicht
mehr ermessen, dazu kommt, daß das Formwesen auf eine sehr
lästige Weise überhand nimmt. Eine bestimmte Form muß
bestehen, aber sie muß nicht zur Hauptsache werden, nicht in
der Form die Materie untergehen.

Die Gerichtshöfe in Preußen stehen unabhängig da; dies
ist eben so bekannt, als es anerkannt wird, daß dadurch der
Rechtszustand eine große Bürgschaft erhält.

Die Unabsetzbarkeit der Richter wird als im Herkommen
begründet betrachtet. So vortheilhaft es auf die freie Stellung
des Richters wirkt, daß er nur durch Urteilsspruchentsetzt
werden kann, so sehr wäre es zu wünschen, daß durch die
Gesetzgebung schärfer bezeichnet würde, welche Vergehen oder
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Versehen, und welcher Grad der Unfähigkeit die Verwaltung

berechtige, einen Richter abzusetzen oder zu penstoniren.

Wenn man einen unbefangenen Blick auf unsere Ge¬

richtshöfe wirft, so wird man finden, daß in denselben viele

Räthc sitzen, die alt, stumpf und zum Theil unfähig sind,

und daß nur durch Hülfe der vielen unbesoldeten Assessoren

die Geschäfte gefördert werden können. Daß ist ein Ucbel-

stand, und hierin liegt eine Unbilligkeit. Wenn Jemand seine

Studien gemacht, sich als Auscultator und Rcferendarius

durch alle Abteilungen eine Reihe von Zähren hindurch gear¬

beitet hat, und nun auch das dritte Examen überstanden, mit¬

hin die Reife als Rath sich erworben hat, dann soll er

noch vielleicht viele Zahre Raths-Stellen versehen, ohne etwas

dafür zu bekommen. Der Aufwand für die Rechtspflege ist

schon zu groß, und eine Vermehrung der Kosten daher nicht

zu empfehlen; allein ein großer Mißbrauch ist und bleibt es,

daß ein Theil das ganze Gehalt bezieht und wenig arbeitet,

während der andere die Arbeiten verrichtet und nichts be¬

kommt, oft der größten Noch ausgesetzt ist.

Ein anderer Gegenstand, der die größte Berücksichtigung

verdient, besteht darin, daß die Gerichtshöfe nicht bloß über

Rechtssachen zu entscheiden haben, sondern auch noch vielfach

verwaltende Behörden sind, und eine Menge Nebcngeschäftc

betreiben müssen, die sie nicht kennen, und daher niemals gut

führen können. Hieraus erwächst ein anderer Nachtheil, die

Führung dieser administrativen Geschäfte, und die große Förm-
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lichkcit, mit der sie besorgt werden müssen, vermehren un¬
endlich die Arbeit, und fordern daher ein weit größeres Per¬
sonal, als sonst nöthig wäre; daraus entstehen wieder mehr
Kosten, und, so ist auch diese Verwaltungs-Partieaus einem
Schneeballezu einer Lavinc angewachsen.

Ohne alle Frage verdient diese Trennung der administra¬
tiven Geschäfte von denen, die der eigentlichen Rechtspflege an¬
gehören, ganz besonders die Aufmerksamkeit der Behörden, die
mit der Reformation des Zustizwesens beschäftiget sind; sie ist
eben so wichtig, als die Revision der Gesetze selbst, und eS
wäre zu wünschen, daß sie zum Gegenstandeeiner Preisfrage
gemacht würde.

Ein Preis von lausend Friedrichsd'or für denjenigen aus¬
gesetzt, der einen ganz umfassenden Plan einreichte, welcher alle
Anforderungen, die sich hieran knüpfen, am vollständigsten
löscte, würde gerne gezahlt werden können. Es wäre das
beste und wohlfeilste Mittel zu einer vielseitigen Beleuchtung,
und ein Wcttkampf dieser Art würde gewiß zu sehr glücklichen
Resultaten führen.

Was nun endlich das Sportel-Wesenbetrifft, so ist an
selbigem viel zu reformiren. Früher war, in der Instruktion
für Bestimmung der Sporteln, den Richtern ein bedeutender
Spielraum bei Festsetzung derselben gelassen zwischen einem Mi¬
nimum und Maximum. Als aber schon zu des Minister Dan¬
kelmann's Zeiten der Aufwand für die Justiz-Verwaltung
immer größer wurde, erhielten die Gerichtshöfe, wenigstens so



viel uns bekannt ist, eine Aufforderung, immer die möglichst

höchsten Sätze geltend zu machen n. f. w. Daß es einer Ver¬

waltung freistehen soll, die indirekten Abgaben, denn anders

kann man die Sporteln nicht bezeichnen, nach ihrer willkürli¬

chen Ansicht festzusetzen, geht über die Grenzen der Staats-Ge¬

walt hinaus, und wenn dies daher noch besteht, so ist jeden¬

falls eine Abänderung darin höchst nothwendig.

Der höchst liberalen Gesinnung des jetzigen Ministers der

Justiz, welcher die umfangreichste Mittheilung über die Kosten

der Justiz-Verwaltung und die Höhe der Sporteln bekannt

gemacht hat, verdanken wir es, im Stande zu sein, nicht

bloß den Mangel des Budgets, welches diese bedeutende Ein¬

nahme ganz übergeht, abzuhelfen, sondern auch in der nach¬

stehenden Tabelle eine interessante Mittheilung über diese Ge¬

genstände vorzulegen, und zugleich einen reichen Stoff zum

Nachdenken zu liefern.
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Tabelle

über

die Gerichts-Spovteln und die Justiz-Verwaltungskoste» in» Jahre

Departement

1)

2)
3)
4)
5)
v)
7)
8)
S)

1»)
11)
12)
13)
II)
IS)
1«i)
17)
18)10)
20)
21)
22)
23)
21)
25)
26)
27)
28)
2»)
3V)
31)
32)
33)
31)
36)
36)
37)
38)
3»)10)
11)
12)

Kammergericht nebst Hausvoigteigericht u. Kurm.
Pupillen-Colt. .
Berliner Stadtgericht u. Untergerichte d. KG. .
Frankfurt, Oberlandesgericht

— Untergerichte
Stettin Oberlandesgericht

— Untergerichte
Köslin Oberlandesgericht

— Untergerichte
Königsberg Tribunal- und Oberlandesgericht

— Untergerichte
Znsterburg Oberlandesgericht

— Untergerichte
Marienwerder Oberlandesgericht

— Untergerichte
Breslau Oberlandesgericht

— Untergerichte
Glogau Oberlandesgericht

— Untergerichte .......
Ratibor Oberlandesgericht

— Untergerichte
Posen Ober-Appell.- u. Oberlandesgericht

— Untergerichte
Bromberg Oberlandesgericht

— Untergerichte
Magdeburg Oberlandesgericht

— Untergerichte
Halberstadt Oberlandesgericht

— Untergerichte
Naumburg Oberlandesgericht .....

— Untergerichte
Münster Oberlandesgericht

— Untergerichte
Paderborn Oberlandesgericht

— Untergerichte -.
Hamm Oberlandesgericht . . ... .

— Untergerichte ' - .
Arnsberg Oberlandesgericht

— Untergerichte
Greifswald Oberlandesgericht

— Untergerichte .......
Geheimes Ober Tribunal
Bureau des Justizministeriums . . . . . .

Sportel-
Soll-Einnahwc nach
den Büchern d. Kasse

Sportel-
Zst-Einnahme

Verwaltungskoste»
überhaupt

thlr. sgr.lpf. thlr. sgr. Pf. thlr. ^sgr. Pf.

113,131 9 10 99,760 19 6 169,277 13 3

368,697 6
—

331,916 6 1 363,736 13 3

66,788 16 2 17,926 20
—

91,109 26 11

206,233 26
—

186,621 17 6 200,169 II 11

17,611 21 z 13,066 II 1 61,919 20 7

126,776 16 10 106,860
—

6 117,663 13 7

31,613
— 1 32,161 8 2 13,617 29 II

61,699 7 8 19,000
16,689

1 1 61.979 II 7

66,612 3 2 6 10 117,078 9 11

176,012 20 10 163,963 1 —
221,111 27 9

26,166 21 11 23,686 7 11 67,801 16 11

167,027
—

6 118,912 7 7 111,733 6 S

60,026 13 3 16,127 1 3 96,363 28 6

236,113 10 6 217,692 1 6 211,178 29 8
99,010 21 10 81,618 29 1 111,169 9 6

191,297 17 2 178,623 3 9 217,210 27 6

61,600 23 7 13,876 21 6 76,297 17 1

86,628 27 8 83,710 19 3 91,239 16 10

11,338 19 II 37,866 19 6 76,386 16 7

103,013 11 II 81,206 16 1 102,262 6 11

78,021 16 7 10,611 6 1 128,693 21 1

201,136 1 1 176,12» 6 11 269,839 12 1

29,013 9 7 23,236 II 1 61,891 20 II

121,118 29 10 99,160 7 1 138,869 3
—

12,868 11 1 33,661 21 6 93,100 9 10

168,663 II 11 116,166 6 7 167,611 29 2

18,812 3 3 16,687 12 6 60,276 21 8

106,361 11 Ul 92,710 28 6 116,071 27 9

63,392 ° 7 10 19,836 6 11 121,277 10 3

231,970 22 6 209,717 11 1 238,039 18 9

16,061 26 1 12,831 26 10 53,789 23 1

98,978 16 6 91,132 1 6 119,889 28 6

19,111 18 9 18,016 26 3 66,396 9 1

163,980 16 1 133,966 II 9 136,681 18 2

17,777 11 1 16,689 2 9 17,176 12 10

161,727 11 10 112,366 21 1 137,611
16

8

17,272 22 1 13,863 1
—

12,817 1

81,966 3 10 73,811 26 1 86,762 21 6

8,103 12 9 8,103 12 9 32,918 1 6

9,083 9,083
— —

11,979 16 10
— —

186,095 12 6

12,086 16 10 13,668 6 1 23,802 11 —

>3,928,663 21 1 »3,176,677 16 6 6,039,891 21 s
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Die Einnahmen der Justizverwaltung im Jahre 1836 haben betragen:

1) Zuschuß aus den Staatskassen . . . ... . . 1,637,599 Thlr. 1 Sgr. — Pf.

2) Eigenthümliche Einnahmen 22,266 - 1 - 1 -

3) Spötteln 3,476,677 - 15 - 6 -

Summa 5,136,482 Thlr. 17 Sgr. 7 Pf.

Die Gcsammt-Ausgaben , 5,639,894 - 21 - 9 -

bleibt Ueberschliß . . . 96,587 Thlr. 25 Sgr. 16 Pf.

Ferner Ersparnis; an Rest-Ausgaben ..... 4,276 - 28 - 4 -

also ein Gesammt-llebcrschuß von . . . 166,858 Thlr. 24 Sgr. 2 Pf.

An Spötteln sind im Jahre 1836 Rest geblieben . . . 2,566,287 Thlr. 23 Sgr. - Pf-

im Jahre 1835 dagegen - 2,842,854 - 15 - 2 -

also 1836 weniger . . . 336,566 Thlr. 22 Sgr. 2 Pf.

An Sporteln sind niedergeschlagen im Jahre 1836 ... 788,552 Thlr. 27 Sgr. 9 Pf.

im Jahre 1835 716,465 - 18 - 11 -

also im Jahre 1836 mehr . . . 78,687 Thlr. 8 Sgr. 16 Ps.

Die Sportel-Soll-Einnahme hat im Jahre 1835 nach den

Büchern der Kasse betragen ...... 3,823,883 Thlr. 27 Sgr. 3 Pf.

und im Jahre 1836 3,928,663 - 21 - 1 -

also 1836 mehr . . . 164,779 Thlr. 23 Sgr. 16 Pf.

Die Sportel-Ist-Einnahme im Jahre 1835 hat sich belau¬

fen auf 3,327,533 Thlr. 19 Sgr. - Pf.

im Jahre 1830 auf 3,476,677 - 15 - 6 -

also 1836 mehr . . """ 449,143 Thlr. 26 Sgr. 6 Pf.

M»..
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Justiz -Beamten-Personal. R8S« R8»S R8»S

I. Etatsmäßigc Beamte.

a) Bei Obcrgerichten
d) Bei Untergerichten

Etatsmäßige Beamte überhaupt .

1346 1666
6312 6670

7236

II. Remunerirte Beamte.

a) Bei Obergerichten
d) Bei Untergcrichten

Remunerirte Beamte überhaupt .
Al so bezahlte Beamte überhaupt . .

468 619
1966 2779

2423 3398
9080 10,633

III. Nicht bezahlte Beamte.

s) Bei Obergerichtcn
b) Bei Untergcrichten

zusammen . .
c) Referendare
41 Auskultatoren

Nicht bezahlte Beamte überhaupt

320 421
338 363

784
1380
807

3017 2971

IV. Justiz-Eommissaricnund Advocaten . 1140 1649

V. Privatrichtcr . , . > 623 626
Lumina 15,779

Außer den angeführten Privatrichterngab es im Jahre 1836 noch 476 Privatrichtcr,

die zugleich Königlichewaren, und im Zahre 1839 deren 436.
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Die Kosten der Justizverwaltung haben sich im Zahre 1836 belaufen auf 6,639,894 Thlr.

Nehmen wir an, sie seien bis zum Zahre 1839 in demselben Verhältnis; gestiegen, in welchem die

Zahl der bezahlten Beamten gestiegen ist, so betragen sie im Zahre 1839 etwa 6,901,066 Thlr.

1649 Justiz-Commissarien und Advokaten s 1666 Thlr. kosten den be¬

treffenden Provinzen 2,473,666 -

Die Kosten der Privatgerichts-Verwaltung über 3 Millionen Einwohner

betragen etwa 860,666 »

giebt in Summa 9,174,666 Thlr.

Hierzu treten noch die Stempel hinzu mit wenigstens 2,666,066 -

Demnach kostet die Justiz den betreffenden Provinzen im Z. 1839 überhaupt etwa 11,174,666 Thlr.

Die Zahl der besoldeten und remunerirten Zustizbcamten ist übrigens nicht in so großem

Verhältnis; gestiegen, als die Zahl der Gerichts-Eingesessenen. Zm Zahre 1836 kam auf 878 Ein¬

gesessene ein bezahlter Zustizbeamter, im Zahre 1839 aber auf 989 Eingesessene ein solcher. Zst

daher die obige Annahme begründet, daß die Kosten im Verhältnis; der bezahlten Beamten gestie¬

gen sind, so ist auch die Erhöhung der Kosten in geringerem Verhältniß eingetreten, als der Zu¬

wachs der Eingesessenen. Hierbei ist von der Privatgerichtsbarkcit abgesehen.

Wir legen in folgender Tabelle noch eine Uebersicht der Anzahl der Prozesse zc. in den

Jahren 1836 und 1839 vor:
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Ucberhanpl, Davon bei Pri-
vatgcrichtcn. Ueberhaupt. Davon bei Prl-

valgerichtm.

I. Prozesse.

1) Gewöhnliche Prozesse.

а) Nach der allgem. Gerichts-Ordnung

l>) Summarische

c) Znjurienprozesse

б) Bagatellsachen

2) Concurs- zc

3) Subhastations-Prozesse

101,419

92,169

423,026

8,473

18,948

14,971

21,244

56,250

822

3,256

85,125

44,058

84,162

492,098

7,273

17,344

12,920

6,285

17,632

61,618

643

3,516

644,036 96,543 730,050 102,614

II. Untersuchungen.

1) Kriminal-Untersuchungen

2) Polizeiliche

3) Fiscalische .........

4) wegen Holzdiebstahl

5) wegen Forst- w. Vergehen ....

38,675

14,619

22,943

128,008

40,578

6,220

2,857

2,303

20,023

11,093

43,451

17,067

24,752

174,160

35,857

6,202

3,338

2,668

28,389

12,251

244,823 42,496 296,287 52,848

III. Vormnndschaftssachen. 736,002 192,471 764,233 200,242

IV. Nach laß fachen. 37,417 8,039 31,098 6,763

V. Freiwillige Gerichtsbarkeit. 245,076 82,004 248,015 89,951

Summe der Prozesse und Untersuchungen

ab die Sachen der Privatgerichte . . .

838,858

139,039

139,039 1,025,337

155,462

155,462

bleibt für die Königl. Gerichtshöfe. . . 749,819 869,875
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An Prozessen und Untersuchungen kommen hiernach auf jeden bezahlten Zustizbcamtcn im

Jahre 1836 82,6 Sachen, im Zahre 1339 81,8 Sachen, so daß sehr nahe das bezahlte Personal

im Verhältnißdieser Sachen gestiegen ist.

Eine Vergleichung zwischen dem letzten und dem obigen Resultat zeigt, daß die Prozesse

in geringerem Grade zugenommen haben, als die Bevölkerung, welches als ein Beweis von dem

Gedeihen des Wohlstandes gelten kann, insofern nämlich Zahlungsunfähigkeit eine große Zahl von

Prozessen herbeiführt.

Wir müssen es uns versagen, für das Zahr 1811 einen beiläufigenUeberschlag von den

Kost en der Justizverwaltung anzulegen,da uns alle dazu nöthigen Daten mangeln. Nur des Um-

standes dürfen wir aus zuverlässiger Quelle erwähnen, daß die Sportel-Jst-Einnahme seit dem

Zahre 1836 jährlich zugenommen hat und wahrscheinlich in demselben Verhältniß gestiegen ist, um

welche sie im Zahre 1836 höher war, als im Zahre 1833. Daher dürfte die Sportel-Zst-Einnahme

des Zahres 1811 die Summe von 1,206,606 Thlr. übersteigen, und im Zahre 1813 1,300,000 Thlr,,

vielleicht sogar 5,000,000Thlr. erreichen. Ein wesentlicher Grund der überaus hohen Sportcl-Ein-

künfte, ihrer Fortdauer und ihrer Steigerung ist die wachsende Lebendigkeit in dem Verkehr mit

Rittergütern und dem unbeweglichen Eigcnthum überhaupt. Das Umschreiben der großen Summen

trägt hohe Gebühren; interessant wäre es nun zu wissen, welchen Grund es hat, daß der bedeu¬

tenden Zunahme der Sportcln ohngeachtet die Zuschüsse aus den Staats-Kassensich um 600,000 Thlr.

höher im Zahre 1811, als im Zahre 1836 belaufen. Doch auch dieses Räthsel wird sich lösen.





Ministerium der Staatsschulden.

Die Nothwendigkcit, dies Ministerium mit dem der Fi¬

nanzen in eins zu verschmelzen, ist bei den Finanzen schon

umständlich nachgewiesen, es scheint, daß die Zeit, dies zur

Ausführung zu bringen, die geeignetste sei, da in dem hohen

Personale des Finanz-Ministeriums eine Veränderung bevor¬

steht. —

Ob es rathsam sei, das Seehandlungs-Institut als sol¬

ches bestehen zu lassen, ist schon oft ein Gegenstand der Erör¬

terung geworden. Die Theorie erklärt sich ganz dagegen, die

Meinung des Publikums zum größten Theile auch. Ob selbi¬

ges dem Staate nützliche Dienste als Seehandlung geleistet

habe, liegt außer den Grenzen der Bcurtheilung. Die Dienste,

die dem Staate von dieser Seite her geleistet sind, können

wohl nur auf Rechnung des Chefs und dessen persönliches Ta¬

lent geschrieben werden. Die eigentlichen Resultate der Ge¬

schäfte und Operationen der Sechandlung, und was sie baar

einbringt, in welchen Punkten ihrer Geschäfte sie vielleicht mit

Nutzen oder mit Schaden arbeitet, ist nicht zu übersehen,

da sie die Endresultate derselben nur dem Monarchen selbst

vorlegt.

Das Ministerium des Schatzes und das der Do¬

main cn und Forsten, sind ebenfalls von dem Finanz-Mi¬

nisterium getrennte Partieen, und müssen nothwcndig wieder

an selbiges zurückfallen. Ob es zweckmäßig erscheint, die Do-

mainen für die Folge einer besonderen Intendantur anzuver-
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trauen, ist eine andere Frage, allein ihre Wiedervereinigung

mit der Bergwerks-Partie ist ganz unerläßlich, die Gründe

liegen klar vor.

Diese Thcilungen in lauter kleine Inseln im Occan un¬

serer Verwaltung verursachen eine starke Vermehrung und Ver¬

schleppung der Geschäfte und eine Menge unnützer Kosten.

Selbst für den Fall, daß man eine Intendantur für diese

Partie errichten wollte, müßte selbige doch immer eine Ab¬

theilung des Finanz-Ministeriums bilden.

Was endlich die Verwaltung der Post betrifft, so

ist solche in vieler Beziehung eine sehr ausgezeichnete, und das

große Publikum ist auch so gerecht, dies allgemein anzuerken¬

nen. Ein Vorwurf, der sie trifft, besteht darin, daß die Post

durch zu hohes Postgeld dem Verkehre schadet, und daß selbige

sich bemüht, wo sie mit dem gewcrbtrcibendcn Publikum in

Concurrenz tritt, es selbst mit bedeutenden Opfern aus ihren

Fonds zu verdrängen. Schon von alten Zeiten her ist das

Postrcgale als eins von denen betrachtet, welches auch bedeu¬

tende Summen in die Staats-Kasse ausschütten mußte; nach

dem neuesten Budget liefert sie einen reinen Ertrag von

1,400,000 Thlrn. in den Staats-Kassen ab, mithin 600,000

Thlr. mehr als im Jahre 1820.

Nach alten staatsöconomischen Ansichten, die wohl keines

Erweises bedürfen, ist die Bestimmung der Post: Förderung und

Belebung des Verkehrs, sie hat auf selbigen einen großen Ein¬

fluß. Wenn erwogen wird, welche leichte und rasche Eommu-



iiikation jetzt zwischen den verschiedenen Thcilen der Monarchie
für die Personen und Corrcspondenz besteht, wie viele nutzbare
Geschäfte dadurch mehr gemacht werden, und wie aus jedem
Geschäft immer wieder neue entspringen, so wird man erken¬
nen, wie mächtig der Einfluß dieser Institution ist. Weil dies
aber der Fall ist, so müssen möglichst auch die letzten Hem¬
mungen entfernt werden, welche noch bestehen, dahin gehört
nun vor allem die Höhe des Bricfporto's, die früher mir in
England ein Scitenstückfand.

Der jetzigen Verwaltung sind deshalb keine Vorwürfe zu
machen, ihr ist ein bestimmter Kreis ihrer Thätigkeit angewie¬
sen und die Vorschrift crthcilt, eine bedeutende Summe an die
Staats-Kasse abzuführen. Sie hat für den Verkehr alles ge-
than, was in ihren Kräften stand und mehr als das Gewöhn¬
liche geleistet. Dagegen ist es nicht ihres Amts, im Namen
der gewerblichen Interessen der Monarchie aufzutreten und in
selbigem die Hcruntcrsctzung zu fordern.

Hieraus erklärt sich auch eine andere Handlungsweise,die
man der Post so vielfach zum Vorwurf machte, nämlich die Be¬
schränkung des Lohnfuhrwcsens,welche kürzlich aufgehört hat.

Wir finden in allem diesen einen Beweis mehr, wie noth-
wcndig es ist, eine jede Staats-Vcrwaltung so zu organisircn,
daß die sich berührenden Interessen, die jedoch eine und dieselbe
Richtung, einen gleichen letzten Zweck haben, immer unter
Einer gemeinsamen Leitung stehen, damit sie den Nutzen des
Ganzen gehörig zu befördern vermögen.

16



Will man die Uebclstände, welche eben bezeichnet sind,

gründlich reformiren, so muß diese Partie mit dem Ministe¬

rium für Ackerbau, Handel und Gewerbe in Verbindung ge.

bracht werden, und eine Abtheilung dieses Ministeriums bilden.

Für das große Publikum ist es aber vor allem wichtig, daß

das jetzt bestehende übermäßig hohe Postgeld ermäßigt werde;

und bei einem gewissen Grad der Heruntersetzung des Brief-

porto's möchte die Vermehrung der Vriefzahl die Verminderung

des Briefgcldcs ziemlich ausgleichen, jedoch könnte man an

England ein Beispiel nehmen, nicht zu weit zu gehen.

Von der Verwaltung des Heeres.

Die Selbstständigkeit eines jeden Volkes ist für selbiges

das höchste Gut, und verlangt vor allem eine der ersten Be¬

rücksichtigungen.Von ihr hängt seine ganze äußere Existenz

ab; nur ein selbstständigcs Volk kann ein wahrhaft freies sein,

weil sein eigener und nicht fremder Wille das höchste Gesetz
bei ihm ist.

Wenn nun Preußens König mit seinem jetzt zu l5,W<M'v

angewachsenen Volke sich in die Reihe der Mächte ersten Ran¬

ges stellt, so ist dies ein mannhaftes ehrenwerthes Beginnen;

allein zur Behauptung der angenommenenStellung bedarf es

auch der physischen Kraft, und diese schafft Preußen sich durch
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eine militairische Ausbildung der ganzen Nation und die Or¬

ganisation eines stets schlagfertigen Heeres, welches der Wirk¬

lichkeit nach an Stärke keinem der andern europäischen Reiche

nachgiebt, wenn aus dem lieben Papier in andern Staaten

auch größere Zahlen verzeichnet stehen möchten.

Die preußische Militair-Verfassung kann als die Lösung

einer der wichtigsten Ausgaben der neueren Zeit betrachtet wer¬

den. Es handelt sich darum, wie muß die Vertheidigung

eines Landes eingerichtet sein:

a) um mit einem möglichst starken, jeden Augenblick

schlagfertigen, vollkommen eingeübten und mit Allem

versehenen Heere einen feindlichen Angriff zurückwei¬

sen zu können;

b) wie ist dies mit dem wenigsten Kostcnauswandc zu

bewirken, und

c) ohne die zur Vertheidigung des Landes bestimmten

Glieder des Volkes mehr zu drücken, ihre bürgerliche

Freiheit stärker zu beschränken, als es zur Erreichung

des Zweckes unerläßlich ist.

Diese große und wichtige Aufgabe hat Preußen gelöst,

und auf eine Weise, daß die Folgen davon außer aller Be¬

rechnung für die Verhältnisse des übrigen Europa liegen.

Wenn wir zu den schreiblustigcn Schriftstellern gehörten, so

hätten wir Gelegenheit, aus die Geschichte einer weiteren Vor¬

zeit zurückzugehen, um zu beweisen, wie unwiderstehlich die

Macht eines bewaffneten Volkes ist, die Völkerwanderung lie-

15°
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fcrt das Beispiel davon, wo bewaffnete Nationen die Kraft
entwickelten, andere Länder zu erobern, welche sie zu ihrem
Wohnsitze bestimmt hatten. Zn Preußen ist nun das ganze
Volk bewaffnet, es fehlt aber die Lust, auszuwandern;und
wenn es dadurch auch eine große Kraft gewonnen hat, so ist
sie nur eine defensive, weil die bewaffneten Bürger Preußens
zu einem Eroberungskriege weder Lust bezeigen, noch anwend¬
bar sind. Durch Ludwig XIV. ist Europa gezwungen wor¬
den, große stehende Heere zu halten; dies hat zu einem Aus-
saugungs-System der Völker geführt, und zur Folge gehabt,
daß sich die Verhältnisse in der Welt umgekehrt haben: sonst
erbten sdie Kinder das ihnen von ihren Vätern hintcrlasscne
Vermögen, jetzt verzehren die Väter den künftigen Erwerb der
Kinder. So wie nun von Frankreich das Signal zur Be¬
waffnung von Europa ausgegangen ist, so hat Preußen den
ersten Schritt zu einer bedeutenden Verminderung der stehenden
Heere gethan; und wenn das übrige Europa diesem Beispiele
folgt, und, statt sich auf den Angriff zu rüsten, sich auf die
Berthcidigung beschränkt, so würde dies ein großes Glück für
die Völker fem.

In Preußen ist Zeder ein geborner, und durch die Mili-
tair-Verfassungausgebildeter Soldat, ohne Unterschied des
Standes und Ranges. Der erste Baron und der Sohn sei¬
nes Tagelöhners fechten in der Schlacht neben einander. Die
Vcrtheidigung des Vaterlandeskennt keinen Rang in dieser
Vereinigung aller Stände zu einem Zwecke, und in dem Ge-
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mcingeiste, der dadurch erweckt wird, erhält das Heer eine
große moralische Kraft. Der militairischc Geist der preußi¬
schen Nation ist von des großen Kurfürsten Zeiten her geweckt!
durch Friedrich den Großen auf den höchsten Gipfel gesteigert,
hat er in den beständigen Kämpfen mit den übrigen Mächten
scine jetzige Ausbildung gewonnen, und findet seine Nahrung
in dem alten Ruhme und in dem festen Willen, Preußens un¬
abhängige Stellung zu behaupten. Merkwürdig ist es, allein
in der Natur der Sache vollkommen begründet, daß ohngc-
achtct dieser militairischc»Richtung des Volkes, es kein fried¬
licher gesinntes giebt als das preußische.

Ein Krieg, leichtfertig, oder um Eroberungen zu machen
unternommen, würde nirgends weniger populär sein, als in
Preußen; hierdurch unterscheidet es sich gänzlich von seinen
beiden großen Nachbaren im Westen und Osten.

Die Opfer, die zur Behauptung der Selbstständigkeitge¬
bracht werden müssen, sind bedeutend, aber kein Preuße wird
selbige aufgeben wollen, um 1 Thlr. 21 Sgr., auf den Kopf
gerechnet, weniger Steuern zu bezahlen.

Aus der sud IZ angeschlossenen Tabelle geht die Stärke
der preußischen Streitkräfte hervor. Preußen, die kleinste un¬
ter den großen Mächten, hat das schlagfertigste Heer; vierzehn
Tage, nachdem der König sein Volk in den Krieg ruft, be¬
finden sich 330,000 Mann auf dem Marsche, mit allem ver¬
schen, was der Krieg erfordert, und vierzehn Tage später folgt
die Reserve, wenn es so sein Wille ist.



Gan; irrig ist die Meinung, womit man sich im west¬

liche» Nachbarlande oft selbst zu täuschen sucht, daß unsere

Lnndwehr auf gleicher Stufe mit der französischen National-

Gardc stände. Das stehende Heer bei uns ist die Kriegs¬

schule, und in der Landwehr liegt der eigentliche Kern des

Heeres. Die Landwehr erster Klasse macht noch die jährlichen

Uebungen mit, und das Auge des kunstverständigen Bcobach.

ters wird in den militairischen Bewegungen des stehenden Hee¬

res und der Landwehr keine Verschiedenheit erblicken.

Das zweite Aufgebot besteht größtentheils aus Soldaten,

welche vom stehenden Heere zum ersten Aufgebot, und von

diesem durch ihr Alter zum zweiten Aufgebot übergegan¬

gen sind. ,

Aus der Zahl der jungen Leute zwischen dem zwanzigsten

und dem fünf und zwanzigsten Lebensjahre werden die zum

Dienst des stehenden Heeres erforderlichen Mannschaften aus¬

gehoben, alle übrigen gehen zum zweiten Aufgebot (Landwehr

zweiter Klasse) über. Die Dienstzeit im Heere ist auf drei

Zahre bestimmt; den jungen Leuten der höheren Stände steht

es frei, statt dessen als Freiwillige auf ein Zahr, allein auf

ihre Kosten, in dem Heer als gemeine Soldaten einzutreten,

um den Dienst zu lernen. Diese gehen nun nach einem Zahre

zur Reserve über, in welcher sie zwei Zahre verbleiben; die

anderen treten nach drei Dienst- und zwei Reserve-Zahrcn in

das Aufgebot erster Klasse, und nach zwölfährigcr Dienst¬

zeit im Heere, in der Kriegs-Reserve und in der Landwehr



erster Klasse in der Landwehr zweiter Klasse. Die für die

Kavallerie der Landwehr nöthigen Pferde stellen auf die

Dauer der jährlichen Uebungen die Grundbesitzer der Kreise.

Mit dem zurückgelegten neun und dreißigsten Lebensjahre ge¬

hen die Soldaten des zweiten Aufgebots zum Landsturm über,

und bleiben in selbigem bis zum fünfzigsten Zahre, dann erst

sind sie von jedem Kriegsdienste entbunden.

Die Ausgabe für das Heer ist im Zahre 1849 auf

23,721,999 Thlr. veranschlagt. Diese Summe ist aber nicht

allein für Besoldung und Unterhaltung des Heeres bestimmt,

sondern auch für die Anschaffung des Kriegs-Materials, für

die Bekleidung der Armee und der Landwehr, zur Unterhal¬

tung der Festungen, so wie für das große Militair-Waisen¬

haus zu Potsdam und dessen Filial-Anstalten. So wie nun

bei der Armee die ganze öconomische Partie mit einer muster¬

haften Ordnung verwaltet wird, und man von den Unterschlei¬

fen, die in andern Ländern vorfallen sollen, bei uns keinen

Begriff hat, so wird wiederum nichts gespart, um alles gut zu

haben. Von diesem Gesichtspunkte ist man ausgegangen bei

Errichtung der Artillerie-Werkstätten, einer ausgezeichneten In¬

stitution, von diesem bei Einführung der Remonte-Depots.

Eine sehr bedeutende Ausgabe veranlassen die ungeheuren

Vorräthe an Bekleidungsstücken für ein Heer von über 599,999

Mann, während nur 199,999 Mann in beständigem Dienste

sich befinden.

Zwar ist mit Umsicht die Einrichtung getroffen, daß das



stehende Heer die alten Bekleidungsstücke, man möchte es nen¬
nen, aufträgt, und immer wieder neue an deren Stelle an¬
schafft; allein es fragt sich, sollte der Zinsen-Verlust,der in
dieser Magazinirung liegt, nicht des Zwecks unbeschadet ver¬
mindert werden können? Zn den 27 Fricdcnsjahren würde
das schon ein ansehnliches Kapital gebildet haben,

Zn allen diesen Beziehungenwerden keine Kosten gespart,
und übrigens ist nichts wohlfeiler, als alles stets im guten
Stande zu erhalten.

Daß die preußische Nation die Ausgaben, welche das
Heer fordert, ohne zu große Anstrengung tragen kann, steht
außer Zweifel, und wir werden weiterhin auf diesen Gegen¬
stand zurückkommen; eine andere Frage ist es, sind diese Mi-
litair-Einrichtungen im Stande, der Monarchie denselben Schutz
gegen einen äußern Feind zu gewähren, welcher von der
Haltung eines stehenden Heeres erwartet werden kann? Ilm
diese Frage beantworten zu können, müssen wir vorher unter¬
suchen, welche Gründe man anführt, um Besorgnisse gegen
das Kriegs-Spstem zu rechtfertigen.Wenn man genau den
ganzen Organismus der preußischen Militairversassungbetrachtet,
so ist das eigentliche stehende Heer nichts weiter als die Kriegs¬
schule, oder vielmehr die Exercicrschule.

Bei dem langen Frieden ist auch die Landwehr nur ein
einexcrcirtcs Heer, nun glaubt man, befürchten zu können, daß
wenn die preußische Armee in's Feld rückt, da sie aus lauter
jungen Soldaten besteht, diese die Beschwerden desselben nicht



werden aushalten können, und wenn darauf nicht Rücksicht
genommen werden sollte, ein großer Theil die Lazarcthe fül¬
len würde, und die Glieder dann gelichtet blieben. Diese Be-
sorgniß ist nicht ohne allen Grund, daher jetzt, wo es an Er¬
satz-Mannschaften nicht fehlt, nur ausnahmsweise Rekruten
genommen werden, die nicht schon das drei und zwanzigste
oder vier und zwanzigste Zahr erreicht haben; hieraus ergiebt
sich, daß die Soldaten des stehenden Heeres ungefähr in dem
Alter zwischen drei und zwanzig und acht und zwanzig Zahren
sich befinden, in welchem Alter die Natur schon mehr Festig¬
keit gewinnt.

Eine andere Vesorgniß will man darin finden, daß der
eigentliche Kern des Heeres, welcher in der Landwehr liegt,
größtentheils aus Personen besteht, die nun, nachdem sie die
Militair-Schule durchgemacht haben, ganz in die bürgerlichen
Verhältnisse zurückgetreten sind, in der Regel gcheirathct ha¬
ben, und daher ungern in den Krieg gehen möchten.

Hier ist es nun der militairischeGeist, der die ganze
Nation erfüllt, der alle anderen Rücksichten in den Hintergrund
stellt; — so wie es die Verteidigung des Vaterlandesgilt,
so ist jeder Preuße, jung oder alt, Soldat. Ob es sich nicht
anders stellen würde, wenn Preußen das Unglück hätte, von
einem eroberungssüchtigen Fürsten beherrscht zu werden, ist eine
zweite Frage, wenigstens würde sich dann ein sehr großer,
wenn auch passiver Widerstand in der ganzen Nation zeigen,
mit Ausnahme des kriegslustigen Adels.
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Allein dies ist auch wieder eine vortreffliche Seite unserer

ganzen Militair-Verfassung, daß bei uns die ganze Organisa¬

tion auf die Vertheidigung gerichtet ist, und daß, obgleich

Preußen vermöge derselbe» im tiefsten Frieden jeden seiner

Nachbarcn mit einem großen Heere überfallen könnte, diese

doch aus dem vorher angeführtenGrunde ganz ruhig sein kön¬

nen, auch hat seit dem Zahre 1830 Preußen Europa mehrere

Male den Beweis geliefert, daß es den Willen und die Macht

hat, sehr wesentlich auf die Erhaltung des Friedens einzuwirken.

Zn dem Vorhergehendenhaben wir nun die schwachen

Besorgnisse, die einige gegen die preußische Militair-Vcrfassung

hegen, widerlegt; nun wollen wir noch einige große Vorzüge

derselben hervorheben.

Der erste ist, daß, wenn Preußen ein so großes stehen¬

des Heer unterhalten wollte, als seine Vertheidigungund seine

Stellung in Europa es fordern, so würde der Aufwand dafür

das Land erdrücken, welches bei der jetzigen Einrichtung nicht

der Fall ist.

Ein zweiter Vortheil liegt darin, daß der Nation

durch diese Einrichtung nicht so viele Hände entzogen werden,

als es sonst nöthig sein würde. Ein großer Thcil des Natio¬

nal-Rcichthums liegt in der Arbeit, und wenn daher dem

Lande die kräftigsten Hände entzogen werden, um im stehenden

Heere zu dienen, so ist dies ein großer Verlust.

Ein dritter, daß die Nation nicht durch die Militair-

Pflichtigkcitim Frieden mehr gedrückt wird, als eben zur Ver-



theidigung des Vaterlandes nöthig ist, daß mithin Preußen es

am besten verstanden hat, die großen Nachtheile ^ die aus der

bewaffneten Stellung aller europäischen Staaten, einer dem an¬

dern gegenüber, entspringen, zu vermeiden.

Außer den vorhin angeführten Besorgnissen hat man noch

eine andere, ob im Fall eines Krieges ein Heer, welches aus

lauter kriegsunerfahrenen Soldaten bestehe, so brav und ein-

exercirt die Leute auch sein möchten, eine gehörige Bürgschaft

für den Erfolg gewährte, wenn mit selbigem gleich entschie¬

dene Hauptschlachten geliefert werden sollten.

Es scheint von der größten Wichtigkeit, die Wahrheit,

die hierin liegt, nicht zu leicht zu betrachten"). Zwar sagt

man, das feindliche Heer hat wahrscheinlich eben so wenig

Kriegserfahrung. Dies kann sein und auch nicht sein, und am

wahrscheinlichsten ist das Letztere.

Zm Fall eines Krieges mit Frankreich, so finden wir we¬

nigstens einen Theil kriegsgeübter Truppen uns gegenüber, die

an Märsche gewöhnt sind, und da Frankreich in der Regel

der angreifende Theil sein wird, so giebt ihm dies schon einen

*) Es braucht wohl keiner Erwähnung, daß, so groß die Vorzüge der

preußischen Militair-Verfassung sind, wir uns deshalb nicht einem gewissen

Selbstgefühl der Sorglosigkeit überlasse» dürfen. Jeder Stillstand führt am

Ende zu einer Krpstallisativn. Eine ganz besondere Aufforderung fortzustre¬

ben liegt darin, daß die anderen großen Militair-Mächte sich unserm System

zu nähern suchen. Selbst Rußland hat den ersten Schritt dazu gemacht,

indem es die bisherige Dienstzeit von 25 Jahren auf t5 Jahre herunter¬

gesetzt hat.
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großen Vorzug für den Augenblick.Jedenfalls wird man darin
übereinkommen müssen, daß das Kriegsspiel ein zu gefährliches
sei, um das Schicksal des Landes durch ein gewagtes Unter¬
nehmen auf's Spiel zu setzen; inzwischen müssen wir anneh¬
men, daß in einem solchen Falle eine richtige Führung nicht
fehlen wird, besonders wenn wir nicht in den alten Fehler
verfallen, uns zu überschätzen. Inzwischen, selbst wenn wir
annehmen wollten, daß die französische Infanterie der unfern
im ersten Augenblicke überlegen wäre, so wird dies vollkom¬
men dadurch ausgeglichen, daß wir in anderen Waffengattun¬
gen wieder ein entschiedenes Ucbcrgewicht haben, namentlich
in der Artillerie und in der Kavallerie, und daß daher die
Aufgabe der Führung darin bestehen würde, sich besonders zu¬
erst nur in Gefechte einzulassen,wo von diesen vorzugsweise
Gebrauch gemacht werden könnte, und nicht beim ersten Be¬
ginn des Krieges eine entscheidende Schlackt zu liefern,' in
welcher der Infanterie die Aufgabe der Hauptentscheidung zu
Theil würde.

Wie zahlreich unsere Artillerie ist, und daß sie 864 Feld-
Geschütze, ohne das Festungs-Geschütz,zählt, geht aus der
Tabelle L hervor, und in Hinsicht der Güte der Geschütze,
der vorzüglichen Bespannung, der Sicherheit und Schnelligkeit,
mit welcher geschossen und getroffen wird, — in allen diesen
Beziehungen steht sie unstreitig unmittelbar neben der englischen
lind möchte daher ganz dazu geeignet sein, bei günstiger
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Aufstellung dem angreifenden Theil die Kriegslust etwas zu
verbittern.

Auch unsere Kavallerie, obgleich ihre jetzige Organisation
noch mancher Verbesserung zu bedürfen scheint, giebt uns schon
eine Ucberlegcnhcitüber die französische,sowohl durch ihre
Zahl — siehe die Tabelle L — als durch die Güte ihrer
Pferde und die Uebung der Reiter. Durch diese beiden Waf¬
fengattungen gleicht sich daher entschieden jeder Nachtheil aus,
in welchem unsere junge Infanterie beim ersten Beginn eines
Krieges sich wegen mangelnder Kriegs - Erfahrung der fran¬
zösischen gegenüber vergleichsweise befinden möchte.

Die Organisation unserer Kavallerie, durch welche selbige
in Divisionen vereinigt werden kann, scheint eine besondere
Beachtung zu verdienen. In den Kriegen, die Napoleon mit
so großem Glück führte, ist die für ihn günstige Entscheidung
so vieler Schlachten durch Kavallerie-Angriffemit großen
Massen erfolgt.

Von allen Mächten, gegen welche er sich schlug, war
seine Kavallerie die schlechteste, und Regiment gegen Regiment
waren die Franzosen in der Regel von den Ocstcrreichern,
Preußen und Russen geschlagen worden. Allein er war so
guter Feldherr, dies zu erkennen, daher sammelte er seine Ka¬
vallerie in großen Massen und wählte den rechten Zeitpunkt,
um mit selbigen die vom Gefecht ermüdeten Truppen des Geg¬
ners in einem Hauptangriffzu werfen. Die Organisation
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unseres Heeres gestattet uns, dasselbe zu thun und scheint daher

sehr entsprechend.

Da das preußische Heer ein National-Heer ist, so recru-

tirt sich jedes Armee-Corps aus der Provinz, in welcher es

steht "). Die Markee, die Pommern, die Preußen, die Rhein¬

länder u. s. w. fechten nebeneinander, dies scheint im Kriege

viel Vorzüge zu haben. Der Bruder steht mit dem Bruder

und hilft dem Bruder in seiner Roth; inzwischen, da die

Armee-Corps auch in den Provinzen stehen, aus welchen sie

sich rccrutiren, so bleiben sie stets in derselben Garnison, Ver¬

dingern dadurch, und die wenigen großen Uebungen abgerech¬

net, verlieren sie ganz die Gewohnheit des Marsches.

Bei der Mobilmachung eines so großen Heeres ist die

schnelle Hcrbeischaffung brauchbarer Pferde in allen andern Rei¬

chen eine der schwierigsten Aufgaben, und es wird daher nicht ohne

Interesse sein, zu wissen, wie diese gelöst worden ist. Zur

Mobilmachung des ganzen preußischen Heeres und aller Re¬

serven, soll der Bedarf für Artillerie, Kavallerie und der Train

8t) bis 70,000 Pferde erfordern. Diese aufzubringen ist ein¬

zelnen Provinzen nicht möglich, dem Ganzen fällt es nicht

schwer. Der Pfcrdebestand in Preußen betrug am Ende des

Jahres 1837 — 1,172,901 Pferde und die jährliche Zuzucht

ergiebt mindestens 100,000 Pferde.

") Das Garde-Corps macht hiervon eine Ausnahme und rekrutirt sich

aus der ganzen Monarchie.
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Die Aushebung einer so großen Pferdezabl fordert ohn-

gefähr den zwanzigsten Theil der Pferde und ist daher, wenn

sie nöthig wird, ohne besondere Störung des Verkehrs zu be¬

wirken, und was noch mehr ist, die Ergänzung selbst mit 5t)

Procent jährlich, wenn sie so hoch kommen sollte, ganz ge¬

sichert. Die Nepartiton der für den Fall der Mobilmachung

zu stellenden Pferde ist gemacht, und die Listen aller Pferde

vorhanden, daher ist nichts weiter nöthig, als daß von den

Militair-Behörden und dem Landrath die Auswahl erfolgt;

in acht Tagen ist das Geschäft in der ganzen Monarchie be¬

endet. So wenig nun dem Lande die Pferde fehlen, welche

der Krieg und die Fortsetzung desselben fordern, eben so wenig

fehlen ihm die Mittel zur Recrutirung des Heeres. Es ist

ein Lieblingsthema der französischen Schriftsteller, die so gern

ihren Landsleuten einbilden möchten, Preußen fehle eS an

Mannschaft, um sich recrutiren zu können, und wenn es auch

vermöchte, beim Beginn des Krieges, mit einem großen Heere

aufzutreten, so würde es doch auf die Dauer schon aus diesem

Grunde unterliegen müssen.

Auch in Deutschland selbst machen die Großprahlereien

der Franzosen oft einen gewissen Eindruck und es wird daher

nicht uninteressant sein, sich hier eine klare Uebersicht der mili-

tairischen Kräfte von Frankreich und Preußen und ganz be¬

sonders des deutschen Bundes, seine beiden großen Schutzmächte

an der Spitze, Frankreich gegenüber, zu verschaffen.

Es ist richtig, in Preußen rückt ein Dreißigstel der ganzen
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Bevölkerungins Feld, wenn die Vertheidigungdes Vaterlandes

es fordert, und wenn wir annehmen wollen, daß Frankreich

im Kriege seine Armee von 395,400 Mann, die sein Kriegs-
Etat besagt, bis ans 800,000 Mann vermehren könnte und

müßte, so würde dies, wenn wir FrankreichsBevölkerung auf

35,200,000 veranschlagen,nur der vier und vierzigste Theil

der Bevölkerung sein. Dies anscheinendviel günstigereVer-

hältniß verändert sich aber bei näherer Beleuchtung sehr we¬

sentlich, denn Preußen hat 500,000 Mann zur Vertheidigung

stets schlagfertig. Frankreich muß, um eine so große Armee

ins Feld zu stellen, sie erst ausheben, einüben, u. s. w. Preußen,

wenn es ausrückt, braucht nur die Kaders zurückzulassen,

um immer neue Reserven zu bilden; Frankreichdagegen muß

ein Heer zum Schutz seiner Besitzungen in Afrika aufstellen,

muß seine Festungen und selbst seine großen Städte besetzt

halten, alles dies schwächt seine Macht bedeutend, Preußen hat

alle möglichen Kricgsvorräthe bereit, Frankreich muß sie erst mit

großen Anstrengungen anschaffen, und weiß nicht, wo es manche

derselben sinken soll, wie z. B. die nöthigcn Pferde für die

Mobilmachung. Preußen hat das Geld zum Beginnen des

Krieges baar liegen; Frankreich muß die ungleich größeren

Summen, die es braucht, von den Kammern erbitten, und das

Land, wenn die Summen bewilligt worden, mit neuen Ab¬

gaben belasten. Alle diese Umstände sind von entschiedener
Bedeutung.

Wenn wir nun ferner auf die Ergänzungsmittel der



Heere zurückgehen, so stellt sich der Zahl nach wiederum das
Verhältnis; günstiger für Frankreich; der Wirklichkeit nach ver¬
schwindet es größtentheilS.Die Ursachen, die dies bewirken,
sind, daß in Frankreich, nach der Verfassung, bei der Rckru-
tirung eine Menge Ausnahmen bestehen, in Preußen fast
keine. Eine zweite wesentliche Ursache findet sich in der stär¬
keren und gesunderen Constitution des preußischen Volks gegen
das französische. Der Grund liegt theilS irr der besseren
Nahrung, theils in der gesunden Beschäftigung.Zu Preu¬
ßen werden nicht so viele Kinder in den Fabriken ungesund
gemacht, während sie noch wachsen und ihr Körper sich aus¬
bilden soll, wie dies in Frankreich geschieht.

Welche Wirkung diese beiden Punkte auf die Zahl der
als zum Dienst fähig befundenen Rekruten haben, wollen
wir durch ein Beispiel nachzuweisen suchen. Wir wählen bei
Frankreich das Zahr 4826, wo die Bevölkerung zu 32,566,066
Seelen angegeben wurde. Die Zahl der Rekruten, welche
in diesem Zahrc das Conscriptions - Alter erreichten, betrug
283,767; davon loosten sich 129,385 frei und 153,982
mußten sich gestellen, von diesen wurden wegen
fehlerhafter Statur, wegen Gebrechen oder Schwäch¬
lichkeit für ganz unfähig erkannt . . 67,513
besreitwurdcn wegengesetzlicherAusnahmen26,662
desgleichen aus andern Titeln . . . 3,563

97,678

zum Dienst fähig blieben 56,304.

16
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Wenn min angenommenwird, daß keine Ausloosung er¬
folgt wäre, sondern daß 283,767, oder die ganze Zahl, welche
in dem Jahre das conscriptionsfähige Alter erreichten, sich ge¬
stellt hätten, und daß der Ausschuß nach demselben Verhält-
niß, wie bei den andern berechnet worden wäre, so hätte dies
die Summe von 165,766 Fünfsicbentel ergeben.

Zn Preußen erreichen alle Jahre circa 136,666 Mann das
zwanzigste Jahr, und obgleich mehr auf Statur als in Frank¬
reich gesehen wird, so kann man doch nur auf26Procent Abgang
rechnen — (die Ausnahmen sind ganz unbedeutend) bleiben
dienstfähig circa 166,660. Von diesen werden jährlich nur
25 bis 36,666 ausgehoben, ohne die Freiwilligen,und die

übrigen gehen, je nach den Umständen, zn den verschiedenen
Klassen der Landwehr über.

Aus dem Vorhergehendenergiebt sich, daß die günstigere
Organisation in Preußen, und manche andere Umstände das
Ucbergewicht der größeren Vcvölkcrung von Frankreich, hinsi'chts
des Materials zur Nekrutirung sich dennoch ziemlich ausglei¬
chen; inzwischen tritt ein Umstand hinzu, welcher Preußen einen
Vorsprung gewährt, dieser besteht darin, daß die Zahl der mili-
tairpflichtigcn in Preußen, welche den größten Theil der männ¬
lichen Bevölkerungvom zwanzigsten bis vierzigsten Jahre aus¬
macht, circa 2 Millionen Köpfe zählt, die zum Theil geübte
Soldaten sind.

AuS allem diesem ergiebt sich folgendes Resultat: die
preußische Militair-Macht ist so stark, jeden Feind, und auch
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Frankreich selbst, kräftig zurückweisen zu können, wenn es die

Verteidigung des Vaterlandes fordert, und wenn daher Herr

Victor Hugo und so viele anderen französischen Schriftsteller

es ihrer Nation einbilden, es sei nur ein Frühstück für Frank¬

reich, das linke Nhcinufcr zu verzehren, so befinden sie sich in

großem Zrrthum, und könnten hinterher an einer starken In¬

digestion leiden. Doch ein Krieg Preußens allein mit Frank¬

reich ist undenkbar, und da unsere guten Nachbaren im Westen

nicht recht sonderliche statistische Kenntniß von den Nachbar-

Landern besitzen, so wollen wir sie mit den Kräften des Bundes

bekannt machen, und schmeicheln uns, daß ihnen die hier fol¬

gende Berechnung der wcchsclseitigten Stärken durch die Ver¬

wickelung der Zeitungen werde mitgethcilt werden.

Heer

Flächen-Inhalt. Bevölkerung, mit Landwehr,
Mann.

Oesterreich . . . 8,590 LM. 35,492,734 768,400

Die deutsch. BundeS-

Staaten exel. Preu¬

ßen ».Oesterreich . 4,502 - 15,215,631 127,982

Preußen . . . 5,070 - 15,000,000 500,000

18,162iHM. 65,708,365 1,396,382

Frankreich . . . 9,754 - 35,000,000 394,400

Der deutsche Bun¬

des-Staat mehr . 8,408 lUM. 30,708,365 1,001,982.

") Nach der Zählung von 1310.

16"
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Nach dieser Berechnung würde die Physische Kraft auf

Seiten Deutschlands sehr überwiegend sein, und das Gleichge¬

wicht kann nur einigermaßen durch die Großsprechereien aus¬

geglichen werden, welche uns täglich von der Arunäo Nation

und aus der Oaxitale äe 1'univers zugerufen werden. Doch

wir wenden uns wieder zu der Organisation unseres Heeres und

den militairischen Verhältnissen und ihren Folgen überhaupt.

Die bisher gegebene kurze Uebcrsicht beweiset, wie selbst

im tiefsten Frieden Preußen auf den heftigsten Krieg vorbe¬

reitet ist, und daß es alles Material besitzet, was zum Begin¬

nen und zur Fortsetzung desselben erforderlich ist.

So stark nun diese Militair - Organisation uns macht,

wenn von der Vertheidigung des Landes die Rede ist, so

groß und günstig ist der Einfluß, den diese militairische Er¬

ziehung — besonders in den östlichen Provinzen — aus den

Geist und die Sitten des Volks ausübt.

Die als Soldaten ins Heer eintretenden Rekruten, in

so weit sie den untersten Ständen angehören, werden an

Ordnung, Reinlichkeit und Gehorsam gewöhnt, zugleich ent¬

wickelt dieser Stand in ihnen ein gewisses Ehrgefühl; alles

dies überträgt sich mehr oder weniger auf ihr ganzes Leben,

und wirkt durch das Beispiel auf alle ihre Umgebungen.

Diese Wirkung ist jetzt schon sehr sichtbar, und wird es immer

mehr und mehr mit der Zeit werden.

Ganz unverkennbar ist es, daß nur durch die militairische

Stärke Preußens, Deutschland gegen Frankreich geschützt wer-
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de» kann; das Bundes-Heer ist dazu zu schwach, Oesterreich

z» entfernt. Das Bundes-Contingent Preußens besteht nur

aus 79,481 Mann, allein Preußen kann im Fall des Krieges

seine Grenz-Provinzen keiner feindlichen Invasion preisgeben,

jeder Krieg mit Frankreich nöthigt es daher sofort, seine ganze

Macht mobil zu machen, welche mit dem erster und zweiten

Aufgebot über 509,900 Mann ausmacht, mithin mehr als

doppelt so viel, als das Bundcs-Hccr, sein eigenes Contingent

nicht mitgerechnet.

Den ersten Haupt-Angriff wird Preußen jedenfalls aus¬

zuhalten haben, inzwischen in sechs Wochen kann es ein Heer

von 200,000 Mann an der Grenze aufstellen und in acht

bis zehn Wochen seine ganze Macht.

Wenn wir nun zu dem finanziellen Punkt übergehen, so

ist die schwierigste Aufgabe für die Regierung die, den Auf¬

wand zu bestreiten, den die Fortsetzung eines Krieges mit so

großen Massen fordern würde, ohne das Land zu erdrücken.

Die Löhnung eines so großen Heeres, die Verpflegung

desselben, und die Anschaffung der Kricgsbedürsnisse aller Art

mitgerechnet, fordern mindestens jährlich einen Aufwand von

130 bis 150 Millionen. Da in dieser Beziehung sich Deutsch¬

land ganz in gleichem Fall befindet, so werden wir auf diesen

wichtigen Punkt bei dem folgenden Abschnitt zurückkommen,

und wollen nur bemerken, daß von der Umsicht der preußi¬

schen Regierung zu erwarten steht, daß selbige in Betracht

der Erhaltung der Größe Preußens und der Wohlfahrt der
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Nation, und da die Erinnerungen des letzten Krieges noch

nicht ganz dem Gcdächtniß entschwunden sein können, die¬

jenigen Mittel, entweder für sich oder gemeinschaftlich mit

Deutschland ergreifen wird, welche es möglich machen, den Krieg

mit Nachdruck und ohne den Ruin des Landes zu fuhren.

Wenn Preußen in dieser Beziehung zweckmäßige Vorkehrungen

trifft, so wird hierdurch seine politische Waagcschaale auch im

Frieden sehr verstärkt.

Wäre Friedrich II. nicht ein eben so großer Finanzier

als Feldherr gewesen, so würde ihn sein Genie als Feldherr

und sein hcldcnmüthigcs Heer allein nicht vom Untergange

gerettet haben.

Was nun die Unterhaltung des Heeres im Frieden be¬

trifft, so sind für selbiges 23,721,000 Thalcr ausgesetzt; davon

werden 18 bis 10 Millionen für das eigentliche Heer verwandt

und der Rest zur Znstandhaltung der Festungen, zur Anschaf¬

fung des nöthigcn Kriegsmaterials und der Armee-Vorräthc

verschiedener Art.

Obgleich die ganze Verwaltung des Heeres, wie in an¬

derer Beziehung, so auch in ökonomischer Hinsicht eine muster¬

haste ist, und obgleich sie mit Rücksicht ihrer Leistungen eine

wohlfeile zu sein scheint, so ist es doch nicht zu leugnen, daß

sie beinahe ein Drittel der Brutto-Einnahme des Staats

verzehrt, und daß hierin eine dringende Aufforderung mehr für

die Regierung liegt, den Finanzen alle Aufmerksamkeit zu schen¬

ken, und uns nicht, weil sich in den jetzigen glücklichen Zeiten
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die Einnahmen so bedeutend vermehrt haben, einer gewissen

Sorglosigkeit hingeben,

Preußen kann den Aufwand des Heeres bestreiten, wenn

so gute Zeiten bleiben, dies ist keinem Zweifel unterworfen,

allein es verdient eine nähere Prüfung, ob sich nicht wahr¬

scheinlich die Kosten der Unterhaltung für die Folge vermeh¬

ren werdenuns scheint es fast unvermeidlich. Daß sie jetzt nicht

höher sind und selbst noch von dem jährlichen Etat ein so

großes Kricgs-Rcscrvc-Material angeschafft werden kann, liegt

außer in der sparsamen Verwaltung, auch vor Allem darin,

daß der Sold der Soldaten und der Offiziere der unteren

Grade so geringe ist, und daß ein großer Thcil der Kosten

der Landwehr, nicht den Staats-Kassen zur Last fällt, sondern

dem von den Kreisen, Kommunen und Einzelnen getra¬

gen wird.

Nun fragt es sich, wird nicht in der Folge die Noth-

wcndigkcit eintreten, das Heer höher zu besolden? Es scheint,

als wenn dieser Fall sehr wahrscheinlich sei. Zwar wird man

sagen, der Soldat dient nicht des Soldes willen, sondern weil

es seine Pflicht ist, es ist nicht ein Amt, welches er bekleidet,

sondern er befindet sich zugleich in einer großen National-

Erzichungs-Anstalt. Dies zugegeben, so hat das Land doch

auch die Verpflichtung gegen den Soldaten, ihn so zu erhal¬

ten, ihn so zu setzen, daß er davon leben kann und nicht nö-

thig hat, noch aus seinen eigenen, oft sehr dürftigen Mitteln

zuzuschießen. Dies verdient um so mehr Berücksichtigung, da
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die große Masse des Heeres ans den untersten Ständen gezo¬

gen wird, die zwar auch mit ihrer Person zur Vcrtheidigung

des Vaterlandes verpflichtet sind, allein nicht ihr Vermögen

gegen einen Feind zu verthcidigen haben, wie die reicheren

Klassen, und es ist daher gerecht und billig, daß diese für den

Schutz; welcher ihrem Eigenlhum dadurch gewährt wird, die¬

jenigen, welchen sie diesen verdanken, wenigstens von Gcld-

zuschiissen frei halten. Dazu kommt, daß der Soldat nach voll¬

endeter dreijähriger Dienstzeit noch zwei Zahrc in der KricgS-

reserve bleibt, und dann in die Landwehr eintritt, wo er zwar

den bürgerlichen Verhältnissen angehört, durch die Hebungen

aber, welche er fortwährend in diesen beiden Epochen zu machen

verpflichtet ist, bedeutende Opfer bringen muß, die thcils aus

der Störung in seinen Geschäften, thcils durch baarc Zuschüsse

während seiner llcbungcn erwachsen. Ob der Fall, wo eine

Erhöhung billigcrwcise eintreten muß, jetzt schon vorhanden ist,

gehört nicht hierher, allein da mit dem zunehmenden Wohl¬

stände auch die Thcucrung wächst, so wird der stehende Sold

in demselben Maaßc geringer. Wenn wir nun zum Tracta-

mcnt der Offiziere übergehen, so ist dieser entschieden ebenfalls

sehr niedrig. Sic sind zwar für ihre Person zu dreijährigem

Dienst wie die übrige Bevölkerung verpflichtet, allein sie

widmen sich dem fcrncrn Dienst aus freier Wahl. Zn der

ganzen Organisation des preußischen Heeres liegt es, daß ein

zahlreiches Offizier-Corps gehalten werden muß, welches sich

auf 5600 beläuft. Wir haben vorher gesagt, daß der Kern



des preußischen Heeres in der Landwehr beruhe, allein gewiß

ist es, daß, da die Offiziere bei der Landwehr in bürgerlichen

Verhältnissen sich befinden, der Kern des Offizier-Corps als

im stehenden Heere vorhanden betrachtet werden muß. Von

der guten Anführung der Krieger hängt unstreitig Alles ab;

im Fall des Krieges muß daher ein Theil der dicnstthuenden,

für ihr Fach in jeder Beziehung ausgebildeten Offiziere aus

der Linie zur Landwehr versetzt werden. Wenn es jetzt auch

nicht an jungen Leuten fehlt, um einen so zahlreichen Offizicr-

stand vollzählig zu erhalten, und sich gegenwärtig noch immer

des geringen Soldes ungeachtet so viele melden, da die vor¬

herrschende Neigung des. preußischen Adels auf den Kriegsdienst

gerichtet ist, so können sie in der Regel nur bestehen, wenn

sie aus bemittelten Familien abstammen und von diesen unter¬

stützt werden. Sollten aber in der Folge sich unter den dann

bestehenden Verhältnissen nicht mehr so viele junge Leute zum

Dienst mit Aussicht auf Offizier-Avancement melden, weil ihnen

die Zuschüsse von Hause fehlen, so würde eine Solderhöhuug

eintreten müssen, da eine Verringerung der Zahl der Offiziere

aus den angeführten Gründen nicht stattfinden kann. Die noth-

wcndigc Folge würde eine Erhöhung des Militair-Budgets sein.

Dieser Punkt ist für die Folge wichtiger, als es bei der ersten

Ansicht erscheint, und es sei uns daher gestattet, ihn weiter

auszuführen.

Der vorige König, der in seinem richtigen Blick sehr wohl

erkannt hatte, wie wichtig in allen Verhältnissen eine gewisse
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solche eine Anstellung erhalten sollten, wenn sie sich vorher die

für ihr Fach nöthigen Vorkenntnisse und außerdem tüchtige

Schulkcnntnisse erworben hatten. Wenn nun junge Männer,

mit Vorkenntnissen versehen, sich dem Militairstande widmeten,

so geschah es bisher in der Hoffnung ans nicht zu entfernte

Beförderung. In dem langen Frieden ist aber das Avance¬

ment sehr schwach geworden. Vor dem 18te» Zahre erlauben

die Körpcrkräftc und die vorbereitenden Studien selten das

Avancement zum Offizier. 22 bis 26 anderweitige Zahre werden

wohl durchschnittlich erfordert werden, um bis zum Hauptmann

vorzurücken. Der Offizier genießt daher bis dahin ein so geringes

Gehalt von respective 8 bis 10 Thlrn. monatlich, nachdem meh¬

rere Abzüge erfolgt sind, und hat während dessen sein 40. bis 46.

Zahr erreicht, also die beste Zeit seines Lebens hinter sich. Zeder,

der dient, um leben zu können, wird eine solche Carrierc nicht

ergreifen, weshalb auch jetzt, wie gesagt, nur die Neigung und

die Hoffnung auf Krieg und schnelleres Avancement den jun¬

gen Adel der Armee zuführt, — denn die Zahl der bürger¬

lichen Offiziere ist sehr klein. Der preußische Adel ist es mit¬

hin, der sich jetzt noch aus Neigung, aus alter Gewohn¬

heit, und mitunter in der Erinnerung des Ruhms seiner Fa¬

milien zu diesen Stellen drängt, allein es scheint, daß leicht

eine Aendcrung eintreten kann, eintreten muß; die umgewan¬

delten Verhältnisse werden sie herbeiführen. Früher war der

Adel in den alten Provinzen der Monarchie im ausschließlichen



Besitz aller Rittergüter, und genoß eine Menge Vorrechte,
namentlich bis zum Antritt der Regierungdes vorigen Kö¬
nigs die Steuerfreiheit. Alle diese Bevorzugungen setzten
ihn in den Stand, seine Söhne in ihrer niilitairischen Lauf¬
bahn unterstützen zu können und die häufigen blutigen Kriege
gewährten oft ein rasches Avancement.Wenn unter Fried¬
rich dem Großen auch 20 bis 25 Zahre dazu gehörten,
eine Eompagnie oder Schwadron zu bekommen, so halten sie
dann doch auch ein Einkommen von 1500 bis 1800 Tha-
lcrn, während sich jetzt der Eapitain ciiou auf 600 und die
älteren auf 1200 Thalcr stehen. Nun haben in Folge der
jetzigen Verfassung alle jene Prärogativenaufgehört und die
Rittergüterkönnen mit wenigen Ausnahmen (wo Familien¬
verhältnisse es nicht anders bestimmen) auch von Bürgerlichen
besessen werden. Seit dem Bestehen des freien Verkehrs der
Rittergüter i>P vielleicht schon ein Drittel derselben in bür¬
gerliche Hände übergegangen, und weil der Mittelstand es
eben so gut versteht, Vermögen zu erwerben, als der Adel
es zu verzehren, so wird der Grundbesitz immer mehr und
mehr in ihre Hände übergehen. Dies wird eine doppelte
Folge haben:

a) daß der nicht mehr grundbesitzendc Adel auch an den
Erwerb denken muß, und da wird er sich auf einen
einträglichem Erwerb legen müssen, als Lieutenant
zu werden.

d) wird der Adel überhaupt sich vermindern, weil ihm
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die Mittel zum Heirathen und zum Ernähren seiner

Familie fehlen werden.

Zudem nun diese Fälle eintreten, wird der Staat seine

Offiziere höher besolden müssen und dies wird offenbar eine

große Erhöhung der Militair-Etats zur Folge haben, inzwischen

unterliegt es keinem Zweifel, daß die Mittel des Staats im¬

mer zureichen werden, eine Vermehrung des Etats aufzubrin¬

gen, jedoch liegt hierin immer eine Aufforderung, die Gcld-

kräfte möglichst zu Nathe zu halten.
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Ueborficht von der Eintheilung des Preußische»» Heeres »m Jahre

Armee-Abtheilung. Armee-
Corps. Division. Brigade. Regimenter und Bataillone, Zager- und

Schützen-Abtheilungen.
Znfantrie. Cavallerie

Bataill. Escadr.

Artillerie. Pioniere.

Brigade. Abtheilung.

Landwehr.

Brigaden. Regimenter. Bataillone. Cscadr.
Invaliden.

Garde Corps. </

Iste GardeDivision.<

2te Garde Division.

Iste Garde Infant. Brig.

»sie Garde Cav. Brig.

2te Garde Infant. Brig.

2te Garde Cav. Brig.

Iltens Garde Znfantrie Regt. ^ . z bataill.. .
Garde Zager Bataillon . . .
Regiment ksrile üu >
Regiment Garde Husaren »4 Escadr.
Istes Garde Ulanen (Ldw.) Regt. >

12

»sie Garde
Landw. Brig.

Kais. Al-rand. Grenad. Regt. ^ . z bataill.. .
Garde SchützenBataillon

- CürassierRegt. >
- Dragoner - ! » 4 Escadr.

2tes Garde Ulanen (Ldw.) Regt.!

Garde Reserve Znftr. Landw. Regt.
Comb. Garde Reserve Bataill. . . .

Garde Art. Brig. zu
drei Abteilungen u.
einer Handw. Comp.

Garde Pionier
Abtheilung.

12

2te Garde
Landw. Brig.

Isies Garde Ldw. Rgt.
2tes - -

lttes Garde Ldw. Rgt.
4tes -

1 sie Garde Invalid.
Conip.

2te Garde Invalid.
Comp.

Garde Znvaliden zu
Potsdam u. Werder.

l.
Armee-
Corps

Armee-Ab- /

theilung.

Iste Division.

2te

Iste Znfantrie Brigade.

Iste Cavallerie -

2 te Znfantrie Brigade.

2te Cavallerie -

II
Armee-
Corps.

3 te Division. -

4te

3te Znfantrie Brigade.

3te Cavallerie -

4te Znfantrie Brigade,

tte Cavallerie

Ist^s Znfantrie Regiment ^ . z bataill.
3tes Cürassier
I stes Dragoner

» 4 Cscadr.

4tes Znfantrie Regiment i ^ z zzataill.Stes - - !
Stes Cürassier - ! ^ Escadr.
I steS Husaren > >

33stes Znfantrie Regt. (Isies Reserve)
1 stes comb. Res. Bataill
Iste Jäger Abtheilung

2 tes Znfantrie Regiment ^ . z bataill.
2tes Cürassier
Stes Husaren » 4 Escadr.

2l?s ^ » Bataill.
3tes Dragoner
4tes Husaren si 4 Escadr.

34stes Znfantrie Regt. (2tes Reserve)
2tes comb. Res. Bataill.
2te Zager Abtheilung

I

Iste Artillerie Brig.
(formirt wie die

Garde.)

2te Artillerie Brig.

I ste Pionier
Abtheilung.

2te Pionier
Abtheilung.

Iste Landw.
Brig.

Istes Landw. Regt.
3 tes - -

2te Landw.
Brig.

3te Landw.
Brig.

4te Landw.
Brig.

4 tes Landw. Regt.
Stes - -

Landw. des 33sten
ZnfantrieRegts.

2tes Landw. Regt.
Stes

14 tes Landw. Regt.
21 stes

Landw.Bat.d. 34sten
Znfantrie Regts.

Iste Invalid. Comp.

2te

3te Invalid. Comp.

4te -

!ll.

Armee- /
Corps.

II.

Armee-Ab¬

theilung.

Ste Division.

Kte

Ste Znfantrie Brigade.

Ste Cavallerie -

18tes Jnfantrie Regiment j . -z

2 tes Dragoner -
3 tes Ulanen - ä 4 Cscadr.

Ste Znfantrie Brigade.

Ste Cavallerie

IV.

Armee- ^
Corps.

7 te Division.

8te

7te Znfantrie Brigade.

7te Cavallerie -

8te Znfantrie Brigade.

8te Cavallerie -

24stes j Bataill.
S tes Cürassiier -
3 tes Husaren i» 4 EScadr-

3Sstes Znfantrie Regt. (3tes Reserve)
3 tes comb. Res. Bataill
3te Jäger Abtheilung

2Sstes Znfantrie Regiment ^ . z ^taill.
7 tes Cürassier -

10 tes Husaren > si 4 Escadr.

31 stes Znfantrie Regiment ^ . z bataill.
8 tes Cürassier

12 tes Husaren » 4 Escadr.

3Sstes Jnfantrie Regt. (4tes Reserve)
4tes comb. Res. Bataill. .
4le Jäger Abtheilung

Ste Landw.
Brig.

8 tes Landw. Regt.
12 teS - -

3te Artillerie Brig. 3te Pionier
Abtheilung. Ste Landw.

Brig.
20 stes Landw. Regt.
24 stes - -

4te Artillerie Brig. 4te Pionier
Abtheilung.

7te Landw.
Brig.

8te Landw.
Brig.

Landw. Bat. d. 3Ssten
ZnfantrieRegts.

2Sstes Landw. Regt.
27stes - -

31 stes Landw. Regt.
32 stes

Landw. Bat. d. 3Ssten
Jnfantrie NeglS.

Ste Invalid. Comp.

Ste

7te Invalid. Comp.

8te

III.

Armee-Ab¬

theilung.

v
Armee-
Corps.

!)te Division.

10rc

Ste Znfantrie Brigade.

Ste Cavallerie -

löte Znfantrie Brigade.

Ivte Cavallerie -

VI.
Armee- /
C orps.

1 l te Division.

12tc

11 te Znfantrie Brigade.

Ute Cavallerie -

12 te Znfantrie Brigade.

12 te Cavallerie -

Stes Znfantrie Regiment ^ . z ^taill.
4teS
2 tes ä 4 Escadr.

I8tes
IStes

7 tes
IsteS

Znfantrie Regiment j . z ^M.

ä 4 Escadr.Husaren
Ulanen

37steS
Stes
Iste

Znfantrie Regt. (Stes Reserve)
comb. Res. Bataill
SchützenAbtheilung

IStes
Utes
IsteS
4 res

Znfantrie Regiment ^ . z

zsi'n' !
22 stes
23 stes
Stes
2 tes

Znfantrie Regiment ^ ^ z
Husaren - i . ^ .Ulanen - « ^ ^

38 stes
Stes
2te

Znfantrie Regt. (Stes Reserve)
comb. Res. Bataill
SchützenAbtheilung

Ste Landw.
Brig.

SteS Landw.Regt.
7tes -

Ste Artillerie Brig. Ste Pionier
Abtheilung. 10 te Landw.

Brig.
18tes Landw.Regt.
IStes

Landw. Bat. d. 37sten
ZnfantrieRegts.

Ste Artillerie Brig. Ste Pionier
Abtheilung.

Il te Landw.
Brig.

IStes Landw. Regt.
Utes

12 te Landw.
Brig.

22 stes Landw. Regt.
23 stes - -

Landw Bat. d. 38sten
Znfantrie Regts.

Ste Invalid. Comp.

10te

Ute Invalid. Comp.

12 te

VII.

Armee- ^
Corps.

IV

Armee-Ab¬

theilung.

13 te Division.

14te

13 te Znfantrie Brigade.

13 te Cavallerie -

13 tes
IStes
II tes
SteS

Znfantrie Regiment ^ . z bataill.: l 13 te Landw.
Brig.

13tes Landw. Regt.
IStes

14te Znfantrie Brigade.

14te Cavallerie -

IStes
17 tes
8 tes
Sles

Znfantrie Regiment ^ ^ ^
Husaren -
Ulanen -

7te Artillerie Brig.
si 4 Cscadr.

7te Pionier
Abtheilung. 14 te Landw.

Brig.
IStes Landw. Regt.
17 tes - -

3Sstes
7 tes
3te

Znfantrie Regt. (7tes Reserve)
comb. Res. Bataill
SchützenAbtheilung

Landw. Bat. d. lZSsten
ZnfantrieRegts.

VIll.
Armee-
Corps .1

ISte D.ivision.

16tc

IS te Znfantrie Brigade.

ISte Cavallerie -

ISle Znfantrie Brigade.

ISte Cavallerie >

2Sstes
28 stes
4tes
7 tes

Znfantrie Regiment ^ . z

2Sstes
30 steS
Stes

j! 8tes

Znfantrie Regiment , . z bataill.

^ 4 Escadr.Husaren
Ulanen

40 stes
8 tes
4te

Znfantrie Regt. (8tes Reserve)
comb. Res Bataill
SchützenAbtheilung

8te Artillerie Brig.,
eben so formirt wie
die übrigen Brigaden,
und außerdem noch
2 Abth.Fest. Res. Ar¬
tillerie resp. zu 3 u. 2

Compagnieen.

ISle Landw.
Brig.

2Z stes Landw. Regt.
28 stes - -

8te Pionier
Abtheilung. ISte Landw.

Brig.
2Sstes Landw. Regt.
30 stes -

Landw. Bat. d. 40sten
Znfantrie Regts.

13 te Invalid. Comp.

14te

löte Invalid. Comp.

ISte

Feuerwerks Abtheil.

2 Garde Znfantr. Brig.
2 - Cavall. -

IS Linien Znfantr. -
IS - Cavall. -

4 Garde Znftr. Rgtr.; I Garde Res. Znftr. Rgt.;
1 comb. Garde Res Bataill.; 1 Garde Jäger und
I Garde Schützen Bat.; 32 Znftr. Rgtr.; 8 Znftr.
Res. Rgtr.; 8 comb. Res Bataill.; 4 Jäger und
4 SchützenAbtheil.; K Garde Cavall. Rgtr. und
32 Linien Cavall. Rgtr.

141 Bat.,
davon 17

Garde Ba¬
taillone.

24 Garde
128 Linien

S Artillerie Brigaden.
1 Feuerwerks Avtheil.

1S2EScad-

I Garde Pio¬
nier Abth.

8 Linien Pio¬
nier Abth.

IS Landwehr
Brigaden.

32 Prov. Ldw. Rgte.
4 Garde -
8 Prov. Res Landw.

Rgte.

12 Garde
104 Linien

104 IS Invalid. Comp.
2 Grde Znv. Comp.

IIS

s Pion. Abth.





Anmerkungen zur vorstehenden Tabelle.

1. Bei dein Garde-Corps sind statt der Divisions-Commandeurege¬
genwärtig ein Commandeur der Garde-Infanterie und ein Com-
mandeur der Garde-Cavallerie ernannt. Ersterer hat sämmtliche
Infanterie und letzterer die gesammte Cavallerie des Corps unter
seinem Commando. Die Formation in Divisionen ist deshalb nicht
aufgelöst.

2. Zum Garde-Corps gehört außer den vorgenannten Truppentheilen
noch eine Garde-Unteroffizier-Compagnie.

3. Das Lehr-Znfanterie-Bataillon und die Lehr-Escadron, deren
Mannschaften von andern Regimentern nur zu diesen Znstituten
commandirt sind, gehören hinsichts der oberen Leitung auch noch
zum Garde-Corps, sie sind jedoch nicht aufgeführt, weil sie für den
Fall einer Mobilmachungaufgelöst werden.

4. Die Landwehr-Regimenter und Bataillone sind nur zur Zeit der
Uebung oder während des Krieges versammelt. Außer dieser Zeit
sind nur die Stäbe und die Stamm-Mannschaften im Dienst,
pr. Garde-Landwehr-Regiment 51, pr. Provinzial-Landwehr-Re-
giment etwa K6 Mann.

5. Die Eintheilung deS Heeres erleidet im Falle des Krieges noch
manche kleine Veränderungen, die für das große Publikum kein be¬
sonderes Interesse haben, und die deshalb hier übergangen werden.

6. Außer den oben angeführten Truppen befindet sich bei jedem Garde-
Cavallerie- und Infanterie-Regiment und resp. Bataillon sxel.
Landwehr, so wie bei jedem Linien-Cavallerie-Regiment, bei jeder
Artillerie-Brigade und Pionier-Abtheilung eine Halbinvaliden-
Section.
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Die Stärke des Preußischen Heeres im Frieden ist
»> ithin:

lt. Znfanterie

4 Garde-Infanterie-Regimenter3 3 Bat.
I Garde - Reserve - Znfanterie - Regiment
32 Feld-Regimenter 3 3 Bat. . . .
8 Feld-(Reserve-) Regimenter 3 2 Bat.
1 comb. Garde-Reserve-Bataillon. .
8 - Linien-Reserve-Bataill. . .

12 Bat.
2

SV
10
1

133 Bat.

Dazu an leichter Znfanterie (Büchsenschützen):
1 Garde-Zäger- und I Garde-Schützen-Bat. .... 2 Bat.
4 Jäger- und 4 Schützen-Abteilungen, zusammen . . . 4 -

An Landwehr:
4 Garde-Landwehr-Regimenter 3 3 Bat. ...... 12 -
32 Provinzial-Landwehr-Regimenter 3 3 Bat. . . . . SK -
4 comb. Reserve-Landwehr-Regimenter 3 2 Bat. ... 8 -

zusammen 237 Bat.

2. Kavallerie.

1 Garde du Corps 3
I Garde-Cürassier i
1 - Dragoner ^ 0 Garde-Cavallerie-Regtr. 3 4 Esc. 24 Esc.
1 - Husaren I
2 - Ulanen )
8 Cürassier
4 Dragoner
12 Husaren
8 Ulanen
Landwehr-Cavallerie............. 104 -

gesammte Cavallerie 230 Esc.

32 Linien - Cavallerie-Regtr. 3 4 Esc. 128 -
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3. Artillerie.

I Garde-Artillerie-Brigade S IS Comp. .

8 Linien-Artillerie.Brigaden S IS Comp. .

IS Comp.
120 -

Die Festungs- Res.-Artillerie ......... S -

I Garde- und 8 Linien-Artillerie-Handwerks-Comp. . 9 -

Feuerwerks-Abtheilung 2

Jede der 0 Artillerie-Brigaden zerfällt in 3 Abtheilungen, wovon

jede wieder aus 4 Fuß- und I reitenden Compagnie besteht, so daß

im Ganzen 27 reitende, 108 Fuß- und außerdem i> Handwerks-,

S Festungs-Reserve-Artillcrie- und 2 Feuerwerks-Compagnieen vorhan¬

den sind.

I Garde- und 8 Linien-Pionicr-Abtheilungen S 2 Comp. 18 Comp.

5. Halb-Znvaliden - Sektionen:

Der 4 Garde-Infanterie-Regimenter S 48 Mann . 192 Mann.

Der 0 Garde-Cavallerie-Regimenter S 10 Mann . . 90 -

Der 32 Linien-Cavallerie-Regimenter S 10 Mann . . S12 -

Der 9 Artillerie-Brigaden inel. Garde s 73 Mann . 07S

Der 9 Pionier-Abtheilungen inol. Garde S 12 Mann . 108 -

Der Feuerwerks-Abtheilung 10 -

6- Ganz-Znvaliden-Compagnieen.

Das Berliner Invaliden-Bataillon ....... 4 Comp.

Die Jnvalidenhäuser zu Stolpe und Ribnick .... 2 -

Summa 1S1 Comp.

4. Pioniere.

Des Garde-Reserve-Negiments .

Des Garde-Jäger-Bataill.

Des Garde-Schützen-Bataill.

Des comb. Garde-Reserve-Bataill.

32

zusammen 1073 Mann-

2 Garde- und 10 Invaliden-Compagnieen
18

24 Comp.



— 262 —

Recchpilulation nach den Truppentheilen.

1. Infanterie . 257 Bataillone.
2. Reiterei 256 Escadrons.
3. Artillerie 151 Compagnieen.
4. Pioniere 18 -
5. Halb-Invaliden-Sectionen 1673 Mann.
6. Ganz-Invaliden 24 Compagnieen.

Recapitulation in Beziehung auf die ungefähre Stärke
des Heeres nach dem Fricdens-Ctat (in runden Zahlen).

Die 4 Garde-Infanterie-Regimenter 8600 Mann.
Das Garde-Reserve-Infanterie-Regiment
Die 32 Linien-Infanterie-Regimenter
Die 8 Linien-Infanterie-Res.-Regimenter
Das comb. Garde-Res.-Bataillon . . .
Die 8 comb. Linien-Res.-Bataillone . .
Die 2 Bataill. Garde-Jäger und Schützen
Die 4 Jäger- und 4 Schützen-Abtheilungen
Die 9 Artillerie-Brigaden
Die 9 Pionier-Abteilungen
Die sämmtlichen Halb-Invaliden-Sectionen
Die 24 Invaliden-Compagnieen . . . .
Die Stämme der Landwehr-Regimenter zc.
Die 6 Garde-Cavallerie-Regimenter . -
Die 32 Linien-Cavallerie-Regimenter
Die Feuerwerks-Abtheilung

1350
48329

8909
699

3299
899

1699
15259
2259
1679
5999
2289
3699

18219
199

129269 Mann.
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Davon kommmen

Truppentheil

Infanterie! i CavallerieI ArtilleriePioniere
Landwehr-

Stamm-
MamischaftHalbinvalid.

SectionenZnvaliden-
Comp.

L
S
s

G

iMann Mann Mann Mann Mann Mann Mann Mann

auf das
Garde-Corps

1. Armeecorps
2.
3.
4 -
5. <
6. -
7.
8.

Verl. Znv. Bat.
Znv. Haus zu

Stolpe und
Ribnick

Feuerwerksab¬
theilung

10750
7640
7640
7640
7640

I 7640
7640
7640
7640

3600
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280

1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
2050

100

250
250
250
250
250
250
250
250
250

200
260
260
260
260
260
260
260
260

452
151
151
151
151
151
151
151
151

10

600
400
400
400
400
400
400
400
400
800

400

17502
12631
12631
12631
12631
I263I
I263I
12631
13031

800

400

110

^71870 21840 15350 2250 2280 1670 5000 120260

Zieht man nun von vorstehenden .... 120260 Mann

die Ganz-Invaliden ab mit . . . . 5000 -

so bleiben 115260 Mann.

Es würden also aufgestellt werden können:

1. vom stehenden Heer in runder Summe . . 115000 Mann.

2. Von der Kriegs-Reserve und Landwehr er¬

sten Aufgebots, ganz mäßig angeschlagen . 250000

3. Von der Landwehr zweiten Aufgebots, je nach¬

dem dieselbe zur Verteidigung ihrer Provinz

erforderlich sein würde, ganz geringe berechnet 180000 -

Ergiebt eine disponible Kriegsmacht von 545000 Mann-

Die formirte Kriegsstärke des Preußischen Heeres, welche außer

den Mannschaften des stehenden Heeres zunächst aus der Reserve und

den Landwehr-Mannschaften des ersten Aufgebots, aus der zum Dienst
17
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im stehenden Heer verpflichteten Altersklasseund nöthlgen Falls aus
der Landwehr zweiten Aufgebots formirt wird, würde betragen:

Infanterie.

12 Bataill. Garde 3 1000 M, . . 12,000 Mann
2 - Jäger u. Schützen i> 1000 2,000 -

12 - Garde-Landwehr s 1000 12,000 -
96 Linien-Jnfanterie-Bat. s 1000 . 96,000 -
4 Bataill- Jäger u. Schützen 3 1000 4,000 -

96 - Provinzial-Landw. 3 1066 96,000
222 Bataill.

ö. Cavallerie.

32 Escadr. Garde-Cavall.iovl.Landw.
3 130 M 4,800 Mann

128 - Linien-Cavall-3 130 . . 19,200 -
96 - Prvvinz.-Landwehr-Cavall.

s 130 14,400 -

222,000 Mann.

236 Escadr.

L. Artillerie.

38,400

Die Feld-Artillerie der 9 Brigaden,
jede zu 12 Batterieen 3 8 Geschützen,
also zusammen 108 Batterien mit 864
Geschützen und die verschiedenen Co-
lonnen 23,000

giebt active Combattanten 283,400 Mann,
die ins Feld rücken, ohne die Stabswachen, Trains,
Trainsoldaten, ohne Feld - Lazareth - Apotheken und
Bäckereien, ohne Verpflegungs- und Administrations-
Beamte, kurz ohne alle Nichtkombattanten-

Außer diesen Combattanten von 283,400 Mann
werden verwendet
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rrsnsport 283,400 Mann,

v. zur Formation der Ersatz-Truppen,der Hand-
werks-Compagnicen, zur Besatzung der Festun¬
gen und zum Dienst im Innern.

24 Bataill. der 8 Res.-Inf.-Reg. . 24,000 Mann

80 Ersatz-Bataill. 5 1000 M. . . 80,000 -

66 Ersatz-Escadrons -> 100 Pf. . . 6,600 -

8 Esc. der 8 Res.-Landw.-Bataillone l,200 -

Die Artill.-Ersatz-Abtheilungen, Ar-

till.-Festungs- und Handwerks-

Compagnieen 17,000 -

Pioniere 6,000 -

104 Landw.-Bat. 2. Aufgebots . . 104,000 -
238,800 -

in Summa 622,200 Mann.

Der Ueberschuß, welcher sich nach der vorhin als vorhanden an¬

gegebenen Kriegsstärke von 643,000 Mann gegen den Bedarf ergiebt,

dient nächst den auszuhebenden Rekruten zum Ersatz des Abganges.

Außerdem find noch die Ganz-Invaliden vorhanden.

Für diese vires 322,000 Mann find die Armatur- und ein großer

Theil der Bekleidungsstücke im Frieden vorhanden, und diese Aufstel¬

lung consumirt noch nicht die Landwehr und dienstpflichtigen Alters¬

klassen. Es bleiben vielmehr noch evercirte Leute disponibel.

17'
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Zn den vorhergehenden drei Hauptabschnitten dieses Werks
haben wir uns bemüht, dem Leser in möglichster Kürze eine
umfangreicheUebcrsicht der Zustände in Preußen zu liefern.
Wir haben mit der politischen Stellung Preußens begon¬
nen, sind dann zu der bei uns bestehenden Verfassung und
deren Vervollkommnung übergegangenund haben in dem drit¬
ten Abschnitt uns über den ganzen Verwaltungs - Organis¬
mus im Allgemeinen und insbesondere über den der wichtig¬
sten Zweige der Verwaltung selbst verbreitet. Da es uns schien,
als wenn es nicht nur für Preußen, sondern für ganz Deutsch¬
land wichtig wäre, Preußen und seine Verhältnisse und Zu.
stände in ihrem ganzen Zusammenhange mit ihren Vollkom¬
menheiten und Mängeln zu kennen, so haben wir uns bemüht,
sie zu liefern. Um diese Aufgabe in ganz spccicllcr Ausfüh¬
rung zu lösen, hätten wir ein großes Werk schreiben müssen,
welches aber den Zweck verfehlt haben würde, dem großen
Publikum eine kurze und vollständige Anschauung des Ganzen
zu gewähren. Wir schmeicheln uns, in dieser Beziehung die
Ansicht der Leser crrathcn zu haben.

Wenn wir uns nun zu den Ergebnissen der angestellten
Untersuchungen wenden, so glauben wir, daß es sehr klar her¬
vorleuchtet, welche wichtige Stellung Preußen in den politi¬
schen Verhältnissender europäischen Staaten und ganz beson¬
ders Deutschlandseinnimmt. Da es die Scheidewand zwischen
den großen Mächten des Osten und Weste» bildet, so ist es
von der höchsten Wichtigkeit, daß Preußen die Macht besitze,
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diese in ihren Grenzen zu bannen. Um dies unzweifelhaft und

ohne übermäßigen Kraftaufwand zu können, ist eine ganz in¬

nige Verbindung mit den übrigen Staaten des Bundes noth-

wcndig, deren eigenes Interesse sie in dieser Beziehung ganz

zu Preußen hinzieht.

Was die Verfassung betrifft, so ist das Ergebniß der über

selbige angestellten Betrachtung, daß diese auf einem sehr siche¬

ren und zweckmäßigen Fundament beruht. Daß die preußische

Nation in ihren untern Kreisen viele Rechte und Freiheiten

besitzt, welche die sogenannten konstitutionellen Staaten dem

Volke nicht gewähren können, weil ihre Regierungen zu schwach

sind, um das Volk zügeln zu können, daß jedoch dem Vcr-

sassungS-Gcbäude, um unsere Worte zu wiederholen, der Schluß¬

stein fehlt um das Gewölbe zu vollenden, und daß die Na¬

tion mit vollem Vertrauen diesen von ihrem Monarchen

erwartet. Nicht allein in der Liebe zu ihr findet sie eine

Bürgschaft dafür, sondern auch in seinem hochherzigen Sinn

und eigenen Selbstgefühl, welches ihm sagen wird, wie viel

höher die Stellung eines Monarchen ist, der an der Spitze

eines freien Volkes steht, als die eines Königs an der Spitze

der Verwaltung ein Volk regierend, welches noch nicht die

Mündigkeit erhalten hat.

Was nun den Verwaltungs-Organismus betrifft, so ist

selbiger ganz darauf berechnet, der Regierung Kraft zu ver¬

leihen und zugleich die Interessen des Landes zu sichern,

und wenn sich auch in manchen Theilen Mängel in diesen.
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Organismus selbst und zwar wesentliche eingeschlichen haben,

so hindert dies weniger den regelmäßigen Gang der Ge¬

schäfte, da die untern Verwaltungs-Behörden, die in unmit¬

telbare Berührung mit dem Volke kommen, eine sehr muster¬

hafte Vcrwaltnngs-Partie bilden.

Zu Hinsicht der Finanzen sind selbige im Vergleich gegen

andere Staaten in sofern als blühend zu nennen, weil die

Verschuldung im Vergleich zur Einnahme geringe geachtet wer¬

den kann, inzwischen bedarf diese Partie wesentlicher Reformen.

Den Unterricht betreffend, so hat dieser nicht nur in Be¬

ziehung des Volksuntcrrichts große Fortschritte gemacht, sondern

die Bildungsanstalten aller Arten und namentlich unsere Uni¬

versitäten können mit Recht als an der Spitze der geistigen

Entwickclung stehend betrachtet werden.

Unsere Militair-Vcrfassung leuchtet nicht minder hervor,

und giebt besonders in Hinsicht der Vcrtheidigung des eigenen

Landes Preußen eine Kraft, von welcher wir vergebens ein

ähnliches Beispiel suchen. Von dem ausgezeichneten Vete¬

ranen, der an der Spitze dieser Verwaltung steht, und noch

aus der alten Schule abstammt, läßt sich der Fortschritt, wo

er nöthig sein sollte, erwarten; ihm liegt jetzt die wichtige Auf¬

gabe ob, die Vcrtheidigung im Gleichgewicht mit der wachsen¬

den Bevölkerung zu erhalten.

So wie wir dies alles mit Uebcrzcugung und mit inne¬

rer Zufriedenheit aussprechen, so haben wir es uns dagegen

zur Pflicht gemacht, die noch bestehenden Mängel aufzudecken,
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könnte, der die Gesundheit des Körpers selbst bedrohte. Allein

wir haben noch einen andern Grund gehabt, uns freimüthig

über die Gegenstände auszusprechen, deren Abhülfe so sehnlichst

von allen Seiten her gewünscht wird. Nichts erzeugt einen

unbehaglicheren Zustand bei den Völkern, als das Gefühl, „es

bestehen Mißverhältnisse, deren Grund und Umfang man nicht

kennt. Die Aufgabe der Presse ist es nun, über diese die Na¬

tion aufzuklären und in ruhiger Erwägung die Ursachen einer

solchen Unbchaglichkcit aufzuspüren, ihren wahren Umfang und

die Mittel zur Abhülfe anzugeben. Ob wir die uns gestellte

Aufgabe zufriedenstellend gelöst haben, darüber wird die öffent¬

liche Stimme entscheiden; jedenfalls haben wir uns so ohne

Rückhalt ausgesprochen, und so reichliches Material zum Ur-

theil Anderer geliefert, daß es dadurch leichter wird, uns, wo

wir uns im Zrrthum befinden sollten, zu berichtigen. Die

größere Freiheit, welche die Presse der Frcisinnigkeit des Mo¬

narchen dankt, enthält eine Aufforderung, von selbiger auf

eine Weise Gebrauch zu machen, welche dem Lande nützlich

wird, und die Schriftsteller selbst haben das größte Interesse,

es zu überwachen, daß der Mißbrauch der Freiheit nicht wie¬

der zu einer Beschränkung derselben führt. Es würde recht

erfreulich sein, wenn von Preußen aus ein solches Beispiel ge¬

geben würde. Wer das Gesetz in sich hat, dem braucht

es nicht von außen vorgeschrieben zu werden.









An den vorigen Abschnitten dieses Werks sind wir bemüht
gewesen, unser Versprechen zu erfüllen, dem übrigen Deutsch¬
land ein Bild von Preußen, seiner Verfassung, seiner Verwal¬
tung und seinen Zuständen überhaupt zu liesern. So manche
Mängel auch noch in Preußen bestehen, so nöthige und un¬
erläßliche Reformen noch vorzunehmen sind, so fest steht es
auf der andern Seite, daß es sowohl in Hinsicht seiner Ver¬
waltung als seiner Fundamental - Verfassung sich auf einem
bedeutend hohen Punkt befindet, sehr freisinnige, zweckmäßige
und großherzige Einrichtung besitzt, ein so vortreffliches Fun¬
dament zur Größe und Glückseeligkcit seines Volks gelegt hat,
wie wenig andere Reiche, weder innerhalb noch außerhalb
Deutschlands.

Es ist wahr, und wir haben diese Wahrheit zu beweisen
gesucht, die preußische Verfassungund das preußische Verwal-
tungs-Systembedarf noch der Vollendung, — erst dann tritt
eine Bürgschaft für die Dauer ein; allein mit festem Ver¬
trauen erwartet die Nation diese von ihrem geistvollen Väter-
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lichen König und von dem Interesse, welches ihm das Glück

seines Volks einflößt.

Preußen ist vom Schicksal berufen, der Welt ein Bei¬

spiel zu geben, wie eine Monarchie geformt sein müsse, um im

vollen Besitz der Macht, — die ganze Kraft der Nation in

sich zu vereinen, und doch dem Volke alle Freiheit zu ge¬

währen, deren es zu seinem Wohle bedarf.

Wenn in manchen deutschen Ländern inprovistrte Ver¬

fassungen entstanden sind, die ohne Einheit des Gedankens,

ohne ein solides Fundament, wehr aus der Idee, als aus den

wirklichen Verhältnissen und Bedürfnissen hcrvorgcwachsen sind,

und welche daher einen Keim zu einer Trennung der Ansich¬

ten und Interessen in sich verschließen, so ist es um so wich¬

tiger, daß Preußen, als die einzige reine deutsche Schutzmacht,

durch die Vereinigung aller Kräfte, welche aus einer innigen

Verbindung des Königs und seines Volks, aus der weisen

Benutzung seiner Mittel, aus der geistigen EntWickelung der Na¬

tion und aus einem festen National-Charakter entstehen,

den Kern bildet, an welchen sich das übrige Deutschland fest an¬

schließen kann. Daß dies im Interesse Deutschlands liegt, ist un¬

zweifelhaft, und daß das freisinnige Deutschland sich nicht einer

Regierung anschließen wird, in welcher das Volk unterdrückt,

jede Freisinnigkeit verbannt ist, und die Willkür das Regi¬

ment führt, haben wir nicht durch schönklingende Worte, son¬

dern durch eine wahre Schilderung der Verhältnisse bewiesen,
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und die Gründe aufgeführt, wodurch der Schein, die Ansichten

irre geleitet hat.
Wenn nun nach diesem Vortwort zur Beleuchtung der

Frage geschritten wird, — was geschehen soll und kann, um
die Kraft Deutschlands und Preußens immer enger zu ver¬
binden, um dadurch die SelbstständigkeitDeutschlands voll¬
kommen zu sichern, und seine materiellen Interessen zu fördern,

so zeigt sich hier ein weites Feld. Die Unabhängigkeit und
Selbstständigkeitder Nationen verdienen unstreitig die erste
Rücksicht, um so mehr, da in ihnen die Freiheit des Handelns
und die Bürgschaft für alle übrigen Interessen liegt.

Könnten wir uns in das Jahr 1816, wo der Wiener-
Congreß gehalten wurde, versetzen "), bestände in den verschiede¬
nen Staaten Deutschlands, wie damals, noch keine Verfassung,
so würde nichts wünschcnswcrther sein, als in ganz Deutsch¬
land in den Hauptgrundzügen eine gleiche Verfassung anzu¬
nehmen, und wir glauben dazu ohne alles Bedenken Preußen
bis auf einen gewissen vorher bezeichneten Punkt, und mit
Ausnahme gewisser Verhältnisse (zum Beispiel die der Ritter¬
gutsbesitzer in den alten Provinzen, welche auf besonderen Ei-
genthümlichkeitcn beruhen) als Muster empfehlen zu können,
und es wird wohl Niemandem entgehen, welche große Wir¬
kung es auf den National-Geist Deutschlands, auf die innige

°) Wir erinnern hier an die Anträge von Preußen auf dem Wiener-
Kongreß, wegen ständischerVerfassung in Deutschland.
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Verschmelzung des stammverwandten Volks und auf die mo¬

ralische Kraft nach außen haben würde.

Allein dies ist nicht mehr möglich, und es bleibt nur

die Hoffnung, daß vielleicht nach und nach eine Annäherung

erfolgen werde, wenn durch die Länge der Zeit sich erst immer

mehr und mehr herausgestellt haben wird, welche Früchte die

verschiedenen Vcrfaffungsbäume in dem Laufe der Zeit tra¬

gen werden.

Zn ganz Deutschland wird Mancher, wenn er die dor¬

tigen Zustände mit den in Preußen bestehenden vergleicht, sich

überzeugen, daß die große Selbstständigkeit, die den Eommu-

nen und Corporationcn hier eingeräumt ist, sehr wesentlichen

Vortheil gewährt, und zu einer fortschrcitcntcn Entwickelung

und Selbstständigkeit führt, und daß, als Austausch dagegen,

auf andere Rechte verzichtet werden kann, die rein illu¬

sorisch sind.

Wenn es auch nicht möglich ist, die Einheit in den Ver¬

fassungen der übrigen deutschen Staaten herzustellen, so scheint

es um so mehr rathsam, in anderer Beziehung, das Beispiel

Preußens besonders in Hinsicht der Eonccntration der Kräfte

ins Auge zu fassen, vor Allem würde dies in militärischer

Hinsicht sehr zu empfehlen sein; jedoch versteht sich, mit den

Modifikationen, die die ganz veränderten Verhältnisse fordern.

Wenn man in dem übrigen Deutschland das Landwehr- und

Landsturm - System einführen wollte, so würde dies fast un¬

ausführbar sein, große Unzufriedenheit erregen und keinen
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günstigen Erfolg erwarten lassen. Einrichtungen, wie diese

sind, lassen sich nicht im Frieden, nur in einem großen Kampf

auf Leben und Tod zuerst herstellen. Daß Deutschlands

Grenzen nicht zureichend geschützt sind, ist keinem Zweifel un¬

terworfen. Die Rheinbaierschen, Darmstädter, Badencr und

Würtembergischen Grenzen, Frankreich gegenüber, sind zu

schwach verthcidigt, und im Fall eines Krieges dieser schöne

Thcil des deutschen Vaterlandes dem Einfalle der Franzosen

bloßgestellt, weil diese Länder nicht ein so bedeutendes stehendes

Heer halten können, um ihre Grenzen selbst zu verthcidigen,

und bevor die Bundesgenossen anrücken, es schon von Feinden

überschwemmt sein kann.

Dies ist ein Punkt, der eine besondere Erwägung ver¬

dient, der Bund hat nicht nur die Verpflichtung, jedes ein¬

zelne Glied desselben vollkommen zu schützen, sondern ejn sol¬

cher Einfall wirkt durch den moralischen Eindruck, weil es von

der einen Seite als ein Erfolg, von der andern Seite als

eine Niederlage betrachtet wird, doppelt nachtheilig auf die

Gemüther.

Es fragt sich nun, welche Maßregeln dagegen die zweck¬

mäßigsten sein werden — Festungen zu bauen, wie man be¬

absichtigt? — Dies kann wohl dahin führen, daß nicht die

ganze militairischc Stellung verloren geht, die Wicdcrbcsctzung

leichter wird, aber es kann die Provinzen selbst, ihre Bewoh¬

ner und Eigenthümer nicht gegen eine Invasion schützen, die

diese Länder auf lange Zeit zu Grunde richten würde.
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Aber es findet sich gleichzeitig noch ein zweiter Punkt,
der eine Erörterung fordert und mit diesem in Verbindung
zu bringen ist, nehmlich ob der deutsche Bund bei seiner Or¬
ganisation für eine zureichende Reserve gesorgt habe, um den
Krieg auch ohne Unterbrechung mit dem Nachdruck führen zu
können, den der Charakter der nächstens zu erwartenden
Kriege, welche jedenfalls Massen-Kriege sein werden, fordert.

Es scheint, als wenn dies nicht der Fall sei, und eS
käme daher auf eine Untersuchung an, in wie fern beide
Zwecke zu vereinigen sein würden.

Die Haupt-Idee bei der ganzen Organisation der preu¬
ßischen Kriegsmacht geht, wie wir gezeigt, dahin, über ein
großes Heer gebieten zu können, und immer nur eine mög¬
lichst kleine Zahl unter den Waffen zu erhalten. Um nun in
den an Frankreich grenzenden Provinzen über eine bedeutende
Truppenmacht, wenn es die Umstände forderten, gebieten zu
können, und eine stärkere Reserve zu erhalten, würde es zweck¬
mäßig sein, eine doppelte oder dreifache Zahl Männer, als
das stehende Heer stark ist, zu Soldaten auszubilden und zwar
nach und nach.

Man finge damit an, ein Drittel oder nach den Umstän¬
den die Hälfte des jetzigen Heeres auf Urlaub zu Hause zu
senden, und dieselbe Zahl, die entlassen ist, mehr als die jähr¬
liche Rekrulirung es fordert, auszuheben, gleichzeitig ein Drit¬
tel Gewehre, Montirungsstücke, und was sonst dazu gehört,
anzuschaffen und mit dieser Einrichtung so lange fortzufahren,
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bis die Entlassenen die Zahl bilden, zu welcher die Reserve
gebracht werden soll; von diesem Zeitpunkte ab wurden wie¬
der so viele aus der Reserve verabschiedet, als jedes Zahr vom
stehenden Heere zu selbiger übergehen.

Durch diese Einrichtung würden die Provinzen, welche an
Frankreich grenze», eine doppelte und dreifache Truppenzahl
zur Disposition erhalten, und zugleich die Mittel, den Feind
bis dahin von der Grenze abzuhalten, daß es den übrigen
Bundes-Staaten möglich wird, mit ihren Truppen zur Ver-
thcidigung der bedrohten Punkte heranzukommen.Sobald dies

geschehen ist, würde dann diese Reserve zu Hause gesandt, und
nicht eher wieder einberufen, bis dies mit allen Reserven der
Fall sein würde.

Was die Kosten betrifft, die diese stärkere Mobilmachung
jener Grenzländer verursacht, so müßten selbige aus der Bun-
dcs-Kasse ersetzt werden. Daß diese vier Provinzen bei einer
solchen Einrichtung eine Macht aufstellen können, die zur Ber-
thejdigung der Grenzen gegen einen plötzlichen Einfall hin¬
reicht, ist leicht zu übersehen. Sammelt Frankreich dort
große Heeres-Massen an, so wird natürlich Deutschland das¬
selbe thun und mit seiner ganzen Macht bis zur Grenze
vorrücken.

Nur für Rhcinbaiern,Baden, Würtembcrg und Hessen
ist das plötzliche Ilcbcrschreitcn der Grenzen mit einem Armee-
Corps zu fürchten und abzuwehren.

So viel ist gewiß, daß Deutschland nicht besser seine Zn-
18
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teressen in dieser Beziehung wahren kann, als wenn es sich
auf die allcrkräftigste Vcrthcidigung rüstet, und daß dies das
sicherste Mittel ist — wenn es überhaupt eines giebt, Frankreich
von allen Erobcrungs - Plänen in Deutschland abzuschrecken.

Aber die Militair-Macht allein, die Masse der Fechten¬

den sichert noch nicht den Sieg. Bei einem Bundes-Heer ist
vor allem Einigkeit die Hauptbcdingung. Wenn nicht die
Ilcberzeugung feste Wurzel gefaßt hat, daß es nur Ein In¬
teresse giebt, das des deutschen Vaterlandes, und daß die
Stärke nur in einem festen Anschließen Aller an einander be¬
stehe, so ist viel auf das Spiel gesetzt. Daher kann es nicht
oft genug wiederholt werden, in den Verhältnissen nach Außen
giebt es kein Preußen, kein Baiern, kein Hessen, sondern nur
Ein Deutschland.

Einigkeit muß für ganz Deutschland das Losungswort
sein, Einigkeit in Allem; Einigkeit im Frieden, damit nicht
im Kriege Uneinigkeit ausbreche.

Nicht minder wichtig ist es, daß man sich die Geldmit¬
tel, den Krieg führen zu können, verschafft. Dies ist in dop¬
pelter Beziehung eine dringende Anforderung;einmal, weil
ohne Geld der Krieg nicht mit Nachdruck geführt werden kann,
und zum andern, weil der Krieg sonst noch doppelt und drei¬
fach so viel kostet.

Daß viele Kriege schon mit Soldaten angefangen, und
nur mit Geld fortgeführt worden sind, beweiset uns die Ge¬
schichte; ganz besonders liefert uns der letzte Kampf mit Frank-
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reich das Beispiel. Hätte in selbigem England nicht oft allen

Hauptmächten zugleich die Geldmittel zur Führung des Krie¬

ges gewährt, so ist nicht zu berechnen, wer jetzt der Herr in

Europa wäre.

Oesterreich und Preußen konnten ohne Subsidien den

Krieg mit Napoleon im Zahre 1813 nicht durchführen. Dem

ganz ausgesogenen Preußen fehlten die Mittel, den Krieg mit

Nachdruck zu beginnen, und Oesterreich hätte den Kampfplatz

nie betreten ohne englische Subsidien.

Wenn wir auch annehmen wollen, daß Deutschland wie

Preußen die Mittel besitze, ohne Anleihe das Heer auf den

Kriegsfuß zu setzen, so fragen wir, wo beyde die Mittel zur

Führung hernehmen wollen? Dies ist eine Frage von der

höchsten Wichtigkeit, — eine Frage, die der deutsche Bund

sich vor allen anderen machen sollte. Etwa von englischen

Subsidien? — auf die ist nicht mehr zu rechnen; und soll

überhaupt Deutschland seine Sicherheit auf die Gnade An¬

derer bauen?

Soll man die Mittel zur Führung des Krieges von zu

machenden Darlehnen erwarten? Wo sollten diese contrahirt

werden? im Auslände? das ist ungewiß! Die Summen, die

man bedürfen würde, sind zu groß, und jedenfalls würden

die Kriegslasten dadurch verdoppelt werden"). Von Roth-

*) Im Jahre 4813 war Preußen gezwungen, Tresorscheineauszugeben,
deren Cours damals 18 und 20 Prozent stand, und man erhielt sie für
Voll oft in einem Monat bei den Steuern zurück.

18"
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schild und den übrigen Geldfürsten?Was aus ihrer Geld-
Macht, was aus ihrem Kredit werden wird, wenn ein ernster
Krieg ganz Europa erschüttert, und die Papiere, die sie be¬
sitzen, für den Augenblick wcrthlos werden, dies zu berechnen
liegt außerhalb der gewöhnlichen Nechnungs-Specien. Was
bleibt zu thnn übrig? Die Bedürfnisse zu nehmen, wo
man sie findet, zu Mitteln zu greifen, die man sonst für ver¬
werflich halten würde, eine völlige Erschöpfung des Landes
sind die Folgen davon.

Will daher Deutschland seine Selbstständigkeitund seine
Wohlfahrt für jetzt und für die Zukunft sicherer begründen,
als bisher dafür gesorgt ist, so muß es im Frieden, und
erst recht im Frieden diejenigen Maaßregcln ergreifen, zu wel¬
chen eine kluge Voraussicht räth; es muß für ein Geldhccr
sorgen wie für ein Kricgsheer,es muß sich den Götzen der
Erde dienstbar machen in einer Zeit, wo es noch seiner mäch¬
tig werden kann. Aber, wird man fragen, wie soll ein sol¬
cher Gedanke verwirklicht werden? Dazu möchte es wohl meh¬
rere Mittel und Wege geben. Unstreitig ist das einfachste und
durchgreifendste die Erschaffung von Bundesgeld und einer Bun¬
desbank (National-Vank für Deutschland). Der deutsche Bund
hat ohne Oesterreich, Preußen mit eingerechnet, über 3l),vt1l),vl)t>
Einwohner, und bei der immer größer sich entwickelnden Ge-
werbcthätigkeit kann man annehmen,daß mindestens 6 Thlr.
Papiergeld für den Kopf mit Sicherheit in Umlauf gebracht und
erhalten werden könnten, macht circa 45t) Millionen Blindes-
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Papiergeld, welches nach Vcrhältniß der Größe der verschie¬
denen Mächte vertheilt, lind nach eben diesem Verhältnisse
garantirt werden müßte. Dieses Bundes-Papiergeldmüßte
einer zu errichtenden Central-Bundes-Kasse übergeben, welche
beauftragt wäre so viele Staatsschulden für jeden der verschie¬
denen Staaten zu kaufen, als sein Antheil beträgt, und diese
in einem gemeinschaftlichen Bundes-Tresor nieder zu legen.
An diese Bundes-Kasse würden nun von den einzelnen Staa¬
ten die Zinsen der von ihren Landcsschuldcn erworbenenKa¬
pitalien eingezahlt, und dort als Guthaben für sie notirt, und
auf diese Weise, ohne daß die Bundesmächte selbst Opfer
brächten, ein Tresor gesammelt, um künftig gemeinschaftliche
außerordentliche Ausgaben davon bestreiten zu können.

Der Gewinn^ der dadurch gemacht werden kann, ein
zinsloses Papiergeld auszugeben, um dafür Zinsen tragende
einzutauschen, kann aber nur dann eintreten, wenn für
eine jederzeitige Realisation desselben gesorgt worden ist,
denn nur dadurch allein wird es gültig, und wir werden, wie
jene einzurichten sei, weiter unten zeigen. Allein durch die
Erschaffung eines solchen Bundes - Geldes wird der Haupt¬
zweck nicht erreicht, im Innern von Deutschlanddie Gelegen¬
heit zu finden, im Fall des Krieges, die nöthigen Geldmittel
zu finden, welche der Bedarf fordern könnte. Um dies mög¬
lich zu machen, gicbt es nur ein Mittel, die Errichtung einer
großen deutschen National-Bank, welche durch ihre Schwester-
Banken sich über ganz Deutschland verbreitet. Es ist hier
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nicht der Ort, es weitläuftiger zu entwickeln, welchen Einfluß
dies außerdem auf die Belebung des Verkehrs, auf die Aus¬
gleichung des Zinsfußes, der jetzt so ungleich ist, auf eine
gleichmäßige Vcrtheilung des Geldes selbst haben wurde, und
wie gewinnreich dies für die Kapitalisten werden könnte, welche
ihre Kapitalien dort anlegten, sondern wir werden uns nur
an den Hauptpunkt halten, daß dadurch große müßige Kapi¬
talien gesammelt werden, die jetzt auf fremden Börsen oder
in entfernten Reichen ein Unterkommen suchen, und oft ihren
Untergang finden, während sie hier im Frieden den Handel
und die Gewerbe beleben"), und für den Fall des Krieges
die Macht haben würden, Deutschlands außerordentliche Gcld-
bedürfnisse zu befriedigen. Von diesen Banken würde dann
zugleich die Realisation des Bundes-Geldesübernommen wer¬
den, und das Nölhige wegen der Deckung zu verabreden sein-
Zum Sitz der großen deutschen National-Bank würde kein
Ort passender sein, als Hamburg. Selbiges ist von jedem
Kriegs-Schauplätzeganz entfernt, hat in seinen Mauern große

*) Es gicbt viele, die thorichterweiscbehaupten,der niedrige Zinsfuß
beweise, daß in den meisten Gegenden schon ein so großer Ueberfluß an
Kapital sey, daß es zwecklos sevn wurde, noch größere Summen in Ban¬
ken anzusammeln, um den Berkehr dadurch zu beleben. Diese scheinen die
Verhältnisse von England nicht zu kennen, und nicht zu ahnen, daß Eng¬
land sein großes Uebergcwichtin der Fabrikation dem Vorhandensein des
zu selbiger erforderlichen Kapitals dankt. Wenn Deutschland reich genug
wäre, sich die Maschinen zu verschaffe»,die England besitzet, so würden wir
gegen selbiges keine Schutzzöllebedürfen.
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Neichthümcr und einen ausgebreiteten auswärtigen Kredit;
steht in der engsten Verbindung mit den europäischen Haupt-
Geld-Märkten. Die Schwester-Banken wurden in Frankfurt,
Berlin, Augsburg, München, Cölln, Leipzig, Breslau und
vielen anderen Orten zu errichten sein.

Daß eine solche Institution in sehr bewegten Zeiten grö¬
ßere Bürgschaft gewährt, als der Kredit einzelner Banguiers,
ist wohl nicht zu verkennen, denn durch selbige werden die
Kapitalien im Lande Nutzen bringend beschäftiget,die sonst
nach Rußland, Holland, Spanien, Neapel und Amerika wan¬
dern; daß dieser Bank bedeutende Privilegienund feste nutz¬
bare Geschäfte zugewiesen werden müßten, versteht sich von
selbst, und es bietet sich dazu Gelegenheit genug dar. Daß
die Kapitalien fehlen würden, kann wohl Niemand einwenden;
es brauchen nur 2l)t> Millionen fremde Staatspapiereverkauft
zu werden, um eine solche Summe herbeizuschaffen,wenn man
den Bedarf so hoch veranschlagen wollte.

Diese Banken würden ohne alle Frage die Achse des
ganzen deutschen GeldverkchrSwerden, und wenn sich die
Rothschild's und die ersten Banguiers Deutschlands an die
Spitze stellten, sich bald eines unbeschränkten Vertrauens
erfreuen, sehr gewinnrcichc Geschäfte machen. Man braucht,
um über die Nützlichkeit eines solchen Planes zu urthcilcn,
nur zu erwägen, daß im Kriege es eben das Mißtrauen
allein ist, welches die allgemeine Lähmung des Geldver¬
kchrS erzeugt, aus welchem so viel Unglück entspringt, und
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daß man daher durch eine solche Bank das Nebel an der
Wurzel ergreift.

Man könnte glauben, daß, wenn diese Banken die krieg¬
führenden Mächte mit so großen Summen unterstützen sollten,
als sie gebrauchen, ihre Fonds und zugleich ihr Kredit bald
verzehrt sein würden.

Bei diesen Besorgnissen vergißt man immer den eigentli¬
chen Stand der Dinge. Zin Kriege ist nicht ein Thaler we¬
niger in der Welt als im Frieden. Stur der Kredit ist cS in
der Regel, der fehlt. Die kriegführenden Regierungen brau¬
chen Getreide, Schlacht-Vieh, Fourage, Bekleidungsstücke, Pferde,
Lcder, und was dergleichen mehr ist. Wenn sie diese bezah¬
len können durch Anweisungen auf eine Geldinstitution,die
Vertrauen besitzt und verdient, so nimmt jeder diese Anweisungen,
und giebt sie auch wieder fort, weil jeder weiß, daß, wenn
eS verlangt wird, das Geld dafür erhoben werden kann. Un¬
terdessen hat die Bank es so gemacht, wie es alle BanguierS
machen, sie hat die Deckung wieder untergebracht. Wenn aber
die Regierung statt dessen gezwungen ist, ihre Bedürfnisseden
Produccnten und Fabrikanten da fortzunehmen, wo sie selbige
findet, so stellt sich ein ganz anderes Verhältnis; heraus. Der
Grundbesitzer, dem sein Getreide und Vieh genommen ist, ohne
daß er Bezahlung empfangen hat, kann nun seine Gläubiger
wieder nicht bezahlen, da ihm die Quellen seines Einkommens
fehlen; seine Gläubiger können auch nicht zahlen, weil sie
nichts empfangen haben, und so geht es fort. Die weitere Folge
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davon ist, daß jeder fürchtet in große Noch zu kommen, und
daher sein Geld in dem allcrvcrborgcnstcnWinkel verbirgt.
Zst die Regierung dagegen im Stande, ihre Bedürfnisse zu be¬
zahlen, so entstehen wohl einzelne Störungen, allein der pa¬
nische Schrecken kann nicht eintreten, und das liebe Geld bleibt
unter den Leuten.

Aber sagt man, der Ankauf des Pulvers und des Bleies
koste so große Summen, daß, da diese Gegenstände zum Theil
vom Auslande bezogen werden müssen, alles baare Geld dem
Lande dadurch entzogen wird. Dies ist ein großer Zrrthum,
und im ganzen Kriege wird nicht halb so viel Geld für Mu¬
nition fortgesandt, als bei der Mobilmachung der Heere aus
dem Schatze baar dem Lande zufließt.

Was nun die Realisation der Bundes-Geldcr betrifft, so
ist sie im Frieden ganz leicht zu bewirken, um so leichter wird
es der Fall sein, wenn der Zoll-Verband sich erst über alle
Thcilc Deutschlands verbreitet hat. Allein ob selbige nicht
in Kricgszeiten doch zu sehr die Fonds der National-Bankin
Anspruch nehmen würde, läßt sich nicht bestimmen, und daher
müßte in dieser Hinsicht eine zweckmäßige Vorkehrung getrof¬
fen werden. Daß diese leicht zu treffen ist, wird in der Schrift
über die Finanzen Preußens, Berlin 184k. bei Besser, aus¬
geführt.

Ob die Wichtigkeit des Gedankens, der hier entwickelt ist,
erkannt werden wird, steht dahin, noch zweifelhafter ist es, ob,
wenn er auch gewürdigt werden sollte, irgend ein Schritt zur



Ausführung desselben geschehen wird, denn es liegt so recht ei¬
gentlich im Geiste aller Deutschen Regierungen und des deut¬
schen Volks, daß man sich bei Sonnenschein keinen Regenschirm
kauft. Allein so viel ist gewiß, daß, wenn Deutschland seine
Selbstständigkeitund einen dauernden Frieden will, so muß es
nicht bei den frommen Wünschen bleiben, nur vom Handeln
darf man einen günstigen Erfolg erwarten. Aber auch ganz
abgesehen von dem Nutzen, den eine allgemeine deutsche Natio-
nal-Bank auf den Verkehr und aus die Mittel übet, einen Krieg
mit Nachdruck zu führen, so würde die Errichtung einer sol¬
chen Bank und die Erschaffungeines gemeinschaftlichen Pa¬
piergeldes noch einen großen Einfluß auf die innigere Verbin¬
dung Deutschlands üben, denn ein gemeinsamesGcldinteresse
ist ein wenigstens eben so wirksames Verbindungs - Mittel als
die gleiche Muttersprache.

Wenn man einen Blick auf die Charte von Europa wirft,
und seine geographischeLage betrachtet, so wird man sich über¬
zeugen, welche Rolle Deutschland zu spielen bestimmt ist. Zm
Herzen von Europa gelegen, bildet es die Scheidewand zwi¬
schen den großen Reichen des Ostens und des Westens.
Deutschland ist der zur Schlichtung aller Welthändel bestimmte
Schiedsrichter, und um dies Amt zum Besten der Welt zu er¬
füllen, fehlt ihm nur Eins — der Wille — und was raubt
ihm diesen? Selbst ohne Oesterreich, dieser Schutzmacht Deutsch¬
lands, erfreut es sich, Preußen mitgerechnet, einer Volkszahl
von 30 Millionen Seelen. Ein kcrnhastcs, gesundes, tapferes
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Volk, mit allen physischen und geistigen Mitteln glücklich aus¬
gerüstet, bildet seine Bevölkerung. So wie eine allgemeine
Bildung, so hat auch ein allgemeiner Wohlstand sich glücklich
über ganz Deutschlandverbreitet, und verstärkt dadurch seine
Mittel; und dennoch fehlt Deutschland, obgleich es Alles be¬
sitzt, was Kraft verleihet, obgleich es sich von übermäßiger
Verschuldung, von Parteien - Wuth und jeden überkünstli-
chen Zustanden frei gehalten hat, an welchen andere Staaten
so krank sind, die Kraft, die Stellung einzunehmen,die ihm
angewiesen ist, der Friedensrichter in Europa zu sein.
Was raubt ihm diese? Seine Zerrissenheit, — nicht
nur die geographische in so viele kleine Staaten, sondern,
was noch viel schlimmer ist, die moralische. Es mag immer¬
hin Deutschlands Boden in 39 Regierungen gecheckt bleiben,
wenn es nur in ganz DeutschlandEinen Sinn, und in die¬
ser Beziehung wenigstens nur Ein deutsches Volk gäbe, dessen
vereinigter Wille es stark macht. Bisher hat die Vernunft,
oder die richtige Würdigung der Begebenheiten wenig dazu
beigetragen, Deutschland innig zu verbinden, die Noch und
die Angst haben zuweilen einen bald vorübergehendenEinfluß
gezeigt. Allein so wie diese verschwunden ist, so besteht Deutsch¬
land wieder aus 39 isolirten Mächten, von welchen oft die
kleinste sich dem allgemeinen Interesse am entschiedensten ent¬
gegenstellt, und sei es auch nur, um sich den Schein einer
Selbstständigkeitzu geben, welche sie doch wahrlich nur dem
Bunde dankt.



Will Deutschland stark und im Auslände geachtet sein,
so müssen die deutschen Völkerstämme sich nicht unter einander
verfeinden oder vielmehr, wenn dies einzelne versuchen, so muß
der Unwille, den ganz Deutschland darüber ausspricht, zei¬
gen, daß es in Deutschland einen Volkssinn giebt und einen
richtigen.

Als vor einigen Jahren ein unglücklicher Zwiespalt zwi¬
schen dem preußischen Monarchen und Rom, und zwischen dem¬
selben und seinen katholischen Untcrthanen ausgebrochenwar,
mit welcher hämischen Erbitterungwurde dies von manchen
Thcilcn Deutschlands gegen Preußen ausgebeutet, welche Be¬
mühung wurde nicht von mehreren Seiten her sichtbar, um
durch Entstellung den Zwist zwischen einem deutschen Monar¬
chen und seinem Volke noch möglichst zu vergrößern.

Daß der Parteigeist sich dergleichen erlaube, ist vielleicht
nicht zu hindern, aber daß sich nicht eine entschiedene Mißbil¬
ligung, ein Unwille gegen solche Angriffe in dem übrigen
Deutschlanddamals aussprach, dies zeigt, wie sehr ein Ge-
mcin-Geist und ein richtiger Takt fehlt, und hat zur Folge, daß
Deutschlands Feinde darauf Hoffnungenbauen.

Ein ähnlicher Fall hat sich in Hannover wiederholt; Fürst
und Volk sind dort in Uneinigkeit gerathenz — was ist in
Deutschland gleichzeitig geschehen? Von allen Seiten her hat
man Parthei genommen, und statt durch eine ruhige und un¬
parteiische Beleuchtung des Verhältnissesdie eigentlichen Streit¬
punkte klar hinzustellen, hat man durch eine einseitige Auffassung



dort nur den Streit vermehrt, und die Parteien erbitterter

gemächt. Wollte die deutsche Presse etwas Gutes bewirken,
so hätte sie die schönste Gelegenheit dazu gehabt, indem sie
durch Erwägung der Grunde für und gegen die ganze Streit¬
frage , auf die wirklichen Controvers - Punkte zurückführte,
und auf diese Weise aus dem ruhigen Standpunktedes Be¬
obachters nicht nur die streitenden Parteien den Weg zur
Vereinigung zeigte, sondern auch Deutschland eine klare An¬
sicht des Verhältnissesgewährte.

Auch dieses zwecklose Erheben in den Kammern mehrerer
süddeutschen Länder schadet der Sache, so gut es gemeint sein
mag. Erst neuerlich ist dieser Fall wieder in der Würtcm-
bergischen Kammer eingetreten. Die ganze Organisation des
deutschen Bundes ist nicht der Art, daß selbiger jetzt schon in
der Hannöverschen Angelegenheit einschreiten kann, und wozu
denn unzcitige?

Die deutschen Völkerstämme betrachten wir als Familien.
Wenn nun in dem Hause eines Nachbarcn der Familien-Va¬
ter mit den übrigen Gliedern in Zwiespalt geräth, so ist es
die Pflicht, so lange dieser dauert, sich nicht in selbigen zu mi¬
schen, sondern zum Frieden zu rathcn. Ist er aber beendet,
und ein Theil unterdrückt, dann ist die Zeit gekommen, daß
die übrigen Familien-Väter zusammentreten,und sich der Be-
theiligtcn annehmen. Während nun oft eine vorgefaßte Mei¬
nung sich in die Streitsachen der übrigen deutschen Volksstämmc
einmischt, so ergiebt es sich auf der andern Seite, daß, wo diese



keine Nahrung findet, in Deutschland die größten Ungerechtig¬

keiten vorfallen können, ohne daß sich die allgemeine Stimme

für die Betheiligten erhebt. Seit 28 Jahren ist Hessen wie¬

der im Besitz des angebornen Fürsten-Stammes, und noch sind

die Schulden Hessens aus der wcstphälischen Zeit nicht an¬

erkannt. Nach allen Grundsätzen des Staatsrechts sind die

Schulden eines Landes, welche eine von den übrigen Mächten

anerkannte Regierung eingeht, Landesschulden, und müssen als

solche anerkannt und bezahlt werden.

Das Königreich Wcstphalen hat sich dadurch aufgelöset,

daß Preußen, Vraunschweig und Hessen ihre abgetretenen Pro¬

vinzen zurückerhielten, desgleichen Hannover, und zwar letzteres

mit einem großen Zuwachs des Gebiets. Nun hat Preußen

sich bereit erklärt, außer den speciellen Schulden der zurückerhalte¬

nen Provinzen noch zwei Fünftel der wcstphälischen Schulden

zu übernehmen, auch Braunschweig ist zu einem verhältnißmä-

ßigen Beitrag bereit; Hannover dagegen, obgleich es einen be¬

deutenden Theil der Substanz bei der Auflösung von Wcst¬

phalen zubekommen hat, weigert sich die Schulden zu überneh¬

men, will zwar die Vortheile genießen, aber die Nachtheile

nicht tragen, und Hessen will sich auf nichts einlassen, nicht

mal die Landesschulden pro rata tragen. Als Grund giebt es an,

daß der vertriebene Kurfürst die westphälische Regierung nicht

anerkannt habe. Da er aber während des Bestehens der wcstphä¬

lischen Regierung aufgehört hatte, ein Herrscher zu sein, und nur
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ein Privat-Manngeworden war, ans dessen Anerkennung es nicht
ankam, wenngleich ihm rechtmäßige Ansprüche auf Hessens Re¬
gierung blieben, so ist dies eine ganz nichtige Ausflucht, denn
die von der anerkannten Regierung während jener Zeit ge¬
machten Landcsschuldcn hatten mit seinen Familien-Ansprüchen
nichts gemein. Zwar hätten die großen Mächte, welche diese
Provinz von der fremden Herrschaft befreiten, und den ange¬
stammten Fürsten wieder gaben, es zur Bedingung machen sol¬
len, daß die Schulden der von ihnen früher anerkannten Re¬
gierung übernommen werden müßten, allein wahrscheinlich
glaubte sie, daß es eine Beleidigung sein würde, deutschen
Fürsten ein solches Verfahren zuzutrauen, und thaten es da¬
her nicht.")

Daß die Handlungsweise von Hannover und Hessen ge¬
gen die Staatsgläubigereine ungerechte ist, ja daß es noch ei¬
nen härteren Namen verdient, wird Niemand, der unbefangen
ist, ableugnen können, und zugleich beweist es, wie wenig ei¬
gentliches Gefühl für Recht und Gemcinst'nn besteht, denn sonst
würde die Stimme in Deutschland sich gegen eine Handlungs¬
weise lauter erheben müssen, die eine solche ist, wie sie sich bis¬
her keine Regierungen in Europa haben zu schulden kommen
lassen, selbst die spanischen nicht.

So wünschcnswerthes nun ist, daß sich ein wirklicher

') Ucbcr die Begründung der Forderungen der wcstphälischen Staats-

gläubtger empfehlen wir Iakobi.



deutscher Gemcingcist ausbilde, so fehlt ihm bis jetzt auch ein
Organ dazu, ihn zu wecken, die rechte Richtung zu geben, und
die eigentlichen deutschen Angelegenheitenwürdig zur Sprache
zu bringen und zu vertheidigen.

Wir haben in Deutschland viele Zeitschriften, die recht
artig eine der andern nachschreiben;sich durch die Intelli¬
genz-Artikel die nothdürftigcn Abonnenten sichern, aber sehr
wenig Blätter, welche irgend eine sclbstständige Haltung, eine
feste Richtung und etwas Gewürz zeigen. Eine von diesen
vorzüglichen Zeitungen, die sich die Fähigkeit und eine völlige
Unparteilichkeit zutraut, müßte es übernehmen, in ihren Spal¬
ten einen besonderen Artikel dem deutschen Bunde und den
rein deutschen National-Zntercsscn, nach den verschiedenenRich¬
tungen hin zu widmen; mithin nicht nur die faktischen Rela¬
tionen der Bundes-Zustände liefern, sondern auch in politischer,
gewerblicher, mcrkantilischer, staats- und privatrcchtlicher Bezie¬
hung die Leitung übernehmen und zwar nicht nur für das In-,
sondern auch für das Ausland. Wenn eine solche Zeitschrift
im Stande wäre, diese Aufgabe zu lösen, so könnte sie viel
Gutes wirken, und die Redaktion, beiläufig gesagt, bereichern.

In den vorhergehenden Blättern haben wir uns nun be¬
mühet zu beweisen, daß ein Gemeinsam noch in Deutschland
fehlt, und was in dieser Beziehung geschehen könne; wenn wir
uns nun zur politischen Stellung Deutschlands zurückwenden,
so ist es ganz einleuchtend,daß es schon jetzt nur von dem
Willen des deutschen Bundes, Oesterreich und Preußen an der
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Spitze, abhängt, den Vorsitz in dem Rath der Fürsten

und der Völker einzunehmen, in welchem alle europäischen

Eontincntal-Streitfragcn entschieden werden müßten. Alle übri¬

gen Mächte, selbst England und Rußland würden zu einem

solchen europäischen Friedcns-Gericht durch ihr eigenes Interesse

angezogen, die Hand bieten, und die gemeinschaftliche Heeres-

Macht des Bundes (siehe die Seite 249 dieser Schrift) von

1,396,382 Mann würde in der Hand eines Friedens-Nichters

schon ein gewisses Gewicht üben. Allein Frankreich scheint noch

nicht in seiner socialen Entwickclung so weit vorgeschritten, um

jetzt schon irgend eine Bürgschaft zu gewähren, ein friedliches

Glied der großen europäischen Familie zu bilden, die im all¬

gemeinen Frieden das Wohl der Völker sucht. Frankreich

fehlt vor allem eine feste Regierung. Nicht die Interessen des

Volks geben dort die Norm des Handelns ab, sondern die

Leidenschaften und der Ehrgeiz der Einzelnen haben sich der

Gewalt bemächtigt. Auf einen festen Frieden ist daher mit

Frankreich für jetzt nicht zu rechnen; ein heftiger Kampf liegt

in der Wahrscheinlichkeit und je kräftiger diese, Gott gebe letzte

Zuckung des ewigen Feindes, des Friedens und der Ruhe

Deutschlands, zurückgewiesen wird, desto sicherer ist auf eine

dauernde Ruhe Europa's zu hoffen.

Wir wenden uns jetzt zu einem zweiten, für das mate¬

rielle Interesse Deutschlands nicht minder wichtigen Punkt.

Durch die Vereinigung Preußens mit vielen andern deutschen

Fürsten ist ein engeres Bündniß zwischen ihnen durch den Zoll-

19
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verband geschlossen. Ans demselben Grunde, ans welchem es

so wünschenswcrth erscheint, daß sich Deutschland auf das In¬

nigste vereinige, um sich gegen die äußeren feindlichen Angriffe

zu schütze», aus eben dem Grunde ist es zu wünschen, daß alle

deutschen Staaten sich dem Zollverein anschließen, damit alle

Barieren im Innern fortfallen und die materiellen Interessen

sich immer freier entwickeln, immer enger an einander anschlie¬

ßen. Aber es gicbt noch einen andern Grund, einen sehr

wichtigen, der ist, damit Deutschland immer stärker werde, um

seinen Kunstflciß und seinen Handel gegen die es in dieser Be¬

ziehung bekriegenden fremden Staaten zu schützen. Bisher hat

sich in mcrkantilischcr Beziehung dasselbe erneuert, was sich mit

so unglücklichem Erfolge für Deutschland in politischer ereignet

hat, nämlich Deutschland zu trennen.

Obgleich gegenwärtig der bei weitem größte Theil von

Deutschland sich zu diesem Zwecke vereinigt hat, so besteht doch

noch eine große Spaltung.

Hannover, die Mecklenburgs, Oldenburg, Holstein und

die drei Hansestädte °) bilden diese, welche leider noch statt-

°) Wir haben Oesterreich hier ganz fortgelassen; es scheint uns, wir
müssen es noch einmal wiedcrbolcn,daß die Interessen dieses großen Kaiser¬
reichs in politischerwie in gewerblicher Beziehung fich von denen der eigent¬
lichen deutschen Staaten trennen, so daß es weder für Oesterreichnoch für
das übrige Deutschland wünschenswcrth sein kann, die deutschen Provinzen
Oesterreichs mit selbigen zu verbinden. Anders ist es mit Holstein, welches
nicht die Hauptstadt in seinen Grenzen hat und eine von Dänemark geogra¬
phisch gut geschiedene Provinz ist.
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findet, und die um so bedauerlicher ist, als eben diese Län¬

der und Gcbictstheiic Deutschlands sich im alleinigen Besitz

der Nordseeküstc befinden. Zn diese von dem übrigen Deutsch¬

land abgesonderten Provinzen des gemeinsamen Vaterlandes

fuhren nun die fremden Reiche ihre Prodnctc noch frei ein,

und empfinden darüber weniger die Repressalien, welche die

Zollverband-Staaten anwenden, um sie zn zwingen, ihre, dein

deutschen Knnstfleiß so nachtheiligen Rcstrictions-Gesetze gegen

auf Billigkeit begründete Handelsverträge zu vertauschen.

Daß Hannover und die übrigen eben genannten Länder

ein wirkliches getrenntes Interesse hätten, ist nirgend bestimmt

dargethan, daher sollten sie bedenken, was in dem ersten Ab¬

schnitt schon ausgeführt ist, daß das Hauptinteresse Aller in

einer innigen Vereinigung von ganz Deutschland bestehe. Ucbri-

gens scheint es, daß die Länder, die es bisher für mehr in ih¬

rem Interesse begründet glaubten, sich zu isoliren, sich im Zrr-

thume befinden. Es ist wahr, sie sind sämmtlich mehr ackerbau¬

treibende als Fabrikstaatcn, und daher fühlen sie für jetzt we¬

niger direct das Bedürfnis? des Schutzes, als das übrige

Deutschland, allein die Geschichte lehrt es uns, daß die ur¬

sprünglich ackerbautreibenden Völker nach und nach ihres eige¬

nen Wohlstandes wegen auch zur Fabrikation übergeben müssen.

Die Zeit wird also, und für sie vielleicht sehr bald, kommen,

wo auch sie dies Bedürfnis; dazu empfinden werden. Je spä¬

ter sie den llcbcrgang versuchen, um so schwieriger wird ihnen

derselbe, je mehr haben sie dann gegen die völlig ausgebildete

19"
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Industrie des übrigen Deutschlands zu kämpfen. Doch es steht

zu hoffen, daß das Jahr 4843 die letzten Barrieren, die im

Innern Deutschlands bestehen, gänzlich vernichten werde.

Wenn wir nun zu dem Mittel uns wenden, um Deutsch¬

lands Productcn, sowohl die seines Bodens als seiner In¬

dustrie, einen großen Markt zu verschaffen, so fällt unser Blick

besonders auf Holland, England, Frankreich und Nordamerika.

Wie schon oben angedeutet, erleichtert es die Verhandlungen

mit diesen Staaten, wenn Deutschland als ein Ganzes ihnen

gegenüber steht, und als ein Reich, welches nicht nur über

die deutschen Häfen der Ostsee, sondern auch der Nordsee zu

gebieten hat.

Holland ist der Nachbar, mit welchem wir stets in den

unangenehmsten Berührungen uns befinden; von Holland ist

wenig zu gewinnen und an Holland ist viel zu verlieren.

Holland ist im Besitz der Mündung des größten der deut¬

schen Ströme, dessen fruchtbare User mit ihren fleißigen kunst¬

fertigen Bewohnern einen der schönsten Theile Deutschlands

bilden. Bei den Friedensschlüssen, durch welche Holland wie¬

der hergestellt worden ist, ward die freie Schifffahrt auf dem

Rhein festgesetzt, und Holland, mit deutschem Blut und Gclde

wieder in die Reihe der unabhängigen europäischen Mächte

eingeführt, hat Deutschland den Rhein gesperrt. Mit einer

Langmuth, die an Schwäche grenzt, hat Deutschland dies Jahre

lang ertragen, und nachdem endlich auf kurze Augenblicke der

Rhein frei zu werden schien, beginnt Holland das alte Spiel.
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Will Deutschland nicht die Achtung des eigenen Volks und

die der übrigen Machte Europa's verlieren, so muß es end¬

lich mit Kraft und Würde von seinem Rechte und seiner

Macht Gebrauch zu machen wissen.

Ucberhaupt verdient der Verkehr Deutschlands mit Hol¬

land eine besondere Aufmerksamkeit des Bundes, und zwar we¬

gen Verhältnisse, die eine nähere Berührung erfordern. Hol¬

land hat bekanntlich die fruchtbarsten Inseln des ostindischcn

Archipels im Besitz, von welchen Java allein an 2499 deut¬

sche Omadratmcilen groß ist, mit einer Bevölkerung von etwa

7,999,999 Einwohnern, die großcntheils Malayen sind.

Diese Insel ist mit Ausnahme von einigen kleinen Di¬

strikten im Innern als eine holländische Domaine zu betrach¬

ten, denn die Zahl der sogenannten freien Plantagen ist sehr

unbedeutend. Java verbindet mit einem sehr fruchtbaren Bo¬

den das tropische Klima und erzeugt in großer Menge Zucker,

Kaffee, Indigo zc.

Früher wurde der Anbau in Java sehr vernachlässigt, und

erst in ganz neuerer Zeit hat es einen bedeutenden Aufschwung

genommen, denn schon im Jahre 1849 wurden l! Millionen

Centner Kaffee, eine gleiche Summe Zucker und 11999 Kisten

Indigo ins Mutterland ausgeführt.

Wollte die holländische Regierung diese Ungeheuern Do-

mainen benutzen, so gehörten dazu Menschenhände; diese hat

sie sich geschaffen, indem sie es verstand, sich die ganze ma-

layische Bevölkerung dienstbar zu machen. Die ganze Pro-

HM

HA?



— 300 —

ductio» dieser Insel ist ein Monopol der holländischen Regie¬

rung, ebenso auch der Handel des Mutterlandes mit ihr und

der Verkauf der von dort bezogenen Producte.

Da die Malapen den Boden für die holländische Regie¬

rung bebauen müssen, da selbige nur monatlich 3 bis 4 Gul¬

den in Kupfcrgcld s2Z Proc. niedriger als Silber) erhalten,

und stch dabei noch selbst beköstigen müssen, so befinden sie sich

in der höchsten Dürftigkeit, und es bleibt ihnen nichts zum

Ankauf europäischer Producte übrig.

Mit den dortigen Verhältnissen vertraute Personen ver¬

sichern, daß, wenn die holländische Regierung nur einen

Thcil des großen Gewinnes verwendete, um den Anbau des

Landes zu beschleunigen und um fahrbare Wege nach dem In¬

nern zu bauen, >o könnte diese Znscl den größten Theil des

Bedarfs von ganz Europa in den eben genannten Artikeln

erzeugen. Da nun Holland mit einer Bevölkerung von kaum

dritthalb Millionen Menschen nur eine geringe Consumtion

hat, und da die holländischen Coloniecn höchst unbedeutende

Bezüge in Waarcn aus Europa machen, weil die dortige Be¬

völkerung nicht für sich, sondern für Holland arbeitet, und nicht

so viel verdient, um sich die gesunde Kleidung anschaffen zu

können, deren sich der Negcrsclavc erfreut, dessen Gesundheit

thcurcr ist, als die eines Malapcn, so würde, wenn Holland

der Hauptlieferant in diesen Artikeln für Deutschland werden

sollte, selbiges in kurzer Zeit von Holland ganz ausgebeu¬

tet werden.
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Daß aber ohne Schutz-Maaßregcln dieser Fall eintreten

wird, ist leicht zu berechnen. Es ist vorhin gesagt, wie geringe

der Lohn sei, welchen die Malayc» für ihre Arbeit in der

Plantage bekommen; die Arbeit durch Ncgcrsclaven verrichtet,

den Kaufpreis für dieselben mitgerechnet, ist zweimal so thener.

Holland kann daher den Zucker, Kaffee, Indigo für einen

Preis liefern, gegen welchen Wcstindicn und Brasilien nicht

mehr aufkommen können. Jene Länder senden ihre Productc

nach Europa, um die ihnen nöthigen Mannfacturwaarcn ein¬

zutauschen. So wie aber Amerika seine Productc nicht mehr bei

uns abzusetzen vermag, so verliert Deutschland den dortigen Markt

für seine Mannfactnrwaaren und zugleich die Mittel, jene uns so

unentbehrlich gewordenen Gegenstände mit unsern Erzeugnissen

zu bezahlen, mit andern Worten, der Handel hört auf, und

Deutschland wird dagegen Holland, da es nur wenig von uns

kauft, tributflichtig, denn ein einseitiger Handel nimmt die Na¬

tur und den Charakter einer Abgabe an.

Um der Gefahr, mit welcher Holland Deutschlands In¬

dustrie und National-Reichthum bedroht, zu entgehen, muß

auf den Zavaischcu Zucker, Kaffee und Indigo eine Abgabe

gelegt werden, die so hoch ist, daß dadurch das Mißvcrhält-

niß in den Produktions-Unkosten mit Wcstindicn und Brasi¬

lien ausgeglichen würde"), damit diese Länder nicht gezwun¬

gen würden, die Enltur, besonders des Zuckers, auszugeben, und

*) Auch der austcimenden Cultur seiner Runkelrüben-Zuckcrfabrikation

ist Deutschland diesen Schutz schuldig.
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die Abnahme deutscher Mamifaktur-Waaren unterbliebe. Ganz

besonders ist England dabei bcthciligt, und wenn Deutschland

daher zu Gunsten Englands die Produkte Zava's höher be¬

steuerte, so würde es leicht zu Gegen - Zugeständnissen stch

bereit finden. Was nun ferner die Handels-Bilancc mit

Holland betrifft, so fällt selbige ganz zum Nachthcil Deutsch¬

lands aus, und es ist Zeit, auf Abhülfe zn denken. Der

Kaufmann hat eine Seite, von welcher mit ihm leicht zu ver¬

handeln ist, man muß ihn in seinen eigenen Interessen an¬

greifen. Neil diesen Waffen muß man die holländische Re¬

gierung bekämpfe». Sie hat eine große Handelsmaatschappy er¬

richtet, welche sich im Besitze des Allein-Handels von Java

nach Holland befindet, und zugleich den Verkauf der Erzeug¬

nisse dieser Insel allein besorgt. Nun gicbt es mehrere Pro¬

dukte, welche Holland ebenfalls unentbehrlich sind, und die

es nur den Rhein herunter beziehen kann, wie unter an¬

dern das Schiffsbauholz, kichnenc Balken, Planken, Bretter

u. s. w. Diese Gegenstände belege man bei der Ausfuhr als

Repressalie mit einer bedeutenden Abgabe; damit aber die

Holz-Produccntcn nicht darunter leiden, so concessionire man

Handelsgesellschaften am Rhein, die das Privilegium haben, das

Holz, was sie ausführen, ohne diesen Ausfuhr-Zoll absenden

zu können. Hierdurch bewirkt man, daß den Holländern diese

Produkte vcrthcucrt werden, inzwischen darf dies nur bis zu

einem solchem Grade geschehen, daß sie nicht gezwungen wer¬

den, cS in entfernten Ländern zu kaufen.
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Doch wir wollen keincswegcs Krieg gegen Holland pre¬

digen, sondern nur Deutschland aufmerksam machen, wie Noch

es thut, Vor- und Umsicht gegen Holland zu brauchen").

Was nun die Handcls-Nerhälmissc mit England betrifft,

so sind diese unstreitig die wichtigsten von allen. England

braucht viel und hat viel zu überlassen. England ist das

reichste Land in Europa, und hat sich die übrigen Wclttheile

zinsbar gemacht.

Der Verkehr zwischen England und Deutschland, so be¬

deutend er jetzt schon ist, kann noch zum Nutzen beider Reiche

einen größeren Aufschwung erhalten, wenn England sein Sy¬

stem ändern wollte, und Deutschland in der richtigen Würdi¬

gung seiner eigenen Interessen England Zugeständnisse aller

Art macht, und dafür Zugeständnisse verlangt.

England muß einsehen, und wird es, daß es sich in vie¬

ler Beziehung in eine sehr schwierige Stellung versetzt findet.

Das Prohibitiv-System, zu welchem es sich bekennt, ist in

einer Zeit entstanden, wo von den verschiedenen Mutter-Län¬

dern ihre reichen Coloniecn systematisch ausgesogen wurden.

Durch die Emancipation der großen Mehrzahl derselben hat

jenes seine Basis verloren und ist unhaltbar geworden. Eng¬

land befindet sich noch tief in diesem System begraben, und

die Nachtheilc davon empfindet es um so stärker, weil eine

Rückkehr nur allmählig möglich ist.

*) So eben erfahren wir, daß die Diffcrenzpunktemit Holland theils
beseitigt sind, und daß Hoffnung zu einem endlichen Arrangement vorhanden ist.
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Wenn auf dcr einen Seite in England die künstliche

Verthcucrung der Lebensmittel beispielloses Elend hervorruft,

so ist eine übergroße Fabrikation kein sicheres Mittel gewesen,

dieses abzuwenden, sondern bat oft noch die Roth bei einge¬

tretenen Stockungen auf das höchste gesteigert. Die sehr ver¬

breitete Meinung in England geht dahin, daß die Korn-Bill

eine Hauptursache dieser Theuernng sei, und daß die Aufhe¬

bung derselben das Nebel heben würde. Dies ist ein Zrrthum,

und ein höchst gefährlicher. Die Aufhebung dcr Kornbill, und

selbst irgend eine bedeutende Heruntersctzung dcr Scala wür¬

den die Ackerbau-Interessen auf eine Weise gefährden, die

durch ihre Rückwirkung ans das Ganze nur zu schmerzlich em¬

pfunden werden müßte. England bildet einen Manufaktur -

und Handels-Staat, und steht in beiden Beziehungen in der

engsten Verbindung mit den übrigen Ländern. Nun haben

sich aber durch die künstliche Verthcucrung aller ersten Lebcns-

Bedürfnisse die Verhältnisse zwischen ihm und dem Contincntc

ganz ungleich gestellt; dies kann nicht ohne Einfluß auf alle

diejenigen Punkte bleiben, welche Gegenstand des wechselseiti¬

gen Vcrkebrs sind.

In England ist nicht nur das Brot sehr thcucr, son¬

dern, wie gesagt, auch alle anderen Lebens-Bedürfnisse. In

Folge dessen ist auch das Tagelohn gestiegen, aber nicht in dem

Vcrbältnisse, daß dadurch die Subsistcnz dcr arbeitenden Klas¬

sen gesichert sei, daher diese oft durch Almosen unterstützt wer¬

den müsse», wenn sie'nicht halb oder ganz verhungern sollen.
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Wenn nun auch wirklich durch eine Ncränderung der

Korn-Bill das Brot wohlfeiler würde, so könnte dies nur

einen unbedeutenden Einfluß üben, höchstens daß ein Theil

der Almosen fortfalle; sollte die Erniedrigung der Getreide-

preise die Herabsetzung des Tagclohnes bewirken, so würde die

Lage der Arbeiter dadurch nichts verbessert, und sollte keine

Heruntersctzuiig erfolgen, so bleibt das Mißverhäitniß, welches

jetzt zwischen den Fabrikationskosten Englands und des Conti-

nents besteht, dasselbe, und das Ucbcl, welches England drückt,

hat keine Abhülfe erfahren.

Englands Fabrikation hat bisher ungeachtet des Mißver¬

hältnisses in dem Arbeitslohn dennoch ein entschiedenes Ucbcr-

gewicht behauptet, und hat es zum Theil noch jetzt. Der

Ucbcrfluß an Kapital, die mannigfache Anwendung von Ma¬

schinen und eine industrielle Ausbildung haben ihr dieses

Ucbergewicht verschafft.

Inzwischen gelingt es den übrigen Staaten immer mehr

und mehr, ihm selbiges streitig zu machen. Ein bedeutender

Grad von Kunstfertigkeit hat sich in letzterer Zeit auch in

Deutschland entwickelt, der Frieden hat viele Kapitalien sich

ansammeln lassen, mit deren Hülfe die Anschaffung von Ma¬

schinen möglich wird, und die Fortschritte sind in dieser Be¬

ziehung sehr sichtbar. In wie weit dies wirklich der Fall ist,

geht daraus hervor, daß die deutsche Industrie jetzt schon Eng¬

land mit glücklichem Erfolge in den vereinigten Staaten von

Nordamerika entgegentritt.
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So wie nun Deutschland sich bemüht, England in den

Beziehungen einzuholen, in welchen es bis jetzt so weit voraus

war, so liegt es im Interesse von England, sich in Hinsicht

des wohlfeileren Arbeitslohnes mehr dem Contincntc zu nähern,

wenn es nicht feine Fabrikation immer mehr und mehr auf

dem auswärtigen Markte bedroht sehen will.

Die höchst schwierige Aufgabe des englischen Staats-

Manncs besteht nun darin, durch Hcruntcrsctzung der Preise

der ersten Lebensbedürfnisse, das Arbeitslohn mehr in Ver¬

hältnis; zu dem des Eontinents zu bringen, ohne den Acker¬

bau zu Grunde zu richten, und ohne das ganze künstliche

Staatsgebäude zu erschüttern.

So wie in England das Brot viel thcnrcr ist, wie in

Deutschland, so steht vcrhältnißmäßig Fleisch und alles Ge¬

tränk noch viel höher im Preise, soll daher ans eine Ernie¬

drigung de' Arbeitslohns gewirkt werden, und beabsichtigt man

nicht nur eine augenblickliche Beschwichtigung, sondern eine

gründliche Abhülfe, so müßte nicht allein das Brot, sondern

alle ersten Lebensbedürfnisse wohlfeiler gemacht werden. Jetzt

ist die Einfuhr des Fleisches, mancher thierischer Productc,

desgleichen aller Getränke mit einer dem Verbot gleichenden Ab¬

gabe belastet. So lange dies dauert und nicht die Einfuhr,

wenn auch gegen einen ansehnlichen Eingangszoll, gestattet

wird, ist es unmöglich auf wohlfeileres Arbeitslohn zu rech¬

nen, und unmöglich, den arbeitenden Klassen eine gesicherte

Existenz zu geben, den Tribut aufhören zu lassen, welcher ihrer



— 307 —

Ernährung gebracht wird. Will aber England nach und nach
eine Ausgleichung des Arbeitslohns mit dem Contiucnt be¬
wirken, so muß es mit Deutschland beginnen, welches in Hin¬
sicht des Tagelohns und der Preise der Lebensbedürfnisse
England zunächst steht, es muß bedenken, daß in demselben
Verhältniß, wie durch die Ermäßigung der Eingangs-Zölle in
England, der Preis des Fleisches, des Biers und des Brannt¬
weins fällt, er in Deutschland wegen der erlaubten Einführung
nach England steigen würde, daß mithin die Annäherung von
beiden Seiten geschieht. Wie leicht würde es sein, zwischen
beiden Reichen in ihrem gegenseitigen Interesse einen freieren
Verkehr und einen für beide Theile gleich vortheilhaften Ver¬
trag zu schließen, wenn die richtige Einsicht und der Wille nicht
so häufig fehlten.

Doch es würde für vorliegende Schrift viel zu weit
führen, diesen umfassenden Gegenstand weiter zu verfolgen;
es schien nur nöthig, einige von den Punkten zu bezeichnen,
durch welche im wechselseitigen Interesse die Handelsbeziehun¬
gen mit England erweitert werden könnten. Um England aber
geneigter zu machen, ist es wieder nöthig, daß ganz Deutschland
nur ein Ganzes bilde.

Auch Amerika, und besonders die nordamerikanischen Staa¬
ten, verdienen die größte Aufmerksamkeit. Dies letzte Reich,
mit seinen unermeßlichen Prairicn, — welche zu Zweidrittel noch
unbebaut sind — und seiner schwachen Bevölkerung, ist, wenn
es der natürlichen EntWickelung folgt, wenigstens das nächste



Jahrhundert noch auf den Ackerbau angewiesen. Die Frucht¬
barkeit des Urbodens kann nur allein so hohes Arbeitslohn
tragen, als dort üblich ist, welcher die bei uns gewöhnlichen
Preise um das Fünf- bis Sechsfache übersteigt. Amerika wird
sich daher noch lange nicht mit Kraft auf die Fabrikation
legen, wenn es seinen eigenen Interessen folgt, oder nicht durch
die Mißgriffe der Manufactur-Staaten dazu gezwungen wird.
Hier öffnet sich nun der deutschen Industrie ein weites Feld,
hier findet sie einen offenen Markt für ihre Fabrikate, welcher
sich in dem Maße vergrößert, in welchem dort die Bevölke¬
rung wächst. Bisher hat eine gewisse Engherzigkeitvon un¬
serer Seite die unmittelbare Verbindung gehindert; wer ver¬
kaufen will, muß auch kaufen wollen, wenn ein solider Han¬
del sich bilden soll.

Ein besonderes großes Hinderniß für einen rascheren Auf¬
schwung der innern Thcile Deutschlands, namentlich der Zoll-
Verband-Staaten,besteht in dem Mangel von Häfen an der
Nordsee, welches jedoch nicht lange mehr dauern kann, wenn
Deutschlandsich nicht in zwei Thcile zersplittern will. Allein
unterdessen bildet sich ein neues Verhältniß, welches auf den
inneren und äußeren Verkehr von Deutschland von ganz un¬
berechenbaren Folgen sein wird, und einer Erwähnung verdient.
Dieses besteht in dem Netz von Eisenbahnen, welches sich über
Deutschland verbreitet, und nicht nur die Verbindung im In¬
nern unglaublich befördert, sondern auch in dem Sechandcl
eine große Umgestaltung hervorbringen kann, und Deutschland



leicht zum Central - Punkt des europäischen Handels machen
durfte. Außer den Eisenbahnen, die von Westen nach Osten
Deutschland zu durchschneiden bestimmt sind, bilden sich jetzt
zwei Bahnen; eine, die die Ostsee, die andere, die die Nordsee mit
dem adriatischen Meere in unmittelbareVerbindung setzen wird.
In diesen Eisenbahnen,welche eine Richtung von Norden nach
Süden haben, fallen nun alle die ein, die die west-östliche
Richtung verfolgen.Die Bahn, die von Stettin auf Berlin
und Wien, und von da auf Trieft jetzt gezogen werden soll,
ist es, die eine Revolutionin den Seehandel hervorbringen
kann, abgesehen davon, daß diese das Innere von Deutschland
mit jenen beiden Meeren in Verbindungbringt, so wird
sehr wahrscheinlich der größte Theil des Waaren - Verkehrs
zwischen den Reichen, welche beide Meere einschließen,diese
Straße wählen, die jetzt um Europa herum aufgesucht werden
muß. Es erhebt sich gegen diese Hoffnung die Besorgniß,
daß die Unterhaltung der Eisenbahnen zu kostbar sei, und
daher die Fracht zu hoch kommen würde. Dies ist zwar
zum Theil richtig, allein es steht zu hoffen, daß der Bau
der Eisenbahnen und ihre Unterhaltungskostennicht so hoch
bleiben werden, als es noch der Fall ist; inzwischen, wenn es
wäre, so würde sich dadurch der Handel nicht abschrecken lassen,
diesen Weg zu wählen. Der Handel zwischen der Ostsee und
dem Mittelmccr ist jetzt nicht lebhaft, weil die Reise von
ersterer nach letzterem im günstigen Fall vier bis fünf Monate,
und im ungünstigen Fall sechs bis sieben Monaten, und die



Fahrt hin und her wcgcn des Winters kaum in einein Jahre

zu vollenden ist. Dies hat schon jetzt zur Folge, daß im

Winter per Achs Waarcn von Trieft nach Breslau, Berlin

und Stettin bezogen worden sind, obgleich die Fracht zu Lande

drei bis vier Mal so hoch kommt, als die Fracht zur See

mit Einschluß der Versicherung gegen Sccgcfahr. Allein dem

Kaufmanne ist die Zeit besonders theucr, und derselbe will

einen raschen Umsatz seines Geldes. Dieses wiegt schwer in

jeder Berechnung, die ein Kaufmann sich stellt. Dazu kommt,

daß manche Artikel, die aus dem Mittclmeer bezogen werden,

bei einer so langen Seereise dem Verderben ausgesetzt sind,

und es leidet daher kein Zweifel, daß, so bald die Eisenbahn

gebaut ist, der größte Theil des Handels diesen Weg ein¬

schlagen wird und muß, wenn anders der Durchgang durch

die Kaiser-Staaten nicht Erschwerungen erleidet. Allein dieß

ist nicht die einzige Aussicht, die sich dadurch dem Absatz und

Handel eröffnet, denn in der Folge werden Deutschland und

selbst die Rhcinprovinzen auf Flüssen, Kanälen und Eisenbahnen

ihre Erzeugnisse über Trieft nach Syrien senden, und die öster¬

reichischen Staaten Rußlands Produkte über Stettin beziehen.

So groß der Einfluß nun auch immer sei» wird, den

diese Eisenbahn-Strecken, welche in der Länge und Breite

ganz Deutschland nach allen Richtungen hin durchschneiden,

auf den Handel und auf die Manufakturen üben müssen, so

darf deshalb doch die Verbindung mit der Nordsee, welche

zum Welthandel führt, nicht aus dem Gesicht verloren werden.



Den Fall vorausgesetzt, Hannover und Oldenburg schlössen

sich dem Zollverbaude an, so würde gleich die Sorge entstehen,

auf welche Weise der deutsche Scehandel beschützt werden könne.

Der nächste Gedanke scheint zu sein, Deutschland müsse

dann eine Seemacht werden. Der Errichtung derselben treten

jedoch, ohne eine enge Verbindung mit Dänemark, große

Bedenken entgegen. Die ersten betreffen die Kosten, welche

sehr bedeutend sein würden und dabei ganz effectlos, denn

eine Marine zu halten, um unsere Schifffahrt gegen Endland

zu schützen, würde schon deshalb unmöglich sein, weil uns

die Matrosen fehlen, andererseits wäre es auch höchst un¬

politisch. Jetzt bildet Deutschland nur eine Landmacht, und

kann, wenn es einig ist, sich gegen jeden Feind verlhei-

digen. Als Seemacht böte es Blößen, an welchen eS leicht

verwundbar wäre, — endlich, so entständen durch die Bildung

einer Seemacht Eonsticre, die jetzt nicht eintreten können.

Den deutschen Seehandel aber wiederum ohne allen Schutz

zu lassen, würde auch bedenklich scheinen, besonders wenn der

Wohlstand des Landes so bedeutend darauf begründet wäre,

wie zu hoffen steht. Dieses Bedenken ist nicht so groß, als

wie es im ersten Augenblick erscheint. Deutschland hat einen

natürlichen Bundesgenossen, mit welchem es durch gemeinsame

Interessen auf das Innigste verbunden ist. Dieser heißt

England, bis jetzt der Beherrscher der Meere.

Die Lage von Deutschland ist, wie wir schon vorhin

gezeigt haben, eine solche, daß es mit seinen großen Schutz-

20
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mächten Oesterreich und Preußen, eine ganz entscheidende

Stimme auf dem europäischen kontinent zu behaupten vermag.

Will England aber einen bedeutenden Einfluß auf das feste

Land von Europa behalten, lind das wird es immer wollen,

so muß es mit Deutschland sich verbinden. Hierzu hat es

noch ganz besondere Aufforderungen, einmal, weil Deutschland

keine Coloniccn hat, mithin keine Reibungen dieser Art mit

selbigem stattfinden können. Zum andern, weil Deutschlands

dreißig Millionen Bewohner, einer Masse Colonial-Producte

bedürfen, die England ein eben so großes Interesse hat, ab¬

zusetzen, als es so mancher Productc nothwendig bedarf, welche

es in Hinsicht einer gewissen Beschaffenheit nur von Deutsch¬

land beziehen kann; zum Beispiel die ganz feine Wolle.

Wenn nun Deutschland mit einem seiner großen Nach-

barcn im Westen oder Osten in Krieg geräth, so wird Eng¬

land, wie es bisher schon immer der Fall gewesen ist, der

Bundesgenosse Deutschlands bleiben, nicht allein aus politi¬

schen Rücksichten, sondern auch zur Erhaltung seiner eigenen

merkantilischen Interessen, und daher wird mit großer Wahr¬

scheinlichkeit die Seemacht, welche alle andern beherrscht, die

Beschützung des deutschen Scchandcls übernehmen.

Inzwischen giebt es noch mehr Mittel und Wege, dem

Stehandel Deutschlands wenigstens gegen weniger mächtige

See-Staaten einigen Schutz zu gewähren.

Die ganze politische Verbindung des deutschen Bundcs-

StaatS hat nur die eigene Verteidigung zum Zweck. Deutsch-



land will nur seine eigene Sicherung — will keine Erobe¬

rung, — nur Frieden. Hieraus folgt, daß es der natürliche

Beschützer aller benachbarten Staaten zweiten Ranges ist,

denn wie darf es zugegeben werden, daß selbige ganz oder

thcilwcisc die Beute anderer Mächte werden.

Um nun das Gewicht der Friedens-Partei in Europa zu

stärken, wäre es von großer Wichtigkeit, daß diese Reiche

zweiten Ranges sich zum Zweck des allgemeinen Friedens und

zur Erhaltung ihrer Selbstständigkeit dem großen deutschen

Bundes-Staat anschlössen. Wir wollen den Gedanken und

dessen Folge näher beleuchten. Das erste dieser Reiche ist

Dänemark, schon durch Holstein ein Mitglied des deutschen

Bundes. Wenn Dänemark mit Deutschland ein solches Bünd¬

nis? einginge, so würde es nicht nöthig sein, im Fall des

Krieges Deutschland mit Truppen zu Hülfe zu kommcn, denn

Deutschland hat Soldaten genug, um jeden Feind zurückzu¬

weisen, dagegen dem Bunde mit seiner Flotte beizustehen und

eine etwa zu schaffende deutsche Flotte in seinen Hafen aufzu¬

nehmen. Dänemark würde zugleich den Gewinn haben, kein Heer

zu halten, die darauf jetzt verwendeten Kosten zu sparen und

dagegen an die Spitze der deutschen Bundes-Flotte zu treten.

Einen zweiten Bundesgenossen würde Holland abgeben/

vorausgesetzt, daß es in seiner Handelspolitik billige Grund¬

sätze annähme. Ein dritter ist Belgien.

Auch Holland würde wie Dänemark, ganz von der Ver¬

pflichtung entbunden werde» können, im Fall eines Kriege

20"



Deutschlandmit Land-Truppen zu Hülfe zu kommen, dagegen
aber die Verpflichtung übernehmen, mit seiner Flotte im Fall des
Krieges gemeinschaftlich mit der Dänischen den Bund und dessen
Handel zu beschützen.Nur für den höchst unwahrscheinlichen
Fall, daß seine eigenen Grenzen bedroht werden sollten, würde
es zur Vertheidigung des Landes durch seine Landwehr mitwirken.

Was Belgien betrifft, so scheint eS in seinem Interesse
ganz besonders zu liegen, aus seiner gefährlichen Stellung, zwi¬
schen Frankreich und Deutschland eingeklemmt, herauszukom¬
men. Daß seine Existenz durch eine allgemeine Garantie der
großen Mächte nicht besonders gesichert ist, wird es sich selbst
sagen müssen, so wie, daß selbige auf das Vollkommenste als
Glied eines Bundes - Staats geschützt wird, der ohne zu
große Anstrengung eine Millionen Bajonette ins Feld stellen
kann. Allein eine noch größere Bürgschaft als diese, gewährt
der Charakter der Deutschen, bei denen nie der Gedanke auf¬
kommen kann, treulose oder selbstsüchtigeZwecke gegen einen
Bundesgenossen zu verfolgen. Dazu kommt, daß in Deutschland
das Volk wohlhabend und glücklich ist, das Land beruhigt, die
verschiedenenRegierungen stark sind, allenthalbennur die Gesetze
und Ordnung herrschen, und daher Deutschland auch in dieser
Beziehung alle mögliche Bürgschaft für die Dauer gewährt.
Das belgische Volk hat sich von je her durch seinen Kunstfleiß
ausgezeichnet, und steht auf einer hohen Stufe. Wenn es
nicht seinen etwas unruhigen Charakter, sondern sein eigenes
Heil zu Rathe zieht, so wird es sich sagen müssen, daß ihm die



— 315 —

Sicherung seiner Selbstständigkeit und der Frieden die höchsten

Güter sein müssen, und daß jede politische Katastrophe in seinem

Nachbar-Lande seine eigene Existenz bedroht, wenn es nicht

unter sebr mächtigem Schutze stehen sollte. Allein auch Deutsch¬

land hat ein ganz besonderes Interesse an einem solchen Bünd-

niß mit Belgien.

Wie wenig in Frankreich eine feste Regierung besteht,

und wie wenig Bürgschaft selbige für die Dauer gewährt,

weiß ganz Europa. Deutschland muß daher besorgen, daß jede

Katastrophe, welche die Französische Regierung treffen kann,

Belgien mit fortreißt, und dadurch Veranlassung zu einem Kriege

wird. Diese Bcsorgniß ist um so begründeter, da die belgi.

sche Regierung noch zu neu ist, um schon völlig befestigt zu

sein, und daß Belgien selbst in Parteien getheilt ist, die in

demselben Augenblick mit erneuerter Heftigkeit wieder auftreten

würden, wo in dem Nachbarstaat eine ernste Bewegung statt¬

findet.

In dem vorliegenden Eapitel haben wir hauptsächlich al¬

les das ins Auge gefaßt, wodurch die Selbstständigkeit des

großen deutschen Vaterlandes gesichert, und sein innerer Wohl¬

stand befördert wird. Die Erhaltung des Friedens ist ein gro¬

ßes Gut, seine Sicherung verdient alle Sorge. Ein langer

Frieden schwächt aber auch leicht die Energie des Volks, da¬

her haben wir davor gewarnt, sich nicht süßen Täuschungen

hinzugeben und sorglos zu werden.

Da Preußen die einzige große rein deutsche Macht ist,
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da von Preußen das Schicksal Deutschlands abhängt, und da
es die Sicherheit gebieterisch fordert, daß Deutschland sich auf
das Innigste mit Preußen verbinde, zusammen ein einiges
Deutschland ausmache, so haben wir nach bester Einsicht Preu¬
ßen und seine Zustände darzustellen gesucht, in der festen Ilebcr-
zeugung, daß die richtige Würdigung derselben das Vertrauen
zu der Kraft und zu der Richtung Preußens nur verstärken
kann, allein wir haben zugleich noch einen andern Zweck ver¬
folgt einen sehr wichtigen — Preußen darauf aufmerksam
zu machen, was ihm noch fehlt, um ganz so stark und so glück¬
lich zu werden, als es kann.

Wir schließen diese Schrift mit dem Wunsche, daß Preu¬
ßen, mit sicherem Schritte äuf dem Wege zur weiteren Voll¬
kommenheit fortschreite, auf welchen es sein großer König nach
so vielen Seiten hin geführt hat.

Preußens Monarch steht hoch durch die Vereinigung von
König und Volk. Dies ist das Fundament seiner Kraft, so
lange das schöne Band besteht, ist Preußen unüberwindlich.
Wer das Jahr 1840 im Andenken hat, wer, gleichviel als
Preuße oder Fremder, Zeuge gewesen ist von der aufrichtigen
Trauer beim Scheiden des geliebten Monarchen, der Begeiste¬
rung, mit welcher dem neuen die Huldigung dargebrachtward,
und sich zugleich des Jahres 1813 erinnert, der wird fühlen
und begreifen, was es bedeutet, König und Volk sind Eins.

Bülow - Cmitmerow.



Anlage

Der Staatsrath.

Das Staatsministeriuni.

Unmittelbar unter dem Staats-Ministerio stehende Behörden sind:

I. Das statistische Bureau. II. Die Archive, welche wieder zer¬

fallen V. in das geheime Staats- und Cabinets-Archiv, und

L, in 7 Provinzialarchive. III. Die Ober-Eraminations-Cvm-

mission (für den Geschäftskreis der Regierungen).

I. Das Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-An-

gelegenheiten.

1. Abtheilung für die geistlichen Angelegenheiten.

2. Abtheilung für den öffentlichen Unterricht.

3. Abtheilung für die Medizinal-Angelegenheiten.

Zum Nessort dieses Ministerii gehören: I. Die Akademie der Wissen¬

schaften zu Berlin. II. Die Königs. Akademie der Künste zu Ber¬

lin. III. Die Königl. Museen zu Berlin. IV. Die Gesellschaft

naturforschender Freunde zu Berlin. V. Der Verein zur Beför¬

derung des Gartenbaues in den Königl. Staaten. VI. Die Kö¬

nigl. deutsche Gesellschaft zu Königsberg in Preuße». VII. Die

Königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. VIII. Die

Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinische Akademie der Naturforscher zu

Breslau. IX. Die wissenschaftlichen Anstalten zu Berlin- X. Die

Königl. Bibliothek. U. Die Königs. Sternwarte, d. Das che-
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mische Laboratorium, v. Der Königs, botanische Garten. L. Das

Königs. Herbarium. X. Die Universitäten: s. zu Berlin, k. zu Bonn

0. zu Breslau, 6. zu Greifswald, s. zu Halle, 5. zu Königsberg

in Preußen, z. die Akademie zu Münster, k. die medicinisch-chi-

rurgischen Anstalten zu Münster, i. zu Breslau, k. zu Greifswald,

1. zu Magdeburg. XI. Das Prediger-Seminarium zu Witten¬

berg. XII. Das Seminarium für gelehrte Schulen in Berlin.

XIII. in Breslau. XIV. Das I-vosum ftosianum zu Brauns¬

berg. XV. Die wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwe¬

sen. XVI. Das Curatorium für die Krankenhaus- und Thier-

«rzneischul-Angelegenheiten. XVIl. Die Ober-Examinations-Com-

mission für die höheren Staatsprüfungen der Medizinal-Personen.

XVIIl. Die perpetuirliche Commission zur Aufrechthaltung der

Hof-Apotheke.

II. Das Ministerium des Königs. Hauses und der Königl. Familie.

1. Abtheilung, a. Kron-Fideicommiß-Casse. b. Kron-Tresor.

2. Abiheilung. Von dieser rcssortirt die höhere Forst-Lehranstalt
zu Neustadt-Eberswalde.

III. Die Staatsbuchhalterei.

Dazu gehört: Die Verwaltung .4.. des Staatsschatzes, L. der

Münzen. Von der General-Münzdirektion ressortiren: I. Die

Hauptmünze zu Berlin. 2. Die Münze zu Breslau. 3. Die

Münze zu Düsseldorf.

IV. Das Justiz-Ministerium.

Zum Ressort des Ministem gehören: I. Das geheime Ober-Tri¬

bunal. II. Der Rheinische Revisions- und Cassationshof. III. Die

Jmmediat-Justiz >Examinations - Commission.

V. Das Ministerium des Innern und der Polizei.

1. Abtheilung des Innern.

2. Abtheilung der Stände-Angelegenheiten.

3. Abtheilung der Polizei.

-t. Abtheilung der landwirtlftchaftlichen Angelegenheiten.

Hierzu kommt noch das Rechnungs-Bureau für alle Ab¬

theilungen.

Zum Ressort des Ministem gehören: I. Das Ober-Censur-Col-
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legium. II. Die Zmmediat-Commission. III. Das Polizei-Prä¬

sidium zu Berlin, (von diesem ressortiren: I. Das Polizeiamt zu

Charlottenburg. 2. Die Commission zur Prüfung der Bau-Hand-

werker. 3- Die Straßen-Erleuchtungs-Znspection). IV. 9 Ge¬

neralcommissionen und 2 Justiz-Deputationen. V. 8 Revisions-

Collegia, nämlich zu Berlin, Stettin, Königsberg, Marienwer¬

der, Breslau, Posen, Münster, Magdeburg. VI. Das Dom-

Capitel zu Brandenburg. VII. Die ritterschaftlichen Creditvereine-

Vlll. Die Feuer-Societäten in den Provinzen.

VI. Das Ministerium der Finanzen.

1. Abtheilung für Cassen- und Etats-Sachen.

2. Abtheilung für die Verwaltung der Steuern.

3. Abtheilung für Handel, Gewerbe und Bauwesen.

4. Abtheilung für Berg-, Kütten- und Salinenwesen.

Hierzu kommt noch die General-Staatskasse und die Ober-

berghauptmannschaftliche Casse.

Von dem Finanzministerium ressortiren: Von der Cassen- und

Etats-Abtheilung I. Die General-Lotterie-Direction. II. Die

General-Direktion der allgemeinen Wittwen-Verpflegung«-An¬

stalt. III. Das Geheime Ministerial-Archiv. — L. Von der Ab¬

theilung für die Verwaltung der Steuern- I. Das Haupt-Stem¬

pel-Magazin. II. Die Kalender-Deputation. Hl. Das Erb-

schafts-Stempel-Amt für Berlin. IV. Die Provinzial-Steuer -

Casse für die Provinz Brandenburg, und Realisations-Casse der

Cassen-Anweisungen. V. Die Salzfactorei in Berlin. VI. Die

Chemiker und Technologen für die Verwaltung der Steuern.

Vll. Das Haupt-Steueramt für inlandische Gegenstände in Ber¬

lin. Vlll. Das für ausländische Gegenstände. IX. Das Ge¬

werbe-Steuer-Amt. X. Die Provinzial-Stcuer-Directionen in

den Provinzen. — L. Von der Abtheilung für Handel, Gewerbe

und Bauwesen I. Die technische Ober-Baudeputation. II. Die

technische Deputation für Gewerbe. III. Die allgemeine Bau-

Schule. IV. Die Baugewerk-Schule. V. Das technische Ge¬

werbe-Institut. VI. Die Porzellan- und Gesundheit« - Ge¬

schirr-Manufacturen. VIII. Die Normal- und Eichungs-Com-
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Mission zu Berlin. — V. Von der Abtheilung für Berg-, Hütten-

und Salinen-Wesen l. Das Haupt-Bergwerks-Eleven-Znstitut.

II. Die Provinzial-Berg-Behörden.

VII. Das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

1. Abtheilung.

2. Abtheilung.

Von diesem Ministerio ressortiren: I. Das Staats-Zeitungs-In¬

stitut. II. Die geheime Ober-Hof-Buchdruckerei. — Ferner die

Königs Gesandten, Minister-Residenten, Geschäftsträger und

Legations-Secretaire Im Auslande.

VIII. Das Kriegs-Ministerium.

1. Allgemeines Kriegsdepartement.

2. Militair-Oeconomie-Departement.

Hierzu kommt »och die Vereinigte Geheime-Canzelei des

Ministem und das General-Auditorium.

Zum Ressort des Ministem gehören: X. Unmittelbar ressortirende

Behörden: I. Die Remonte-Inspektion. II. Die Znspection der

Artillerie-Werkstätten. III. Königs Pulver-Fabriken. IV. Ge¬

wehr-Fabriken. V. Geschütz-Gießereien. VI. Artillerie-Depots.

VII. Marine-Depot in Stralsund. VIII. Geheimes Feuerwerks-

Laboratorium in Spandau. IX. Die Commission zur Prüfung

der anzustellenden Intendantur-Beamten. X. Die General-

Militair-Casse. XI. Das Militair-Knaben-Erziehungs-Institut

zu Annaburg. XII. Die Medizinal-Anstalten der Armee.— L. Be¬

hörden, welche mit dem Kriegs-Ministerio in Verbindung stehen:

I. Die Ober-Militair-Eraminations-Commission. II. Das Mi¬

litair-Unterrichts- und Crziehungswesen der Armee. — II. Pro¬

vinzial-Behörden des Ministem für die Militair-Oeconomie:

I. Intendantur des Garde-Corps zu Berlin. II. Intendanturen

der 8 Armee-Corps zu Königsberg, Stettin, Frankfurt a. d. O.,

Magdeburg, Posen, Breslau, Münster, Coblenz. III. Königs

Preußische Militair-Oeconomie-Administration in Mainz.

IX. Das Departement der Haupt- und Landgestüte.

X. 4 Hauptgestüte. L. 7 Landgestüte.

X. Das Post-Departement oder General-Post-Amt.
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General-Büreau des Chefs.

Geheime Verificatur.

Cours-Biireau.

Zum Nessort des General-Post-Amts gehören: I. Das Zeitungs-

und Haupt-Gesetz-Sammlungs-Debits-Comptoir. II. Das In¬

telligenz-Comptoir. III. Die Postamter s, in Berlin, k. in den

Provinzen.

XI. Die Hauptverwaltung der Staatsschulden.

Staats-Schulden-Tilgungs-Casse. I. Abtheilung. 2. Abtheilung.

Controlle der Staatspapiere.

Zmmediat-Commisston zur Vernichtung der dazu bestimmten

Staatspapiere.

XII. Die Seehandlung.

X. Königl. Commissarius und Chef.

L. General-Direktion der Seehandlung in Berlin.

(l. Königl. Leih-Amt.

XIII. Die Haupt-Bank in Berlin.

Haupt-Bank-Direktorium.

Von der Hauptbank ressortiren: 7 Bank-Comptoire in den Pro¬

vinzen.

XIV. Königl. Credit-Institut für Schlesien.

XV. Das große Militair-Waisenhaus zu Potsdam.

X. Direktorium zu Berlin.

v. Die Anstalt selbst.

XVI. Die Ober-Rechnungs-Kammer.

Dazu gehört: Die Commisston zur Revision der Rechnungen der

Bank und der Seehandlung, so wie zur Bearbeitung anderer

zum Ressort der Ober-Rechnungskammer gehörenden, in Berlin

zu erledigenden Rechnungs-Angelegenheiten.



Anlage L.

Schema

des Budgets für das Jahr 18-41
und

des Normal - Reglements
für sämmtliche

das Königreich Dänemark und die Herzogtümer Schleswig,
Holstein und Laucnburg

mit dm dazu gehörigen Nebenländcrn
betreffende

Staats-Einn ahmen und Ausgaben.

I. Einnahme.
Domamen-Einnahmevom Königreichund von den Kerzogthümern
Schleswig und Holstein.

S. Steuern und Abgaben vom Königreich und von den Kerzogthümern
Schleswig und Holstein,

s) direkte Steuern,
d) indirekte Steuern.

L. Ueberschuß der Zntraden vom Sund- und Stromzvll.
v. Ueberschuß vom Schleswig-Holsteinischen Kanal.
L. Ueberschuß vom Postwesen.
?. Ueberschuß vom HerzogthumeLauenburg,
a. Ueberschuß von den Dänisch-Westindischen Inseln,
a. Zinsen von den Königl. Activen.
I. Verschiedene Einnahmen.
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II. Ausgabe.

.4. Sämmtliche Gehalte und Ausgaben bei Sr. Majestät Partikulier-
und Chatull-Kasse, Hofstaat und Hofhaltung, für die Schloßgärten,
für Sc. Majestät Stall-Etat, so wie die Ausgaben für Allerhöchst-
derselben Reisen im Lande.

L. Die Apanagender Königlichen und Fürstlichen Personen.
L. Königliche Gebäude im Königreich und in den Herzogthümern

Schleswig und Holstein.
g) Königliche Schlösser,
d) andere Königliche Gebäude.

v. Der geheime Staatsrath.
L. Die Provinzialstände - Versammlungen für das Königreichund die

HerzogthümerSchleswig und Holstein.
?. Auswärtige Angelegenheiten(hierunter das Maroccanische Geschenk).
L. Der Civil-Etat.

1) Die Civil-Collegien und Obrigkeiten nebst den unter den¬
selben stehenden Comtoircn, gleichwie auch die Schleswig-
Holsteinsche Regierung, die Oberbeamtenund Hebungsbeam-
ten im Königreich und in den Herzogthümern Schleswig
und Holstein nebst den Münzen u. a.

2) Das Justiz- und Polizeiwesen im Königreichund in den
Herzogthümern Schleswig und Holstein.

3) Beiträge an die Geistlichkeit,die Kirchen und Volksschulen
im Königreich und in den Herzogthümern Schleswig und
Holstein.

4) Anstalten zur Förderung der Wissenschaften und Künste, so
wie im Allgemeinen zur höheren Ausbildung der Nation,
nämlich Beitrag an die Universitäten in Kopenhagen und
Kiel, an die gelehrten Schulen im Königreichund in den
Herzogthümern Schleswig und Holstein, für gelehrte Ge¬
sellschaften und wissenschaftlicheAnstalten und Arbeiten u. s. w.
an die Akademie der schönen Künste, das Königliche Thea¬
ter und die Kapelle u. s. w.
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5) Andere gemeinnützige Anstalten, nämlich:
s) Beitrag für das Armenwesen in Kopenhagen, Hospitä¬

ler, milde Stiftungen und Arme im Königreichund in
den Herzogthümern Schleswig und Holstein.

k>) für das Medicinalwesenim Königreich und in den Her¬
zogthümern Schleswig und Holstein, an das Blinden-
Znstitut so wie an die Taubstummen-Znstitute.

o) zum Gestüt- und Veterinair-Wesen, zur Matriculirung,
an Wege- und Landwesens-Officialen, zur Anlage und
Unterhaltung der Wege im Königreiche, Beitrag zur
LandhauShaltungs-Gesellschaft.

<l) Handels-Confulat-Ausgaben, Ausgaben für den Indu¬
strie-Fonds, Prämien für die Fischerei unter Island,
Beitrag zur Förderung des Flachsbaues und der Fische¬
rei n. f. w. Ausgaben für das Auffchlammungswesen,
Zuschuß für die Porzellan-Fabrik und den Steinbruch
auf Booehdlm.

kl. Die Militair-Etate:
Der See-Militair-Etat.
Der Land-Militair-Etat.

I. Island so wie die Dänisch-Ostindischen und Guineischen Besitzungen,
k. Das Pensions- und Unkerstützungswesen.

I) Pensionen und Wartgelder.
u) aus der allgemeinenPensions-Kasse,
d) die auf der abnehmendenPensionslisteder Finanz-Kasse

aufgeführten.
, 2) Zuschuß für Wittwenpensioncnin den Herzogthümern so wie

die an die Direktion der allgemeinenWittwcn-Kassezu lei¬
stende Vergütungfür den beim Tode von Beamten resti-
renden Einschuß.

3) Unterstützungendurch das Staatssecretariat für Gnaden-
sachen.

l,. Honorare für ausgeführte Arbeiten im Staatsdienst.
Ä. Verschiedene Ausgaben, als: übernommene Commune-Ausgabe»
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im Königreich, Ausgaben für die Beförderung Königl, Dienstsache
mit der Frachtpost u, f w.

51. Unvorhergesehene und ungewisse Ausgaben.
0. Verzinsungund Abzahlung der Staatsschuld.

Beilagen zum Budget für das Zahr 4841
und zum Normalrcgeiment.

I. Einnahme-Beilagen.
Einnahme-Beilage I. Königl. Erdbruchs- und Pacht-Einnahmen, so

wie die Einnahmen von anderen Königs. Be¬
sitzungen, sowohl was das Königreich als was
die HerzogthümerSchleswig und Holstein be¬
trifft.

rV Königl. Erdbruchs- und Pacht-Einnahme
ic. in Dännemark.

L. Königl.Erdbruchs-u. Pacht-Einnahmeic.
in den Herzogthümern Schleswig und
Holstein.

Einnahme-Beilage II. Das Forstwesen im Königreich und in den
Herzogthümern Schleswig und Holstein.

Einnahme-Beilage III. Die Jntraden vom gestempelten Papier?c. im
Königreich und in den HerzogthümernSchles¬
wig und Holstein.

Einnahme-Beilage IV. Departements- und GerichtSsportelnfür das
Königreich und die Herzogthümer Schleswig
und Holstein.

Für das Königreich.
U. Für die Herzogthümer.

Einnahme-Beilage V. Ueberschuß sowohl der Zoll- und Consumtions-
Jntraden in Danemark und der Zoll-Zntraden
in den Herzogthümern Schleswig und Hol-



stein, als der Zntraden von dem schleswig-

holsteinischen Canal, von dem Oeresunder- und

Stromzolle, und von den dänisch-westindischen

Colonien.

1) Das Zoll- und Consumtionswesen im

Königreich Dänemark.

2) Das Zollwesen in den Herzogthümern

Schleswig und Holstein.

3) Der Schleswig-Holsteinsche Canal.

4) Zntraden des Oeresund- und Strom¬

zolles.

5) Die dänisch-westindischen Colonien.

Einnahme-Beilage VI. Die Einnahme von der Zahlen-Lotterie im

Königreich und den Herzogthümern Schleswig

und Holstein.

Einnahme-Beilage VII. Die Einnahme von der Kopenhagener-Classen-

Lvtterie.

Einnahme-Beilage VIII. Die für Königs. Rechnung übernommenen Bi-

schofszehntcn.

Einnahme-Beilage IX. Erstattung aus den Repartitionsfonds der Aem-

ter und aus den Städten in Dänemark zu¬

folge der Verordnung vom IS. September 1832.

Einnahme-Beilage X. Andere verschiedene Einnahmen.

Einnahme-Beilage XI. Die Zntraden aus dem Herzogthume Lauen¬

burg.

Einnahme-Beilage XII. Ueberschuß des Postwesens.

Einnahme-Beilage XIII. Betreffend die zur Verzinsung und Tilgung

der Staatsschuld und zum Reservefonds hin¬

gelegten Aktiven.

II. Ausgabe-Beilagen.

Ausgabe-Beilage I. Sümmtliche Gehalte und Ausgaben bei Sr.

Majestät Partikulier-Kammer, Chatul-Kasse,

Hofstaat und Hoshaltung, für die Schloßgär-
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ten, für Sr. Majestät Stall-Etat, und Ausga¬

ben in Veranlassung von Allerhöchstderselben

Reisen im Lande.

Ausgabe - Beilage II. Die Apanagen der Königl. und Fürstlichen

Personen.

Ausgabe -Beilage III. Ausgaben für den Bau des Christianburger

Schlosses s. w. d. a.

Ausgabe-Beilage IV. Das Königl. Ordens-Kapitel.

Ausgabe-Beilage V. Der geheime Staatsrath.

Ausgabe - Beilage VI. Zn Anleitung der Provinzialstände.

Ausgabe - Beilage VII. Das Departement für die auswärtigen Ange¬

legenheiten.

Ausgabe - Beilage VIII. Die Departements der Civilverwaltung.

ä.. Die dänische Canzelei.

L. Die Schleswig-Holstein-Lauenburgische

Canzelei.

(!. Das Generalzoll - Kammer- und Com-

merz-Collegium.

v. Die Nentekammer.

L. Die Direktion für die allgemeine Pen-

sions-Casse.

5. DasStaatssecretariat fürGnadensachcn.

ll. Ausgaben unter der General-Post-Di¬
rektion.

B. Die Direktion für die Universität und

die gelehrten Schulen nebst den unter

, derselben sortirenden Einrichtungen und

Stiftungen.

I. Die Direktion für die Staatsschuld und

den sinkenden Fonds.

U. Das Stuterei-Wesen und die Veteri-

nair-Schule.

I.. Der Fonds ud usus publica?.

A. Die Finanz-Deputation.

2l
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Ausgabe > Beilage IX. Die Departements für die Militair - Ver¬
waltung.

X. Das Admiralitäts- und Comniissariats.
Collegium.

L. Das General-Commiffariats-Collegium.
Ausgabe - Beilage X^ Unvorhergesehene und unbestimmteAusgaben,
Ausgabe > Beilage XI. Die Verzinsung und Abzahlung der Staats- ^

schuld.

Erdrückt bei Julius Sittcufeld.
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